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Die Neuzeit.

Erster Abschnitt.

Bis zur Auflösung des Reiches.

Zeumer Quellensammlung (S. 11), 2. Teil. Neue u. vollständige Sammlung
der Reichsabschiede,4 Teile 1747 (häufig angeführt nach dem Verleger Koch oder
den Herausgebern Senekenberg u. Schmauss, auch unter dem Namen von
Olenschlager). Kluckhohn u. Wrede Deutsche Reichstagsakten, jüngere
Seihe, 1893ff. Die Registerbücher Karls V 1. 1913. Lünig Teutsches Reichs-
aroMv, 24 Teile 1710—22. Gerstlacher Handb. d. Reichsgesetze, 11 Teile 1786
bis 1793.

Eichhorn Staats-u.RG. 4. 1844. Daniels Handbuch 2, 2 S.281ff. 3 S.l-256.
520. Ranke Deutsche G. im Zeitalter der Reformation, 6 Bde. 1882; Zur deutschen
G. vom Religionsfriedenbis zum 30jährigen Kriege 2 1874. Janssen G. des deutsch.
Volkes seitdem Ausgang des MA., 8 Bde. 1879 — 94; Erläuterungen u. Ergänzungen,
4Bde. her. v. Pastor 1900—05. Lamprecht Deutsche G. 5. 1894. Bachmann
Deutsche Reichs-G. unter Friedrich III und Maxi, 2 Bde. 1884—94. v. Kraus
u. Käser Deutsche G. im Ausgang des MA., 2 Bde. 1905—12. Ulmann Kaiser
Maximilian I, 2 Bde. 1884—91. Fueter G. d. europ. Staatensystems 1492—1559.
1919. Cornelius Über die deutsch. Einheitsbestrebungen im 16. Jh. 1862. Gothein
Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation 1878. Wolf Quellen¬
kunde der deutschen Reformation, 2 Bde. 1915f. Baumgarten G. Karls V,
3 Bde. 1885-92. v. Bezold G. der deutsch. Reformation 1890; Staat u. Gesell¬
schaft des Reformationszeitalters 1908. Egelhaaf Deutsehe G. im 16. Jh., 2 Bde.
1889—92. Ritter Deutsche G. im Zeitalter der Gegenreformation u. d. 30jähr.
Krieges, 3 Bde. 1889-1903. Mentz Deutsche G. 1493—1648. 1913. A. Schulte
MarkgrafLudwig Wilhelm von Baden, 2 Bde. 1892. Erdmannsdörffer Deutsche
6. von 1648-1740, 2 Bde. 1892-93. O. Weber Deutsche G. vom westf. Frieden
b. z. Untergang d. röm. deutschen Reichs 1913. v. Zwiedineck-Südenhorst
Deutsche G. im Zeitraum d. Gründung des preußischen Königtums, 2 Bde. 1890
bis 1894. Guglia Maria Theresia, 2 Bde. 1917. Heigel Deutsche G. v. Tode
Friedrichs d. Gr. b. z. Auflösung des alten Reiches, 2 Bde. 1899—1911. Koser
König Friedrich d. Gr. 2, 2 Bde. 1901-03. W. Oncken Zeitalter Friedrichs d. Gr.,
-Bde. 1880—82; Zeitalter der Revolution, des Kaiserreichs u. d. Befreiungskriege,
- Bde. 1884—87. Häusser Deutsche G. vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Grün¬
dung des deutschen Bundes 3, 4 Bde. 1861—63. v. Gierke Genossenschaftsrecht
1, 638ff. 4 (1913). Jansen Stud. z. Fuggergeschichte 1907ff. R. Ehrenberg
Zeitalter der Fugger, Geldkapital und Kreditverkehr im 16. Jh., 2 Bde. 1896.
Sombart Der moderne Kapitalismus 2, 2 Bde u. Register 1916/17.
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Härtung Deutsche Verfassungsgesch. vom 15. Jh. bis zur Gegenwart1914
(Meisters Grundriß). Pütter Historische Entwicklung der heutigen Staats
Verfassung des Deutschen Reichs 3, 3 Bde. 1798—99. v. Buchwald Gesellschafts
leben im endenden Mittelalter, 2 Bde. 1886—87. Bremer Franz von Sickingens
Fehde gegen Trier und ein Gutachten Cantiunculas 1885. Preisen Verfassung,«,
gesch. d. kathol. Kirche in der Neuzeit 1916.

Berghaus Deutschi, vor 100 Jahren, 2 Bde 1859—60;Deutschi, vor 50 Jahren
3 Bde. 1861 — 62. Büsching Erdbeschreibung 7, Bd. 5—9 (1789—92).

Perthes Das deutsche Staatsleben vor der Revolution 1845; PolitischeZu¬
stände u. Personen in Deutschi. z. Z. der franz. Herrschaft, 2 Bde. 1861—69.

Sieveking Grundz. d. neueren Wirtschaftsgesch. vom 17. Jh. bis zur Gegen¬
wart 2 1915 (Meisters Grundriß). Schmoller Zur G. der nationalökonom.An¬
sichten in Deutschi, während der Reformationsperiode, Z. f. St.-W. 16 461 ff
Hanser Deutschland nach dem 30jähr. Kriege 1862. Inama-Sternegg Volks¬
wirtschaft!. Folgen des 30jähr. Krieges, Hist. Taschenb. 1864. Gothein Die ober-
rhein. Lande vor u. nach d. 30jähr. Kriege, ZGO. 4, lff.; Ein Colloquium von
etlichen Reichstagspunkten 1893.

Erstes Kapitel.
Die allgemeinen Verhältnisse.

§ 64. Das Reichsgebiet.
H. Conring De finibus imperii Germanici 1654. Spruner-Menke Hand¬

atlas Bl. 43—47, Vorbemerkungen S. 17. 27. 30ff. Lancizolle Übers, d. deutsch.
Reichsstandsch.- u. Territorialverhältnisse 1830. Erdmannsdörffer D. G. 1, 28ff.
404ff. 654ff. 658ff. A. Schulte (S. 857) 1, 455ff. Daniels Handb. 4, 520ff.;
Statist. Mitteilungen über Els.-Lothringen, 26: Die alten Territorien des Elsaß 1648
(1896); 28, 1: Die alten Territorien des Bezirks Lothringen 1648 (1898).

Die Schweizer Eidgenossenschaft 1, die dem Reiehskammergerichtdie
Anerkennungverweigerte und sich seit 1495 tatsächlich nicht mehr als
zum Reich la gehörig betrachtete, schied durch den westfälischen Frieden
auch rechtlich aus dem Reichsverband aus. Frankreich erwarb durch
den' westfälischenFrieden die schon 1552 in Besitz genommenenBis¬
tümer Metz, Toul und Verdun liebst der Reichsstadt Metz, sodann den
habsburgischenBesitz im Elsaß und die Landvogtei über zehn im Elsaß
belegene Reichsstädte 2. Die auf Grund gewaltsamer Auslegung an diese
Abtretungen geknüpften „Reunionen" Ludwigs XIV brachten das ganze

1 JPO. Art. 6. Vgl. Ulmann (S. 857) 1, 649-803. Heusler Schweizerische
Verf.-G. 1920 S. 143, 247ff. Stehlin Die Exemtionsformel zugunsten der Schweiz
im westf. Frieden, AnzSchweizG. 1917, 35f. Vgl. ferner oben S. 428 16, dazu Stutz
Die Schweiz in der deutschen Rechtsgeschichte (BSB. 1920). K. Meyer Der
Schwurverband als Grundlage der urschweizerischenEidgenossenschaft,AnzSchweizU
1919,183ff.; Italienische Einflüsse b. d. Entstehung d. Eidgenossenschaft,JbSchweizO.
45 (1920) l*ff. A. Schulte Fürstentum u. Einheitsstaat 1921 S. 19f.

la Über die Formeln „Heiliges römisches Reich deutscher Nation" und „Kaiser
und Reich" vgl. § 69.

2 JP. Munster. §§ 73 f. 87.
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Elsaß an Frankreich, das sich 1681 ohne jeden Rechtstitel auch in den
Besitz der ReichsstadtStraßburg setzte und durch den Ryswiker Frieden
von 1697 die Anerkennung seines Raubes erhielt 3. Die HerzogtümerBar
und Lothringen wurden 1735 an Frankreich abgetreten und gelangten
1766 endgültig in dessen Besitz 4. Der burgundischeKreis kam nach dem
Tode Karls V*an die spanische Linie des habsburgischen Hauses, wodurch
seine Verbindung mit dem Reich wesentlich gelöst wurde. Durch die
Losreißung der sieben nördlichenniederländischen Provinzenvon Spanien
entstand 1581 die Republik der Vereinigten Niederlande („Generalstaaten"),
die sich nicht mehr als Teil des Reiches betrachtete und durch den west¬
fälischen Frieden in ihrer internationalen Selbständigkeit anerkannt
wurde, während die spanischen Niederlande nach dem Aussterben der
spanischenLinie durch den Rastatter Frieden (1714) an Österreich zurück¬
kehrten, das aber wichtige Teile nebst der Ercigrafschaftan Frankreich
abtrat. Schweden erhielt durch den westfälischenFrieden Vorpommern
und Rügen, Wismar und die Bistümer Bremen und Verden; doch schieden
die schwedischen Erwerbungennicht aus dem Reichsverbandaus, da die
Krone Schwedensie vom Kaiser als Reichslehen empfing und als Reichs¬
stand Sitz und Stimme im Reichstag erhielt5.

Die französischen Erwerbungenwaren ausdrücklich unter Vorbehalt
der in den abgetretenenGebieten bestehenden Rechte deutscher Reichs¬
stände erfolgt; doch sahen sich die letzteren, soweit sie von den Reunionen
verschont blieben, im Lauf der Zeit sämtlich genötigt, für ihre im Macht¬
bereich Frankreichsbelegenen Besitzungen die Oberlehnsherrlichkeitdes
französischen Königs anzuerkennen, wofür ihnen die ungestörte Ausübung
ihrer Herrschaft zugesichert wurde 6. Nachdem die französischeRevolu¬
tionsgesetzgebung (1789—90) gleichwohl die Einverleibungder fraglichen

3 Pax Ryswic. Art. 4 16f. (N. Samml. 4, 165. 167). Die Reichsstadt Mül-
hausen, seit 1515 im Bund mit der Eidgenossenschaft, wurde erst 1798 von Frank¬
reich einverleibt.

4 N. Samml. 4, 420. Vgl. Fitte Das Staatsrecht. Verhältnis des Herzogt.
Lothringen z. deutsch. Reich seit 1542 (Beiträge z. Landes- u. Volkeskunde von
Els.-Lothr. 14. 1891). Auerbach La France et le Saint Empire Romain Germa-
nique depuis la paix de Westph. jusqu'ä la revolution francaise 1912 (vgl. v. Srbik,
MJÖG. 36, 728).

5 JPO. Art. 10. Durch den Stockholmer Frieden von 1720 wurde Vorpommern
bis zur Peene (Altvorpommern) an Preußen abgetreten, so daß Schweden hier auf
Neuvorpommern und Rügen beschränkt blieb.

6 Württemberg besaß die Grafschaften Mipnpelgard und Horburg; Pfalz-
Zweibrücken die Grafschaften Rappoltstein und Lützelstein nebst den Ämtern
Bischweiler und Sulz; Hessen-Darmstadt die Grafschaft Hanau-Lichtenberg und
Herrschaft Ochsenstein; Baden das Amt Beinheim und die luxemburgische Herr¬
schaft Rodemachern; Wied die Grafschaft Kriechingen; Nassau einen Teil der
Grafschaft Saarwerden und die Vogtei Drülingen. Dazu kamen die Grafschaft
Salm mit der Herrschaft Diemeringen, die Abteien Weißenburg und Münster, die
Stifter Murbach und Romainmoutier, die Deutschordensballeien Elsaß und Loth¬
ringen, endlich Besitzungen und Gerechtsame der Bischöfe von Straßburg, Speier
und Basel.
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Gebiete in Frankreich verfügt hatte, kam es 1792 zu dem Revolutions¬
kriege, dessen kläglichen Ausgang der Luneviller Friede (9. Februar 1801)
bildete. Durch diesen wurde das gesamte linke Rheinufer an Frankreich
abgetreten, den dadurch benachteiligtenHerrscherhäusernaber eine Ent¬
schädigung durch die Mediatisierung nichterblicherTerritorien und Städte
in Aussicht gestellt, zu deren Ausführung der Reichstag eine außer¬
ordentlicheDeputation einsetzte. Der von dieser verfaßte Entwurf oder
„Hauptschluß" wurde dem Reichstag am 23. Dezember 1802 seitens des
Kaisers zur Beschlußfassung unterbreitet und mit einigen Veränderungen
am 24. März 1803 zum Reichsgutachten erhoben. Die kaiserliche Be¬
stätigung erfolgte am 27. April; nur die Beschlüsse über die neue
Stimmenverteilungim Reichstag hatten die kaiserliche Ratihabition nicht
erhalten. Das Gesetz behielt die Bezeichnung„Reichsdeputationshaupt¬
schluß" (RDHSchl.) 6a ; es hat die dauernde Grundlage für die weitere
Territorialgestaltunginnerhalb des Reiches abgegeben.

Die wenigen oberhoheitlichenund lehnsherrlichenRechte, die dem
Kaiser bis dahin noch über Ralien verbheben waren, wurden durch
Art. 11—13 des Luneviller Friedens zugunsten der von Isapoleon errich¬
teten italienischenFreistaaten vollends aufgehoben.

Den Gebietsverlustendes Reiches im Westen standen gewisse Ge¬
bietserweiterungen,wenn auch nicht des Reiches, so doch der beiden
bedeutendsten Reichsstände im Osten gegenüber. Der deutsche Orden
hatte in den polnischen Friedensverträgenvon Thorn (1411) und Nassow
(1466) nur seine altpreußischenEroberungen im Osten der Weichsel, unter
Anerkennungder polnischen Lehnshoheit, zu behaupten vermocht, während
das ganze übrige Ordensland (Culmer-, Marienburger- und Ermland, das
Danziger Gebiet und alle Gebiete links der Weichsel) als Polnisch-Preußcn
in unmittelbar polnischenBesitz gelangte 7. Nachdem der Ordensmeister
Albrecht von Brandenburg sich der evangelischenLehre angeschlossen
hatte, verwandelte er den bisherigenOrdensstaat mit Zustimmung seines
Lehnsherrn und der meisten Ordensritter in ein weltliches, von Polen
lehnrühriges Herzogtum Preußen (1525), das nach dem Aussterben des
herzoglichen Hauses (1618) kraft einer 1569 erfolgten Mitbelehnungauf

6a Gedruckt bei Zeumer Quellensammlung2 Nr. 212.
7 Die Aufnahme des Deutschordens in den Reichsverband (Augsburger BA.

von 1500, N. Samml. 2, 83, vgl. Ulmann a. a. O. 2, 510ff.) hatte eine praktische
Redeutung nur für die innerhalb der alten Reichsgrenzen belegenen Besitzungen
des Ordens. Der Orden der Schwertbrüder in Kur-, Liv- und Estland, seit 1513
unter einem selbstgewählten Heer- oder Herrenmeister, löste sich 1561 auf. Kuli¬
land behielt das eroberte Dorpat, Estland kam an Schweden, die Insel ösel an
Dänemark, Livland mit Riga an Polen, Kurland mit Samogitien nahm der letzte
Heermeister als erbliches Herzogtum von der Krone Polen zu Lehen. Vgl. Ritter
a. a. 0. 1, 241 ff. Hausmann Über das Verh. des livl. Ordens z. röm. deutschen
Reiche im 16. Jn., Balt. Monatsschr. 1907, lff. Seraphim G. Livlands 1 (Dia
1582) 1906.
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das Kurhaus Brandenburg überging 8. Durch den Wehlauer Vertrag
von 1657, bestätigt durch den Frieden von Oliva (1660), verzichtete der
König von Polen auf seine Lehnsherrlichkeit und erkannte den Kurfürsten
von Brandenburg als unumschränktenHerrn des souveränenHerzogtums
Preußen an. Noch in demselben Jahr erhielt der große Kurfürst die Herr¬
schaften Lauenburg und Bütow von Polen zu Lehen, die Starostei Draheim
zu Pfandrecht. Auf Grund seines souveränenpreußischen Besitzes setzte
sich Kurfürst Friedrich III am 18. Januar 1701 zu Königsberg als „König
in Preußen" die Krone aufs Haupt9.

Als Teil der oranischen Erbschaft gelangte 1707 die Grafschaft
Neuenbürg(Neuchätel) 9a samt Herrschaft Valengin, im Frieden von Utrecht
1713 Obergeldernin preußischen Besitz.

Die schlcsischen Herzogtümer, die mit dem Reich bis dahin nur als Lehen
der Krone Böhmen verbunden gewesen und später seitens des österreichischen
Hauses gegenüber den preußischen Erbansprüchen als heimgefalleneLehen be¬
handelt worden waren, wurden durch den Berliner Frieden (1742) bis auf das
FürstentumTeschen nebst Troppau (Österreichisch-Schlesien) mit Preußen
vereinigt. Ebenso die Grafschaft Glatz. Alle lehnsherrlichen Rechte, die der
Krone Böhmen von alters her an diesen und einigen anderen preußischen
Landesteilenzugestandenhatten, wurden durch denselben Vertrag aufgehoben.

Durch die erste Teilung Polens 10 (1772) erwarb Preußen die 1411
und 1466 an Polen verloren gegangenen preußischenOrdenslande(West¬
preußen, Ermland, Culmerland, Elbing) und den Netzedistrikt (Teile der
Woywodschaften Posen, Gnesen und Inowrazlaw). Danzig und Thorn
blieben noch bei Polen. Die Lehnsherrlichkeitder polnischen Krone über
Lauenburgund Bütow, ihr Pfandlöserecht an der Herrschaft Draheim
und das früher vorbehaltene Heimfallsrecht am Herzogtum Preußen wurde
aufgehoben. Der König nahm nach Ratifikation der Abtretungen durch
den polnischen Reichstag statt des bisherigen Titels den Titel „König
von Preußen" an. Die zweite Teilung Polens (1793) brachte die Städte
Thorn und Danzig sowie den größten Teil von Großpolen („Südpreußen")
in preußischen Besitz. Die dritte polnische Teilung (1795—97) fügte
Warschau und die Gebiete Neu-Ostpreußenund Neu-Schlesienhinzu,
doch gingen diese Erwerbungensamt einem Teil von Südpreußen durch
den Tilsiter Frieden (1807) wieder verloren.

Die Besitzungen des Ordens innerhalb des Reiches wurden den katholisch
verbliebenen Ordensrittern unter einem Hoch- und Deutschmieister mit dem Sitz
zu Mergentheim vorbehalten.

9 Vgl. Erdmannsdörffer a.a.O. 2, 119ff. John Ehrenrechte d. preuß.
Königs, Diss. Greifsw. 1911. Stettiner Zur G. d. preuß. Königstitels u. der Königs¬
berger Krönung 1900. Giese Preuß. RG. 1920 S. 39f.

a Eiert Behördenorganisation von Neuchatel zur Zeit des Übergangs unter
preuß. Herrschaft (1707-13) 1914 (ZSchweizR. 56). Heusler Schweiz. VG. 172ff.
347. 361. Borel Le conflit entre les Neuchätelois et Frederic le Grand sur la
question de la ferme des impöts du pays de Neuchatel 1766-68. 1898.

10 Kutrzeba-Christiani Grundr. d. poln. Verf.-G. 8 1912.
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Österreich hatte durch die erste polnische Teilung ganz Galizien
und Lodomerien erworben, sich aber von der zweiten Teilung fern¬
gehalten. Bei der dritten Teilung nahm es das sog. Neugalizien bis
zum Bug, hat davon aber nur das Krakauer Gebiet behalten, während
das übrige später an Eußland verloren ging. Das FürstentumBukowina
gelangte 1775 in österreichischen Besitz.

§ 65. Die Reichsreform.

Zeumer Qu.-Samml.2 Nr. 173ff. Ulmann (S. 8S7) 1, 292-403. 2, lff.
76ff. 259ff. 561 ff. v. Gierke Genossenschafter. 3, 568ff. v. Below Reichsreform
1912. v. Bezold (S. 857) 55ff. Höf ler Über die politische Reformbewegung in
Deutschland im 15. Jh. und den Anteil Baierns an derselben 1850. Treumann
Die Monarchomachen, Darstellung der revolutionären Staatslehren des 16. Jh.
1895. Härtung D. Reichsreform 1485—95, HistVjschr. 1913, 24ff. 181ff. ; Verf.-a
7ff. v. Schubert Reich u. Reformation 1910 (Heidelb. Rede). Molitor Die
Reichsreformbestrebungen des 15. Jh. bis z. Tode K. Friedr. IH 1921. Vgl. §§ 69. 74.

Die wiederholten Versuche einer Reichsreform unter Kaiser Sig¬
mund 1, vornehmlichauf dem Gebiet des Landfriedensund des Gerichts¬
wesens, waren erfolglos geblieben, auch der kräftige Eeformanlauf in dem
Nürnberger Landfrieden Albrechts II »von 1438, der bereits auf der
Kreisverfassung beruhte, eine allseitige Verbesserung der Rechtspflege
anstrebte und die Fehde dauernd zu beseitigensuchte, hatte wegen des
frühen Todes des vielversprechendenKönigs keinen Erfolg 2. Von einem
schwachenund indolenten Herrscher wie Friedrich III 2a war nichts zu
hoffen. Reformvorschläge kamen von den verschiedensten Seiten, so von
dem späteren Kardinal Nicolaus Cusanus (von Kues an der Mosel) in
seiner 1433 vollendeten Schrift „De concordantiacatholica" 3, von Herzog
Ludwig 3 » dem Reichen von Baiern (f 1479) durch die Feder des Dr. Martin
Meier4 und, in revolutionärer Weise, 1438/39 in der sogenannten „Refor¬
mation des Kaisers Sigmund" von einem Augsburger Leutpriester Friedrich 5.

1 Über die Reformbestrebungen auf den Reichstagen von Basel (1433), Regeas-
burg (1434) und Eger (1437) vgl. Quidde Deutsche Reichstagsakten 11 pg. 28f.
45. 12 pg. 42ff. Smend Reichsreformprojekt aus dem Schriftenkreise des Basler
Konzils, NArch. 32, 746ff. Kreißle Die Versuche e. deutschen Reichsreform unter
Rupr. v. d. Pfalz u. Siegmund, Progr. Teschen 1907. Molitor 77ff.

2 Ausgabe: Zeumer Qu.-Samml. 2 Nr. 165.
2* Vgl. Werner Die sog. Reformation K. Friedr. III, WestdZ. 1909f. Losertb

HistZ. f. Steierm. 9.
3 Vgl. Allg. Deutsche Biographie 4, 655ff. (Prantl). Siegel RG. 3 119f.

Molitor Nicolaus von Cues und die deutsche Rechtsgeschichte, ZRG. 53, 273ff. Wolf
Quellenkunde z. Ref.-G. 1, 105f. 276ff. Molitor Reformbestr. 52ff.

3a Wolf Quellenkunde z. Ref.-G. 1, 73.
« Bei Höfler a. a. O. 37ff.
5 Herausgegeben und erläutert von Böhm (1876) und Werner (1908), die

teils den Schwaben Friedrich Reiser, teils den Augsburger Stadtschreiber Val. Eber
für den Verfasser halten. Vgl. v. Bezold, Münch. SB. 1884 S. 586ff. Koehne
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Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg erklärte die Reform des
Friedens, des Gerichts und Münzwesens für eine Lebensfrage des Eeiches.
Die ersten Reformversuche wurden auf den Reichstagen von 1486 und
1487 gemacht, brennend wurde die Frage aber erst nach dem Regierungs¬
wechsel (1493). Die Persönlichkeitund staatsmännischeRichtung Maxi¬
milians I bot den Ständen keine Gewähr einer Reform von oben herab.
Es kam darauf an, kühn mit der von der geschichtlichen Entwicklung
beseitigten Idee des monarchischenEinheitsstaates zu brechen und sich
auf den Boden eines aristokratischenBundesstaateszu stellen. Die Seele
dieser Bestrebungen, welche die Verhandlungendes WormserReichstages
vom 26. März bis 7. August 1495 erfüllten, war Berthold von Henneberg58 ,
Kurfürst von Mainz, dem mit Ausnahme der Herzöge von Baiern fast
alle Reichsstände zur Seite traten, während der König sich nur wider¬
strebend um der ihm notwendigen Reichsstcucrn willen eine Reform nach
der andern abdringen ließ. Was auf dem Reichstag zustande kam, war
die Einsetzung des Reichskammergerichts und das Verbot jeglicher Fehde
und Eigenmacht auf ewige Zeiten. Wer einen Rechtsanspruchzu haben
vermeinte, sollte ihn fortan bei Strafe der Reichsacht nur im Wege
Rechtens verfolgen 6. Der Plan, die gesamte unmittelbare Reichsverwal¬
tung dem König zu entwinden und in die Hände eines ständischen Reichs¬
rates von 17 Mitgliedern,von denen der König nur den Vorsitzenden
ernennen sollte, zu legen, mußte wegen Widerspruchsdes Königs auf¬
gegeben werden. Statt dieser „Ordnung" beschränkte man sich auf die
Festsetzung einer bloßen „Handhabung" des Landfriedens, durch die
Bestimmung, daß der Reichstag alljährlich zu Ostern in Frankfurt zu¬
sammentreten solle, um in Verbindung mit dem Reichskammergericht die
Durchführung des Landfriedens und die Verwendung der bewilligten
Eeichssteuernzu überwachen und für die Vollstreckungder Kammer¬
gerichtsurteilezu sorgen7. Diese periodischeReichsversammlung ist nie
ins Leben getreten; statt ihrer begnügte man sich schließlichmit der
Einrichtungder Kreisverfassung (§ 73), nachdemsich das Reichsregiment
auf die Dauer nicht als durchführbar erwiesen hatte.

N. Arch. 23, 689. 27, 251. 28, 739. 31, 214; Z. f. Soz.- u. W6. 6, 369; Mitt. a. d.
hist. Lit. 36, 416. Werner, HistVjschr. 5, 467ff. Siehe auch N. Arch. 29, 495ff.
Wolf Quellenkundez. Ref.-G. 1, 104f. Aus dem Anfang des 16. Jh. besitzen wir
eine leidenschaftlicheReformschrift eines unbekannten oberrheinischen Verfassers,
der, 1438 geboren, juristische Bildung empfangen und bereits dem Kaiser Fried¬
rich III wiederholte Reformvorschläge unterbreitet hatte. Ausgabe und Kom¬
mentar von H. Haupt Ein oberrhein. Revolutionär a. d. Zeitalter Maximilians I
(Westd. Z. Erg. 8. 1893). Vgl. Schröder Kaisersage (1893) 26. 33.

5a Weiß Berthold v. Henneberg, Erzb. v. Mainz 1484—1504,Münchn. pbil.
Diss. 1889. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 6381.

6 Wie wenig dieses JPO. Art. 17 ü 7 wiederholte Verbot der Fehde tatsächlich,
bei der geringen Fürsorge für Recht und Gerechtigkeit, durchzusetzen vermochte,
zeigt u.a. Bremer Franz von Sickingens Fehde (S. 858). Vgl. v. Below Land¬
tageakten von Jülich-Berg 1, 113 ff.

7 Zeumer 2 Nr. 175.
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§ 66. Die Rezeption der fremden Rechte.

Arnold Studien z. deutsch. Kultur-G. 301 ff. (1882). Aubin Einfluß d
Rez. d. röm. R. auf d. Bauernstand 1912 (JBB. Nat.-Ök. S. 721). Bartmann
D. Gerichtsverf. vor u. nach d. münsterischen LGO. 1571. 1908 (Beyerle Beitr
2, 3; vgl. A. Schultze, ZRG. 43, 399). v. Below Ursachen d. Rezeption d. röm
R. in Deutschi. 1905 (vgl. Schröder, ZRG. 40, 462ff. Stölzel, KritVjschr.47
1 ff.). Böhlau, KritVjschr. 23, 525ft. 26, 1 ff.; Mecklenb. Landr. 1, 80ff. Borch'
ling D. älteren Rechtsquellen Ostfrieslands 1, 1906 pg. 44f. 61. Brie Stellung d
deutsch. R.-Gelehrten der Rez.-Zeit zum Gewohnheitsrecht (Bresl. Pestgabe f
Dahn 1. 1905; vgl. GGA. 1909, 248. Rietschel, ZRG. 40, 435f.). Brockhaus
Einfluß fremder Rechte a. d. Entw. d. deutschen R. 1883. Brunner-Heymann'
258ff.; Brunner Der Anteil d. deutsch. Rechts a. d. Entw. der Universitäten,Berl.
Rekt.-Rede 1896. Carlebach Badische RG. 1, 43ff. (1906). H. Conring De
origine iuris Germanici cap. 33. v. Duhn Deutschrechtl. Arbeiten 57ff. (1877).
Eichhorn 3 §§ 440—44. S. Bradshaw Fay The Roman law and tbe Gennan
peasant, American Hist. Rev. 1911, 234ff. Fehl- RG. 201 ff. 263ff. Fleisch-
mann Über d. Einfluß d. röm. R. aufs deutsche Staatsrecht 1908 (Melanges Fitting).
Franklin Beitr. z. G. d. Rez. d. röm. R. 1863. Frensdorff, ZRG. 39, 237ff.
v. GierkeGenR, 2,21ff. 3, 645ff.; Priv.-R. 1, 8ff. Hassenpflug Die erste Kammer-
gerichts-O. Kurbrandenburgs 1895. P. Konstantin v. Hohenlohe Die wahren
Gründe der sog. Rezeption, Hist. pol. Bll. 1916, 153ff. 234ff. 286ff. Hübner
Priv.-R. 3 14ff. Kariowa Rez. d. röm. R. mit bes. Rucks, auf Kurpfalz, Heidelb.
Rekt.-Rede 1878. Kaufmann G. d. deutsch. Universitäten 1, 75ff. 2, 478. Köhler
u. Liesegang Beitr. z. G. d. röm. R. in Dtschl., 2 Bde. 1896—98. Krusch Ein¬
tritt gelehrter Räte i. d. braunschw. Staatsverwalt., Z. d. h. Ver. f. Niedere. 91, 60ff.
Kühtmann Romanisierung d. Ziv.-Proz. in Bremen (v. Gierke U. 36); Statuta
reformata u. der Codex glossatus 97ff. van Kuijk Levend volksrecht, Tijdschr.
Rechtegesch. 1 (1918) lff.; Receptie van het romeinsche recht, ebd.; Germansch
en romeinsch recht in de 16e neuw, Rechtshist. opstellen, aangeboden aanPockema
Andreae 1914. Laband Bedeut. d. Rez. d. röm. R. f. d. deutsche Staatsrecht,
Straßb. Rekt.-Rede 1880. Laspeyres, ZDR. 6, lff. Maitland English law and
the Renaissance, Cambridge 1901. J. Merkel Der Kampf d. Fremdrechts mit d.
einheimischen in Braunschw.-Lüneb. 1904 (vgl. v. Möller, ZRG. 39, 310); Dio
justinian. Enterbungsgründe 1908 (v. Gierke U. 94; vgl. A. B. Schmidt, ZRG.
42, 387). Meynial Remarques sur la reaetion populaire contre l'invasion du droit
romain en France aux 12 e et 13 e siecles (Melanges Chabaneau; Roman. Forschungen
23, 1907). Moddermann u. K. Schulz Rez. d. röm. R. 1875. Muther Zur G.
d. röm.-kanon. Proz. i. Deutschi. 1872 (Rostock. Fschr. f. Wächter); Röm. u. kanon.
R. i. deutsch. MA. 1871; Zur Quellen-G. d. deutsch. R., ZRG. 4, 380ff. 9, 50ff.;
Zur G. d. R.-Wissensch. u. d. Universitäten in Deutschi. (Gesammelte Aufsätze
1876). Ott Beitr. z. Rez.-G. d. röm.-kanon. Proz. i. d. böhm. Ländern 1897; ZRG.
Kan. 3, lff. Partsch Vom Beruf d. röm. R. in der heutigen Universität 1920.
Ivo Pf äff Kaiser Karl IV u. Bartolus, Mitt. d. Böhm. 56 (1918) 59ff.; Quellen z.
G. d. Rez. 1, Leipziger Schöffenspruchsammlung, hgg. Guido Kisch 1919. Regols-
berger Pandekten 1, 3ff. Reyscher, ZDR. 9, 337ff. Rosenthal G. d. Ger.-
Wesens u. d. Verwalt.-Organisation Baiems 1, 139. 422ff. W.Roth, ZRG. 35,
359ff. v. Sar'tori-Montecroce Beitr. z. öst. Reichs- u. RG. 1. 1895. v. Savigny
G. d. röm. R. im MA. (S. 10). Schaffner Das röm. R. in Deutschi, während des
12. u. 13. Jhs. 1859. C. A. Schmidt Rez. d. röm. R. 1868. Schum, ZRG. rom.
24, 304ff. Schreuer PrivR. 4ff. J. C. Schwartz 400 Jahre d. Zivilprozeß-Gesetzg.
1898. v. Schwerin RG. 2 7ff. Seckel Beiträge z. G. beider Rechte im MA. 1.
1898. Siegel RG.» 103ff. Sohm Frank. R. u. röm. R., ZRG. 14, 70ff.; Deutsche
R.-Entwicklung u. die Kodifikationsfrage, Z. f. Priv.- u. öff. R. 1, 245ff. Stammler
R. des Breidenbacher Grundes (v. Gierke U. 12). Stengel Eine deutscheUrkunden-
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lehre d. 13. Jh., N. Arch. 30, 647ff. Stintzing G. d. deutsch. R.-Wissensohaft 1.
1880- 6. der populär. Literatur d. rörn.-kan. R. in Deutschi. 1867; Ulrich Zasius
1857- Hugo Denellus 1869 (Erlanger Fschr. f. Wächter); Zur G. d. röm R. in Deutscht.,
HistZ. 29, 408ff.; KritVjschr. 6 ; 557ff. Stobbe Rechtsqu. 1, 609ff. 2, 1 ff.;
KritVjschr. 11, 1 ff.; Priv.-R. 1 § 4. Stölzel Entwickl. d. gelehrt. Richtertums,
2 Bde. 1872 (vgl. Franklin, Z. f. d. Priv.- u. öff. R. 1, 236ff.); Entwickl. d. gelehrt.
R.-Sprechungd. Brandenburg. Schöppenstuhls 1. 1891; Brandenburg-Preußens
R.-Verwaltung 1, 30ff.; Billigkeits- u. Rechtspflege in der Rezeptionszeit 1910;
Urkundl.Materiala. d. Brandenb. Schöppenstuhlsakten, 4 Bde. 1901 (vgl. v. Amira,
ZRG. 36, 288ff. 38, 427ff. Rietschel, HistVjschr. 6, 405ff. Zeumer Forsch.
z. br.' u. pr. G. 16, 255ff.); Forsch, z. br. u. pr. G. 16, 345ff.; KritVjschr. 47, lff.
v. Voltelini Zur Rez. d. gem. R. in Wien (Fschr. d. akad. Ver. d. Historiker in Wien
1914) 79ff. Wach Handb. 169ff. Werunsky Öst.RG. 19f. A. Wolff Ger.-Verf.
u. Prozeß im Hochstift Augsb. i. d. Rez.-Zeit 1913, Arch. Höchst. Augsb. 4, 129ff.;
vgl. Pischek, ZRG. 47, 661). Ylander Die Rolle d. röm. R. im Priv.-R. der
Ostseeprovinzen, Liv-, Est- u. Kurland, ZVglRW. 35 (1918) 431 ff.

Die Aufnahme der fremden Rechte in den deutschen Gerichten hat
sich, ähnlich wie die der Rechtsbücher, im Wege gewohnheitsrechtlicher
Entwicklung vollzogen; nur ist nicht wie dort das Volk, sondern ausschließ¬
lich der Juristenstand Träger dieser Entwicklung gewesen. Die Wissen¬
schaft unterscheidet die theoretische Rezeption, d. h. die allmähliche
Ausbildung der Überzeugung,daß dem römischenRecht subsidiäreGel¬
tung zukomme,und die praktische Rezeption, d. h. die wirkliche Durch¬
führung dieser Überzeugung im praktischen Rechtsleben. Die theoretische
Rezeption war vornehmlich staatsrechtlicherNatur. Die später zu einem
festen Dogma gewordene Auffassungdes mittelalterlichenKaisertums als
einer Fortsetzungdes alten römischen Reiches geht in ihren Anfängen
bis auf die Zeit Ottos III- zurück. Die deutschen Könige, auch wenn sie
die Kaiserwürde nicht erworben hatten, betrachteten sich als Rechts¬
nachfolger der römischen Imperatoren 1 und trugen kein Bedenken, sich
in ihren italienischen Händeln und hofgerichtlichenEntscheidungenauf
das römische Recht zu berufen. Als „Kaiserrecht" oder „der Kaiser ge¬
schriebenes Recht" bezeichnete die Terminologiedes Mittelalters nicht
bloß die deutschen Reichsgesetzeund was man, wie die Rechtsbücher,
dafür hielt, sondern auch das Corpus iuris Justinians la . Die höchste Gerichts¬
gewalt der deutschen Fürsten bezeichneten staufische Urkunden mit einem
den Digesten entlehnten Ausdruckals merum Imperium 1*. Friedrich I »be¬
stimmte die Aufnahmezweier seiner Gesetze durch die Universität Bo¬
logna als Authenticae in den Codex 2, dasselbe geschah unter Friedrich II»

1 Vgl. Fleischmann (S. 864) 670ff.
la Vgl. Reichsurteil Heinrichs VII*(MG. Const. 3, 304), das sich auf Justinians

Institutionenberuft.
lb Vgl. § 50 n. 3. In der Const. in fav. princ. v. 1231/32 § 19 findet sich der

römische Satz actor forum rei sequetur (MG. Const. 2, 212. 419).
2 Vgl. S. 718. Der Reichslandfriede von 1186 (MG. Const, 1, 452) enthielt

8 *■&die Bestimmung:Ut autem haec ------ ordinatio omni tempore rata permaneat ------,
eam legibus praedecessorumnostrorum imperatorum atque regum iussimus inierseri,
doch scheint diese Verfügung keine Folge gehabt zu haben.
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mit seinem römischenGesetz von 1220 (§ 48 n. 52, n. 74), unter Hein¬
rich Vllimit dem Ketzergesetzvon 1312 3. Es beruhte auf demselben
Gedanken, wenn in Italien seit dem 13. Jahrhundert das lombardische
Lehnrechtsbuchwegen der darin enthaltenen Keichsgesetze als ein Anhang
der justinianischen Novellen (decima collalio Novellarum) angesehen und
die dazu verfaßte Glossa ordinaria des Jacobus Columbi von demselben
Accursius,der die Glosse des Corpus iuris zum Abschluß brachte, einer
Bearbeitung unterzogen wurde 4. Auch für ihn war das Lehnrechtsbuch
ein Teil des Corpus iuris, die Lehnrechtsglosse ein Bestandteil des litera¬
rischen Apparates zu den GesetzbüchernJustinians.

Am schärfstentrat die romanisierende Richtungbei Karl IV 4,* hervor:
er gründete die Universität Prag, sein Entwurf eines böhmischen Land¬
rechts (Maiestas Carolina) war reich an römischrechtlichen Ausdrücken
und Redewendungen,in der GoldenenBulle übertrug er die römischen
Bestimmungenvon der Majestätsbeleidigungauf die Kurfürsten (S. 836),
das überwiegendfür römischrechtlicheVerfügungendes Herrschers be¬
stimmte Amt des Hofpfalzgrafen(S. 528 f.) wurde unter ihm von Italien
nach Deutschlandverpflanzt.

Mit der Neigung der deutschen Könige, sich auf das römische Kecht
zu stützen, hing ihr lebhaftes Interesse für die Universitätenzusammen5.
War früher die Hofkapelle die eigentliche Pflanzschule für die Diplomatie
gewesen (S. 531), so ging diese Aufgabe seit der GründungBolognas auf
die italienischen, seit dem 14. Jh. in zunehmendemMaße auch auf die
deutschen Universitätenüber6. Es war selbstverständlich, daß die Kechts-
gelehrten, neben der Idee des Kaiserrechtsauch von der humanistischen
Begeisterungfür das klassischeAltertum erfüllt, nach Kräften für das
römische Recht, das ihnen als Idealrecht erschien, Propaganda zu machen

3 MG. Leg. 2, 355ff.: Et hanc itaque nostre serenitatis constitidionem in cor¬
pore iuris sub debita rubrica volumus inseri et mandamus. Auch diese Bestimmung
ist ohne Folgen geblieben.

4 Vgl. S. 759. Laspeyres Entsteh, d. Libri feudorum 326ff. 359ff. 396ff.
4a Vgl. Ott u. Pfaff (S. 864). Werunsky Maiestas Carolina, ZRG. 22, «ff.
5 Vgl. § 44 n. 4. G. Kaufmann G. d. d. Universitäten, 2 Bde. 1888-1896;

Univ.-Privil. der Kaiser, ZGW. 1,118ff.; Die d. Univ., ihre Entw. vom 16.-19. Jh.,
HistVjschr. 20 (1920) 171ff. Paulsen, HistZ. 45. Hüllmann 190ff.

6 Vgl. S. 529 n.-7. Wolf Quellenkunde z. Ref.-G. 1, 295ff. Vgl. Fried¬
länder u. Malagola Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis 1887.
Brunner, ZRG. 9, 250f. Von den deutschen Universitäten des 14. Jh. wurde
Prag 1347, Wien 1365, Heidelberg 1386, Köln 1389 gegründet. Der Unterricht
im römischen Zivilrecht begann in Deutschland erst nach Mitte des 15. Jh. Vgl.
Stintzing G. d. RW. 1, 21ff. Kariowa a. a. O. 8f. Stobbe 1, 630f. 2, 9. 16ff.
Thorbeke G. d. Univ. Heidelberg 1, 98ff. v. Wrctschko G. d. jur. Fak. Inns¬
bruck 1671 — 1904 (Beitr. z. RG. Tirols); Verleihung gelehrter Grade durch den
Kaiser seit Karl IV 1910. Pscholka D. Rechtslehrer der steir. Landschaft 1912
(Z. Steierm. 9). Fournier La nation Allemande ä l'univ. d'Orleans en 14 e siede
1888. Meijers De Universiteit van Orleans in de 13 e eeuw, TijdschrRG. 2, 460ff.
Luschin Österreicher an ital. Univ. z. Z. d. Rez. 1882. v. Below Rez. 106ff.
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suchten. Jn dieser Richtung bewegte sich, ohne das deutsche Recht materiell
anzutasten, die Uterarische Tätigkeit der Sachsenspiegelglossatoren Johann
von Buch, Nikolaus Wurm, Dietrich von Boxdorf und des Brünner Stadt¬
schreibers Johann von Gelnhausen. Die Notare brachten ihre Rechts-
o-elehrsamkeit in unschuldigen Phrasen und römischrechtlichenAus¬
drücken zur Geltung. Größeren Einfluß gewannen die zivilistisch geschulten
Kleriker, teils durch ihre Tätigkeit in den geistlichenGerichten, die tief
in die bürgerliche Rechtssphäre eingriffenund das unter kanonischem
Einfluß fortgebildete Recht als die alleinige Rechtsnorm betrachteten 7 ;
teils durch ihre Stellung als Vertrauenspersonen der Bevölkerung7 ", woraus
sich vielfach geradezu eine romanisierendeBeichtstuhljurisprudenzund
ebenso eine schon im Beginn des 14. Jh. einsetzendepopuläre Literatur
des römisch-kanonischenRechts entwickelte 8.

Alle diese Umstände reichten aber nicht hin, um die praktische Re¬
zeption durchzuführen. Erst gegen Mitte des 15. Jh. war die Zeit dazu
reif geworden, als die Rechtsgelehrten nicht nur in der Beratung des Königs,
sondern auch an den Fürstenhöfen zu maßgebendem Einfluß gelangt waren.
Wie die Könige sich der Juristen bedient hatten, um dem Papst und den
italienischen Städten, dann auch den deutschen Eeichsständengegenüber
ihre Kronrechtezu verteidigen, so wurde die Berufung von Rechtsgelehrten
für die Fürsten vielfach ein Mittel, die ständisch geordnete Landesverwaltung
durch die Einfügung eines geschultenBeamtentumszu durchbrechen und
den modernen Staat vorzubereiten. Auch die Städte, zumal die Reichs¬
städte, konnten des juristischen Beirats, besonders in publizistischen
Fragen, nicht mehr entraten. Die Stadtschreiberwurden mehr und mehr
dem Stande der Rechtsgelehrtenentnommen, sie wurden zu juristischen
Beigeordneten der Stadträte (syndici). Selbst die Verwaltung der Vogteien
und Ämter gelangte in zunehmendem Maße in die Hände von Juristen;
wo man den adeligen Amtmann nicht zu verdrangenwagte, setzte man
ihm wohl einen rechtskundigenAmtsschreiberoder Kastner zur Seite,
der ihm allmählich von selbst die Geschäfteaus der Hand nahm.

Wo solche Männer mit der Redaktion von Land- und Stadtrechten
oder der Aufzeichnung der Rechtsgebräuchebetraut wurden, wie im
15. Jh. schon häufig geschah, da wußten sie vielfach ihre römische Über¬
zeugung auf Kosten des nationalen Rechts zur Geltung zu bringen. Den
entscheidendenWendepunkt aber bildete ihr Eintritt in die unmittel¬
bare Rechtspflege.Man hat früher wohl geglaubt, daß dies im Reichs¬
hofgericht schon unter Ludwig dem Baiern der Fall gewesen sei, aber
der in diesem Sinn gedeutete Erlaß von 1342 sollte das Hofgerichtnur
unter Ausschließung des ungeschriebenenRechts auf die Reichsgesetze

7 Vgl. n. a. M. Conrat Die Lex Romana canonice compta, Verhandl. d.
Amsterd. Akad. (Letterkunde) 1904.

'» Lehrreicher Einzelfall: H. Maurer Ein Erbschaftsprozeß 1304 (ZGO. 2
21, 199ff.).

8 Vgl. S. 772f. Kariowa (S. 864) 7. Stintzing G. d. popul. Lit. 489ff.
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und andere geschriebeneRechtsnormen beschränken 9, eine Vorschrift
die später nicht mehr beachtet wurde. Tatsächlichhat das Reichshof¬
gericht während seines Bestehensimmer nur nach deutschem Recht ?e-
urteilt, ebenso die fürstlichen Hofgerichte, solange sie Adelsgerichte waren
Dagegen atmen die schiedsrichterlichen Entscheidungendes Königs oder
einzelner Fürsten schon im Lauf des 15. Jh. vielfach römischrechtlichen
Geist, weil sie von rechtsgelehrtenRäten ausgearbeitet wurden 10. Be¬
sonders war dies bei den Rechtssprüchendes königlichen Kammergerichts
(S. 602) und den Entscheidungender Fürsten, welche diese persönlich
nach Benehmung mit ihren Räten abgaben (S. 658), der Fall.

Dabei war es von entscheidender Bedeutung,daß das römische Recht
seit dem 13. Jh. in Italien wie in Deutschland unter dem Einfluß der
Postglossatoren,wie Bartolus und Baldus, wesentlich nach einer anderen
Methode als zur Zeit der klassischenGlossatorenschule gelehrt wurde 11.
Die letztere stand, wie später die französische Juristenschule unter Cujacnis
und Donellus und im 19. Jh. unsere historische Rechtsschule seit Savigny,
auf dem Boden reinster. Renaissance. Sie suchte, unbekümmert um die
praktische Anwendbarkeit,das römischeRecht in seiner antiken Gestalt
zu erforschen und zur Darstellung zu bringen. Ebendarumblieb das
wiedergeborene römische Recht in dem von römischem Vulgarrecht,lango-
bardischemund kanonischemRecht beherrschten Italien des 12. Jh. ein
totes Recht, das nur der Wissenschaft, aber nicht dem Leben angehörte.
Jener humanistischen Methode gegenüber stellten sich die Postglassa-
toren auf einen scholastischenStandpunkt. Ihnen kam es nicht darauf
an, das römische Recht in seiner ursprünglichenReinheit zu erfassen;
für sie war es nur in der Umformung vorhanden, die es teils durch die
kanonische Gesetzgebung, Doktrin und Praxis, teils durch das Vulgarrecht
und die Einflüsse des lombardischen Gewohnheitsrechts und der städtischen
Statuten erhalten hatte. Das Corpus iuris canonici 11 * erschien ihnen als
eine verbesserteAuflage des justinianischenCorpus iuris civilis.

Das römischeSklaven- und Kolonatrechtwurde als unpraktisch ver-

1

9 Vgl. Franklin (S. 864) 109-86. Es war derselbe Gedanke, der in Ober-
baiern den „nach, des Buches Sage" urteilenden Richter (S. 610) einführte.

10 Vgl. Franklin a.a.O. 179ff.; Kammergericht 45ff. Stobbe 1, 623f.
Dieck De tempore quo ius feud. Langob. reeeptum sit (Hall. Progr. 1843) 18ff. 27f.
Bis zur Mitte des 16. Jh. war die deutsche Rechtsliteratur dem Gewohnheitsrecht
günstig. Soweit es gegenüber dem geschriebenen zurückgesetzt wurde, bezieht
sich das wesentlich auf das Partikularrecht. Vgl. Brie (S. 861). Über römisch-
rechtliche Ausdrücke und Sätze in Urkunden, mit denen schon im MA. die Verfasser
den Laien gegenüber prunkten, vgl. Hasenöhrl Beitr. (S. 760) 275f.

11 Vgl. Sohm Frank. R. u. röm. R. 74f. Stobbe 2, 23ff. Woolf Bartolus
of Sassoferrato, Cambridge 1913. Ivo Pf äff Kaiser Karl IV u. Bartolus 1916
(MittDBöhm. 56).

lla Vgl. Stutz Kirchenrecht 2 321 f. 392. Auch die bürgerlichrechtlichen
Einschläge des neuen Codex iuris canonici sind in der Hauptsache dem röm. &.
entlehnt. Vgl. Stutz Geist des Cod. iur. can. 1918, 176ff.; doch sind im Codex
auch germanische Nachwirkungen zu spüren (Patronat, Eidhelfereid).
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worfen 11". Auch die vornehmste Vertragsform des römischen Rechts,
die Stipulation, war der gemeinrechtlichenDoktrin unverständlich; die
germanischenFormen Araren ihr zwar geläufig, aber sie ignorierte den Unter¬
schied zwischen Schuld und Haftung und stellte sich auf den von der
Kirche bei der Eheschließung von jeher vertretenen Standpunkt, daß die
Formen nur um des Beweises willen nötig seien, der Vertrag selbst aber
schon durch den formlosenAusdruck der Willensübereinstimmungver¬
bindlich werde. So gelangte sie in gleichmäßigemGegensatz gegen
römisches und deutsches Recht zu der Theorie von der Formlosigkeit
aller Verträge 12 . Wo sich die Übereignung von Grundstücken durch
Übergabe der Veräußerungsurkunde entwickelt hatte, bewirkte jene Theorie,
daß man nun den Eigentumsübergangschlechthin durch den Veräuße¬
rungsvertrag eintreten ließ 13 . Die dem altdeutschen Recht unbekannte
und auch im Mittelalter nur zögernd und vereinzelt zugelassene prozessua¬
lische und rechtsgeschäftlicheStellvertretung 13 "1 gelangte zu voller An¬
erkennung, und zwar nach italienischem Vorbilde mit unmittelbarer
Wirkung für den Vertretenen. Mit dem germanischenRechtssatz, daß
der Ehemann kraft eigenen Rechts das gesamte Vermögen der Frau,
soweit es nicht durch Vertrag vorbehalten war, in seine Hand zu
nehmen habe, fand man sich zum Teil in der Weise ab, daß man einen
das ganze Vermögen der Frau umfassendenDotalvertrag präsumierte:
was die Frau nicht ausdrücklich vorbehalten hatte, wurde als Dos an¬
gesehen. Der Unterschiedzwischen römischem Dotalrecht und deutscher
Verwaltungsgemeinschaftbeschränkte sich dann darauf, daß die Frau
nach jenem zu einseitigen, nach deutschem Recht nur zu vertragsmäßigen
Vorbehalten berechtigt war. Die dem deutschen Recht unbekannte Uni¬
versalsukzession des Erben wurde von der gemeinrechtlichen Doktrin auf¬
rechterhalten, aber sie ließ, unter Verwerfung des Satzes Nemo pro parte
testatus pro parte intestatus decedere potest, neben der Erbfolge auf Grund
letztwilligerVerfügung die gesetzliche Erbfolge ergänzend eintreten.
In Deutschland gelangte die Doktrin, wenn auch erst nach mannig¬
fachen Kämpfen,auch zur Anerkennung der Erbverträge. Wie in den
angeführten, so kam auch in anderen Richtungendie Lehre des römischen
Rechts den praktischen Rechtsanschauungendes Mittelalters entgegen,
so daß, was sie brachte, den fremdartigenCharakter verlor.

In dieser Beziehungwar es namentlich von Wichtigkeit, daß die
romanistische Doktrin sich in der Hauptsache auf das römische Zivilrecht
beschränkte, sich dagegen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 136 ,

— ^V$
1111Vgl. Pay (S. 864) 241 ff.
12 Vgl. S. 800. L. Seuffert Zur G. der obligatorischen Verträge 1881.
8 Vgl. S. 305. In Deutschland, wo Auflassung und Fertigung im Grundbuch

entgegenstanden, fand diese Theorie im allgemeinen keinen Eingang.
13a Vgl. Rosenberg (S. 843) 472ff.
13b Fleischmann Über den Einfluß d. röm. R. aufs deutsche Staatsrecht

1908 (Melanges Fitting). Ernst v. Meier Fanzös. Einflüsse auf d. Staats- und
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obwohl zunächst gerade durch die staatsrechtlichenBedürfnisse der Könige
und Fürsten zu Ansehen gelangt, eine verständige Zurückhaltung auf¬
erlegte. Auf dem Gebiet der Staatsverfassunglagen die Verschiedenheiten
zwischen dem antiken Rom und dem mittelalterlichen Staat so auf der Hand
daß von einer Anwendung der römischen Grundsätzeernstlich keine Rede
sein konnte; die Publizistik begnügte sich damit, die Gewalt des princeps
im allgemeinen aus dem römischen Recht zu begründen. Einen größeren
Einfluß übte das letztere auf die Fortbildung des Strafrechts, aber auch
hier gelangte es nur zu beschränkterBedeutung,weil ihm die umfassende
Gesetzgebung, die das Reich hier entwickelt hatte und noch ferner ent¬
wickelte, gegenüberstand. Von besonderer Bedeutung für Deutschland
mußten die prozessualischen Doktrinen werden, weil bei der zerrütteten
Gerichtsverfassung und dem heillosen Gerichtsverfahren hier die helfende
Hand am meisten not tat. Die italienische Doktrin, deren bedeutendster
Vertreter das Speculum iudiciale des Durantis (1271) war, gründete sich
ganz auf den kanonischenProzeß, wie ihn die päpstliche Gesetzgebung
und der Gerichtsgebrauchaus dem römischenVerfahrenheraus, jedoch
nicht ohne merkliche Einwirkungen des germanischenRechts, für die
geistlichen Gerichte ausgebildethatte. Indem die Doktrin der Legisten
die Grundsätze dieses kanonischenProzessesunter Berücksichtigungder
italienischen Statuten mit den Elementen des justinianischen Prozesses
verarbeitete, entstand ein dem kanonischennahe verwandter, aber doch
in manchem von ihm verschiedenerromanisch-kanonischer Prozeß, der
in den weltlichen Gerichten Italiens schon im 13. Jh. überall zur Herrschaft
gelangte 14.

Die entscheidendeWendungin der Rezeptionsgesehichte vollzog sich
für Deutschlandmit der Reichskammergerichtsordnung von 1495 15, nach
der Richter und Beisitzer schwören mußten, zu richten nach des Beich
gemainm Rechten, auch nach redlichen,erbern und leidlichen Ordnungen,
~Blä!ut£n und Gewohnheiten der Fürstenthumb,Herrschaften und Gericht,
die für sie bracht icerden 16. Im Anschluß an das bereits stark mit Gelehrten

Rechtsentwicklung Preußens im 19. Jh., 1. Bd. Prolegomena 1907 S. 3f. Laband,
Kultur d. Gegenwart, Syst. Rechtsw.2 1913 S.329ff.; Bed. d. Bez. (S. 864).

14 Vgl. Bethmann-Hollweg Germ.-roman. Zivilprozeß 3. 1874. Biener
Abb.. a. d. Geb. der RG. 67ff. Kühtmann, Muther a. a. O. Schwartz 23ff.
Ober D. Rez. der kanon. Zivilprozeßformen 1910. Wahrmund Quellen z. G. d.
röm. kanon. Prozesses im MA., 3 Bde. 1905—17. Jacobi Prozeß im Decretum
Gratiani, ZRG. Kan. Abt. 3, 223ff. Kiseh Arrestproz. 1914, 75ff.; der Sicherungs¬
arrest stammt aus dem Gewohnheitsrecht italienischer Städte. Weil die heimischen
Rechtssätze über Fremdenarrest (§ 63 n. 11) und Repressalienarrest mit dem ital.
Recht übereinstimmten, war seine Rezeption leichter. Die neue Litistontestatio
war ein Produkt ital. Wissenschaft, keine Wiedergeburt der röm. Litisk. Vgl.
R. Sohm (d. Jüngere) Die litis contestatio vom frühen MA. bis zur Gegenwart 1914.

15 N. Samml. 2, 6ff. Zeumer Quellensamml.2 284ff.
16 Hierin wie in den Vorschriften für die Beisitzer stimmte schon der Ent¬

wurf von 1487 mit der ersten RKGO. überein. Vgl. Stobbe 2, 191. Bei den
Wormser Verhandlungen (1495) weigerte sich der Kaiser anfangs, altes Herkommen
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durchsetzte kaiserliche Kammergericht sollten die 16 Beisitzer zur einen
Hälfte der Recht gelert und geioirdigt, zur anderen auf das geringest aus
der Ritterschaft geboren sein, nach der zweiten EKGO. von 1521 sollten aber
die letzteren womöglichauch der Recht gelehrt sein, so fern man die gehaben
kern vor andern". Hinsichtlich des Verfahrens wurde 1495 nur vor¬
geschrieben,daß es jeder Partei gestattet sein solle, ihre Sachen in Schriften
fürzubringen.Die beiden Prozeßordnungen von 1500 und 1507 schlössen
sich bereits vollständig an das römisch- kanonische Verfahren an 18 .

Mit der Einsetzung des Keichskammergerichts war die Rezeption
gemeinrechtlich entschieden. In der Schweiz 19 und Schleswig 19 », wo seine
Zuständigkeitausgeschlossen blieb, hat nur eine sehr beschränkte Re¬
zeption stattgefunden. Die Nachwirkung der RKGO. von 1495 äußerte
sich alsbald in den einzelnen Territorien durch allgemeine Reorganisation
der Obergerichteauf den gleichen Grundlagen, während in den Städten
statt des Rechtszuges an die Oberhöfe, soweit für sie nicht der geordnete
landesgesetzliche Instanzenweg vorgeschrieben wurde, die Aktenversendung
an die juristischen Fakultäten aufkam 20 . Es war selbstverständlich, daß
diese ebenso wie die mit Rechtsgelehrten besetzten oberen Landesgerichte
sich, wenigstens in Ermangelung einheitlicher Rechtsnormen, an das
gemeine Recht hielten, auch wo dies nicht, wie vielfach geschah, aus¬
drücklich landesgesetzlich vorgeschrieben war 21 . Langsamer vollzog sich
die Umwandlung bei den Untergerichten; aber selbst da, wo sich die
Schöffenverfassungnoch erhielt, erschienen die ungelehrten Urteiler
gegenüber dem rechtskundigen Richter oder Gerichtsschreiber mehr oder
weniger nur noch als gewohnheitsmäßiges Beiwerk ohne selbständige Be-

und Gewohnheitenals Rechtsnormen zuzulassen, er verlangte also wie der Erlaß
Ludwigs des Baiern von 1342 geschriebenes Recht. Vgl. Ulmann (S. 858) 1, 362f.
a. M. Smend, RKG. 1, 20.

17 N. Samml. 2, 180. Zeumer 2 324. Schon der Landfriede Albrechts II
von 1438 (Zeumer 2 252, N. Samml. 1, 157) versprach Besetzung des königlichen
Obergerichts mit wisen, verstendigen, fiirsichtigen rittern und gelehrten, die nach ge-
meiwn rechten und guter gewohnheiturteilen sollten. Vgl. Smend RKG. 1, 296ff.

18 N. Samml. 2, 75 ff. 123 ff.
19 Vgl. Huber G. d. Schweiz. Priv.-R. 107ff. Stutz Die Schweiz in der deutsch.

Rechtsgeschichte 1920 (BSB.) S. 105. Nur in einigen Grenzgebieten, in der Herr¬
schaft des Klosters Rheinau und des Bischofs von Sitten, sowie in den Städten
Basel und Schaffhausen galt das römische Recht subsidiär.

18a Falck Schlesw.-holst.Priv.-R. 1, 130ff. Opet Deutschrechtliche u. römisch-
rechtl. Bestandteileder Haubenbandsgerechtigkeit 1919 (Qu. u. Forsch, f. Schlesw.-
Holst. G. 7, 187ff.). Über Dithmarschen vgl. J. Köhler (S. 804 13 ) 43.

20 Vgl. Stobbe 2, 63ff. A. S. Schulze Privatrecht u. Prozeß 203ff. Rosen-
tnal a. a. 0. 1, 74. Bedeutend war auch die schiedsrichterliche Tätigkeit der
Juristenfakultäten. In dem pfälzischen Hofgericht zu Heidelberg und dem Leip¬
ziger Schöffenstuhlhatten in der 2. Hälfte des 15. Jh. Mitglieder der Juristen-
fakultaten Sitz und Stimme. Vgl. Kariowa 20. Kisch (S. 864) 638. Distel Leipz.
Schöffenstuhl,ZRG. 20, 95ff. Oberrh. Stadtr. 1, 202 § 20. Kellner Comitia Hallen-
sium Jureconsultorum,Hall. Diss. 1908 (vgl. Suchier, Thür.-Sächs. Z. 1911, 125ff.).

" Vgl. Stobbe 2, 125ff.
B. Schröder-v. Künßberg, Deutsche Kechtsgeschichte. 7. Aufl. 56
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deutung. Vielfach wurden, insbesondere um Kosten und Weitläufigkeiten
zu ersparen, die Streitsachen von den Parteien mit Umgehungdes Gerichts
dem rechtskundigen Beamten zu schiedsrichterlicherErledigung vor¬
gelegt, ein Verfahren, durch das in vielen Fällen die Verdrängung des Volks¬
gerichts durch einen gelehrten Einzelrichterangebahntwurde.

Den Gegenstand der Rezeption bildete auf dem Gebiet des Zivilrechts
das Corpus iuris civilis und das Corpus iuris canonici, letzteres als das
neuere Gesetz dem ersteren derogierend, auf dem Gebiet des Lehnrechts
das als äeeima collatio Novellarum mitrezipierte lombardische Lehnrechts¬
buch, auf dem Gebiet des Gerichtsverfahrens der Prozeß des Corpus iuris
canonici und der italienischen Doktrin. Da aber die Rezeption erst durch
dieJVermittlungder Doktrin erfolgt war, so kamen die genannten Kechts-
bücher hur in der Weise, wie diese sie benutzt und ausgelegt hatte, zur An¬
wendung,also mit den vielfältigen Umdeutungen,die in der gemeinrecht¬
lichen Doktrin stattgefunden hatten oder im Lauf der Entwicklung noch
ferner stattfanden, und nur in der von der Doktrin ausschließlichbe¬
nutzten glossierten Form. Was die Glossa ordinaria, die sich im Gegensatz
zu der Glossatorenschule des 12. Jh. schon ganz auf scholastischemStand¬
punkt bewegte,beiseite gelassen hatte, wurde auch von der Doktrin als
nicht vorhanden betrachtet, so daß die von der Glosse übergangenen,
zum Teil erst im 16. Jh. aufgefundenenGesetzesstellen (leges restitulae)
nicht als rezipiert galten: Quicquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia- 2.

Mit den angegebenenBeschränkungenwaren aber die drei Kechts-
bücher als Ganzes, als leges scriptae, aufgenommen, sie hatten die volle.
Geltung wirklicher Reichsgesetze erhalten, bildeten mit den Reichsgesetzen
zusammen „des Reiches gemeines Recht". Wie die Reichsgesetzeauf
dem Gebiet des materiellen Rechts nur da, wo sie dies ausdrücklich in
Anspruch nahmen, prinzipale Geltung gegenüber den Partikularrechten
besaßen 23 , im übrigen aber sich mit subsidiärerGeltung begnügten,so
galt auch für die rezipierten fremden Rechte der Satz: „Stadtrecht bricht
Landrecht, Landrecht bricht gemein Recht" 24. In erster Reihe behaup¬
teten die einheimischen geschriebenenund ungeschriebenen Rechte das
Feld, die letzteren aber nur, soweit sie im Gericht nachgewiesen wurden.

22 Vgl. Landsberg Entstehung der Regel: Qu. n. a. gl., n. a. curia, Bonner
Diss. 1880. Savigny Syst. d. röm. Rechts l 2, 66«.

23 So in den erbrechtlichen Bestimmungen (vgl. § 83 ).
21 Vgl. Reichshofratsordnung von 1654 Tit. 1 § 15 (N. Samml. 4, Zugabe

S. 50). Lüneburger Statut v. J. 1401 (Kraut Stadtr. v. Lüneburg 2): wes me in
dessen boke edder in den Privilegien nicht en vind, dar willet de rad und borghere tn
allen sahen ---------- sik mer richten an rnene sassesch lanlrecht, unde wes me dar nicht
ane vind, dar schal me sik denne — — — holden an dat keiserrecht. Bair. Landr.
v. 1756 1,2 § 17: so soll man am ersten auf die wohl hergebrachte besondere Freiheiten,
sodann auf jedes Orts löbliche Gewohnheiten,Satz- und Ordnungen, hier näcM auf rf«
General-Landes-Statutaund endlich auf das gemeine Recht sehen. Vgl. ebd. §§ 9— ,u -
Württemberg. Hofgerichtsordnung von 1514 (Reyscher Samml. d. -RÜrtt. Gesetze
4, 108 Nr. 84).
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Demgemäß hatte das römische Recht in Norddeutschland, wo das lübische
und magdeburgische Stadtrecht und das auf Grundlage des Sachsen¬
spiegels erwachsene gemeine Sachsenrecht25 einen festen Damm bildeten,
von vornherein eine erheblichgeringere Bedeutung, als in den staatlich
und partikularrechtlich überaus zerklüfteten süddeutschen Gebieten.
Materiell aber machte sich bemerklich,daß das deutsche Recht auf dem
Gebiet des Immobiliarsachenrechts und Familienrechtsam meisten aus¬
geprägte Normen besaß. Selbst die dürftigsten Rechtsquellen pflegten in
diesen Beziehungen einige Bestimmungen zu enthalten. So kam es, daß
das römische Recht hier am wenigsten Boden gewann. Das unpraktische
Verfangenschafts-und Teilrecht mußte sich mannigfache Umbildungen
gefallen lassen; zum Teil faßte man es als eine auf die beerbte Ehe be¬
schränkte allgemeine Gütergemeinschaftauf. Die eheliche Errungen¬
schaftsgemeinschaftwurde teilweise mißverstanden und auf eine bloße
Gemeinschaft des Zugewinnstes25 *, d. h. der Ersparnisse für den Fall der
Auflösung der Ehe, beschränkt, vereinzelt auch die allgemeine Güter¬
gemeinschaftals eine bloße Gütergemeinschaftvon Todes wegen auf¬
gefaßt (bei bestehenderEhe Gütertrennung, dagegen bei Auflösungder
Ehe Berechtigungdes Überlebenden zur Halbteilung des gesamten
beiderseitigen Vermögens),die fortgesetzte Gütergemeinschaftals bloße
communio ineidens, die eheliche Verwaltungsgemeinschaft als ustisfructus
maritalis; aber im großen und ganzen hat sich das deutsche Familienrecht
beinahe unberührt erhalten. Schwieriger gestaltete sich die Lage auf dem
Gebiet des Immobiliarsachenrechts.Das deutsche Grimdbuchsystemver¬
mochte sich nur teilweise zu halten 26. Mehr und nifthr .-.'gen die römisch¬
rechtlichen Auffassungen von dem Eigentumsübergangdurch Tradition
und die unbrauchbaren Grundsätzedes römischen Hypothekenrechtsvor,
bis sich infolge der furchtbarenGeld- und Kreditkrisis nach dem 30jährigen
Kriege ein allgemeiner Rückschlag bemerkbar machte, der allmählich im
Interesse des Realkredits fast überall zu der Wiederherstellung von Grund¬
büchern oder doch zur Annahme eines beschränkterenHypothekenbuch-
systems führte. Bahnbrechend ha,ben namentlich die preußische Allgemeine
Hypothekenordnungvon 1783, das Allgemeine Landrecht von 1794 und
die österreichischeGesetzgebung gewirkt.

Im Handelsrecht fand eine starke Beeinflussungdurch italienisches
Recht statt, die aber nicht überschätztwerden darf. Es fand eine Weiter¬
bildung, keine Ablösung deutschrechtlicherSätze statt 20".

26 Vgl. n. 24. Stintzing G. d. EW. 1, 547ff.
25a Berent Zugewinngemeinschaft 1915 (v. Gierke U. 123).
26 Zum Teil kamen ihm, wie in Lübeck und Hamburg, Privilegia de non ap-

pellando limitata, welche die Berufung an das Reichskammergericht in Immo-
biliarsaehen ausschlössen, zustatten. Vgl. v. Below a. a. 0. 123f. v. Duhn
a. a. 0. 74ff. Über Grundbücher vgl. oben S. 767ff., ferner Wopfner Zur G. d.
tirol. Verfachbuches 1904 (Beitr. z. RG. Tirols; vgl. Stutz, ZRG. 39, 388). Strippel
D. Währschafts-u. Hypothekenbücher Kurhessens 1914.

26a Vgl. Rehme in Ehrenbergs Handb. 1, 202ff.
56»
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Stärker trat das römischeEecht auf dem Gebiet des Pairnisrechts
und des Erbrechts 26", am stärksten auf dem des Obligationenrechts 260 das
im deutschen Eecht die geringste Entwicklung erfahren hatte, hervor; doch
wurden auch hier vielfache nationale Eigentümlichkeitenteils durch par¬
tikulare Rechtsquellen,teils durch die gemeinrechtliche Doktrin vor dem
Untergang bewahrt.

Die Rezeption der fremden Rechte hatte zunächst eine segensreiche
Wirkung. Sie gab dem deutschenPrivatrecht und dem Gerichtsverfahren
ungefähr zu derselbenZeit, wo sich über den Dialekten die gemeinsame
neuhochdeutscheSchriftspracheerhob 26 ", die fehlende einheitliche Grund¬
lage, die im Wege der Reichsgesetzgebung nie hätte erreicht werden können.
Sie brachte die deutsche Rechtsentwicklungin die engste Fühlung mit
derjenigenItaliens und Frankreichs. Sie diente auch, trotz der Schwer¬
fälligkeit des gemeinen Prozesses, gegenüber den bisherigen Zuständen
zur Förderung der Rechtssicherheit. Durch das geschulte Beamtentum,
das sie zu ihrer Voraussetzung hatte, diente sie der Entwicklung des mo¬
dernen Rechtsstaates auf Kosten der feudalen Elemente. Aber auch die
Kehrseite fehlte nicht. Unter den gelehrtenund halbgelehrten Juristen 26«
waren viele von völliger Mißachtunggegen das heimische Recht erfüllt.
Gewohnheitsrechtesuchte man nicht selten soviel wie möglich beiseite
zu schieben, indem man den Beweis erschwerte oder die Verjährungs¬
grundsätzeauf sie anwendete (n. 26 a). Vielfach mit gesetzgeberischen Ar¬
beiten, namentlich mit Neuredaktionen oder Reformationenvon, Land¬
oder Stadtrechten betraut, wußten sie das vaterländischeRecht zugunsten
des römischen zu unterdrücken, so daß aus manchen Partikularrechten,
z. B. dem württembergischenLandrecht, das deutsche Recht großenteils
entfernt wurde. Vielfach freilich lag die Schuld bei derartigen Vorgängen
nicht an den Juristen, sondern an den Ständen, die möglichst schnell und
möglichst billig zu einem einheitlichen Gesetzbuch zu kommen wünschten.
Was man als nationale Opposition der Stände, der Städte, des Adels oder
der Bauern gegen das aufgezwungene fremde Recht gedeutet hat, beruhte
auf anderen, zum Teil sehr kleinlichen und engherzigen Gründen 27. Im

26b Vgl. S. 822. In Überlingen wurde 1496 das Eintrittsrecht der Enkel
und der Kinder von Geschwistern ausdrücklich eingeführt mit Rücksicht auf die
höheren Gerichte, die die alten Gewohnheiten aberkannten. Überlinger Stadtr. 159.
Ein lehrreiches Beispiel für Verquickung bei Opet (n. 19a).

26c Vgl. v. Gierke Priv.-R. 3, 4f.
26a wie ajßk <ije Rezeption auch im Sprachgemengsel der Rechtssprache

äußerte, darüber vgl. De Nederlandsche Rechtstaal 1916, 1, 16ff Pickel und
Renner Unsere Gesetzessprache 1913 S. 14. Günther R. u. Sprache 1908, 19ff.
150ff.

26e Das Sprichwort Juristen sind böse Christen wurde von Theologenauf¬
gebracht, von anderen Ständen (wohl auch von den Bauern) übernommen. Stint-
zing „J. s. b. Chr." 1875. Vgl. die Streitschrift Contra doctores juris vom Ende
des 16. Jh., hgg. Bruder, ZRG. 14, 245f. Burdach Vom MA. zur Ref. III 1, 371f.

» Vgl. v. Below Rez. 67ff. Küch Qu. z. Rechtsgesch. d. Stadt Marburg
1 (1918) 22. Daß Frankreich und England von der Rezeption verschont blieben,
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großen und ganzen hat die Nation das weltgeschichtliche Ereignis ohne
Widerspruch und ohne Verständnisüber sich ergehen lassen, und erst das
18. und 19. Jh. sah sich vor die schwierige Aufgabe gestellt, den durch die
Rezeption herbeigeführten Dualismus des einheimischen und fremden Eechts
im Wege einheitlicher Kodifikation zu überwindenund die durch Halb-
wisserei und Indolenz unterdrückten nationalen Rechtsgüter wieder zu
EhrenTzu bringen. iv>(L

§ 67. Das Lehnwesen und das Grundeigentum.

1. Vgl. S.429. S.Adler, Österr. Staats-WB. unter Lehnwesen (1896). Fockema
Andreae Oudnederl. Burgerl. R. 1, 281ff. v. Brünneek Zur G. des sog. Magde¬
burger Lehnrechts, ZRG. 28, 53ff.; Die sächs. Leibzucht u. das Gnadenjahr im
partikul. deutsch. Lehn- u. Adelsrecht, ebd. 40, 1 ff.; Zur G. des Grundeigentums
in Ost- u. Westpreußen 2, 2 (1896). Dernburg Preuß. Priv.-R. 1 §§ 365-72.
Falck Schlesw.-holst. Priv.-R. 3, 340ff. Grefe Hannovers Recht 2, 114ff. Häber-
lin HB. des teutsch. Staatsrechts 3, 303ff. (1797). K. Petersen Über den kur-
märk. Adel im 17. Jh. Lehnwesen., Diss. Berlin 1911 (Jb. Kunnärk. V. 38). Pütter
Hist. Entw. d. Staatsverfassung des teutsch. Reiches 3 3, 219ff. Roth Bayer. Zivil¬
recht 2 §§199ff.; Mecklenb. Lehnrecht 1858. Werunsky Österr. RG. 15f. K. S.
Zachariä HB. d. sächs. Lehnrechts 2 1823.

2. Vgl. S. 453ff. 467. Ackermann Entw. d. Landwirtschaft d. schönburg. Herr¬
schaften Wechselburg u. Penzig, Diss. Leipzig 1911. S. Adler Zur RG.d. adel. Grund¬
besitzes in Österr. 1902. Albert Steinbach bei Mudau 1899. Allmers Unfreiheit
der Priesen zw. Weser u. Jahde, Münch. volksw. Schriften 19. 1898. Fock. An¬
dreae Oudnederl.Burg. R. 1, 182ff. 319ff. 347ff. Aubin Zur G. d. gutsh.-bäuerl.
Verhältnisses in Ostpr. 1912. v. Below Territorium u. Stadt; Zur Sozial- u. WG.
d. Mederrheinsim 16. Jh., Münster. Progr. 1896; Probleme der WG. 1920. Ber-
theau Gesch. Entw. d. ländl. Verh. im Fürstentum Ratzeburg (Jbl. Meckl. G. 79).
Beschorner Über d. Wiederaufbau der im 30j. Kriege zerstörten Dörfer 1909
(Studium Lipsiense). Böhme Gutsh.-bäuerl. Verh. in Ostpreußen während der
Reformzeit 1770-1830 (Schmollers Forsch. 20, 3. 1902). Brandt Bauer u.
bäuerl. Lasten in Sachs.-Altenb. 17.—19. Jh. 1906 (Lamprecht Unters. 3$, 4).
Brentano Anerben-R. u. Grundeigentum 1895; Allg. Ztg. 1896, Beilage 4—6.
v. Briesen Rechtslage der Eigenbehörigen in Minden-Eavensburg, Diss. Münster
1907 (vgl. Heymann, ZRG. 43, 489). Carl Brinkmann Wustrau. Wirtsch.
u. VG. e. brandenb. Ritterguts 1912 (Schmoller Forsch. 155). v. Brünneek
Aufheb. d. Leibeigensch. durch Friedr. d. Gr., ZRG. 23, 24ff.; Wald u. See i. d.
Rittergüternd. Mark Brand., JBB. f. Nat.-Ök. 70, 345ff. Brunner Der Leihe¬
zwang i. d. deutsch. Agrar-G., Berl. Rekt.-Rede 1897. Ciaassen Schweiz. Bauem-
politik i. Zeitalter Zwingiis1899 (Bauer u. Hartmann Sozialg. Forsch. 4). A. Cohen
Der Kampf um die adel. Güter in Baiern n. d. 30 jähr. Kriege, Z. f. St.-W. 59, 1; Ver¬
schuldung d. bäuerl. Grundbesitzes in Baiern (1598—1795) 1906. Czerwinski
Befreiung d. Bauern auf d. ost- u. westpreuß. Domänen, Diss. Königsb. 1910. Darm-
städter Befreiung d. Leibeigenen (mainmortables) in Savoyen, Schweiz u. Loth¬
ringen 1897 (Abb.. d. Straßb. staatsw. Seminars 17). Domo Der Fläming u. d.

war in erster Reihe das Verdienst ihrer gerade in den oberstem Instanzen fest ge¬
ordneten Rechtsprechung und der an diese sich anschließenden wissenschaftlichen
Pflege des einheimischen Rechts. In Deutschland fehlte es an beidem. In Frank¬
reich kam dem nationalen Recht außerdem die auf königliche Verordnung von 1454
allgemein durchgeführte amtliche Aufzeichnung der Coutumes zustatten.
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Herrschaft Wiesenburg 1914 (Schmoller Forsch. 178). v. Dultzig Das deutsche
Grunderbrecht 1899 (v. Gierke U. 58). DuraBewicz Beitr. z. G. d. Laudwirtscb
Kursachsens 1900. Dyhrenfurth Ein schles. Dorf u. Kittergut 1906 (Schmoller
Forsch. 25, 2). Ehrler Agrar-G. d. Johanniterherrsch. Heitersheim 1900 (Volksw.
Abh. d. bad. Hochschulen 4, 2). Ellering Allmenden im Großh. Baden 1902
(ebd. 5, 5). Engelbrecht Agrarverf. d. Eimlandes 1913 (Schmoller Fon>cb.
169). Erdmannsdörffer Deutsche Gesch. 1, 103ff. L. Fick Bäuerl. Erbfolge
im rechtsrh. Baiern 1895 (Münch. volksw. Stud. 8). Floer Stift Borghorst u. Osten-
dorfer Mark 1910 (Tübinger Abh. 2 5). Fuchs Epochen d. deutsch. Agrar-G. u.
Agrarpolitik 1898; Gesch. d. gutsh.-bäuerl. Verh. i. Brandenb., ZRG. 25, 17ff.
v. Gierke Genossensch.-R. 1, 658ff.; Priv.-R. 2, 368ff. S. Gratama Het beklem-
recht in zijne geschiedkundige ontwikkeling 1895. Grefe Hannovers Recht 1
329ff. 2,138ff. Grossmann Gutsh.-bäuerl. Verh. i. d. Mark Brand. 1890 (Schmol¬
lers Forsch. 9, 4). Grünberg Bauernbefreiung u. Auflös. d. gutsh.-bäuerl.Verh.
in Böhmen, Mähren u. Schlesien, 2 Bde. 1893—94;Studien z. öst. Agrar-G.(Schmol¬
lers JB. 20, 1 S. 23ff. 21, 1 S. 135ff.). Häberle Wälder d. Stiftes Kaiserslautern,
MittPfalz 33 (1913). v. Hahn Bäuerl. Verh. in Kurland im 17. u. 18. Jh. 1911.
Jörgen Hansen Flurverf. d. Dörfer auf d. Insel Alsen im 17. u. 18. Jh., Diss. Kiel
1913. Hanssen Agrarhist. Abh. 1, 388ff. 2, 179ff. 505ff.; Aufheb. d. Leibeigensch.
u. Umgestalt. d. gutsh.-bäuerl. Verh. in Schlesw.-Holst. 1861. Haun Bauer u.
Gutsherr in Kursachsen (Abh. d. Straßb. staatsw. Seminars 9). Hausmann Grund¬
entlastung in Baiern 1892 (ebd. 10). Hedemann Fürsorge d. Gutsherrn für sein
Gesinde 1905 (Festg. Dahn I, vgl. Rietschel, ZRG. 40, 436). Heerwagen Lage
d. Bauern z. Z. d. Bauernkrieges i. d. Taubergegenden, Heidelb. Diss. 1899. Hesse
Entwickl. d. agrarrechtl. Verh. im Stift Verden 1900 (Conrads Sammlung 27).
Hötsch Besitzverteilung u. wirtsch.-soziale Gliederung d. ländl. Bevölker.i. meißn.
erzgebirg. Kreise Kursachsens 1900 (Leipz. Studien 6, 4); Bauernschutz (Schmol¬
lers JB. 26, 3 S.1137ff.). Hübner Priv.-R. 3 299ff. v. Inama-Sternegg,
Hand-WB. d. Staats-W., Suppl. 2, 861ff. Jocksch-Poppe Die patrim. Verfass.
u. Verwalt. d. Standesherrschaft Forst u. -Pforten 1905 (Niederlausitz. Mitteil. 9).
v. Jordan-Rozwadowski Die Bauern d. 18. Jh. u. ihre Herren, JBB. f. Nat.-Ök.
75, 337ff. 478ff. (v. Kamptz) Zusammenstellung d. i. d. ostrhein. Teilen d. Reg.-
Bez. Koblenz gelt. Provinzialr. 1837. Kindlinger Ländl. Verh. d. Grafsch. Erbach
u. Herrschaft Breuberg im 18. Jh. 1912. G. F. Knapp Grundherrsch, u. Ritter¬
gut 1897; Landarbeiter in Knechtsch. u. Freiheit 1891; Bauernbefreiung u. Urspr.
der Landarbeiter i. d. älter. Teilen Preußens, 2 Bde. 1887. G. F. Knapp u. Kern
Ländl. Verf. Niederschlesiens (Schmollers JB. 19, 1). Th. Knapp Geammelte
Beiträge z. R.- u. WG, vornehmlich des deutsch. Bauernstandes 1902 (vgl. v. Below,
Vjschr. f. Soz.- u. WG. 1); Neue Beiträge z. Rechts- u. Wirtsoh.-G. d. württ. Bauern¬
standes 1919 . E. Koch, Lehnbuch d. Abts Georgius Thun zu Saalfeld 1497-1526,
1913 (ZThürG. 2 Erg.-H. 5). Könnecke Rechtsgesch. d. Gesindes in West- u.
Süddeutschi. 1912 (Heymann Arbeiten z. Handels- usw. Recht 12; vgl. Knapp,
HistVjschr. 17, 106ff.). Kopp Zehntwesen u. Zehntablösung in Baden 1899
(Volksw. Abh. d. bad. Hochschulen 3, 2). Kötzschke Studien z. Verw.-G. d.
Großgrundherrsch. Werden 1900; Grundz. d. d. WG. bis z. 17. Jh. 2 1921. Kraaz
Bauerngut u. Frondienste in Anhalt 1898 (Conrads Samml. 18). v. Künßberg
Der Wald im. deutsch. Bergrecht, JB. d. Bergakad. 1904. Lennhoff Ländl. Ge¬
sindedienst in Brandenb. 16.-19. Jh. 1906 (v. Gierke ü. 79). Lette u. Rönne
Landeskulturgesetzg. d. preuß. Staates 1, Einleitung (1853). Ludwig Der bad.
Bauer im 18. Jh. 1896 (Abh. d. Straßb. staatsw. Seminars 16). Mahner Beitr.
z. Wirtsch.-G. d. Klosters Grüssau i. Schles., Diss. Münster 1913. L. v. Maurer
G. d. Markverfassung 1856. Meitz«n Boden u. landw. Verh. d. preuß. Staates 1,
Kap. 11-14. Meli Anfänge der Bauernbefreiung in Steiermark 1901 (Forsch.
z. Verf.- u. Verw.-G. der Steierm. 5, 1). Memminger Zur G. d. Bauernlastenmit
bes. Beziehung auf Baiern, Diss. Würzb. 1900. W. Meyer Guts- u. Leibeigentum
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in Lippe seit Ausg. d. MA. 1896. Moser Patriot. Phantasien 1, 326ff. 3, 248—368.
4 321ff. Öhr Ländl. Verb, in Braunschw. Wolfenb. im 16. Jh. 1903 (Qu. u. Darst.
t, G. Niedere. 12). Otto Ein fränk. Dorf im Anf. d. 17. Jh., Z. f. Soz.- u. WG. 7,
331ff. Padberg Ländl. Verh. d. Prov. Pommern 1861. Peuker Beitr. z. G. d.
böhm. Freisassen, Mitt. D.-Böhm. 57 (1919) 143ff. Rawitscher Erb- u. Zeit¬
pächter auf d. adligen Gütern der Ostküste Schlesw.-Holst., ZSohleswHG. 42,
lff. Redlich Leibeigenseh. u. Bauernbefreiung in Österr., Z. f. Soz.- u. WG. 3,
258ff. Rennefahrt Die Allmend im Berner Jura (v. Gierke U. 74, vgl. Stutz,
ZRG. 39, 393f.). Riezler G. Baierns 6, 209ff. Rihn D. Besitzverhältnisse an
den Mooren d. Grafschaft Hoya, Z. Nd.-Sachs. 80 (1915) lOlff. Rottstädt Be¬
siedlung u. Wirtsch.-Verf. d. Thüringerwaldes 1914 (Schmoller Forsch. 179).
Rumler Bestrebungen z. Befreiung d. Privatbauern i. Preußen 1797—1816,Forsch.
Brandenb. Pr.-G. 33 (1920) 35ff. 179ff. Rüttimann Die zugerischen Allmendkor-
porationen 1904 (Gmür Abh. z. Schweiz. R. 2; vgl. Stutz, ZRG. 39, 392). Schnap¬
per-Arndt Fünf Dorfgemeinden a. d. Taunus 1883 (Schmollers Forsch. 4, 2).
Schriften d. Ver. f. Sozialpolitik 22-24 (1883). Schönebaum Rittergut u. Dorf
Kleinopitz Anf. 19. Jh. 1917. Schotte Rechtl. u. wirtsch. Entw. d. westf. Bauern¬
standes bis 1815 (in: Beitr. z. G. d. westf. Bauernst. 1912 S. 3ff.). Rud. Schulze
D. Kirchspiel Beelen 920—1920. 1920. Schweizer G. d. Habsb. Vogtsteuern, Jb.
Schweiz. G. 8, 137ff. Sering Erbrecht u. Agrarverf. in Schlesw.-Holstein auf
geschichtl. Grundl. 1908 (Vererbung d. ländl. Grundbesitzes im Kgr. Preußen 7;
dieses von Sering herausgegeb. Weik umfaßt 14 Bde., u. zw. Köln [Wygodzinski
1897], Frankf. a. M. [Hirsch 1897], Hohenzollern [Hirsch 1898], Kassel [Holz¬
apfel 1899], Hamm [Graf Spee 1898], Hannover [Großmann 1897], Sachsen
[Grabein 1900], Brandenburg [Beneke, Preyer, Skalweit 1900], Pommern
[Houssele, Hillmann 1900], Ostpr. [v. Wenckstern, Böhme 1905], Westpr.
[Busch 1898], Posen [Großmann 1898], Schlesien [Doye 1900]). Skalweit Guts¬
herrschaft u. Landarbeiter 1911, Jb. Gesetzg. 35, 1339ff. Sommerfeldt Von
masurischen Gütersitzen, Altpreuß. Mschr. 1913. Stadelmann Preußens Könige
in ihrer Tätigkeit f. d. Landeskultur, 4 Bde. 1878—1887. Stammler R. des
Breidenbacher Grundes 14ff. (v. Gierke U. 12). Stampe Der letzte Regulierungs¬
prozeß auf Rügen (Greifsw. Festg. f. Bekker 1899). R. Stein Ländl. Verf. Ostpr.
am Ende d. 18. Jh. 1918; Die ländl. Besitzverf. Ostpr. vor d. Reform d. 19. Jh.,
Königsb.Diss. 1918. Stölting u. v. Münchhausen Die Rittergüter des Fürsten¬
tums Calmberg1912. Stolze Zur Vorgeschichte d. Bauernkriegs 1900 (Schmoller
Forsch. 18; vgl. Brandenburg, HistZ. 91, 277). Stutz Höngger Meiergerichts¬
urteile d. 16. u. 17. Jh. 1912. Szper Nederlandsche nederzettingen in West-Pruisen
gedurende den Poolsehen tijd, Diss. Amsterdam 1913. Tack Die Hollandsgänger
in Hannover u. Oldenburg 1902. Thudichum RG. der Wetterau 1867; Zur RG.
der Wetterau, 2 Bde. 1874—85; Gau- u. Markverfassung 277ff. Ulmann Kaiser
Maximilian 2, 636ff. Ungelenk u. Waldvogel Niederfüllbach 1912. Völter
Grundh.-bäuerl. Verh. im nördl. Baden 15.—18. Jh., N. Heidelb. Jb. 19, lff. Wege-
ner Bühringu. sein Plan e. Generallandschaftskasse 1918. Wigand Prov.-R. d.
Fürstent. Minden, 2 Bde. 1834. Wittich, HWB. d. Staats-W. 4, 229ff. Wopfner
Almendregal d. Tiroler Landesfürsten 1906 (Dopsch Forsch 3); Bäuerl. Besitzrecht
u. Besitzverteilungin Tirol um 1626 (Forsch. Tirol 4, 178ff.). Wuttke Gesinde¬
ordnungen u. Gesindezwangsdienst 1894 (Schmoller Forsch. 12, 4). Zehnter
G. d. Ortes Messelhausen1901. Ziekursch 100 Jahre schles. Agrargesch. (1763ff.)

1. Das Lehnwesen. Durch die Rezeption hatte das lombardische
ijehnreeht die Bedeutungeines gemeinensubsidiären Lehnrechtserhalten.
Vor den Libri Feudorum behielten die einheimischenQuellen, wie das
sächsische Lehnrecht, das bairische Landrecht v. 1346 Tit. 16, verschiedene
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in dieser Periode zur Aufzeichnunggelangte partikuläre Lehnsgesetze
(Lehnsmandate, Lehnsedikte)und die Lehnsgebräuche ihre Geltung 1. Der
Unterschied zwischen dem lombardischen Lehmecht und der Entwick¬
lungsstufe, die das deutsche Lehnrecht gegen Ende des Mittelalters erreicht
hatte, war nicht bedeutend. Fortgebildetwurde das Lehnrecht vornehm¬
lich durch die Doktrin. Das dingliche Rechtsverhältnisam Lehen wurde
von ihr als geteiltes Eigentum (S. 792), dominium directum auf Seiten des
Herrn, dominium utile auf Seiten des Mannes, aufgefaßt. Das Sukzessions¬
recht erstreckte sich auf sämtliche lehnsfähige, zum Mannsstamm gehörige
Nachkommendes ersten Erwerbers. Die gemeinrechtliche Sukzessions¬
ordnung war bestritten; manche traten für die Gradual-,andere für die
Lineal-, wieder andere (seit Hartmann Pistoris) für die dem Geist des lom-
bardischen Lehnrechts sowie den Quellen allein entsprechende Lineal-
Gradual-Ordmmg ein 2. Mit Ausnahme der Fürstentümerwaren die meisten
Lehen Majorate, so daß unter an sich gleichberechtigten Lehnserbender
ältere vorging. Bei Weiberlehen galt die weibliche Linie im Zweifel nur
als subsidiär berechtigt; sie trat erst nach dem Aussterben des Manns¬
stammes ein und hatte diesem zu weichen, sobald das Lehen wieder in männ¬
liche Hände gekommen war. Der Streit, ob das Recht der Erbtochter oder
der Regredienterbinvorgehe, wurde von Wissenschaft und Praxis gleich¬
mäßig zugunstender ersteren entschieden 3. Bei Veräußerungen hatte der
nächste Agnat den im deutschen Lehmecht unbekannten Lehnsretrakt,wäh¬
rend die übrigen Agnaten auf das Revokationsrechtbeschränkt waren,
nachdem der Sukzessionsfall für sie eingetreten war4. Die Abkömmlinge des
Veräußerers hatten weder Retrakt noch Revokationsrecht, sondern mußten
die Handlungen ihrer Vorfahren anerkennen. Gegenüber dem Herrn erhielt
sich, im Gegensatz zu der größeren Strenge des lombardischen Lehnrechts,
im allgemeinen die Regel, daß er einem lehnsfähigen Erwerber die Belehnung
nicht versagen dürfe5. Durch die Doktrin wurde die Lehre von den Lehns¬
schulden ausgebildet6. Ebenso verdankt die Eventualbelehnung eines ade¬
ligen Hauses für den Fall des Aussterbens des besitzenden Hauses und die
Lehnsanwartschaft (Versprechen späterer Belehnung für den gleichen Fall) der

1 Vgl. Lünig Corp. iur. feud. Germanici, 3 Bde. 1727. Unter den jüngsten
Lehnsgesetzen sind zu nennen: das kursächsische v. 1764, das altenburgischev.
1795, das gothaische v. 1800, das badische v. 1807, das bairische v. 1808 und das
preußische ALE. I Tit. 18 §§ 13—679,letzteres ohne Anerkennung der Subsidiarität
des lombardischen Rechts.

2 Vgl. Eichhorn 4, 443f. I F. 19 § 1. II F. 11 pr. 37 pr. 50. Über den Gegen¬
satz der Sukzession der Agnaten und Abkömmlinge vgl. S. 442. 446.

3 Vgl. I F. 6 § 1. 8 § 2. II F. 13. 17 pr. 18. 30 pr. 51 § 3.
4 Vgl. I F. 8 § 1. II F. 9 § 1. 26 § 13, § 17. 31. 39 pr. 52 § 2. Schröder,

ZRG. 5, 285 ff.
5 Vgl. Eichhorn 4, 440.
6 VgL v. Gierke De debitis feudalibus, Berl. Diss. 1860. Weiske Abhandl.

139ff. Stobbe Priv.-R. 2 § 126 (3. Aufl. § 184).
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Doktrin ihre Ausbildung 7. Eine besondere Lehnsvormundschaftwar dem
gemeinen Lehnrechtunbekannt 8.

Das Lehnsbandzwischen dem Kaiser und den Fürsten hatte erheb¬
lich von seiner früheren Bedeutung verloren9. Bis Ende des 16. Jhs. erhielt
sich noch die feierliche Belehnung der Fürsten durch Überreichung einer
Fahne; da diese seit dem 15. Jh. auch bei den geistlichen Fürstentümern
üblich geworden war, so verstand man unter „Fahnlehen" nunmehr alle
Fürstentümer ohne Unterschied, außerdem einige Reichsgrafschaften,die
von alters her in gleicher Weise verliehen worden waren. Die letzte nach¬
weisliche Fahnenbelehnung erfolgte 1566. Seitdem wurden die Belehnungen
nicht mehr im Lehnsgericht,sondern in der kaiserlichenKammer erteilt;
an die Stelle der alten Investitursymbole trat der Lehnsbrief; das Schwert,
das der Kaiser bei der Belehnung in der Hand hielt, wurde nicht übergeben,
sondern nur zum Kuß auf den Schwertknauf(an Stelle der alten Mann¬
schaft) dargereicht.Nur die Fürstentümerwurden noch vom Kaiser persön¬
lich verliehen, deshalb auch als ,Thronlehen'bezeichnet. Die Verleihung
der übrigen Reichslehen erfolgte durch den Reichshofrat,während eines
Interregnums durch die Hofgerichte der Reichsvikare. In Fortbildungeines
seit Ende des 13. Jhs. vorkommenden Gebrauches erschienen die Fürsten
zum Lehnsempfang nicht mehr in Person, sondern schickten Bevollmächtigte,
die für sie dem Kaiser den Lehnseid leisteten und die Belehnung, für die
erhebliche Lehnstaxen zu entrichten waren, empfingen. Veräußerungen
von Landesteilenunter den Reichsständen geschahen nicht mehr durch die
Hand des Kaisers; man hielt es für genügend, wenn er um die Belehnung
des Erwerbers ersucht wurde, was oft erst nach Jahren geschah. Die Ver¬
pflichtung der Fürsten zur Hoffahrt verlor sich von selbst, seit die Kaiser
aufgehört hatten, das Land zu bereisen und in den verschiedenen Teilen
Hof zu halten. Seit 1663 hörte selbst der persönliche Besuch der Reichstage
seitens der Fürsten auf.

Innerhalb der Territorienverlor das Lehnwesen seinen öffentlich-recht¬
lichen Charakter seit der Einführung der Söldnerheere und des öffentlichen
Beamtentums. Das Lehnrecht gehörte seitdem überwiegend nur noch dem
Privatrecht an. In Kriegsfällen wurde den Vassalien regelmäßig die Wahl
gestellt, ob sie persönlich Heerfolge leisten oder die entsprechende Summe
von Ritterpferdgeldern (Heersteuer nach Maßgabe der dem Mann obliegenden
Kitterpferde) zahlen wollten. Mit der Entwöhnung der Rittergutsbesitzer
vom ritterlichen Leben verlor sich die Heerfolge allmählich ganz, nur die
Ritterpferdgelder blieben. Dabei wurde gleichwohl noch vielfach daran fest¬
gehalten, daß nur Adeligen die volle Lehnsfähigkeit zukomme oder ihnen wenig¬
stens die feuda nobüia (im Gegensatz zu feuda ignobilia) vorbehalten seien 10 .

' Vgl. S. 437. Für die deutsche Territorialgeschichte sind Eventualbelehnung
und Lehnsanwartschaft von großer Bedeutung geworden.

8 Vgl. Art. 11 der ständigen Wahlkapitulation (Zeumer 2 482).
9 Über das Folgende vgl. Borger (S. 429) 83-152. Feine (S. 887) 349ff

10 Vgl. Frensdorff Lehnsfähigkeit der Bürger (§ 40 n. 6) 54ff.
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In Preußen erfolgte im Lauf des 18. Jhs. die Modifikation 10 " sämtlicher
Staatslehen gegen Umwandlungder unregelmäßigen Kitterpferdgelder in
einen festen, von den Kittergüternübernommenen Kanon; die agnatischen
Rechte wurden aufrechterhalten 11 . Nur Vorpommern entzog sich dieser
Reform. In Holstein vollzog sich die Modifikation um dieselbe Zeit im
Wege der Verjährung 12. In dem größten Teile Westpreußens hatte die
polnische Gesetzgebung das Lehnwesen schon im 15. Jh. aufgehoben. In
den mit Frankreich vereinigtenLandesteilenkam der Beschluß der fran¬
zösischen Nationalversammlung vom 4. Aug. 1789 (Aufhebung des regime
feodal) zur Geltung; die Gesetzgebung des Königreichs Westfalen und des
Großherzogtums Berg schloß sich dem an. In Schwedisch-Pommerner¬
folgte die Allodifikation 1810—1811 im Wege der Ablösung. In der Rhein¬
bundsakte verzichteten die einzelnenStaaten gegenseitig auf ihre Lehns¬
herrlichkeit über Besitzungen in den Gebieten der anderen, wodurch inner¬
halb des Rheinbundes alle Außenlehen (feuda extra curtem) beseitigt wurden.

Durch die Auflösung des Reiches wurden von den bisher reichslehn-
baren Territorien alle zur Souveränitätgelangten ehemaligen Reichsfürsten¬
tümer und Reichsgrafschaftenallodial, während die mediatisierten den
Charakter von lehnbaren Standesherrschaftenbehielten und zu Landes-
thronlehen wurden.

Im Lauf des 19. Jhs. hat die Landesgesetzgebung der einzelnen deutschen
Staaten das Lehnwesen größtenteils beseitigt 12 ", nur in Mecklenburg bestand
es noch weiter zu Recht. Aufrechterhaltenwurden im allgemeinen die
Thronlehen 13 , in einigen Staaten auch gewisse lehnbare Hofämter und
landesherrliche Dotations- oder Gnadenlehen. Im übrigen sind die lehns¬
herrlichen Rechte fast überall aufgehoben oder für ablösbar erklärt worden.
Die bisherigen Vasallen sind Eigentümer geworden, die agnatischen Rechte
sind größtenteilsebenfalls aufgehoben oder für ablösbar erklärt, nur zum
Teil noch aufrechterhalten. In Preußen und verschiedenen anderen Staaten

10 a Sonnenlehen (s. S. 430 2) sind eine Verschmelzung von Allod und Lehen,
eine ungesunde Abart des alten Rittermannlehens; sie sind erst in neuerer Zeit
entstanden, die nicht mehr stark genug war, alte Formen rein zu erhalten. Kling-
hardt Ein Sonnenlehen, Z. Thür. G. 2 21 (1913) 231.

11 Vgl. Löwe Forsch, z. br. u. preuß. G. 11, 341 ff. Altmann Ausgewählte)
Uikunden 1, 96. 98.

12 Vgl. Falck Schlesw.-holst. Privatrecht 3, 347.
12a Über einen älteren Versuch vgl. Frieß Erstes landesfürstl. Lehnallo-

difikationsprojekt in d. Erzherzogt. Österr. 1462 (Festschr. d. Akad. Ver. deutscher
Historiker in Wien 1914, 111 ff.).

13 In Preußen erhielt 1819 der Fürst von Thurn und Taxis als Entschädigung
für sein Reichspostregal die Herrschaft Krotoschin als Thronlehen. Später übernahm
Preußen die letzten Bestände der fürstlichen Post durch den Vertrag vom 16. Febr.
1867 gegen eine Geldentschädigung. In Baiern wurden durch Ablösungsgesetz
vom 4. Juni 1848 auch die lehnbaren Standesherrschaften für ablösbar erklärt,
während die Hofämter und Dotationslchen ausgenommen blieben. In Österreich
bestand das Lehnrecht nur noch für die Landeserbämter und die lehnbarcn Be¬
sitzungen des deutschen Ordens.
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ist ihre Ablösung durch Umwandlung der Lehen in Familienfideikommisse
oder Stammgüter erfolgt.

2. Grundeigentum. Die Umgestaltung der Heerverfassunghat
nicht bloß auf das Lehnwesen,sondern auch auf die Grundeigentums-
verhältnisse einen maßgebendenEinfluß ausgeübt, indem die Vassalien
sich mehr und mehr in Landwirte verwandelten. Wesentlichbefördert
wurde diese Entwicklung durch Entstehung eines gelehrtenBeamtentums,
das den ungelehrten Adel allmählichganz aus den früher ihm allein zu¬
kommenden amtlichen Stellungenverdrängte. In Böhmen und Mähren,
Österreich und den Ländern östlich der Elbe, wo schon das Mittelalter den
Grund zur Ausbildung großer Grundherrschaftengelegt hatte (S. 465f.),
verwandelte sich der Ritter schon im 16. Jh. allgemein in einen friedlichen
Rittergutsbesitzer;an die Stelle der mit spärlichem Eigentrieb verbundenen
Grundherrschaftentrat die Gutsherrschaft. Allerdingskonnte dies, da
der ritterliche Grundbesitzim allgemeinen zu gering war, nur durch Aus¬
dehnung auf Kosten der bäuerlichenBevölkerunggeschehen; allein die
Landesherren hatten im Interesse der staatlichenOrdnung ein zu lebhaftes
Bedürfnis, den fehdelustigen Adel an ein ruhiges Leben zu gewöhnen, waren
außerdem zu abhängig von den Ständen, die ihnen die gewünschten Steuern
bewilligen sollten, als daß sie jenen Bestrebungen etwas in den Weg hätten
legen dürfen. Den zahlreichen Klagen der Bauern über Bedrückungen ihrer
Herren mußten die fürstlichen Hofgerichtedas Gehör verweigern, indem
sie jene mit ihren Beschwerden an die grundherrlichen Gerichte verwiesen.
Auch drohte dem Bauern, der einen Prozeß gegen seinen Herrn verlor, die
Gefahr, als unnützer Querulantnoch besonders bestraft zu werden.

So entwickelte sich im östlichen Deutschlandein dem älteren Recht
unbekanntes gutsherrlich-bäuerliches Verhältnis. Als Freibauern behaup¬
teten sich die Lehn- oder Freischulzen, namentlich in Schlesien, Pommern
und Westfalen,und die nach kulmischem Recht angesiedelten „Kölmer"
in Preußen. Die letzteren waren teils zins- und dienstpflichtige Kleinbauern,
teils größere Grundbesitzer, die mit Zins und Diensten oder mit Reiter¬
dienstpflicht und einem bloßen Anerkennungszinsbelastet waren. Die
ldeineren kulmischen Güter wurden schon gegen Ende des Mittelalters
als Eigentum der Besitzer, die auf ihnen ruhenden Zinse und Dienste als
Reallasten aufgefaßt. Bei den großen Gütern vollzog sich die gleiche Ent¬
wicklung unter dem Einfluß des preußischenLandrechts von 1620/1721.

Überhaupt hatten die Ansiedler in den Kolonisationsländern des nord¬
östlichen Deutschlands ihren Grundbesitzzu sehr günstigen Bedingungen
als Zinseigen (S. 789f.) empfangen. Zum Teil blieb dieses günstige Ver¬
hältnis, das seit der Rezeptiondes römischenRechts vielfach, zumal wo
der Zins kein bloßer Anerkennungszins war, als römische Erbpacht behandelt
wurde, bestehen; nur erwarbendie Gutsherren das Retraktrecht, und die
Besitzer wurden genötigt, zu dem Zins noch verschiedeneDienste und
Leistungen zu übernehmen, die man als eine dem Gut auferlegte Reallast
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behandelte. Auch die Handänderungsgebührenbei Veräußerungen (Ehr¬
schatz, Handlohn, "Weinkauf, Lehnware, Gewinngeld, laudemium) fanden
nach dem Vorbild anderer Leiheverhältnisse mehr und mehr Eingang. Er¬
heblich schlechter war die Lage der sogenannten Lassiten oder Laßbauern 14
Auch sie hatten zwar häufig ein erbliches Recht (das preußische ALB
spricht hier von „erblichem Kulturbau"); aber ihr Nutzungsrecht war nur
ein beschränktes, ein Veräußerungsrecht besaßen sie nicht und bei der Wahl
des Hoferben hatte der Herr mitzureden, so daß dem Bauern auch keine
Verfügung von todeswegen über das Gut zustand. Für die gewährte Nutzung
hatte der Laßbauer bedeutende Dienste und Abgaben zu leisten. Oft war
das Recht nicht einmal erblich, sondern, wie bei den Schupflehenim Westen,
nur lebenslänglich; im Lauf der Zeit wurde das nichterbliche Recht selbst
zu widerruflicher Herrengunst herabgedrückt. Das lassitische Recht scheint
zuerst bei Neu- oder Ödländereien, die erst in dieser Zeit von der Herrschaft
an Bauern ausgetan wurden, aufgekommen zu sein, dann aber ist es zweifellos
in vielen Fällen auch durch rechtswidrigeUmgestaltungdes Zinseigens,
durch rohe Gewalt der Gutsherren,gegen die es keinen Rechtsschutzgab,
herbeigeführtworden.

Die dritte, durch das römische Recht besondersbeförderte Art der
bäuerlichenLeihe war die Zeitpacht, regelmäßig auf Grund eines schrift¬
lichen Vertrages (während bei den beiden anderen Leiheformen das Her¬
kommen maßgebend war) und so gestaltet, daß die Hauptleistung des
Pächters nicht im Pachtzins, sondern in Diensten bestand.

Selbständige Gutsbezirke gab es noch nicht. Die herrschaftlichen
Äcker lagen, soweit es sich nicht um Dörfer mit Reihenhufen handelte
(S. 462), in Gemenglage mit denen der Bauern. Die größeren Güter hatten
meistens Vorwerke (abgezweigte Gutshöfe), die entweder auf dem Gemeinde¬
land als geschlossene Güter angelegt waren, oder sich in einer benachbarten
Gemeinde in Gewannlage befanden. Auf den adeligen Gütern pflegte in
Norddeutschlandder Herr selbst seiner Wirtschaft vorzustehen, während
Domänen-, Stadt-, Stiftungs-, Kloster-,Universitäts-und andere Korpora¬
tionsgüter regelmäßig einen Pächter hatten. Bewirtschaftetwurde das
Herrengut ausschließlich durch Frondienste (Scharwerke, Robote) der
Bauern, teils Hand- und Spanndienste, teils Baufronen, Burgwerk und
Forstdienste. Je mehr sich der Großbetrieb der Gutsherrenerweiterte,
desto mehr waren sie bestrebt, die Zinse der Bauern in Frondienste umzu¬
wandeln und die Dienstpflicht zu steigern. Waren auch die meisten Fronen
gemessene Dienste, mit Beschränkung auf ein bestimmtes Feld, bestimmte
Wochentage oder bestimmte Zeiten im Jahr, so überwogen doch in manchen
Gegenden die ungemessenen Dienste, die mit jeder Vergrößerung des Gutes
erhöht wurden. Auf den brandenburgisch-preußischen Domänen wurden

14 Der Sprachgebrauch in betreff der bäuerlichen Verhältnisse ist ein überaus
schwankender und untechnischer. Wir schließen uns der Bezeichnungsweisevon
G. F. Knapp an.
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die letzteren beseitigt; die Pächter durften nur solche Dienste fordern, die
in den Urbarien verzeichnet waren; aber der von der Eegierung gemachte
Versuch, auch auf den adeligen Gütern feste Urbarien einzuführen, erwies
sich als unausführbar. Für den Herrn brachten die Frondiensteoft die er¬
wünschte Gelegenheit, einen Bauern wegen Versäumung seiner Dienst¬
pflichten vom Gute zu entfernen.

Der Wunsch der Vergrößerungund besserenAbrundung der Güter
führte zu dem System der Bauernlegung, d. h. der Einziehung von Bauer¬
gütern, die man entweder dem Besitzer wegen wirklicher oder vorgeb¬
licher Verschlechterung oder Versäumungder Dienstpflichtabnahm (sog.
Relegation oder Abmeierung),oder durch Kündigung bei widerruflichen
Laßgütern und Nichterneuerung der Pacht bei Zeitpachtgüternin die eigene
Hand brachte. Dazu kam das Recht des Auskaufes(Zwangsenteignung
gegen Entschädigung), sobald der Herr das Gut zu eigenen Zwecken, ins¬
besondere zur Anlage eines neuen Schloßgutes, gebrauchte, und die Ein¬
ziehung verlassener Stellen. Die letzteren waren nach dem 30jährigen
Kriege so zahlreich vorhanden, daß die Gutsherren, um sich die notwendigen
Arbeitskräfte zu sichern, vielfach auf die Einziehung verzichtetenund die
Üdländereien mit bisherigen Büdnern oder sonstigen armen Leuten, denen
sie die Bedingungen vorschreibenkonnten, besetzten. In Holstein, dem
südlichen Schleswig, Mecklenburgund Schwedisch-Pommern wurde das
System der Bauernlegung bis zu vollständigerAbrundungder herrschaft¬
lichen Güter durchgeführt,so daß die Bauergüter hier größtenteils ver¬
schwanden 15. Dagegen wurde in Preußen schon unter FriedrichWilhelm I
und wiederholt unter Friedrich d. Gr. für alle heimgefallenen oder ver¬
lassenen Bauergüter, mit Einschlußder lassitischen und der bloßen Pacht¬
güter, der Leihezwang eingeführt und den Herren die Einziehung unter¬
sagt. Diese Maßregel des Bauernschutzes, die übrigens in Ostpreußen nicht
zur Durchführunggelangt war, hatte nur den politischen Zweck, dem Staat
einen lebensfähigenBauernstandzu erhalten; dagegen lag es nicht in dem
Plan, auch den einzelnenBauern privatrechtlich in seinem Besitz zu erhalten.
In Österreich wurde dieselbe Maßregel von Joseph II getroffen. Noch weiter
ging die preußische Bauernschutzgesetzgebung gegenüber den Domänen¬
bauern, die unter FriedrichWilhelm I aus Lassiten in Erblehnbauernver¬
wandelt wurden. Ihre Dienste (Robotten) blieben bestehen. Die bäuerlichen
Leistungen wurden seit 1799 für ablösbar erklärt, so daß die Ablösung den
vollen Eigentumsübergang an die Bauern nach sich zog. Persönliche Frei¬
heit hatten sie schon früher erlangt. Infolgedessen war das gutsherrlich-
bäuerliche Verhältnisauf den preußischenDomänen schon vor der allge¬
meinen Regulierungsgesetzgebungdes 19. Jhs. in angemessenerWeisebeseitigt.

Weniger gewaltsam war das Verfahren in Nordschleswig, wo sich die Herren
auf die Einziehung wüster Strecken und vertragsmäßigen Erwerb beschränkten.
In der 2. Hälfte des 18. Jh. wurden in Schleswig-Holstein zahlreiche neue Bauer¬
dörfer durch Parzellierung von Domänen und adeligen Gütern geschaffen. Vgl.
Hanssen Agrarh. Abh. 2, 508.
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Bis zum SiebenjährigenKriege wurde die Landwirtschaft in Nord¬
deutschland noch sehr unvollkommen betrieben. Nur die zu jedem Hof
gehörigen Gärten und Feldgärten (Wurten) und die nach dem System der
Dreifelderwirtschaftbenutzten Binnenländerin der Nähe des Dorfes er¬
freuten sich größerer Pflege, während die längs der Flurgrenze gelegenen
sogenannten Außenländerwegen mangelnder Düngung nur etwa alle sechs
oder neun Jahre zum Roggenbau benutzt werden konnten. Ganz verwahr¬
lost waren die Gemeindeweiden, stellenweise auch die Gemeindewaldungen.
Meistens wurde das Gemeindeland als Eigentum der Herren, mit bloßem
Nutzungsrechtder Bauern, aufgefaßt.

Seit 1763 strebten die Gutsherren, unter dem Einfluß der entwickelteren
Landwirtschaftwissenschaft,aus diesen Zuständen herauszukommen. Ge¬
meinheitsteilung (Teilung des Gemeindelandes sowie Aufhebung des Flur¬
zwanges und der mit diesem verbundenen wechselseitigen Brach- und
Stoppelweide) und Zusammenlegung der herrschaftlichen Äcker wurde das
von allen erstrebte Ziel, das in Preußen im Wege freiwilligenAustausches,
durch Vermittlung der vom Staat für die verschiedenen Landesteile ein¬
gesetzten Auseinandersetzungsbehörden (seit 1769), schon im 18. Jh. von
den meisten Großgrundbesitzern erreicht wurde, namentlich seit die schle-
sische Gemeinheitsteilungsordnung von 1771 und das ALR. I Tit. 17 §§ 311 ff.
auf begründetenAntrag Auseinandersetzung von Amts wegen angeordnet
hatte. Der Umfang des herrschaftlichenBesitzes im Verhältnis zu dem
der Bauern war in den verschiedenen Gemarkungen ein sehr verschiedener.
Die Auseinandersetzung geschah, da die Bauern für sich durchweg an den
herkömmlichenEinrichtungen festhielten, überall in der Weise, daß der
Gutsherr in einem der drei Felder einen zusammenhängenden Besitz er¬
hielt und für die dadurch in Anspruch genommenen bäuerlichen Acker¬
parzellendie seinigen in den anderen Feldern in Tausch gab. Nach dem
Ausscheidendes Gutes wurde die bäuerlicheFeldmark einer neuen Ein¬
teilung in drei Felder unterzogen. Auf diesem Wege sind die meisten großen
geschlossenen Güter in Preußen, zum Teil auch in dem übrigen nordöst¬
lichen Deutschland, entstanden 16. Mit der Zusammenlegung des herrschaft¬
lichen Besitzes ging vielfach eine Teilung des GemeindelandesHand in Hand,
so daß den Bauern ein Teil als Allmende belassen, das übrige freies Eigentum
des Gutsherrn wurde.

Auch in Süd- und Westdeutschland war die Lage der Bauern im 16. Jh. er¬
heblich schlechter als in den früheren Jahrhunderten,und der Ausgang des
Bauernkrieges konnte nur dazu beitragen, sie noch weiter zu verschlechtern.

16 Über Schleswig-Holstein vgl. Meitzen Siedelung 1, 56f. Sering (S. 877).
" Vgl. S. 470f. 500. Wolf Quellenkunde zur Reform.-G. 1, 396ff. 453ff.

Kötzschke 2 (S. 876) 187f. Sartorius, G. des Bauernkrieges 1795. Zimmer¬
mann G. des Bauernkrieges 2, 2 Bde. 1856. Lorenz Fries, G. des Bauernkr. in
Ostfranken, her. v. Schäffler u. Henner 1883. M. Cronthal Würzburg im
Bauernkr., her. v. Wieland 1887. Baumann Akten z. G. des Bauernkr. in Ober¬
schwaben 1877. Fries s Aufstand der Bauern in Niederösterreich, Bl. d. Ver. f.
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Die Allmenden,namentlich Waldungen1711, waren kraft des von den
Landesherren in Anspruchgenommenen Obermärkerrechts,zum Teil auch
auf Grund des Forstregals, überwiegend fiskalisch geworden, und die Bauern
hatten nur ein als Dienstbarkeitaufgefaßtes Nutzungsrecht behalten. Viel¬
fach war auch die Erblichkeit der Bauerlehen verschwunden; die sogenannten
Fall- oder Schupflehen gewährten dem Besitzer nur ein lebenslängliches
Nutzungsrecht. Aber es fehlte nicht an Elementen,die der Erhaltung der
Bauergüter zustatten kamen und eine ungesunde Ausdehnung des Groß¬
grundbesitzes verhinderten. Wo es zur Bildung von Meiergütern gekommen
war (S. 463), hatten die Landesherrenvon vornhereindas größte Interesse
daran, so wertvolle Steuerobjekte nicht in die Hände der privilegierten
Klassen kommen zu lassen. Hier machte sich schon früh der staatliche
Leihezwang geltend, den Grundherrenwurde eine Erhöhung der auf den
Meiergütern ruhenden Lasten untersagt, der Teilung der Güter durch Be¬
günstigung des Anerbenrechts von Staats wegen entgegengetreten. Ander¬
wärts war es die dem Westen Deutschlandseigentümliche zerstreuteLage
des grundherrlichen Besitzes, im Gegensatzzu den geschlossenen, einem
einzigen Herrn unterstehenden Dorfgemeinden des Ostens, die es den Grund¬
herren nicht gestattete, die Gesamtheit oder auch nur die Mehrzahl ihrer
bäuerlichen Hintersassen zu Frondiensten auf dem Herrenland zu verwenden.
Der Übergang zum Großbetriebwar den Herren schon dadurch unmöglich
gemacht. Dazu kam, daß die Landesherrenzum Teil nicht die Rücksicht
auf den landständischen Adel zu nehmen hatten, wie es in Norddeutschland
der Fall war. In den württembergischen Ständen hielten Städte und Bauern
den zu etwaigen Übergriffen geneigten Adel im Zaum und in Baiern wurde
die Macht der Stände schon im 16. und 17. Jh. so geschwächt, daß sie dem
Landesherrn keine Bedingungen mehr vorzuschreibenvermochten. In
Baiern bildeten außerdem, im schärfstenGegensatz zum östlichen Deutsch¬
land, die adeligen Hofmarken gegenüber den landesherrlichenund den
weitaus überwiegendenBauernhöfen geistlicher Grundherren nur einen ganz
geringen Prozentsatz. Der Herzog und die Geistlichkeit hatten aber kein
Interesse daran, die Bauern zu bedrückenoder ihnen gar Gewalt anzutun.
Alle diese Umstände haben in Westdeutschlanddie für den Osten so ver¬
hängnisvoll gewordene Ausbildungder großen Güter auf Kosten eines für
das Wohl des Landes unentbehrlichenKleinbesitzes verhindert; statt der
Gutsherrschaft erhielt sich die Grundherrschaft mit mäßigen Eigenbetrieben
und zahlreic hen abgabenpflichtigen Kleinbetrieben.
Landeskundein Niederösterreich 1897. Stolze Zur Vor-G. des Bauernkr. 1900
(Schmollers Forsch. 18, 4; vgl. Th. Knapp, HistVjschr. 4, 252); Der deutsche
■Dauernkrieg1908. Schiff Forschungen zur Vorgeschichte des Bauernkrieges,
HistVjschr.19 (1919) lff. 189ff. Largiader Unters, zur Zürcherischen Landes¬
hoheit 1920 S. 33ff. Wopfner Almendregal (S. 877) 109ff.; Akten z. G. d. bair.
Bauernaufstandes1705/6, hgg. Riezler u. Wallmenich 1912-15.

a über das Almendregal und seine Auswirkungen als Forstregal, Miihlen-
regal, Fischereiregal vgl. Wopfner (S. 877). Über seine Ausnutzung im Inter¬
esse des landesfürstl. Bergbaus vgl. Wopfner 105ff. v. Künßberg (S. 876).
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[In Württemberg 18 waren die Bauern z. T. noch Eigentümer, aber mit
Grundzinspflicht, die meisten aber hatten ihre Güter als Erblehen oder lebens¬
längliche Fall-Lehenvon einem Grundherrn,dem sie als Grundholden eine
,Gült' in Geld oder Naturalien oder eine ,Teilgebühr' (meistens ein Ertrags¬
drittel) und gewisse Küchengefälle in Hühnern, Gänsen, Eiern u. dgl. zu
leisten hatten, ferner Lehnware bei Besitzveränderung und bei ihrem Tode
den Fall (Sterbfall) als Nachlaßanteiloder das Hauptrecht (beste Haupt),
endlich Frondienste. Demgegenüberbestanden z. T. bedeutende Gegen¬
leistungen der Grundherren wie Bau- und Brennholz,Weide, Imbiß bei
den Fronen, auch wohl Geldgeschenke bei Darbringungder Zinse.

Jedes Bauerdorf hatte einen oder mehrere Gerichtsherren, deren Dorf¬
gericht außer einer beschränkten niederen Gerichtsbarkeit auch als Gemeinde¬
rat fungierte. Der Gerichtsherrerhielt von seinen Gerichtsuntertanen Ab¬
gaben und Dienste. In Altwürttemberg war der Herzog überall der Gerichts¬
herr, in Neuwürttembergvielfach Adelige, Stifter oder Städte.

Viele Bauern hatten außer dem Gerichts- und Grundherrn noch einen
Leibherrn, dem sie einen geringen Leibzins, bei ihrem Tode Hauptrecht
oder Fall schuldeten, ebenso ein Loskaufgeld (z. T. bis zu Vio des Vermögens),
wenn sie frei werden wollten. Ursprünglich waren die Grundholden regel¬
mäßig Leibeigene ihres Grundherrn, daher beruhte das Hauptrecht (Fall)
allein auf der Leibeigenschaft.Auch später wurde vielfach, z. B. in Ober¬
schwaben, daran festgehalten,daß, wer ein Bauerlehen haben wollte und
nicht schon Leibeigener des Grundherrn war, sich diesem zu Eigen ergeben
mußte (sog. Realleibeigenschaft).Wo dagegen die Trennung von Grund-
und Leibherrschaft eingetreten war, unterschied man den Güterfall des
Grundholden und den Leibfall des Leibeigenen.

Der Kirchenzehntwar durch die Säkularisationenvielfach Laienzehnt
geworden. In Württembergwar der große Zehnt durchweg landesherrlich,
der kleine Zehnt meistens dem Pfarrer verbheben.]

§ 68. Die Stände und die Konfessionen.
Breysig Wirtschaftl. soziale Gliederung der Stände zu Beginn der neueren

Zeit (Schmollers JB. 21, 1 S. lff.). Eichhorn §§ 544, 545, 563. Walter DRG.
§§ 459—65. Eichwede Entwickl. der Stände in Dtschl. u. die Ehe zur linken Hand,
Diss. Heidelb. 1907. Göhrum Ebenbürtigkeit 2. 1846. Hürbin Der deutsche
Adel im ersten deutsch. Staatsrecht 1893. Ulmann (S. 857) 2, 577ff. 026ff.
v. Luschin Ost. Reichs-G. 492ff. Roth v. Schreckenstein Der Freiherrtitel
einst und jetzt 1888. Hauptmann Das Ebenbürtigkeitsprinzip i. d. Familien
des deutschen .Hochadels, ArchÖffR. 1902, 529ff. Anschütz Der Fall Friesen-
hausen (1904) (vgl. Fehr, ZRG. 39, 312ff.); Das Reichskammergericht u. die Eben¬
bürtigkeit des niederen Adels, ZRG. 40, 172. v. Gierke u. Anschütz Wiss. Bei¬
träge zum Lipp. Erbfolgestreit 1905. Piloty Recht der Ebenbürtigkeit 1910.
Pütter Mißheiraten deutscher Fürsten u. Grafen 1796. Abt Mißheiraten i. deutsch.
Fürstenhäusern 1911 (Beyerle Beitr. 7, 2; vgl. Schulte, ZBG. 47, 577). v. Dungern

18 Vgl. insb. Th. Knapp Neue Beiträge (S. 876).
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Genealogie u. Rechtswissenschaft 1913 (in: Heydenreich Handb. d. Genealogie
1 335ff.). Feine Besetzung d. Reichsbistümer vorn westf. Frieden bis zur Säku¬
larisation 1921 (Stutz Abh. 97f.). Rehm Prädikats- u. Titebrecht der deutschen
Standesherrn1905; Modernes Fürstenrecht 1905.

1. Der erste unter den Ständen war der hohe Adel, der sich in alter
Weise aus den Fürsten und Herren zusammensetzte. Die letzteren hatten
jetzt größtenteils den Grafentitel angenommen,während dieser aus dem
Kreise der Fürsten verschwundenwar 1. Man sprach deshalb auch von
Reichsfürsten und Reichsgrafen. Unter den ersteren kam die Bezeichnung
als „Fürst", die früher nur aUgemeine Standesbezeichnung gewesen war,
jetzt auch als besonderer Titel neben den älteren Fürstentiteln in Gebrauch 8.
Wesentliche Voraussetzungfür die Zugehörigkeitzum hohen Adel war
die Reichsstandschaft (§ 72). Sie kam im allgemeinen nur landesherrlichen
Häusern, die sich im Besitz der Landeshoheit über ein Territorium befanden,
zu. Wer nur eine Unterherrschaft unter fremder Landeshoheit besaß, konnte
nicht zum hohen Adel gehören, doch gab es von alters her gewisse Ausnahmen
für solche Herrengeschlechter, die sich (wie die Grafen von Stolberg) unge¬
achtet des Verlustes ihrer reichsunmittelbarenStellung im Besitz der Reichs¬
standschaft erhalten hatten. Die Erhebung in den hohen Adel stand zwar
dem Kaiser zu, aber seit 1654 nur für Personen, die ein reichsunmittelbares
Territorium besaßen oder mit einem solchen beliehen wurden; seit der Ver¬
bindung der Reichsstandschaft mit bestimmten Territorienwar der Besitz
einer nicht mit ReichsstandschaftverbundenenreichsunmittelbarenHerr¬
schaft nicht mehr genügend. Ohne den Besitz des erforderlichen Terri¬
toriums, der dem Reichstag nachgewiesenwerden mußte, vermochte der Kaiser
nicht die Eigenschaften,sondern nur die Titel des hohen Adels zu übertragen 3 .

Die Zugehörigkeit zum hohen Adel setzte die Abstammungaus einer
ebenbürtigen Ehe voraus. Eine solche bestand im allgemeinen nur zwischen
Personen des hohen Adels, doch machte sich seit dem 16. Jh. vielfach die
Ansicht geltend, daß Männer des hohen Adels mit Frauen aus dem niederen
Adel eine ebenbürtige Ehe eingehen könnten. Durchgedrungen war diese
Auffassung jedenfalls im 18. Jh. bei den gräflichen Häusern, aber auch in
einzelnenFürstenhäusernhat sich eine teilweise entsprechendeObservanz
ausgebildet4, während sich die meisten fürstlichenHausgesetze um so ent¬
schiedener dagegen verwahrt haben.

1 über einzelne Herrengeschleohter, die den freiherrlichen Titel beibehielten,
vgl. Walter DRG. 2, 98. 2 Vgl. Ficker Reichst. 201.

' Vgl. Augsb. RA. von 1548 § 66 (N. Samml. 2, 539). Der JRA. von 1654
§ 197 (ebd. 3, 678) und die Wahlkapitulation von 1637 verlangten die Zustimmung
des Reichstages. Vgl. Erdmannsdörffer (S. 857) 1, 161f. Iwand Wahlkapitula¬
tionen d. 17. u. 18. Jh. u. ihr Einfl. a. d. Entv. d. Ebenbürtigkeits- u. Prädikats¬
recht 1919, 12ff.

Die früher sehr bestrittene Frage ob in den reichsgräflichen Häusern auch
tauen aus dem untitulierten niederen Adel als ebenbürtig angesehen worden

seien, ist nunmehr, auf Grund unzweifelhafter Praxis des Reichskammergerichts
im 18. Jh., in bejahendem Sinne entschieden. Vgl. die S. 886 angeführte Literatur

»• Schröder.v.Kiinßberg, Deutsche Rechtsgeschichte. 7.Aufl. 57
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Innerhalb des niederen Adels vollzog sich durch die Ausbildungder
Keichsritterschaftdie Scheidung in den Reichs- und Landesadel.Die Mit¬
glieder des ersteren (§ 80) übten eine beschränktelandesherrliche Gewalt
auf ihren Besitzungen und hatten als Reichsunmittelbare den persönlichen
Gerichtsstandvor den höchsten Reichsgerichten. Sie besaßen das Recht
der Hausgesetzgebung, die jedoch kaiserlicherBestätigung bedurfte. Als
Korporation wurden sie unmittelbar zu gewissen Reichslasten herangezogen
und hatten den Anspruch auf direkte Mitteilungaller Reichsgesetze. Da
sie aber keine Reichsstandschaft besaßen, so zählten sie nur zu dem niederen
Adel, obwohl sie sich zum Teil durch das Verlangen einer bestimmten reichs¬
ritterlichen Ahnenzahl bei Kanonikaten, Turnierenund Stammgütem von
dem Landesadel abzuschließen suchten. Seit der Mitte des 18. Jhs. führten
die Mitglieder der Reichsritterschaftsämtlich, auch ohne besondereVer¬
leihung, den freiherrlichen Titel.

Durch die Umgestaltung der Heeresverfassungund die Einführung
des Briefadels hatte der niedere Adel, zu dem jetzt auch der Stadtadelge¬
rechnet wurde, seinen Charakter als Berufsstand verloren und war zu einem
privilegierten Geburtsstandegeworden, wenn er auch zum Teil, namentlich
in Süd- und Westdeutschland,die ritterliche Lebensweise noch bis zum
17. Jh. fortsetzte. Nicht nur unter den berittenen Söldnern, den sog. Reisigen,
befanden sich viele vom Adel. In Preußen galt der Offiziersdienstim Heere
als eine gesetzliche Pflicht des Landadels. Der persönliche Adel der Doc-
tores iuris 4a kam allmählichaußer Übung, aus ihm entwickelte sich aber
vielfach die Gleichstellungdes höheren Beamtenstandesmit dem Adel.
Beiden wurde der eximierteGerichtsstand,zum Teil auch die Siegelmäßig¬
keit, d. h. die Gleichstellung des Privatsiegels mit den öffentlichenSiegeln,
zugestanden.Mit dem eximiertemGerichtsstand hing die Exemtion von den
bloß lokalen Statutarrechten in Ansehung des Familien- und Erbrechtszu¬
sammen; die Eximierten lebten in dieser Beziehung ausschließlichnach
Provinzial-oder Landesrecht. Das Recht, den Adel zu verleihen, war ein
kaiserliches Reservatreeht,mit dem nur solche Reichsstände, die zugleich
europäische Mächte waren, konkurrierten5. Durch Strafurteilkonnte der
Verlust des Adels ausgesprochen werden. Zu den Vorrechten des Adels
gehörte das Recht auf ein Familienwappen6 und die passive Lehnsfähigkeit.
über den Lippischen Erbfolgestreit und den Fall Friesenhausen. Bei reichsfürst¬
lichen Häusern beschränkte sich die observanzmäßige Zulassung von Ehen mit
dem niederen Adel auf Frauen aus gräflichen Familien.

4a Vgl. v. Below, HistZ. 100, 327. Hauptmann Wappenrecht 78ff.
Feine (S. 887) 21ff.

6 Vgl. preuß. ALR. II Tit. 9 §§ 9-13, Anh. § 118. Durch besonderes kaiser¬
liches Privileg konnten auch andere Reichsstände das Recht der Adelsverleihung
erlangen, insbesondere kam es vor, daß der Kaiser einzelne Reichsstände zu Hoi-
pfalzgrafen mit der großen Comitive ernannt«, wodurch sie zur Verleihung des
einfachen (untitulierten) Adels berechtigt wurden. Vgl. Pütter Histor. Entwick¬
lung 3, 263. Bei Vakanz des kais. Thrones adelte der Pfalzgraf.

8 Vgl. Hauptmann Wappenrecht 1896. Hupp Wider die Schwarmgeister.
Berichtigung irriger Meinungen über das Wappenwesen 1918.
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Aus der letzteren entsprang der Satz, daß Rittergüterohne besondere landes¬
herrliche Genehmigung nur von Adeligen erworben werden durften. Ein
anderes, in manchen PartikularrechtenhervortretendesVorrecht des Adels
bezog sich auf die Fähigkeit zu FamiUenfideikommissen.Auch wo dieses
Vorrecht nicht anerkannt war, forderten die Stiftungsbriefenicht selten
eine bestimmte Ahnenzahl,die vielfach auch bei Kanonikaten und Tur¬
nieren verlangt wurde, so daß sich der Begriff des stifts- oder turniermäßigen
Adels von acht oder gar sechzehn Ahnen bildete6 ». Abgesehen von der¬
artigen Beschränkungenwurden Ehen zwischen Adeligen und Nichtadeligen
freien Standes allgemein als ebenbürtige Ehen behandelt, erst im Lauf
des 18. Jhs. machte sich in Doktrin und Praxis eine Richtung geltend, welche
die Ehe eines adeligen Mannes mit einer „vilis et turpis persona" als un¬
gebührlich bezeichnete und der Ehefrau wie den aus einer solchen Ehe ent¬
sprossenen Kindern die besonderen Standesvorrechtedes Vaters versagte;
diese Auffassung fand hier und da auch Eingang in die Gesetzgebung,nament¬
lich in ein preußischesEdikt v. J. 1739 und von da in das Allgemeine Land¬
recht, nach dem ein Mann von Adel mit Frauen aus dem Bauern- oder ge¬
ringeren Bürgerstand ohne einen auf Bewilligung seiner drei nächsten Ver¬
wandten erteilten gerichtlichen Dispens keine Ehe zur rechten Hand ein¬
gehen konnte 7. Abgesehen von der hier hervortretenden Unterscheidung
zwischen höheren und niederemBürgerstand und gewissen den letzteren
betreffenden Sonderbestimmungen (wie ALR. I 6 §§ 112ff. II 2 § 626),
hatte der Bürgerstand, der die gesamte freie Einwohnerschaftder Städte
umfaßte, nichts Eigentümliches7".

Die Lage der bäuerlichen Bevölkerung hatte sich seit den letzten Jahr¬
hunderten des Mittelalters wesentlich verschlechtert 8. In Westdeutschland

»a Vgl. oben S. 482 50. Rauch Stiftsfähigkeit u. Stiftsmäßigkeit 1910 (Fschr.
Brunner). Sehreuer Stiftsmäßigkeit u. Stiftsfähigkeit (ArchBürgR. 37, lff.).
Forst Ahnenproben der Mainzer Domherren 1913. (Mit dem Jahre 1637 beginnt
die 16-Ahnenprobe.) v. Dungern Zur Frage der Stiftsfähigkeit (Grünhuts Z.
39, 242ff.), v. Below Territ. u. Stadt 204. Feine (S. 887) 13ff., insb. 66ff. über
die Standeszugehörigkeitder deutschen Fürstbischöfe. Reichsrechtlich wurde das
Indigenat für Reichsstände gefordert und seit der Reformation ist kein Ausländer
mehr auf einen deutschen Bischofstuhl gelangt. Feine 63ff.

7 Vgl. Göhrum Ebenb. 2, 174ff. 198ff. Die Bestimmung des ALR,. wurde
erst durch Gesetz v. 22. Febr. 1869 ausdrücklich aufgehoben.

7a Die sozialen Unterschiede zwischen Großkaufmann und Kleinbürger hiben
sich allerdings auch vielfach im Recht wiedergespiegelt. So die Vorzugsstellung
der großen, mit „Freiheiten und Monopolien" ausgestatteten Handelsgesellschaften
der Fugger, Welser, Imhoff, Humpiss u. a., die Oligarchie des Patriziats der rats-
fähigen Geschlechterusw. Die Gegensätze führten zu sozialen Bewegungen; schon
die Bauernkriegefanden ihr Echo in manchen Städten (vgl. Küch Qu. z. RG. d.
Stadt Marburg1, 31 ff. u. Note 9). Vgl. die S. 857 angeführten Werke von Ehren¬
berg, Jausen, Sombart; v. Below Probleme der WG. 1920, 399ff. Brentano
Anfänge d. modernen Kapitalismus 1916. Kötzschke WG. 2 162ff. Brunner-
Heymann' 254. Krag Die Paumgartner 1919. Über die Viatis und Peller vgl.
Aubin, ZHR. 84(1921) 423ff. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 6802f. 8868. 8876. 8898ff.

8 Vgl. die Literaturangaben S. 453ff. 467f. 875f., insb. Hedemann (S. 876),
Konnecke (S. 876), Wuttke (S. 877), Lennhoff (S. 876).
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waren zwar durch die Einführung der Meiergüter viele ehemals hörige Bauern
zu persönlicher Freiheit und behaglichem Dasein gelangt, aber ihr Empor¬
steigen erfolgte auf Kosten der Mehrzahl ihrer früheren Standesgenossen
die ihren Grundbesitz ganz oder größtenteilsverloren und zu kleinen Büd¬
nern oder besitzlosen Leibeigenen oder Halseigenen wurden. Im allgemeinen
beschränkte sich die Leibeigenschaft auf das offene Land, doch wurden durch
die Eeaktion gegen den Bauernkrieg, die überhaupt die Lage der Leib¬
eigenen verschlechterte,mehrfach auch ganze Stadtgemeinden, die es mit
den Bauern gehalten hatten, der Leibeigenschaft unterworfen 9. Hier und
da wurden auch Fremde („herkommende Leute"), die ohne „nachfolgenden
Herrn" und ohne sich dem Schutz eines inländischen Grundherrn zu unter¬
werfen, Jahr und Tag im Lande gewohnt hatten, seitens des Landesherrn,
in den Ländern fränkischen Eechts aber, auf Grund eines angeblichen Wild¬
fangregals, seitens des Pfalzgrafen als Eigenleute in Anspruch genommen 10.
Im allgemeinen war die Lage der Leibeigenen in Westdeutschland keine
drückende. Zu Frondienstenwaren sie regelmäßig nur dem Grundherrn
auf Grund ihres Leihegutes, aber nicht dem Leibherrn für ihre Person ver¬
pflichtet. Dagegen hatten sie vielfach, zumal in Baiern, dem Leibherrn
Gesindedienste zu leisten und bedurften zum Abzüge sowie zu Heiraten
außerhalb des Landes der Genehmigung des Herrn. Die Annahme eines
vom Herrn ihnen angebotenen Hofes durften sie nicht ablehnen. Sonst be¬
schränkten sich ihre Leistungenmeistens auf einen Leibzins, in Geld oder
in Gestalt eines Leibhuhns, und auf den Sterbfall (Hauptrecht), der im
] 8. Jh. nur noch als ein verhältnismäßiger Zuschlag zu der auch von Freien
zu entrichtenden Erbschaftssteuererschien 11 ; nur vereinzelt (z. B. in West¬
falen) hat sich das strengere Bauteilsrecht,das dem Herrn einen bestimmten
Bruchteil des Nachlassesgewährte, länger erhalten 12 . Die Leibeigenen
konnten eigenes Vermögen haben und sich von der Eigenschaft loskaufen,
falls eine Vereinbarung mit dem Herrn über das Loskaufgeld erzielt wurde.
Später hatten die Loskaufgelder meistens ihre festen Taxen, so daß sie nur
als ein besondererZuschlag zu der Nachsteuer,die freie Einwohnerbeim
Abzug zu zahlen hatten, empfunden wurden. Da die Leibeigenennur an

9 Vgl. Oberrhein. Stadtrechte 1, 170.
10 Vgl. S. 509 u. § 78 n. 4.
11 Beide Abgaben kamen auch als grundherrliche Abgaben vor. Dem von

den Leibeigenen entrichteten Hauptrecht („Leibfall") stand dann der von dem
Grund- oder Gerichtsherrn erhobene „GüterfaH" gegenüber. Dem Leibzins ent¬
sprach die grundherrliche weisal oder Weisung, Ausdrücke, die übrigens auch für
die Abgaben der Leibeigenen verwendet wurden. Vgl. Ableib Brunner im RWB.
1, 168.

12 Vielfach galt im 16. Jh., namentlich in Kurpfalz, Westfalen und der Schweiz,
das sog. Hagestolzenrecht, kraft dessen unverheiratete oder doch kinderlosver¬
storbene Leibeigene von der Herrschaft beerbt wurden. Erst durch kurfürstliches
Privileg von 1609 traten gewisse Milderungen ein. Vgl. v. Brünneck, ZRG. 35, lu.
K. Brunner, N. Heidelb. JBB. 12, 65ff. Stölzel Ein karolinger Königshof in
lOOOjähr.Wandlung. Zugleich ein Beitrag z. G. d. Hagestolzenrechts 1919 (vgl.
v. Künßberg, ZRG. 54, 407).
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die Person des Herrn gebunden waren und nicht zu einem Hof gehörten,
so besaßen sie vielfach auch das Recht der Freizügigkeit, wenn sie nur die
Rechte des „nachfolgendenHerrn" wahrten und ihre Leibhühner ent¬
richteten. Einer Heiratserlaubnisbedurften sie in der Regel nicht; da aber
die Kinder regelmäßig der Mutter nachfolgten (nur zuweilen Teilung nach
den Geschlechtern), so hatte der Leibherr bei Ungenossenehen12a seiner
Leute eine Ungenossenabgabe (üngenossame)zu beanspruchen. Durch die
Freizügigkeit und die Heiratsfreiheit kam es dahin, daß in den meisten Dörfern
Leibeigene der verschiedenstenHerren im Gemisch saßen, während alle Dorf¬
bewohner demselben Gerichtsherrn unterworfen waren 13 . Gerichts- wie
Grundherren suchten diesem Übelstand nach Kräften durch wechselseitigen
Austausch oder durch gegenseitige Freizügigkeitsverträgeund durch die
Abwehr aller neuen Ansiedler, die einen „nachfolgendenHerrn" hatten,
zu begegnen 14. Denn die Veräußerung ihrer Leute war den Leibherren ge¬
stattet; da das ganze Verhältnis aber nicht mehr als ein solches persön¬
licher Unfreiheit aufgefaßt wurde, so erschien auch die Veräußerung nicht
als eine Veräußerung der Person, sondern nur als eine Übertragungder be¬
sonderen Besteuerungsrechte, die den Herren gegenüber ihren Leibeigenen
zustanden. Die besonderen Steuern und Steuerzuschläge, denen die Leib¬
eigenen unterlagen, bildeten schließlich neben dem ehrenrührigenXanien
den einzigen Unterschied dieser Klasse gegenüber den Freien; in manchen
Gegenden kamen aber auch diese letzten Reste der Leibeigenschaft schon
im Lauf des 16. und 17. Jhs. vollständigab.

Den umgekehrtenWeg hat die Entwicklung im östlichen Deutsch¬
land, und zwar ebensowohl in den früheren Kolonisationsgebietenost¬
wärts der Elbe, die im Mittelalter nur von freien Leuten bewohnt wurden
(S. 498), wie in Österreich, Böhmen, Mähren und Schlesien eingeschlagen.
Während sich im Westen mehr und mehr ein Übergang von der Knecht¬
schaft zur Freiheit vollzog, hat im Osten das wirtschaftlicheBedürfnis
der zum GroßbetriebübergegangenenGutsherren die Nachkommender
freien Kolonisten Schritt für Schritt zu einer, der baierischen Leibeigen¬
schaft ähnlichen, diese an Härte vielfach noch übertreffendenErbunter¬
tänigkeit oder Hofhörigkeit gefühlt. Die Ansätze finden sich bereits im
16. Jh., aber erst die durch den 30jährigen Krieg herbeigeführteEnt¬
völkerung machte es für den Großgrundbesitzzu einer Lebensfrage, sich
mit allen Mitteln die Erhaltung der nötigen Arbeitskräfte zu sichern. Unter¬
stützt wurde diese Entwicklung in Mecklenburg durch die ungehörige Heran-

12a Vgl. Fehr Frau u. Kinder (§ 61 n. 130) 213ff.
13 Andererseits konnten Leibeigene auch Leihegüter von fremden Grund¬

nerren empfangen,so daß sie einer dreifachen Untertänigkeit (gegen Leib-, Grund-
und Gerichtsherm) unterlagen.

Durch die Freizügigkeitsverträge erhielten die Leibeigenen innerhalb des
Vertragsgebietes das Recht freien Abzuges, hatten sich dafür aber der Leibherr-
schaft sei es des Gerichtsherm des Niederlassungsortes (lokale Leibeigenschaft)
oder des Grundherrn der Hofgenossenschaft, in die sie eintraten (reale Leibeigen¬
schaft) zu unterwerfen.
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ziehung der römischrechtlichen Bestimmungenüber die servi. in den an
Polen grenzendenLandesteilendurch den Einfluß der polnischen Gesetz¬
gebung, die im 16. Jh. die Leibeigenschaft im schroffsten Sinne eingeführt
hatte 15. Nur vereinzelt vermochtensich die ?dten Freibauern zu erhalten.
Leibzins und Hauptrecht, im Westen das eigentliche Merkzeichen der Leib¬
eigenschaft, spielten im Osten keine Eolle. Hier bestanden die Leistungen
der Bauern ausschließlich in Frondiensten,oft ungemessenen, die man an
die Stelle des früheren Grundzinses gesetzt hatte. Um dieser Frondienste
willen gestattete man dem Bauern den Abzug nur gegen Stellung eines
Ersatz- oder Gewährsmannes, zuweilen mußten selbst mehrere zur Auswahl
des Herrn gestellt werden. Indem die Frondiensteauch auf den Gesinde¬
zwangdienstausgedehnt wurden, ergriff die Beschränkung der Freizügig¬
keit auch die Kinder der Bauern sowie solche, denen der Herr wegen Un¬
botmäßigkeit den Hof entzogen hatte. Diese mußten als Gutstagelöhner
(Instleute 1511, Einlieger) auf dem Hofe bleiben, während die Kinder der
Bauern in der Begel, solange sie ledig waren, zum Gesindedienstauf dem
Hofe verpflichtetwaren. Bei den Erbuntertänigenist die Arbeit, nicht aber
ihre Person Zubehör des Gutes. Der Abzug wurde ihnen nur gestattet,
wenn sie sich mit dem Herrn über den Loskauf verständigten 16. Die Über¬
nahme eines vom Herrn angebotenen Hofes durfte nicht verweigert werden.
Zur Erlernungeines Handwerks wie zur Verheiratung war die Genehmigung
des Herrn erforderlich. Da die Folge nach der Mutter im Osten unbekannt
war, so wurde auch den Töchtern der Bauern die Verheiratung nach aus¬
wärts nur gegen Loskauf gestattet. Die dem Westen besonders charakte¬
ristischen gemischten Gemeinden waren dem Osten, da die Freizügigkeit
fehlte, durchaus unbekannt. Seit Ende des Mittelalters gehörten alle Dorf¬
bewohnerdemselben Gutsherrn, der zugleich ihr Gerichtsherr war. Sie
waren Hofhörige und galten als Zubehör des Herrnhofes. Vorübergehend
haben die Herren sogar ein Eigentum an der Person und das Becht freier
Veräußerung in Anspruchgenommen. Die auf die Befreiung des Bauern¬
standes gerichteten Bestrebungender preußischenKönige Friedrich Wil-

16 Vgl. Graf Krasinski Geschieht!. Darstellung der Bauernverhältnissein
Polen, 2 Bde. 1898. Das jus teutonicum (S. 742) hat sich in Polen wenigstens in
der Erinnerung sehr lange gehalten. Jedenfalls zeigt eine Dorfordnung von Mitte
18. Jh. noch große Ähnlichkeit mit den alten Ordnungen. Brandenburger Goldau
b. Posen S. 16. Unter polnischer Herrschaft verfielen die deutschen Kolonien aus
der Erbfreiheit in Hörigkeit; sowohl bei der Kolonisation des MA. als auch im 18. Jh.
Brandenburger 29. M. Bär D. Adel u. adelige Grundbesitz in Polnischpreußen
z. Z. der preuß. Besitzergreifung 1911. Zur Kolonisation vgl. Behaghel G. d.
deutschen Sprache 3 21 ff. Bonwetsch G. d. deutschen Kolonien a. d. Wolga
1919. Kaindl G. d. Deutschen i. d. Karpathen, 3 Bde. 1907-10. Low Deutsche
Bauernstaaten auf russischer Steppe 1916. Über die galizischen Bauern im 15. Jh.
vgl. Rundstein in: Studya nad historya prawa polskiego 2, 2 (1903). Sklaverei
in Rußland: Götz Das russ. Recht, Bonner Univ.-Progr. 1909 S. 12f.

"» Insten heißen in Preußen die nicht spannfähigen Bauern (1816) und die
vor 1765 angesetzten Kleinbauern.

16 Vgl. Z. f. deutsche Kultur-G. 1896 S. 467 ff.
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heims I»uiid Friedrichs d. Gr. hatten in Brandenburgund Pommernnur
geringen Erfolg; mehr wurde in Ost- und Westpreußen, wo die Verhältnisse
besonders im argen lagen, durchgesetzt.

2. Der bisher ausschließlich katholische10 " Charakterdes Reiches wurde
durch den Religionsfrieden von 1555 zugunsten der augsburgischen Kon¬
fession im Sinn der Parität abgeändert 17 ; der Landfriedewurde auf die
relMösen Streitigkeiten ausgedehnt. Die volle Parität wurde jedoch nur
in den Reichsstädtendurchgeführt, während sie im übrigen bloß den
Herrschenden,d. h. den Reichsständenund der Reichsritterschaft,aber
nicht den Untertanenzu gut kam. Die Landesherren erhielten das Recht
des Religionsbannes(ius reformandi) (vgl. unten § 78, 3), kraft dessen sie
für ihr Gebiet nach ihrem Ermessen beide Konfessionen zulassen oder die
eine verbieten konnten, wenn sie nur den Anhängerndes verbotenenBe¬
kenntnisses (auch solchen leibeigenenStandes) freien Abzug mit ihrem
ganzen Vermögengestatteten. Der westfälische Friede dehnte die Parität
auch auf die Reformierten als augsburgische Konfessionsverwandte aus 17a
und beschränkte die fernere Ausübung des Religionsbannes (ausgenommen
in den österreichischenErblanden) durch die Festsetzung des Jahres 1624
als Normaljahr,so daß alle, die in diesem Jahr das Recht der öffentlichen
oder privaten Ausübung ihrer Religion (publicum seu privatum suae reli-
gionis exercitium)durch ausdrückliches Zugeständnisoder lonqus usus be¬
sessen hatten, dabei erhalten bleiben sollten, während die Landesherren
gegenüber den durch das Normaljahrnicht Geschützten, soweit diese nicht
den freien Abzug vorzogen, zwischenDuldung und Ausweisung,unbe¬
schadet des Vermögens der Ausgewiesenen, wählen konnten 18. Dissidenten
sollten auch ferner im Reiche nicht geduldet werden. Die Reichsstädte
wurden durch den westfälischen Frieden (Art. 5 § 29) hinsichtlich des Reli¬
gionsbannes den übrigen Reichsständenund der Reichsritterschaftgleich-

Ma Vgl. Ketzerei (§ 62 21), Acht und Bann (§ 62").
» Augsb. Rel.-Fr. §§ 15-17. 20. 24. 26. 27 (Zeumer 2 Nr. 189. N. Samml.

3, 17Ö.J. Vgl. Stutz Kirchenrecht (S. 11) 370ff. Wolf Quellenkunde zur Ref.G.
1, 435ff. Brandi Augsb. Rel.-Er. 1896. v. Bonin Prakt. Bedeutung des ius
reformandi 1902 (Stutz Abh. 1). Th. Knapp Das Reformationsrecht in Deutschi,
nach dem Westf. Frieden (Ges. Beitr. 449ff.). Fürstenau Das Grundrecht d. Rel.-
Freiheit n. seiner gesch. Entw. in Doutschl. 1891. S. Adler Der Augsb. Rel.-Fr.
u. d. Protestantismus in österr. 1910 (Festschr. f. Brunner 251 ff.). Smend RKG.
1> 142ff. 180ff. 225f. Über die Durchführung der Gegenreformation durch Ref.-
Kommissionen vgl. Schmitt-Dorotic Diktatur 1921, 76ff. Th. Mayr Einrichtung
u. Tätigkeit d. tirol. Religionsagenten 1607-65, ForschMittTirol 13(1916) 37ff.
Über den geistlichen Vorbehalt vgl. § 78 n. 9. § 83 n. 2.

1?a Keller Die staatsrechtl. Anerkennung d. reform. Kirche auf dem westf.
Friedenskongreß1911 (Festg. f. Krüger 474ff.).

18 JPO. Art. 5 §§ 1. 28. 30-37. 48. Art. 7 § 1. Streitig blieb die Frage, ob
der Landesherr ohne landständische Genehmigung berechtigt sei, statt bloßer
Duldung auch die öffentliche Religionsübung zu gestatten. Der Glaubensduldung
waren die Fürsten besonders in neugewonnenen Gebieten geneigt oder sie mußten
8ie aus polit. Gründen üben. Bisweilen waren ihnen durch Staatsverträge die Hände
gebunden. Vgl. Kaas Geistl. Gerichtsbarkeit d. kath. K. in Preußen 1, 12f.
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gestellt. In betreff der Besetzung des Reichskammergerichts18a und der
höchsten Befehlshaberstellenim Heer wurde die Parität in kleinlichster
Weise durchgeführt. Für Abstimmungendes Reichstages über Angelegen¬
heiten, die konfessionelle Fragen berührten, wurde itio in partes angeordnet

Die Reformation hat weit über die Fragen der Parität hinaus Bedeutung
für die Geschichte des Rechts in fast allen seinen Zweigen 18".

In Ansehung der Juden 19 hielt noch die Reichspolizeiordnungvon
1577 daran fest, daß nur diejenigen, denen das Reich das Regal übertragen
habe, Juden aufnehmen dürften. Das Wucherprivileg der Juden wurde
an den reichsgesetzlichen Höchstsatzvon 5% gebunden; das Judenprivileg,
kraft dessen sie in gutem Glauben erworbeneSachen nur gegen Ersatz
herauszugebenbrauchten, wurde aufgehoben. Den Reichsständen blieb
vorbehalten, andere Bestimmungen über die Juden zu treffen.

18a Vgl. Smend RKG. 1, 207ff. 214. 288.
wb Vgl. Bader Ref. u. ihr Einfluß a. d. zürcherische Recht 1902 (Theol.

Ztschr. aus d. Schweiz 19). v. Bar G. d. Strafr. 129ff. v. Below Ursachen d.
Ref. 1917; Bedeutung d. Ref. f. d. polit. Entw. 1918. Fehr Widerstandsrecht,
MJÖG. 38 (1918) lff.; RG. 213ff. 263. Hänel Melanchthon als Jurist, ZRG. 8
(1869) 249ff. Hermelink, ZKirchG. 29, 267ff. 479ff.; ZRG. Kan. 9, 334ff. Jordan
Luthers Staatsauffassung 1917 (vgl. Brinkmann, VjschrSozWG. 15, 125ff.).
Kahl Luther u. d. Recht, DJurZ. 1917, 913ff. Kalkoff Entst. d. Wormser Edikts
1913; Luthers Verhältnis z. Reichsverf. u. d. Rezeption d. Wormser Edikts, Hist.-
Vjschr. 18 (1916) 265ff.; D. Wormser E. u. d. Erlasse d. Reichsregimentsu. ein¬
zelner Reicbsfürsten 1917; Luther u. d. Entscheidungsjahre d. Ref. 1917; Ulr. von
Hütten u. d. Ref. 1920. Kern Luther u. d. Widerstandsrecht, ZRG. Kan. 6, 331 ff.
Köhler Luther u. d. Juristen 1873. Lenz Luthers Lehre v. d. Obrigkeit,Preuß.
Jbb. 75 (1894) 426ff. K. Müller Luthers Äußerungen über d. R. d. bewaffn. Wider-
Standes gegen d. Kaiser 1915 (Münch. SB.). Nagler Strafe 1 (1918) 203ff. Rade
Luther aus seinen Werken 1917. Sägmüller D. Idee d. Säkularisation d. Kirchen¬
gutes im ausg. MA., Theol. Quartalsschr. 99, 253ff. Schäfer Geltung d. kanon.
R. in der evang. Kirche, ZRG. Kan. 5, 165ff. J. Schlosser D. Lehre vom Wider¬
standsrecht d. Untertanen geg. d. legitime Fürstengewalt bei d. Katholiken d. 16. Jh.,
Bonn. Diss. 1914. v. Schubert Reich u. Reformation, Heidelb. Rektoratsrede1910;
Weltgesch. Bedeutung der Ref. 1917. A. Schultze Stadtgemeinde u. Ref. 1918
(Recht u. Staat, Heft 11). Segall (§ 77 n. 1) 67ff. W. Sohm Territorium u. Ref.
1915; D. sozialen Lehren Melanchthons, HistZ. 115, 64ff. Störmann D. städt.
Gravamina geg d. Klerus zu Ausg. d. MA. u. in der Ref.-Zeit, Diss. Münster 1912.
Stutz Kirchenr. 2 368ff. Troeltsch Soziallehren d. christl. Kirchen 427ff. Max
Weber Ges. Aufsätze z. Religionssoziolcgie 1 (1920). Wolff Entscheidungsjahie
d. Ref., DLitZ. 1917,1403ff. - Wolf Quellenk. z. RefG. I 286f., II 1, 241 ff. Dahl-
mann-Waitz 8 (S. 3) Nr. 7523.

19 Vgl. RPO. von 1577 Tit. 20 §§2. 6. 7. Dahlmann-Waitz 8 Nr.2312ff.
Scherer Übersicht der JudengeEetzgebung in Österreich 1895 (Österr. Staats-
wörterb. s. v.). Pribram Urk. u. Akten z. G. d. Juden in Wien 1, 1526—1847.
1918. Priebätsch Judenpolitik des fürstl. Absolutismus im 17. u. 18. Jh. (Fschr.
Schäfer 1915). Rosenberg Beitr. z. G. d. Juden in Steiermark 1914. C. Th. Weiss,
G. u. rechtl. Stellung der Juden im Fürstbist. Straßburg, Heidelb. Diss. 1894. Lewin
G. d. badischen Juden 1738-1909. 1909. Schwabacher G. der portugiesisch¬
jüdischen u. deutsch-israel. Gemeinde zu Hamburg, Heidelb. Diss. 1914. Sombart
D. Juden u. d. Wirtschaftsleben 1911.
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Zweites Kapitel.

Die Verfassung des Reiches und seiner Teile.

Gerstlacher HB. der teutschen Reichsgesetze in system. Ordnung, 11 Bde.
1786—93. J.J.Moser Teutscbes Staatsrecht, 50 Bde. 1737—54;. Erläuterung
des WestfälischenFriedens, 2 Bde. 1775—76. Häberlin HB. d. deutsch. Staats¬
rechts 2 3 Bde. 1797. Pfeffinger Vitriarius illustratus, seu institutiones iuris
publici Romano-Germanici, 4 Bde. 1731. Hippolithus a Lapide Dissertatio
de ratione status in imperio nostro Rcmano-Geimanico 1640 (im Auftrage der
schwed. Regierung verfaßt von B. Ph. v. Chemnitz; vgl. Goldschlag Beiträge
zur polit. u. publizist. Tätigkeit Heimann Conrings, Gott. Diss. 1884 S. 13. 73f.).
Severinus de Monzambano (Sam. Pufendorf) De statu imperii Germanici
1667 (hg. Salomon 1910 in Zeumer Quellen u. Studien III 4. Deutsche Über¬
setzung von Bresslau 1870; vgl. Droysen Zur Kritik Pufendorfs, Abb. zur neueren
G. 1876, Franklin Das Deutsehe Reich nach Monzambano 1872; Jastrow Pufen¬
dorfs Lehre von der Monstrosität der Reichs Verfassung 1882). J. S. Pütter Geist
des westfäl. Friedens 1795. Mejer Einleitung in das deutsche Staatsrecht 2 1884.
Ritter (S. 857) 1, 1-57. Erdmannsdörffer (S. 857) 1, 48ff. 133ff. G. Meyer-
Anschütz Lehrb. d. deutsch. Staatsr. 7 61 ff. Heusler VG. 234ff. Brunner-
Heymann' 279H. Härtung VG. (S. 858). Fehr RG. 207ff. A. Schulte Fürsten¬
tum u. Einheitsstaat i. d. d. Gesch. 1921.

§ 69. Der Kaiser.
Bittner Der Titel „Heil. röm. R. d. N.", MJÖG. 34 (1913) 526f. Gritzner

Die deutschen Reichsfarben 1920 (Fschr. Seeliger). Rauer Der Deutsche Kaiser
1913. Saarburg Die Stellung d. Kaisers zur Gesetzgebung im neuen u. alten
Deutschen Reich, Würzb. Diss. 1911. Smend Zur G. d. Formel 'Kaiser u. Reich'
1910 (Festg. Zeumer 439). Zeumer Heiliges römisches Reich deutscher Nation
1910 (Zeumer, Stud. 4, 2). Zwingmann Der Kaiser in Reich u. Christenheit
im Jh. nach d. Westf. Frieden 1913 (vgl. Redlich, MJÖG. 36, 725ff.). Vgl. § 65.

Seit Maximilian I. führte der deutsche König als solcher den Titel „er¬
wählter römischer Kaiser" (electus Romanorum Imperator semper augustus,
Germaniae rex), wozu noch der von seinen Erbländern entlehnte weitere
Titel hinzutrat 1. Eine Kaiserkrönung hat nur noch bei Karl V^tattgefunden.
Die Wahl erfolgte, abgesehen von den Veränderungenim Kurfürsten¬
kollegium, bis zur Auflösung des Keiches nach den Vorschriften der Goldenen

1 Maximilian I hatte 1508 (Zeumer Qu.-S. 2 Nr. 178, vgl. Ulmann Maxim.
2, 339) den Titel 'erwählter röm. Kaiser' angenommen. Denselben Titel führte
KarlV bis zur Kaiserkrönung in Bologna 1530 (seitdem ohne 'erwählter'), deren
er bedurfte,um seinen Binder Ferdinand 1531 zum 'röm. König' wählen zu lassen.
Letzte Krönung in Aachen 1531 (Frensdorff, Gott. Nachr. 1897 S. 81). Krönungen
in Frankfurt 1562. 1568, 1711, 1742, 1745, 1761, 1790, 1792; Regensburg 1575,
1636, 1653; Augsburg 1690. Subsidiäres Krönungsrecht von Mainz 1562, 1575,
1636, 1658, 1690, 1711, 1745-1792. Die Frankf. Krönungen (bis auf 1742) durch
Mainz, da Mainz u. Köln sich geeinigt hatten, daß der Erzbischof des Krönungs¬
ortes zu krönen hätte. Vgl. Stutz Der Erzb. v. Mainz u. d. deutsche Königswahl
1910 S. 43ff.; Rheims u. Mainz 1921 (BSB.) 433. Zu Mehrer des Reichs s. S. 522.
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Bulle. Die Kurfürsten nahmen an der Wahl vielfach nur noch durch Ge¬
sandte teil. Auch die Krönung wurde seit Ferdinand I -regelmäßig zu Frank¬
furt vollzogen. Die früheren Beziehungen des Papstes zu den Wahlvorgäneen
waren seit Wegfall der römischen Krönung 1 * von selbst beseitigt. Die
Wähler hielten seit x\lbrecht IDohne Unterbrechung an dem habsburgischen
Hause bis zu dessen Aussterbenmit Karl VI »(1740) fest, auch Karl VII j
(1742—45) verdankte die Wahl nicht seiner Stellung als Kurfürst von Baiern
sondern als habsburgischer Regredienterbe.Nach seinem Tode fiel die Wahl
auf Franz L,. Herzog von Lothringen (1745—65), als Gemahl der habs¬
burgischen Erbtochter Maria Theresia. An dem lothringisch-habsburgischen
Hause (Joseph IL1765—90,Leopold 11.1790—92, Franz 11,1792-1806)
wurde dann bis zur Auflösung des Reiches festgehalten. Die Regierungs¬
mündigkeit trat seit der Wahl Josephs I statt des früher beobachteten
ribuarischenTerminsmit dem vollendeten18. Lebensjahr ein 2. Für eine
Tätigkeit der Reichsvikare, zu der auch die Besetzung der obersten Reichs¬
gerichte gehörte, soweit sie dem Kaiser zustand, war (abgesehen von dem
Interregnum20. Okt. 1740 bis 24. Jan. 1742) nur selten Gelegenheit,da die
Kaiser regelmäßig schon bei ihren Lebzeiten die Wahl und Krönung ihres
Nachfolgerszum „Römischen König" durchsetzten, unmündige Kaiser
aber in dieser Periode nicht vorkamen 3. Auch die seit der Wahlkapitulation
von 1711 vorgesehene Vertretung in sonstigen Verhinderungsfällen ist nicht
praktisch geworden4. Das seit dem Westfälischen Frieden zwischen Pfalz
und Baiern streitige pfälzischeVikariatsrecht sollte nach dem Vergleich
von 1752 abwechselnd ausgeübt werden5.

Die Rechte des Kaisers waren durch die neuere Verfassungsentwick¬
lung, zumal durch die Wahlkapitulationen 5 », auf das äußerste eingeschränkt.
Die letzteren legten dem Kaiser die Pflicht der Residenz im Reiche auf;
allen Reichsständen und ihren Gesandten sowie den Angehörigen der Keichs-
ritterschaft mußte er auf Ansuchen Audienz gewähren; die HofspracKe
sollte entweder deutsch oder lateinischsein. Die meisten Rechte übte der
Kaiser nur noch in Gemeinschaft mit dem Reichstag oder den Kurfürsten aus.

Zu den ausschließlich kaiserlichen Rechten gehörte die Vertretung des
Reiches nach außen (abgesehenvon Kriegserklärungenund Verträgen),
die Berufung des Reichstages, solange er periodisch zusammentrat, die Ein¬
bringung von Initiativanträgen bei diesem, sowie die Ratifikation und
Publikation der Reichsgesetze5". Bei dem Reichskammergerieht hatte der

la Letzte Kaiserkrönung in Rom 1452 (Friedrich III).
2 Vgl. S. 525. Kraut Vormundschaft 3, 117ff.
3 Vgl. n: 1 und Eichhorn 4, 308 n.
4 Vgl. Kraut a. a. 0. 3, 119. 126. 129f.
6 Vgl. Eichhorn 4, 308 Note c. Erdmannsdörffer a. a. 0. 1, 310f. Text:

Zeumer Qu.-S. 2 Nr. 210.
6a Die im Westfälischen Frieden vorgesehene ständige Wahlkapitulation kam

erst 1711 zustande.
n J. Lukas Über die Gesetzespublikation in Österr. u. dem DeutschenReich

1903 (vgl. Rauch, ZRG. 41, 484). Vgl. § 92 1.
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Kaiser gewisse Stellen zu besetzen. Privilegia de non appellando gegen die
Beichsgerichte konnten nur von ihm erteilt werden6. Als oberster Lehns¬
herr vollzog der Kaiser die Verleihung der Eeichslehen; die Wiederverleihung
heimgefallener Reichslehen erforderte die Mitwirkung der Kurfürsten,sobald
die Lehen „etwas Merkliches ertrugen". Die Investitur der Reichspröpste
war Sache des Kaisers. Bei manchen Kirchenämternhatte er auch das
Recht der ersten Bitte 7. Während im 16. u. 17. Jh. die Mitwirkung des
Kaisers bei den Wahlen in den Reichsbistümern 7 a nur in politischen Formen
(Wahlgesandtschaftusw.) erfolgte, bildete sich seit Ende des 17. Jh., vor¬
nehmlich aber im 18. Jh. eine Rechtsgrundlagefür die Mitwirkungaus,
wobei die Theorie das Wormser Konkordat rezipierte. Das Rechtsinstitut
des kaiserlichenWahlkommissars vermochte sich durchzusetzen;aber der
Anspruch auf die kaiserliche Exklusive bei Besetzungvon Bistümern ist
nicht durchgedrungen, obwohl die Exklusive bei der Papstwahl seit dem
18. Jh. mit Erfolg geltend gemacht wurde. Zu den Reservatrechten,die
der Kaiser auch innerhalb der Territorienausübte, gehörte die Verleihung
von Zoll-, Stapel- 7b und Münzgerechtigkeiten, die aber der Mitwirkung des
Kurfürstenkollegiumsbedurfte, die Ernennung von Notaren mit öffent¬
lichem Glauben für das ganze Reich (notarii publici imperii), die Verleihung
des Promotionsrechtes (ius dociorandi) an Universitäten (§ 44 n. 4), die
Erteilung gelehrter Grade 7 c , von anderen Titeln und von Standeserhöhungen
(S. 887f.). Die Erteilung von Moratorien 7 «1 war an sich ein kaiserliches
Regal, das durch den Reichshofrat ausgeübt wurde, aber seit Mitte des
16. Jh. nur dann, wenn Reichsunmittelbaredarum nachsuchten; Land-
sässige hatten sich an ihren Landesherrnbzw. dessen Kanzlei oder Hof¬
gericht zu wenden; der Kaiser verfügte da nur in besondersdringenden
Fällen. Eine Konkurrenz zwischen Kaiser und Landesherrn (§ 78, 4), soweit
diese dem Reichsfürstenstandangehörten, bestand hinsichtlich des Be¬
gnadigungsrechts,der Gewährung von Legitimationen und Volljährigkeits¬
erklärungen und der Erteilung von Stadt- und Marktrechten 8.

6 Nach dem JRA. von 1654 § 116 sollte der Kaiser neue Privilegien dieser
Art nur in den dringendsten Fällen erteilen.

7 Vgl. § 48 n. 17. König Sigmund übte das Recht gegenüber sämtliohen
Dom- und Kollegiatstiftern als ein althergebrachtes Kronrecht aus. Vgl. Urkunde
Sigmunds v. 1414, N. Arch. 23, 151. Coulin Kaiserliche erste Bitte auf Abtei und
HochstiftFulda, VjschrSozWG. 15 (1920) 268ff.

'» Vgl. Feine Besetzung der Reichsbistümer vom Westf. Frieden bis zur Säku¬
larisation1921 (Stutz Abh. 97f.) 92ff.

"> Vgl. Brunner-Heymann RG. 7 280. Noack Stapel- u. Schiffahrtsrecht
Mindens 1648-1769 (Q.-Darst. N.-Sachs. 16) 1904. Vgl. S. 700 92.

7c Vgl. v. Wretschko Verleihung gelehrter Grade durch den Kaiser seit
Karl IV 1910; Die akad. Grade an österr. Univ. 1910. Meyhöfer Die kaiserl.
Stiftungsprivilegienf. Univ. (Arch. Urk. Forsch. 4, 291 ff.).

Graf Oberndorff Das vom Landesherm oder von Staats wegen erteilte
Moratorium, Diss. Greifsw. 1905, S. 16. 82. Vgl. § 7040.

8 Über, letztere Pütter Auserles. Rechtsfälle 2, 807. Über Jahrgebung vgl.
§78". 6 6b
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Im Anfang unserer Periode wurde noch häufig die kaiserlicheBe¬
stätigung landesherrlicherGesetze nachgesucht, weil sie den Vorteil hatte
den Reichsgerichtengegenüberdie NichtverletzungreichsgesetzlicherBe¬
stimmungen festzustellen9. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jhs. kamen
derartige Bestätigungen außer Übung, dagegen wurde an der Notwendigkeit
der kaiserlichen Bestätigung für die Hausgesetze der Reichsstände und
Reichsritterschaftfestgehalten.

„Kaiser und Reich" sind nicht zwei verschiedene Faktoren in höherer
Einheit, sondern beide bezeichnendasselbe Subjekt, nur „Kaiser" mehr
die individualistischeSeite, „Reich" mehr die objektive Seite, es ist kein
Zusammenfassenzweier koordinierter Faktoren 10 . Erst seit dem 15. Jh.
erwirbt der Reichstag soviel ständischeRechte, daß man ihn neben dem
König als Träger der Reichspersönlichkeit ansehen kann. Die Reichsreform
faßt aber nicht das Reich als eine Einung 11 auf, deren Haupt der Kaiser,
dessen Genossen die einzelnen Reichsstände sind, vielmehr suchen die Stände
die Summe der Reichsgewalt an sich zu ziehen und dem König abzunehmen,
aber nur für ihre Gesamtheit, ohne Vergrößerung des Gewaltbereichs der
Einzelnen. In der Hauptsache sind sie siegreich in der Gründung einer
ständischenZentralgewalt,das Reich bleibt auch für sie ein einheitlicher
Verband.

Der Titel „Heiliges römischesReich" ohne den Zusatz ist nach der
Zeit der Ottonen allmählich entstandenund bis über die Mitte des 15. Jhs.
in Gebrauch gewesen. Erst dann tritt der Zusatz „deutscher Nation" hinzu,
wird ein Jahrhundert lang oft gebraucht,aber im Gegensatz zu den außer¬
deutschen Nebenländern; er sollte aber nie das Reich als ein von der deutschen
Nation abhängigesbezeichnen,also nie war es offizielle Bezeichnung des
Reichs in dem Sinne, den die gelehrte Umdeutung des 17. Jhs. hinein¬
gelegt hat.

§ 70. Die Reichshofbeamten.

Adler Organisation der Zentralverwaltung unter Maximilian I 1886. Rosen¬
thal Behördenorganisation Ferdinands 1887. ülmann Maximilian 1, 804ff.
G. Meier, KritVjschr. 29, 669ff. Lorenz Reichskanzler und Reichskanzlei(Drei
Bücher G. und Politik 52ff., auch Preuß. JB. 39, 474ff.). Seeliger Erzkanzler
und Reichskanzleien 1889 S. 62ff. Luschin v. Ebengreuth Ost. Reichs-G.
263ff. Kretschmayr Das deutsche Reichsvizekanzleramt 1897 (auch ArchOG.
84, 381ff.). Fellner-Kretschmayr D. österr. Zentralverwaltung, 3 Bde. 1907.
Walther Kanzleiordnungen Maximilians I, Karls V u. Ferdinands I, Arch, Urk.-
Forsch. 2 (1908) 335ff.

Durch die Reichsreform wurden ganze Gruppen von reichsständischen
Beamten, wie die des Reichskammergerichts, die Schatzmeister, die Eeichs-

. » Vgl. Eichhorn 4, 292ff.
10 Vgl. Smend (S. 895) gegen v. Gierke u. Härtung. Vgl. v. Below

Deutsche Staat d. MA. 1, 187 f.
11 So v. Gierke Gen.-R. 1, 509ff.
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generale, neu geschaffen, während es im Reich diensttuende königliche
Beamte kaum noch gab. Der persönliche Charakterdes früheren Regiments
trat nur noch bei den Hofbeamtenhervor.

Die Erzämter wurden durch den westfälischen Frieden noch um ein
Erzschatzmeisteramtvermehrt, das der Pfalzgraf für das auf Baiern über¬
tragene Erztruchseßamterhielt, während es nach der Vereinigung Baierns
und der Pfalz an den Kurfürsten von Hannover (bisher Erzbannerherr)
kam. Sie waren im wesentlichen bloße „Dignitäten" ohne eine reale Be¬
deutung. Dasselbe galt im allgemeinen auch von den Erbämtern, die aber
mit gewissen Einnahmen verbunden waren 1. Eine hervorragende Bedeutung
hatte nur das Erzkanzleramt für Deutschland 1 », das durch den Reichs-
deputations-Hauptschlußvon 1803 von Kur-Mainz auf das neugeschaffene
Kur-Regensburg übertragenwurde. Im übrigen traten gegenüber den Erb¬
beamten die persönlichvom Kaiser ernannten Hofbeamten, namentlich
der Obersthofmeister, Oberstmarschallund Generalschatzmeister,als be¬
sondere Vertrauenspersonen in den Vordergrund 2. Als Beamter für die
Erteilung kaiserlicherGnadenerweisungen, namentlich Adelsverleihungen,
Verleihungen gelehrter Grade und die Ernennung öffentlicher Notare,
erhielt sich der von Karl IV eingeführte Hofpfalzgraf,indem der Kaiser
entweder für die einzelnen Territorien besondere Hofpfalzgrafenernannte
oder den Landesherren diese Würde erteilte 3.

Hinsichtlich der Hofkanzlei traten unter Friedrich III die alten An¬
sprüche des Erzkanzlers,insbesondereder auf die Ernennung des Vize¬
kanzlers (S. 533) wieder hervor. In den letzten RegierungsjahrenMaxi¬
milians I und unter Karl V besorgte die erbländischeHofkanzleiunter
dem vom Kaiser ernannten Hofkanzler in einer besonderen für das Reich
bestimmtenAbteilung unter einem eigenen Sekretär auch die Reichs¬
angelegenheiten 4. Dagegen bestand unter Friedrich III und in der ersten
Zeit MaximiliansI, sodann wieder seit der Thronbesteigung Ferdinands I

1 Das Erbmarsohallamt hatten die Grafen von Pappenheim, das Erbschenken¬
amt (bis 1714) die Schenken von Limburg, seit 1714 die Grafen von Althann, das
Erbtruchseßamtdie Grafen von Waldburg, das Erbkämmereramt die Fürsten von
Hohenzollern, das Erbschatzmeisteramt die Grafen von Sinzendorf. Über die Be¬
deutung des Marschall- und Schenkenamts vgl. Gerstlacher 5, 784ff.

la Vgl. Geist Der Kurerzkanzler von Mainz als treibende Kraft in der Zer¬
setzung des alten Deutschen Reichs, Diss. Greifsw. 1913.

2 In den Wahlkapitulationen mußten die Kaiser versprechen, nur Männer
von guter Herkunft (womöglichaus dem hohen Adel) und nur Deutsche oder solche
Ausländer, die Lehen im Reiche hätten, zu Hofämtern zu berufen.

3 Vgl. S. 528. § 78 3 \ Schwarz Die Hofpfalzgrafenwürde der jur. Fak. Inns¬
bruck (Beitr. z. RG. Tirols 1904 S. 215ff.). Hauptmann Wappenrecht 530ff. Beck
Hofpfalzgrafenamt der Fürstbischöfe zu Speyer u. Notarsbestallungen im 16. Jh.,
Deutscher Herold 1916 Nr. 9. Zur Erteilung von Adelsbriefen ermächtigte nur
die comitiva maior.

Die österreichischen Erblande standen zwar nicht unter Karl V, sondern
unter seinem Bruder Ferdinand; da dieser aber als Statthalter des Reiches den
Kaiser zu vertreten hatte, so wurden die erbländischen Einrichtungen durch ihn
auch für das Reich von Bedeutung.
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strenge Trennung der „römischen Kanzlei" von der erbländischeu die
aber nicht von Dauer war. Die „Reichshofkanzlei"4» stand unter'dem
vom Erzkanzler ernannten Vizekanzler (seit 1519), dem später noch der
Reichsreferendar zur Seite war. Weitere Beamten der Kanzlei waren die
Sekretarien, der Registrator,der Taxator, die Schreiber und Diener. Später
wurden sämtliche Kanzleibeamtenvom Erzkanzler ernannt, die Kaiser
mußten in Gemäßheitder Wahlkapitulationensich dabei jedes Eingriffes
enthalten. Alle Kanzleibeamtenhatten dem Kaiser und dem Erzkanzler
Treue und Gehorsam zu schwören. Besoldet wurden sie vom Erzkanzler
der dafür ein Bauschquantum vom Reich erhielt und die Kanzleitaxen
festzusetzenhatte5.

Die Reichshofkanzlei hatte keinen festen Sitz, sondern befand sich
immer am Hof des Kaisers. An sie gingen alle Einlaufe aus dem Reich,
die nicht ausdrücklichan die Person des Kaisers gerichtet waren. Der
Vizekanzler oder der ihn vertretende Referendaroder Sekretär hatte dem
Kaiser oder der von diesem bezeichnetenStelle über die Einlaufe zu be¬
richten. Alle Verfügungendes Kaisers in Reichsangelegenheitenmußten
von der Reichshofkanzleiausgefertigt, beglaubigt und besiegelt werden,
anderenfallswaren sie null und nichtig. Die Kanzlei war demnach die
einzige expedierende Behörde und als solche dafür verantwortlich, daß keine
ungehörigenBeurkundungenerfolgten. Die Verantwortlichkeit bestand
zunächst nur dem Kaiser gegenüber, doch wird man die Stellung des Erz¬
kanzlers zur Kanzlei dahin auffassen müssen, daß sie auch ihm und durch
ihn den Reichsständen für die Wahrung der reichsverfassungsmäßigen
Vorschriften verantwortlichwar. Da zu der expedierenden Tätigkeit noch
der mündlicheVortrag des Vizekanzlers über alle Einlaufe hinzukam, so
war sein Amt ein sehr einflußreiches, und bis zur Errichtungder öster¬
reichischenHofkanzlei(1620) hat man ihn geradezu als den kaiserlichen
Kabinettsministerzu betrachten. Seitdem war er auf die Reichssachen be¬
schränkt und verlor dadurch an Einfluß.

In seiner ersten Anlage ein wirkliches Reichsministerium war der
1497/98 von MaximilianI ins Leben gerufene „Hofrat" (auch „Hofregi¬
ment") „für alle Händel, Sachen und Geschäfte, die künftig vom Heiligen
Reiche deutscherNation, gemeiner Christenheitoder von unsern erblichen
Fürstentümern und Landen herfließen, ferner für Sachen, welche den Hof
und dessen Verwandte betreffen". Er war die oberste Justiz- und Re¬
gierungsbehördefür das Reich und die kaiserlichen Erblande, entzogen

4a Seit dem 15. Jh. kann man auch von einem Reichsarchiv sprechen. Außer¬
dem entstanden noch drei andere Archive des Reiches: beim Reichskammergericht,
bei der Mainzer Reichskanzlei und bei der Kanzlei der Reichserbmarschällevon
Pappenheim (beim immerwährenden Reichstag zu Regensburg). Vgl. Breßlau,
UikL. I 2, 176 ff.

B Vgl. Hofkanirieiordnung Maximilians II von 1570 nebst den einschlagenden
Bestimmungen der Wahlkapitulationen und anderen Ergänzungen bei Gerst-
lacher 5, 732-84. Wichtige Urkunden über die Rechte des Erzkanzlers bei Sec-
liger a. a. 0. 213ff.
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war ihm nur die Verwaltung der Finanzen,für die Maximilian schon 1491
einen „Generalschatzmeister" eingesetzt hatte, während er 1498 auch hierfür
eine kollegiale Zentralbehörde,die „Hofkammer", bestellte. Die letztere
vereinigte den gesamten Einnahme- und Ausgabedienst;sie bestand aus
fünf Statthaltern, von denen einer als „Reichsschatzmeister" für die Reichs-
finanzen bestimmtwar. Durch die Hofratsordnungvon 1497, die Hof¬
kammerordnung von 1498 und die gleichzeitige Hofkanzleiordnung6 suchte
der Kaiser, indem er die Beamtenverfassungseiner Erblande nach bur-
gundisch-niederländischemMuster8 "- organisierte, einen festen Eückhalt für
das monarchischePrinzip gegenüber den auf eine aristokratischeRepublik
hinzielenden Reformbestrebungen der Reichsständezu gewinnen. Durch
die Einsetzung des Reichsregiments wurden die Pläne des Kaisers aber
vorerst durchkreuzt. Hofrat und Hofkammer gelangtennicht zu der be¬
absichtigten Entwicklung,und die im InnsbruckerLandtagsabschiedvon
1518 in Aussicht genommene Umbildung kam wegen des bald darauf er¬
folgten Todes des Kaisers nicht zur Ausführung. Dagegen nahm Ferdinand
die von seinem Großvater begonnenenReformenmit Erfolg wieder auf,
und durch seine Stellung zum Reich als Statthalter seines Bruders kamen
sie wenigstens teilweise auch jenem zu gut. Zwar die wiederhergestellte
Hofkammer beschränkte sich auf die erbländischen Finanzen, aber der durch
die Hofratsordnungenvon 1527, 1541 und 1550 reorganisierte Hofrat wurde,
entsprechend dem französischen conseil und dem continuäl Council Eduards 1,
mehr und mehr zu einer eigentlichen Reichsbehörde7. Infolge des Passauer
Vertrages von 1552, der gegenüber den spanischenund sonstigennicht-
deutschen Räten Karls V festsetzte, daß deutsche Sachen nur mit deutschen
Räten behandelt werden dürften, wurden alle erbländischenSachen vom
Hofrat abgezweigtund dieser zu einem Reichshofratumgestaltet. Wahr¬
scheinlich hat sich diese Umwandlung nach der Thronbesteigung Ferdinands I
(1558) vollzogen 71 . In der RHRO. von 1559 erscheint zum erstenmal der
Reichsvizekanzler als Mitglied, während vorher stets der vom Kaiser er¬
nannte Hofkanzler genannt wird. Zusammensetzung und Mitgliederzahl
des Hofrats hat häufig gewechselt; die RHRO. von 1654 setzte die Zahl auf
18 fest. An der Spitze stand ein Präsident (vorher der oberste Hofmarschall),
der aber, wenn ein Fürst Mitglied war, diesem den Vorsitz abtreten mußte.
Über die Einlaufe hatte zunächst der Vizekanzler (vorher der Hofkanzler)
zu berichten. Die Mitglieder waren teils aus dem Reich, teils aus den deutschen
Erblanden, die letzteren überwogen. Sie mußten teils dem Adel, teils dem
Doktorenstandangehören, Seit dem "Westfälischen Frieden mußte eine
bestimmte Zahl der Hofräte evangelisch sein.

• Seeliger a. a. 0. 208. Entwürfe einer Hofordnung von 1498 ebd. 192ff.
9a Bestritten. Vgl. § 78 n. 82.
7 Vgl. Winter Der Ordo consilii von 1550, ein Beitrag zur G. des Reicha-

hofrates, Arch. f. österr. G. 79, 101 ff.
a Nach anderer Ansicht erst nach dem Westf. Frieden. Vgl. Brunner-

Heymann' 284. Meyer-Anschütz' 88.



902 Neuzeit bis zur Auflösung des Reiches.

Soweit der Hofrat die persönlichan den Kaiser gebrachten Rechts¬
händel zu entscheiden hatte, wird erst später (§ 74) von ihm zu reden sein.
Ursprünglichwar er außerdem das oberste Regierungskollegium, das ge¬
ringere Sachen durch eigene Mehrheitsbeschlüsse erledigen konnte, in wich¬
tigeren Angelegenheiten aber den Staatsrat des Kaisers bildete. In dieser
Beziehung tat ihm der Geheime Rat mehr und mehr Abbruch. Seit 1559
hatte der Reichshofrataußer seinen gerichtlichen Aufgaben nur noch die
Begutachtung der Reichslehensachenund kaiserlichenPrivilegien 8. Zu
den ersteren wurde auch die Bestätigungder Hausgesetze gerechnet. Alle
Lehnserneuerungenvon Reichslehenund die Vollmachtender zu ihrer
Entgegennahmeerschienenen Gesandten mußten zuvor vom Reichshofrat
begutachtet werden, der dafür, unabhängigvon den der Reichshofkanzlei
zufallendenKanzleitaxen, hohe Gebühren zur Verteilungunter die Mit¬
glieder erhob. Die Verleihung der nichtfürstlichenReichslehen geschah im
Reichshofratselbst, während die Fürstentümer vom Thron aus verliehen
wurden.

Einen engeren Kreis von „geheimen Räten" besaßen schon Friedrich III
und Maximilian I. Der letztere hatte sich im Innsbrucker Landtagsabschied
von 1518 die „eigenen geheimen großen Sachen" ausdrücklich zu besonderer
Behandlung vorbehalten. Als ein festes Kollegium erscheint der „Geheime
Rat" erst seit 1527. Er nahm die Stellung eines Staatsrates mit begut¬
achtender Stimme ein. Anfangs wohl wesentlich nur mit auswärtigen An¬
gelegenheiten befaßt, zog der Geheime Rat mehr und mehr auch die früher
vor den Hofrat gehörigen Regierungsangelegenheiten an sich, bis dieser
nur die Lehnssachenund Privilegien behielt. Vorsitzender war der Kaiser
oder statt seiner der oberste Hofmeister. Weitere Mitglieder waren der Vize¬
kanzler, dem der erste Bericht über alle Einlaufe oblag, der oberste Hof¬
marschall, der böhmische Kanzler, die Söhne des Kaisers und wen dieser
aus persönlichem Vertrauenberufen hatte. Die geheimen Räte hatten unter
allen Hofbeamten den ersten Rang, vor den Hofräten. Bis zur Hofrats¬
ordnung von 1654 stand ihnen das Recht zu, auch den Sitzungen des Reichs¬
hofrats beizuwohnen.

§ 71. Die Kurfürsten.

Bis zum westfälischenFrieden blieb der Bestand des Kurfürsten¬
kollegiumsderselbe,wie ihn die Goldene Bulle von 1356 in bestimmter
Reihenfolge festgestellt hatte: Mainz, Trier, Köln, Böhmen, Pfalz, Sachsen
und Brandenburg. Die sächsische Kurwürde ging 1547 von der (älteren)
ernestinischenauf die albertinischeLinie über. Die pfälzische Kurwürde
samt dem Erztruchseßamt wurde nach der Ächtung des Pfalzgrafen
Friedrich V seitens des Kaisers an den Herzog von Baiern verliehen (1623),

8 Über Moratorien vgl. S. 897.
1 Zeumer Qu.-S. 2 Nr. 196.
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was der westfälische Friede in der Weise bestätigte, daß dem Pfalzgrafen
für sich und seine Nachkommen das eventuelle Nachfolgerecht in die jetzt
bairische Kur im Wege der Gesamtbelehnung vorbehalten wurde la . Zugleich
wurde für das pfälzische Haus eine achte Kur mit dem neuerrichtetenErz¬
schatzmeisteramt errichtet. Eine neunte Kur 1" mit dem Amt eines Reichs-
Erz-Bannerherrn erhielt Braunschweig-Lüneburg (Hannover) 1708, während
gleichzeitig die Wiedereinführung des seit Jahrhunderten vom Kurfürsten -
kollegium ferngebliebenen KönigreichsBöhmen besclüossen wurde 2. Die
neunte Kurstimme wurde aber schon 1778 wieder beseitigt, indem der
Pfalzgraf nach dem Aussterben des bairischen Hauses (1777) und der Ver¬
einigung Baierns mit Kurpfalz wieder die fünfte Kurstimme mit dem Erz-
truchseßamtübernahm, die achte Stimme mit dem Erzschatzmeisteramt
aber nunmehr auf Braunschweig-Lüneburg überging 3.

Aus ihrem Wahlrecht leiteten die Kurfürsten seit der Wahl Karls V
das Recht her, jeden Thronbewerber zuvor eine von ihnen vorgelegte Wahl¬
kapitulation beschwören zu lassen, die den Charakter eines mit ihm ab¬
geschlossenenVertrages über die Führung der Reichsregierung hatte 4. Die
Verpflichtungen, die der Kaiser darin übernehmen mußte, bezogen sich
teils auf das ganze Reich, teils auf die besonderen Rechte der Kurfürsten.
Da die letzteren sich durchaus an das Hergebrachtehielten (Zustimmung
der Kurfürstenzu Bündnissen und kriegerischenUnternehmungen,Er¬
hebung von Steuern, Erteilungvon Münz- und Zollprivilegien, Veräußerung
von Reichsgütern und Reichsgefällen,Wiederverleihung heimgefallener
Lehen, die etwas Merklichesertrügen, Ausschreibungvon Reichstagen,
Zuziehung der Kurfürsten zur Beratung in allen wichtigen Reichsangelegen¬
heiten, Berechtigungder Kurfürstentage,Anerkennung der Reichsvikariats-
rechte) und sich im übrigen darauf beschränkten, das Interesseder Reichs¬
stände überhaupt wahrzunehmen, so wurde ihnen die Feststellungder Wahl¬
kapitulation seitens der übrigen Reichsstände nicht bestritten, obwohl diese
allmählich tatsächlich zu einem der wichtigsten Reichsgrundgesetzege¬
worden war. Erst durch den westfälischen Frieden, der ohnehin in den

u Vgl. JPO. 4 §§3. 5. 9. Erdmannsdörffer (S. 857) 1, 56. 59. Über die
Absicht, Wallenstein die Kurwürde zu verleihen, vgl. Schmitt-Dorotic Diktatur
1921, 90f.

lb Schwarte Die neunte Kur u. Braunschw.-Wolfenbüttel 1905 (Münstereche
Beitr. z. Gesch.-Forsch. a 7).

2 Vgl. N. Samml. 4, 224ff. A. Schulte a. a. 0. 1, 161ff. 236ff. Erdmanns¬
dörffer 2, 51 ff. Die Investitur mit dem Kurhut hatte der Kaiser schon 1692 erteilt.

3 Vorübergehend,wegen der Ächtung des Baiem, hatte dieselbe Verschiebung
schon 1708-14 stattgefunden.

4 Vgl. Härtung Die Wahlkapitulationen, HistZ. 107, 306ff. Siemsen Kur-
brandenburgs Anteil an den kais. WahJk. 1689-1742 (Zeumer Stud. 3, 3) 1909.
Regler Wahlcapitulationes 1711. Eichhorn 4, 11 ff. 282f. 517f. Stobbe Rechts-
V- 2, 188. Pütter Hist. Entwicklung 1, 350f. 2, 2. 32. 118f. 372. Pfeffinger
Vitr ilhstratus 1, 834ff. Frensdorff, ZRG. 33, llöff. Zeumer Samml. 2 Nr. 180.
„ Entwicklung geht parallel zu der der bischöfl. Wahlkapitulationen. Vgl. Feine

(S. 887) 330ff. Iwand(§68 n. 3).
ÄSchröder-v.Künßberg, Deutsche EechtaeeBchichte,7. Aufl. 58
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meisten bisher der kurfürstlichen Bewilligung unterworfenen Fällen die
Zustimmungdes Reichstages verlangte, wurde der reichsgesetzliche Erlaß
einer ständigen Wahlkapitulation in Aussicht genommen5. Der infolge¬
dessen aufgestellteEntwurf v. J. 1711 erlangte zwar keine Gesetzeskraft
da die Kurfürsten nicht darauf verzichten wollten, in jedem einzelnen
Wahlfall Zusätze einzufügen, hat aber tatsächlich die Grundlage aller späteren
Wahlkapitulationengebildet6.

§ 72. Der Reichstag und die Reichsgesetzgebung.
Vgl. S. 552ff. Detitsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe (1519ff.) 1893—1905

Eichhorn 3, 308ff. 4, 284ff. Härtung VG. 6f. Fehr RG. 221 ff. v. Daniela
HB. 4, 549ff. Lancizolle Übersicht der deutschen Reichsstandschafts- u. Terri¬
torialverhältnisse 1830. Ficker Reichsfürstenstand 264ff. 371 ff. Moser Von denen
teutschen Reichsständen 1767; Von den teutschen Reichstagen 1774. Friedena-
burg Reichstag zu Speier 1887. Domcke Virilstimmen im Reichsfürstenratvon
1495-1664 (v. Gierke U. 11) 1882. Erdmannsdörffer 1, 160ff. 377ff. ; Graf
von Waldeck (1869) 95ff. Rauch Traktat über den Reichstag im 16. Jh. 1905
(vgl.Stutz, ZRG. 39, 382. Härtung, MJÖG. 29 [1908] 326ff. Rauchebd. 30, 510).
Reincke D. alte Reichstag u. d. neue Bundesrat 1906 (vgl. Rauch, 2RG. 41, 482).

Die den Kurfürsten in Anknüpfung an den Kurverein von 1338 schon
in der Goldenen Bulle von Reichs wegen zugestandene und in den Wahl¬
kapitulationenregelmäßig bestätigte Befugnis, nach eigenem Ermessen auch
ohne Beteiligung des Kaisers oder eines kaiserüchen Gesandten Zusammen¬
künfte zu halten und sich zu Kurvereinen zu verbinden 1, führte dahin,
daß sie auf den Reichstagenein eigenes für sich verhandelndes Kollegium
(„einen besonderen Rat") bildeten, was durch den Speierer Reichsabschied
von 1544 ausdrücklichals altes Herkommenbestätigt wurde 2. Da man
nun auch auf den Landtagen nicht immer gemeinsam, sondern auch in
getrennten Kurien der verschiedenenLandstände zu verhandeln pflegte
(S. 671), so machte sich auf dem Reichstag seit der Rezeption der Städte
die Gliederung in drei Kollegien von selbst, indem die den Reichsfiirstenrat
bildenden Fürsten, Grafen und Herren das zweite, die Städte das dritte
Kollegium bildeten.

Im Reichsfürstenratbestand ursprünglichkeine feste Stimmordnung,
insbesondere haftete das Stimmrecht nicht an den einzelnen Territorien,
sondern trug einen rein persönlichen Charakter. Teilungen innerhalb eines
Hauses vermehrten die Stimmenzahl, während die Stimmen eingegangener
Linien oder ganzer Häuser erloschen und nicht auf den Erwerber ihres

5 Vgl. JPO. Art. 8 § 3.
Sa Ständig wurde die Wahlkapitulation für alle Kurfürsten insgesamtseit

1519, aber jede Neuverbriefung nahm Einschübe u. Veränderungen in sich auf.
Vgl. Goethe Dichtung u. Wahrheit 1. Teil, 5. Buch.

6 Zeumer Samml. 2 Nr. 205.
1 Der letzte Kurverein hat 1558 stattgefunden, Gerstlacher 5, öllff.
2 Vgl. Gerstlacher 5, 508. N. Samml. 2, 500 §25.
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Landes übergingen. Dagegen ergibt sich aus dem JPO. von 1648, daß
damals bei den Reichstagsbeschlüssen Stimmenmehrheitentschied und
die Stimmen von den einzelnen Fürsten nicht als solchen, sondern für ihre
Länder abgegeben wurden 3. Diese Territorialisierungder Stimmen, die
man früher irrtümlichauf den Augsburger Reichstag 3" von 1582 zurück¬
führte, während sie sich ganz allmählich auf gewohnheitsrechtlichem "Wege
vollzogen hat, trat zuerst bei den geistlichen Fürsten hervor, die bei der
Vereinigung mehrerer Stifter in derselben Hand für jedes ihre Stimme ab¬
zugeben pflegten. Die evangelischen Reichsständehatten demgegenüber
das Interesse, dem Erlöschen weltlicherStimmen möglichst vorzubeugen,
zumal da das frühere Mittel, die eigene Stimmenzahldurch Erbteilungen
zu vermehren, durch die zunehmende Einführung des Erstgeburtsrechtes
immer weniger anwendbarwurde. Das Territorialprinzipmußte deshalb
auch den weltlichen Fürsten vorteilhafter erscheinen. Dazu kam das fis¬
kalische Interesse des Reiches, daß einmal in die Anschläge aufgenommene
Territorien nicht durch ihre Vereinigung mit anderen von der Beitrags¬
pflicht befreit würden 4. Zu einer Notwendigkeit wurde die Festlegung der
Stimmen, als es sich im westfälischen Frieden um die Aufnahme Schwedens
als Reichsstand und die EntschädigungBrandenburgsfür die Abtretung
Vorpommerns handelte. An die Aufstellungeiner gesetzlichen Norm für
die altfürstlichen Häuser wurde dabei nicht gedacht. Schon seit dem 16. Jh.
hatte der Reichstag das Recht beansprucht,nicht bloß bei der Erhebung
neufürstlicher Häuser durch den Kaiser, sondern auch bei Stimmteilungen
und der Fortführung erloschener Stimmen über die Zulassung zu beschließen
(S. 887). Die dabei regelmäßig von ihm beobachtete Praxis führte zu einer
gewohnheitsrechtlichenEntwicklung,die schließlich zu einer anerkannten
Grundlage der Reichs Verfassung wurde.

Das früher ganz ungeregelte Stimmrechtder Grafen und Herren und
der nicht gefürsteten Prälaten hatte sich allmählich dahin ausgebildet, daß
seit 1653 die ersteren vier Kuriatstimmenhatten (in älterer Zeit nur zwei,
seit 1641 drei), die Prälaten zwei (vorher nur eine) 5. Jede Kuriatstimme,
wegen deren innerhalb der betreffenden Kurie zuvor gesondert abgestimmt
werden mußte, galt soviel wie eine Fürstenstimme. Übrigens gab es auch
fürstliche Kollektivstimmen, die mehreren Häusern gemeinschaftlich zu¬
standen.

3 Vgl. JPO. Art. 5 § 62. Art. 10 §§ 9, 11. Art. 11 §§ 1, 4.
3a Vgl. Bauch, Traktat über den Reichstag 1905.
4 Vgl. Regensburger RA. von 1576 § 21 (N. Samml. 3, 357).
0 Schon im Laufe des 16. Jh. waren, im Anschluß an ältere Landfriedens-

«nungen,die Grafen und Herren der Wetterau und in Schwaben zu einheitlicher
Vertretung ihrer beiden Verbände im Reichstag gelangt. Nach ihrem Vorbild
wurde 1641 den Franken eine dritte, 1653 den Grafen in Westfalen, Niedersachsen
und der Eifel eine vierte Kurie zugestanden. Die beiden Prälatenkurien (1653)
nahen sich augenscheinlich nach dem Muster der Grafenkurien gebildet. Vgl.
Tabricius Erläuterungen z. geschieht! Atlas der Rheinprovinz 2, pg. 35ff., Arch.
i- liess. G. NF. 3, 201 ff.
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Vor Beginn des französischen Kevolutionskrieges bestand der Reichs¬
fürstenrat aus 100 Stimmen, 37 geistlichen und 63 weltlichen5". Die geist¬
lichen Stimmen 6 gehörten zwei Erzbistümern (Salzburg,Besancon),dem
Hoch- und Deutschmeister7, 22 Bistümer (darunter das evangelische Bis¬
tum Lübeck und das abwechselndkatholisch oder evangelisch besetzte
Osnabrück),7 Reichsabteienund Propsteien (die Stimme der Reichsabtei
Prüm stand Kurtrier zu), endlich dem Großprior des Johanniterordensin
Deutschland 8 ; dazu kamen die beiden Kuriatstimmen der schwäbischen
und rheinischen Prälatenbank (mit 22 und 18 Beteiligten), auf der letzteren
auch die Landkomthure der DeutschordensballeienKoblenz, Elsaß und
Burgund und die evangelischen Stifter Gandersheim, Herford und Quedlin¬
burg. Unter den weltlichen Stimmen befanden sich 39 altfürstliche, 9 von
säkularisierten ehemals geistlichen Pürstentümerh und 13 neufürstliche,
erst nach dem westfälischen Frieden mit Reichstagsgenehmigungerhobene
Häuser. Österreich hatte im Fürstenrat nur drei Stimmen. Von den welt¬
lichen Kurfürsten besaß Brandenburg(Preußen) acht fürstliche Stimmen,
Kurpfalz (mit Baiern) und Hannover je sechs, Kursachsen nur einen Anteil
an der Henneberger Stimme. Von den übrigen Fürsten hatten Baden und
Mecklenburg-Schwerin je drei, fünf andere je zwei, 17 je eine Stimme9 ; dazu
kamen fünf Kollektivstimmen,die sich auf zwölf Fürsten verteilten,und
die vier gräflichen Kuriatstimmen 9" (das wetterauischeGrafenkollegium
mit 27, das schwäbische mit 26, das fränkische mit 16, das westfälische mit
34 Beteiligten). An der schwäbischen Grafenkurie waren auch Kurpfalz
und Österreich, an der westfälischen Preußen und Hannover beteiligt. Die
geistlichen Mitglieder des Reichsfürstenratesund Österreich saßen auf der
geistlichen,alle übrigen auf der weltlichen Bank 10 .

Die freien und Reichsstädte erschienenals geschlossenes Kollegium
zuerst auf dem Frankfurter Reichstag von 1489 11 . Die erste amtliche An¬
erkennung ihrer Reichsstandschaft erfolgte durch § 4 der Regiments-

6a Vgl. Zeumer Samml. 2 Nr. 220.
6 Über den sog. „geistlichen Vorbehalt" zum Augsburger Religionsfrieden

vgl. § 78 n. 9. Die Weigerung des Kaisers und der katholischen Reichsstände, den
evangelischen Stiftsadministratoren die Ausübung der Reichsstandschaft zu ge¬
statten, war eine der Hauptbeschwerden der Protestanten seit Rudolf II gewesen.

7 Der Deutschmeister war seit der Säkularisation Preußens (1526) Reichsfürst
geworden. Er galt zugleich als Administrator des Hochmeistertums und führte
daher den Titel Hoch- und Deutschmeister. Vgl. § 64 n. 7, n. 8.

8 Seit 1548 zu den Reiohsfürsten gezählt, obwohl die Besitzungen des Ordens
(Herrschaft Heitersheim) unter österreichischer Landeshoheit standen.

9 Darunter das dem König von Sardinien gehörige Herzogtum Savoyen, das
sich aber nie bei den Verhandlungen beteiligte. Mecklenburg-Strelitz hatte keine
eigene Stimme, sondern führte die des säkularisierten Bistums Ratzeburg.

9a Kersting G. d. nieders.-westf. Grafenkollegiums 1916. A. Meister Entst.
d. Kuriatstimmen, Jb. Görresg. 34 (1913) 828.

10 Österreich hatte seit Maximilian I den Sitz auf der geistlichen Bank, um
den Rangstreitigkeiten mit Baiern aus dem Wege zu gehen.

n Vgl. Ulmann Maximilian 1, 307.
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Ordnung von J500 12 , die volle Gleichstellung mit den übrigen Reichsständen
erlangten sie aber erst durch den westfälischen Frieden (JPO. Art. 8 § 4):
Tarn in universalibus quam particularibusdiaetis liberis imperii civilalibus
nm minus quam caeteris statibus imperii competat votum decisivum. Das
Städtekollegiumzerfiel in eine rheinische und eine schwäbischeStädte¬
bank, die erstere zuletzt aus 14, die letztere aus 37 Mitgliedern bestehend.
Zu der rheinischen Bank gehörten auch Dortmund, Hamburg, Lübeck,
Bremen, Mühlhausen i. Thür., Nordhausenund Goslar. Magdeburg hat
seine reichsunmittelbare Stellung später verloren 13 .

Die Bestimmung des Wormser RA. von 1495, daß der Reichstag sich
alljährlich versammeln sollte (S. 863), ist nicht ins Leben getreten. Um¬
gekehrt mußten die Kaiser später in den Wahlkapitulationenversprechen,
die Reichsständenicht mit Reichstagen zu belästigen, was tatsächlich be¬
deutete, daß der Kaiser den Reichstag nur noch mit Zustimmung der Kur¬
fürsten berufen sollte. Bis zu dem am 17. Mai 1654 verabschiedeten Regens¬
burger Reichstag pflegte der Kaiser und ein größerer Teil der Fürsten sich
noch persönlich auf den Reichstagen einzufinden, doch fanden, abgesehen
von der Eröffnungs- und Entlassungsfeier, keine gemeinschaftlichen Sitzungen
mehr statt. Da nach 1654 kein Reichstagmehr verabschiedet wurde, so
hat der Regensburger RA. von 1654 die Bezeichnung „jüngster Reichs¬
abschied" (JRA.) erhalten. Der nächstfolgende, 1663 zu Regensburg zu¬
sammengetretene Reichstag wurde nicht wieder entlassen, der Reichstag
verwandelte sich seitdem in einen ständigen Gesandtenkongreß,bei dem
der Kaiser durch einen Prinzipalkommissarius, der dem Fürstenstand an¬
gehören mußte, und einen rechtskundigen Konkommissariusvertreten
wurde 14. Das allgemeine Direktorium hatte der Erzkanzler14a . Außerdem
hatte jedes der drei Kollegiensein eigenes Direktorium (im Kurfürsten¬
kollegium Kurmainz, im Reichsfürstenratabwechselnd Salzburg und Öster¬
reich, im Städtekollegium die Stadt, in welcher der Reichstagabgehalten
wurde); auch die vier Grafenkurien und die beiden Prälatenbänkehatten
je ihr besonderesDirektorium.

Die kaiserlichen Vorlagen gingen durch den Vizekanzler oder indirekt
durch den Prinzipalkommissarius an den Erzkanzler, der sie zunächst gleich¬
zeitig dem Kurfürstenkollegium und dem Reichsfürstenratmitteilte. Beide
Kollegien verhandelten gesondert, setzten sich aber miteinander in Relation.
Kam ein übereinstimmenderBeschluß der beiden ersten Kollegien (conclusum
horum) zustande, so ging er an das Direktorium zurück, um nunmehr

12 Zeumer 2 Nr. 177. Veit Entstellung der Reichsstandschaft der Städte
1898. Reuter Kampf um die Reichsstandschaft der Städte auf dem Augsb. Reichs¬
tag 1582 (Schwab. GQ. 3) 1919.

. 13 Vgl. Stöckert Reichsunmittelbarkeit der Altstadt Magdeburg, HistZ. 66,
193ff. Erdmannsdörffer 1, 390ff.

Vgl. Höxter Zur Vor-G. des immerwährenden Reichstags zu Regens¬
burg, Heidelb. Diss. 1901. Über sein Archiv vgl. § 70 n. 4a.

14a Vgl. Geist (§70 n. la).
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dem Städtekollegiumvorgelegt zu werden, das bei Nichtübereinstimmung
der beiden ersten Kollegien gar nicht mit der Sache befaßt wurde. Wenn
die Städte die Vorlage ablehnten, so war diese erledigt, wofern es nicht im
Weg der Kelation gelang, die beiden ersten Kollegien noch nachträglich
für die von den Städten gewünschten Änderungenzu gewinnen. Traten
aber die Städte dem Beschluß der Kurfürsten und Fürsten bei, so lag ein
„Reichsgutachten" (consullwm imperii Ui>) vor, das durch Vermittlung des
Erzkanzlersdem Kaiser zugestelltwurde. Der Kaiser konnte nach freier
Entscheidungdas Reichsgutachtenablehnen oder seine „Ratifikation" er¬
teilen. Geschah letzteres, so wurde das Gesetz, falls nicht eine besondere
Publikationvon Reichs wegen behebt wurde 15 , im Reichsabschied(recessus
imperii), seit 1663 aber als „Reichsschluß"(conclusum imperii) veröffent¬
licht, während den einzelnen Reichsständendie Sorge für die weitere Ver¬
kündung und die Vollziehung der Reichsgesetze gegenüber ihren Untertanen
überlassenblieb 16.

Eine förmlicheAbstimmungfand in älterer Zeit in der Regel nicht
statt, weshalb man die gefaßten Beschlüsse nachträglich noch von den
ausgebliebenenReichsständen durch Unterschrift genehmigen zu lassen
pflegte. Seit dem westfälischen Frieden dagegen entschied innerhalb der
einzelnen Kollegien Stimmenmehrheit 17, während jedes der drei Kollegien
als Ganzes eine entscheidende Stimme hatte. Nur in Fragen, die das kon¬
fessionelle Interesse berührten, sollte die Überstimmungder einen Kon¬
fession durch die andere ausgeschlossen sein; es fand daher itio in partes
statt, indem sich der Reichstag in einen katholischen Teil unter dem Direk¬
torium des Erzkanzlers (corpus catholicorum) und einen evangelischen (corpus
evangelicarum)unter Kursachsenschied und ein übereinstimmendesVotum
der beiden corpora oder der in ihnen vereinigten sechs Kollegien notwendig
wurde 18.

War ein Reichsstandnicht persönlich erschienen, sondern durch Be¬
vollmächtigte vertreten, so hatten diese nach ihrer Instruktion zu stimmen.
Dasselbe war, seit der Reichstag ein ständiger Gesandtenkongreß geworden,
bei sämtlichen Mitgliedernder Fall, so daß die Abstimmungen vielfach
wegen mangelnderInstruktionen verschoben werden mußten. Die ohnehin
äußerst schwerfällige Geschäftsordnung wurde dadurch noch unbrauchbarer.
Eine Hauptbeschäftigungdes ständig gewordenen Reichstages wurden die
Rangstreitigkeitender Gesandten.

In besonders schwierigenoder der Geheimhaltungbedürftigen An¬
gelegenheiten pflegte der Reichstag besondere Ausschüsse, sogenannte

"b Vgl. v. Künßbcrg Acht 46,
16 Über derartige gesonderte Publikationen, neben denen in den Kcicliö-

abschied nur eine kurze Erwähnung aufgenommen wurde, vgl. Güterbock am-
stehungs-G. der Carolina 199ff.

16 Deshalb mußten der auf dem Reichstag nicht vertretenen Reichsritter¬
schaft (§ 80) die Reichsgesetze von Reichs wegen besonders mitgeteilt werden.

17 Bestritten bei der Bewilligung von Steuern. Vgl. § 76.
18 Die „amicabilis compositio" des JPO. Art. 5 § 52.
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außerordentliche Reichsdeputationen, mit der Vorbereitung zu beauftragen.
Außerdem bestand seit 1548 eine ordentliche Reichsdeputation, d. h. ein
ständiger Reichstagsausschuß, der außer dem ganzen Kurfürstenkollegium
Deputierte der beiden anderen Kollegien umfaßte und in dringenden Fällen,
wenn die Einberufung des Reichstages selbst nicht möglich war oder dieser
nicht länger beisammen bleiben konnte, zu einem sogenannten Reichs¬
deputationstag,als einem engeren Reichstag, berufen wurde 19 . Seit der
Reichstag selbst ständig geworden war, kam die ordentliche Reichsdeputation
in Wegfall, wenn sie auch theoretisch in den Wahlkapitulationen noch fest¬
gehalten wurde. Für sämtliche Reichsdeputationen verordnete der west¬
fälische Friede die gleichmäßige Zusammensetzung nach den beiden Be¬
kenntnissen 20.

Über die Zuständigkeit des Reichstags bestimmte der westfälische
Friede (JPO. Art. 8 § 2): Oaudeant sine contradiclioneiure suffragii in omnibus
deliberationibussuper negotiis imperii, praesertim ubi leges ferendae vel inter-
pretandae, bellum deeernendwm,tributa indicenda, delectus aut hospitationes
militum instiluendae, novo, munimenta 21 intra Statuum ditiones exslruenda
nomine publico veterave firmanda praesidiis, nee non ubi pax aut foedera
facienda aliave eiusmodinegotia peragenda fuerint, nihil horum aut quiequam
simih posthae unguam fiat vel admittatur, nisi de Comitiali liberoque omnium
Imperii Statuum suffragio et consensu.

§ 73. Die Reichskreise und das Reichsregiment.

Brunner-Heymann 7 286. Langwerth von Simmern Die Kreisverfassung
MaximiliansI u. der Schwab. Reichskreis 1896. Fester Franken u. die Kreisverf.
1906 (Neujahrsbl. d. Ges. f. fränk. G. 1). Beck G. d. fränk. Kreises 1500-33
(Arch. d. hist. Ver. f. Unterfr. u. Asch. 48). Härtung VG. 7ff.; G. d. fränk. Kreises
1, 1910 (vgl. Riedner, ZGO. 67, 165). J. Jaeger Der niedersächs. Kreis u. d.
Kreisverf. 1543—1555,Hall. Diss. 1912. W. Jaeger D. niedersächs. Kr. u. d.
Kreisverf. 1555—58, Hall. Diss. 1911. Neukirch D. nieders. Kreis u. d. Kreis¬
verf. 1909. Rode Das Kreisdirektorium im westf. Kreise 1522—1609 (Münster.
Beitr. 46) 1916. Hecker Karl V Plan zur Gründung e. Reichsbundes 1906. v. Kraus
Das Nürnberger Reichsregiment 1883. Wyneken Regimentsordnung von 1521,
FDG. 8, 563ff. Brückner Zur G. des Reichstages von Worms, die Verhandlungen
über das Regiment 1860. Moser Von der teutschen Kreisverf. 1773. Lanci-
zolle (S. 904) 12-32. Berghaus Deutschland vor 100 Jahren, 2 Bde. 1859-60.
v.Daniels HB. 4, 556ff. Virck u. Wülcker Des Hans v. d. Planitz Berichte
aus dem Reichsregiment 1899. Grabner Zur G. d. zweiten Nürnberger Reichs¬
regiments 1903.

Im Anschluß an die alten Landvogteien (S. 551) und Landfriedens¬
bezirke (S. 604) hatte schon Albrecht II die Einteilung des Reiches in Kreise

19 Vgl. Pütter a. a. O. 2, 124ff. 254. 259. 299. 3, 247. Erdmannsdörffer
1, 167. 352ff.

20 JPO. Art. 5 § 51; Art. 8 § 3. JRA. von 1664 §§ 191. 194.
Zweifelsfreiwurde die Befestigungshoheit der Landesherren erst durch

»ahlkapitulation Karls VI 1711 anerkannt. Coulin (S. 685 32).
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mit einer bestimmten Kreisverfassungunternommen(S. 863). Was in¬
folge seines frühen Todes nicht zur Ausführunggekommen war, wurde
durch die Reformgesetzgebung unter MaximilianI wieder aufgenommen
und unter Karl V zum Abschlußgebracht. Die Regimentsordnungvon
1500 teilte das Reich in sechs Kreise oder Provinzen, ließ aber die kaiser¬
lichen Erb- und die kurfürstlichen Lande noch uneingekreist.Diese wurden
1512 in Gestalt von vier neuen Kreisen hinzugefügt,nur Böhmen (mit
Mähren und Schlesien) blieb außerhalb der Kreisordnung. Durch die Wormser
Ordnung von 1521 erfolgte eine bessere Abrundung der zehn Kreise, indem
jeder der vier neuen um einige Gebiete der sechs alten Kreise vergrößert
wurde. Die Kreiseinteilung von 1521 hat sich im wesentlichen bis 1803
erhalten 1.

Die Kreise hatten ursprünglich nur die Bestimmung, als Wahlbezirke
für die Besetzung des Reichsregiments zu dienen. Die 1495 auf dem Reichstag
gescheiterte Einsetzung eines Reichsrates kam, nachdem der Druck der aus¬
wärtigen Verhältnisseden Widerstand Maximilians gebrochen hatte, 1500

1 N. Samml. 2, 58. 138. 211ff. Zeumer 2 Nr. 177. 182. Vgl. unsere Karte,
Tafel III. Zu jedem der zehn Kreise gehörte eine größere oder geringere Zahl von
Prälaten, Grafen und Herren, im übrigen war die ursprüngliche Kreiseinteilung
folgende. 1. Der österreichische Kreis: das Erzherzogtum, Innerösterreich
(Steiermark, Kärnten, Krain, Friaul mit Triest), Oberösterreich (Tirol), Vorder¬
österreich (die Landgrafschaften im Elsaß und Breisgau, Vorarlberg, Schwäbisch-
Österreich), die Hochstifter Trient und Brixen, später auch Chur. 2. Der bur-
gundische Kreis: Freigrafschaft, Luxemburg, Niederlande. 3. Der kurrheini¬
sche Kreis: Kurmainz (nebst Erfurt und Eichsfeld), Kurtrier, Kurköln (nebst
Herzogtum Westfalen), Kurpfalz, Aremberg. 4. Der obersächsische Kreis:
Kursachsen, Kurbrandenburg, die Hochstifter Meißen, Merseburg, Naumburg,
Brandenburg, Havelberg, Lebus, die thüringisch-sächsischen Herzogtümer,Pommern,
Anhalt, Schwarzburg, Reuß. 5. Der fränkische Kreis: Hochstifter Bamberg,
Würzburg und Eichstädt, Burggrafschaft Nürnberg (Fürstentum Onolzhach oder
Ansbach, Fürstentum Kulmbach oder Baireuth), Hoch- und Deutschmeister,fünf
Städte (darunter Nürnberg). 6. Der bairische Kreis: Baiern, Erzstift Salzburg,
die Hochstifter Passau, Freising und Regensburg, Propstei Berchtesgaden,Fürsten¬
tum Neuburg, Landgrafschaft Leuchtenberg, freie Stadt Regensburg. 7. Der
schwäbische Kreis: Hochstifter Augsburg, Konstanz und Chur (später zum
österreichischen Kreise), Abteien Kempten, St. Gallen, Reichenau, Ellwangen,
Herzogtum Württemberg, Markgrafschaft Baden, 35 Städte (darunter Augsburg).
8. Der oberrheinische Kreis: Hochstifter Basel, Besancon, Genf, Lausanne,
Sitten, Metz, Toul, Verdun, Straßburg, Speier, Worms, Fulda, Herzogtum Savoyen,
Lothringen, Pfalz-Zweibrücken, Nassau-Saarbrücken, Nassau-Weilburg, Waldeck,
Landgrafschaft Hessen, 24 Städte (darunter Basel, Mülhausen, Straßburg, Metz,
Toul, Verdun, Frankfurt, Speier, Worms, Wetzlar). 9. Der niederrheinisch-
westfälische Kreis: Hochstifter Paderborn, Lüttich, Utrecht, Münster, Osna¬
brück, Minden, Verden, Stifter Essen, Werden, Echternach, Stablo, Cornelimünster,
Herford, Corvey, Herzogtümer Jülich, Cleve, Berg, Mark, Geldern, Nassau-Diez,
Ostfriesland, Oldenburg, Pyrmont, Lippe, 13 Städte (darunter Köln, Aachen, Dort¬
mund). 10. Der niedersächsische Kreis: Erzstifter Magdeburg und Bremen,
Hochstifter Hildesheim, Halberstadt, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin, Herzogtümer
Braunschweig, Sachscn-Laucnburg, Mecklenburg, Holstein, die Städte Lübeck,
Hamburg, Bremen, Goslar, Mülhausen, Nordhausen.
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auf dem Augsburger Reichstag als Ersatz der 1495 beschlossenen jähr¬
lichen Reichsversammlung zustande. Zur obersten Leitung des Reiches
wurde ein Reichsregiment („Unseres und des heiligen Reiches Rat", „Unser
und des Reiches Regenten") mit dem ständigen Sitz zu Nürnberg eingesetzt,
das aus einem Kollegium von 20 Mitgliedern unter dem Vorsitz des Kaisers
oder eines von diesem ernannten Stellvertretersbestand. Von den sechs
Kurfürsten (Böhmen blieb unbeteiligt) sollte immer einer mit je dreimonat¬
licher Abwechslung persönlich dem Kollegium angehören, während die
übrigen durch fünf Deputierte vertretenwurden. Fernere Mitglieder waren:
ein geistlicherFürst als Deputierter der sechs bedeutendsten,im Gesetz
bezeichneten geistlichen Reichsfürsten,ein in derselben Weise deputierter
weltlicher Fürst, ein Deputierter der Grafen und Herren, ein Prälat als
Deputierter der vier bedeutendstenPrälaten, zwei Deputierte von acht im
Gesetz aufgezählten Reichsstädtenund sechs Deputierte der sechs Kreise,
endlich zwei Vertreter der kaiserlichen Erblande (einer für Österreich, einer
für Burgund). Abgesehen von den sechs kurfürstlichenStellen hatte das
Keiehsregiment das Selbstergänzungsrecht, mit Beschränkung auf den Kreis,
der das ausgefallene Mitglied deputiert hatte. SämtlicheMitglieder, mit
Ausnahme der Kurfürsten und Fürsten, erhielten eine Besoldung vom Reich.
Die Reichsregimentskanzleistand unter dem Erzkanzler. Die Ausfertigung
aller Regimentserlassegeschah mit dem Vermerk „ad mandatum domini
regis in consilio imperii"; sie bedurften der Gegenzeichnung des kurfürst¬
lichen Mitgliedes. Alle Beschlüsse des Reichsregiments wurden mit Stimmen¬
mehrheit gefaßt 2 ; abwesende Mitglieder wurden nicht gerechnet, auch die
Abwesenheit des Kaisers oder seines Vertreters war kein Hindernis. Zu¬
ständig war das Reichsregiment für alle inneren und äußeren Angelegen¬
heiten des Reiches, die sonst dem Kaiser allein oder mit den Kurfürsten
oblagen. Der Kaiser war auf den Vorsitz im Reichsregiment und die ihm
als Reichsstand zukommendenBefugnissebeschränkt. Die Monarchie
war beseitigt, der aristokratischeBundesstaat durchgeführt. Dem Reich
gegenüberwar das Reichsregiment verpflichtet, sich in besonders wichtigen
Angelegenheiten durch die Einberufung sämtlicher Kurfürsten (an Stelle
ihrer Deputierten) und der übrigen zur Vertretung im Reichsregiment
berufenen Fürsten zu verstärken. Auch das verstärkte Reichsregiment
faßte seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. So oft es erforderlich war,
hatte das Regiment einen Reichstag zu berufen; alle Reichsständewaren
verpflichtet, der Berufung Folge zu leisten.

Das Reichsregiment war von vornherein nur auf die Dauer von sechs
Jahren vereinbart worden. Aber schon 1502 kam es zu unlöslichen Kon-
iükten mit dem Kaiser. Maximilian erklärte das Reichsregiment für auf¬
gelöst und forderte dem Erzkanzler das Regimentssiegel ab. Der 1512
i^fernommene Versuch des Kaisers, auf Grund einer neuen Ordnung einen

Da da3 Reichsregiment 20, das verstärkte Rcichsregiment 30 Mitglieder
zählte, so hatte der Kaiser oder sein Stellvertreter im Vorsitz wohl das Recht des
Sticbentscheides.
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kaiserlichen Reichsausschuß ins Leben zu rufen, hatte keinen Erfolg 8. Die
Opposition der Kurfürstenbeschränktesich auf die Errichtung eines neuen
Kurvereinsmit der Abrede jährlicher kollegialer Zusammenkünfte; später
setzten sie in die Wahlkapitulation das Versprechen, ein Reichsregiment
wieder aufzurichten. Diesem Versprechen gemäß vereinbarteKarl V mit
dem Wormser Reichstag 1521 ein neues Reichsregiment4, ebenfalls mit dem
Sitz in Nürnberg und genau nach dem Muster des ersten, nur daß der Kaiser
als solcher ebenfalls zwei Mitgliederzu deputieren hatte, die Gesamtzahl
also auf 22 erhöht wurde5. Zu seinem Statthalter im Vorsitz ernannte Karl
seinen Bruder Ferdinand. Die Befugnisse des Reichsregiments wurden
genau nach der Regimentsordnung von 1500 festgesetzt,auch hinsichtlich
des Selbstergänzungsrechts und des verstärkten Reichsregiments; nur Ver¬
leihung und Entziehungvon Reichslehen und die Abschließung von Bünd¬
nissen behielt der Kaiser sich vor. Die wichtigsteBeschränkung war die,
daß das Reichsregiment nur ein Statthaltereirat für die Dauer der Abwesen¬
heit des Kaisers sein sollte, so daß es mit dessen Rückkehr in das Reich seine
Vollmacht verlor. In dieser Gestalt hat sich das Reichsregiment bis 1530,
wo Ferdinand zum römischenKönig gewählt wurde, erhalten.

Schon durch den Trierer RA. von 1512 wurde der von der späteren
Gesetzgebung und namentlich vom AugsburgerRA. von 1555 weiter ver¬
folgte Weg betreten, statt des als unausführbar erkanntenVersuches einer
rein ständischen Zentralregierungdurch das Reichsregimentdie Kreise
zu lebenskräftigenVerfassungskörpernauf ständischer Grundlage zu ent¬
wickeln6. Man kehrte damit zu dem Gedanken zurück, der schon die Kreis¬
verfassung Albrechts II von 1438 angeregt hatte. An die Spitze jedes Kreises
sollte ein vom Kreis gewählter, nötigenfalls aber vom Kaiser ernannter
Kreishauptmann zur Leitung der Kreisangelegenheitengestellt werden.
Tatsächlichführte die Entwicklung dahin, daß regelmäßig die beiden be¬
deutendsten Fürsten des Kreises die Kreistage „ausschrieben" oder „be¬
schrieben" und als „ausschreibende Fürsten" auch die Leitung der Kreis¬
tage übernahmen. Wo es einem von ihnen gelang, die Leitung der Kreis¬
tage und die Kreiskanzlei ganz in seine Hand zu bringen, wurde für ihn die
Bezeichnung „Kreisdirektor" verwendet. Der Kreishauptmann(später
„Kreisoberst")wurde infolgedessen zu einem bloßen Kreisbeamten für die
militärischeLeitung und die Handhabung der Exekutivgewalt. Seine An¬
stellung erfolgte durch die Kreisstände,aber auf Widerruf. Ihm zur Seite
standen vier oder sechs von den Kreisständen gewählte Räte oder Zugeordnete.
Zu den Kreisangelegenheitengehörten die Wahlen zum Reichskammer¬
gericht, vorübergehendauch die zum Reichsregiment,die Verteilung der
dem Kreis auferlegten Reichsanschlägeund Truppenkontingente auf die

3 Vgl. Kölner RA. von 1512, N. Samml. 2, 147f. Ulmann Maximilian 1, 566f.
4 N. Samml. 2, 172ff. Zeumer 2 Nr. 182.
5 Das System der vierteljährlichen Abwechslung wurde auch auf die Fürsten,

Prälaten und Städte ausgedehnt.
6 Vgl. N. Samml. 2, 138. 148. 230ff. 449. 498f. 3, 25-32.
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einzelnen Kreisstände und die Sorge für ihre Aufbringung.Beschaffung
der unmittelbaren Kreismilitärlasten,Exekution reichsgerichtlicher Urteile
gegen Kreisstände (subsidiär auch solcher gegen Landsassen), Wahrung des
Landfriedens, Kreispolizei, Aufsicht über das Münzwesen.In den zu voller
Weiterentwicklung gelangten Kreisen wurde die Zuständigkeitnoch sehr
viel weiter ausgedehnt,nur Privatrecht6a und Prozeß blieben unberührt.
Die dem Kreis angehörigen Eeichsstände waren zugleich die Kreisstände.
Die ausschreibenden Fürsten hatten sie in den Kreisangelegenheiten zu
Kreistagen zu berufen, die durchaus den Charakter eines verkleinerten
Reichstagestrugen 7. Die Kreistage setzten nach Bedürfnis Kreisdeputationen
zur Bearbeitung besonderer Angelegenheiten ein. Zuweilen versammelten
sich einzelne Bänke zu besonderen Banktagen. Ein wirklich kommunales
Leben vermochte'sich nur in den Kreisen, in denen ausschließlich kleine
Staatsgebilde vereinigt waren, zumal dem schwäbischen und fränkischeri,
zu entfalten. Wurden diese erst durch die Zusammenfassung zu einem
größeren Organismusfür staatlicheZwecke verwendbar,so hatte die Kreis¬
verfassung in den übrigen Kreisen wenigstens den Vorteil, den mächtigeren
Kreisständen einen gewissen Einfluß auf die kleinen zu verschaffen.

§ 74. Die Reichsgerichte.
Vgl. Eichhorn 3, 122. 4, 5f. 2C6ff. 294ff. 373ff. 574ff. Heusler VG. 239.

Brimner-Heymann 7 281 ff. Harpprecht Staatsarchiv des Reichskammer-
geriebts, 6 Bde. 1757—85. Pfeffinger Vitriarius illustr. 4, 499—705. Smend
Das Beichskammergevicht1. 1911 (Zeumcr Stud. 4, 5; vgl. Stutz, ZRG. 45, 502);
Brandenh.-Preußenu. d. RKG. (Forsch. Brand.-Pr. 20, 161 ff.). Poetsch Die
Reichsjustizreform 1495. 1912. Malblank Anleitung zur Kenntnis der deutsch.
Reichs- u. Provinzial-Gerichts- u. Kanzleiverfassung, 3 Bde. 1791. Wetzeil Sj'stem
des Zivilprozesses3 370ff. Brinkmann Aus d. deutschen Rechtsleben 1862. Fehr
RG. 225ff. Stölzel Ein ältester RKG.-Prozeß. ZRG. 12, 257ff. Stobbe Reichs¬
hofgericht u. Reichskammergericht, Leipz. Rekt.-Redc 1878. Franklin Die freien
Herren von Zimmern 112ff. Berghaus Deutschi, vor 50 Jahren 2, 125f. 142ff.
Ulmann (S. 857) 1, 375ff. 832ff. 2, 79ff. 263ff. 653ff. Erdmannsdörffer (S. 857)
1,157ff. 2, 34. v. Weech Ein Projekt zur Reform der Reichsjustiz aus dem 16. Jh.,
N. Heidelb. JB. 3, 17ff. Stintzing G. d. RW. 1, 478ff. Wigand Denkwürdig¬
keiten a. d. Archiv des Reichskammergerichts 1854 S. 52ff. K. Pereis Die Justiz¬
verweigerung im alten Reiche seit 1495, ZRG. 38, lff. Weissler G. der Rechts¬
anwaltschaft 1905 (vgl. A. Schultze, ZRG. 40, 446).

6a Es ist eine gelehrte Fabel, daß der fränkische Kreis 1650 in Nürnberg be¬
schlossen habe, jedem Manne die Doppelehe zu gestatten, um die Bevölkerungs¬
zahl zu heben. Vgl. Theobald Der angebliche Bigamiebeschluß des fränkischen
Kreistages, Beitr. z. bair. Kircheng. 23 (1917) 199f.

Die getrennten Kollegien des Reichstags wiederholten sich hier nicht.
Jedes kreisständische Territorium hatte eine volle Stimme. Vom Kaiser in den
stand der Grafen oder Herren erhobene Grundbesitzer konnten, auch wenn sie
keine Reichsstandschaft besaßen, durch Beschluß des Kreistags die Kreisstand¬
schaft erhalten, wenn sie bereit waren, die Reichs- und Kreislasten auf ihre Güter
™ übernehmen. Die Kreisstände des schwäbischen Kreises verteilten sich auf
unf Bänke, jede später unter einem besonderen Bankdirektorium.
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Das 1495 errichtete Reichskammergericht unterschied sich von dem
alten kaiserlichenKammergericht(S. 601), als dessen unmittelbare Fort¬
setzung es betrachtet werden muß, durch den festen Sitz, die reichsgesetz¬
liche Grundlage,den ständigen Kammerrichterund die größtenteils den
.Reichsständen überlassene Besetzung mit ständigen Beisitzern. Der Sitz
des Reichskammergerichts, das allerdings aus Mangel an Mitteln wiederholt
zu gänzlichemStillstand kam, befand sich zunächst in Frankfurt a. M.
unterlag dann mehrfachem Wechsel 1, bis er 1527 nach Speier und 1693
nach Wetzlar verlegt wurde, wo das Gericht bis zu seiner Auflösung im
Jahre 1806 blieb.

Die erste gesetzliche Grundlage 1» bildete die RKGO. von 1495 2, die
sich großenteilsan die für das alte kaiserlicheKammergericht geltenden
Normen anschloß. Nach verschiedenenVeränderungenkam auf dem
Wormser Reichstag von 1521 die zweite RKGO. zustande 3, auf dem Augs¬
burger Reichstagvon 1548 die dritte, die mit geringen Änderungen 1555
von neuem bekannt gemacht wurde*. Eine vierte RKGO. wurde auf Grund
erheblicher, i. J. 1600 beschlossener Veränderungen i. J. 1603 entworfen
und dem nächsten Reichstag vorgelegt; obwohl die politischen Verhältnisse
den Entwurf von 1603 nicht zum Reichsgesetz werden ließen, hat das RKG.
selbst ihn als maßgebende Norm behandelt5 . Weitere Veränderungen er¬
folgten durch den westfälischen Frieden und den Jüngsten Reichsabschied
von 16546.

An der Spitze des RKG. 6a stand der vorzugsweise mit Verwaltungs¬
geschäften befaßte Kammerrichter, dem später zwei, schließlich vier Senats¬
präsidentenzur Seite traten. Der Kammerrichtermußte dem hohen Adel
angehören und hatte fürstlichen Rang. Der Richter und die Präsidenten
wurden vom Kaiser ernannt. Die Zahl der Beisitzer6" oder Assessoren
betrug ursprünglich 16, dann 18, später 24; seit 1570 bereits 41; nach dem
westfälischen Frieden sollte sie 50 betragen, tatsächlichaber stieg sie nicht

1 Vgl. Smend RKG. 1, 215ff. Schäfer Gutachten d. RKG.-Kommission
wegen der 1683 beabs. Verlegung d. RKG. von Speyer nach Friedberg 1911 (Friedb.
GBl. 3, 68f.). Jordan Die geplante Verlegung des RKG. in die Stadt Mühlhauscn
(ZThürG. 26, 249ff.; Mühlhäuser GBl. 11, 99f.).

lft Vgl. Stobbe Rechtsqu. 2, 192ff. Corpus iuris cameralis 1717.
3 Zeumer 2 Nr. 174. 3 Zeunier 2 Nr. 183.
1 Zeumer 2 Nr. 190. N. Samml. 3, 43—136. Über die in der Zwischenzeit

(1521 -48) vorgenommenenÄnderungen ebd. 2,247ff. 289ff. 317ff. 345ff. 356ff. 403ff.
5 Vgl. N. Samml. 3, 472-498. Der Entwurf von 1603 bei Schmauss Corp.

iur. publ. (1770) pg. 330ff.
6 JPO. Art. 5 §§53f. JRA. §§ 7ff. N. Samml. 4, 588, 643ff. Sinond

RKG. 1, 211 ff.
6a Vgl. Smend RKG. 1, 244ff. Personalbestand des RKG. 1620 bei Zeumer

Qu.-S. 2 Nr. 195. Kammerrichter und Senatspräsidenten waren nur Richter im
alten Sinne, also keine Urteiler. Vgl. Smend 251. Dieselbe Trennung auch heim
Reichshofrat. Lenel Scheidung von Richter u. Urteilern, ZRG. 47, 442. Schulte
Der hohe Adel des deutschen Hofrichters (Fschr. Hertling 1913).

6» Vgl. Smend RKG. 1, 264ff.
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über 18, erst unter Joseph II auf 25. Von den Beisitzern hatte der Kaiser
eine gewisse Zahl für sich, eine andere für seine Erblande zu präsentieren;
die übrigen wurden teils von den Kurfürsten60 , teils von den sechs alten
Kreisen präsentiert. Die Ernennung erfolgte nach voraufgegangener Prü¬
fung durch das Gericht selbst, regelmäßig auf sechs Jahre. Die eine Hälfte
der Beisitzer mußte den juristischen Doktorgrad, die andere den Adel
besitzen (S. 871). Seit 1521 sollten auch die adeligen Beisitzer möglichst,
seit 1555 unbedingt aus dem Stand der Rechtsgelehrten genommen werden;
graduiert brauchten sie nicht zu sein. Seit dem westfälischen Frieden mußte
das Gericht und jeder Senat paritätisch zusammengesetzt sein. Kammer-
richter war tatsächlich immer ein Katholik, bis 1721 wiederholt sogar ein
geistlicher Fürst. Alle Mitglieder des Reichskammergerichts galten als
reichsunmittelbarund konnten nur durch Urteil des Gerichts oder der
Reichsvisitationsdeputation abgesetzt werden. Die Wahrnehmung der
finanziellen Interessen des Gerichts, sowie Verfolgung der Preßvergehen und
Betreibung der fiskalischen Prozesse war Aufgabe des Fiskalprokurators 6 «,
dem ein Fiskaladvokat zur Unterstützung und Vertretung beigegeben
wurde. Sämtliche Vertreter der Parteien60 , Prokuratoren für die persön¬
liche Vertretung und Advokaten für die Schriftsätze,wurden vom Gericht
selbst (Fiskalprokurator und Fiskalanwalt auf Vorschlag des Kaisers) an¬
gestellt, zum Teil erst nach vorheriger Prüfung, und waren der Disziplinar¬
gewalt des Gerichts unterworfen. Die RKG.-Kanzlei 6f mit den Unter¬
abteilungenKanzlei und Leserei stand unter dem Erzkanzler; ihr un¬
mittelbares Haupt war der Kanzleiverwalter.Die Gerichtskasse verwaltete
ein besonderer Pfennigmeister.Als Gerichtsdiener hatte man einen Kanzlei¬
diener, zwei Pedelle und 24 Boten (darunter zwölf reitende) unter einem
Botenmeister. Für den Unterhalt des RKG. sollten in erster Reihe seine
eigenen Einnahmen dienen, im übrigen versuchteman es anfangs teils mit
dem gemeinen Pfennig, teils mit außerordentlichenBeiträgen des Kaisers
und der Reichsstände, bis 1548 durch eine feste Reichssteuer,die sogen.
Kammerzieler,die unentbehrliche finanzielle Grundlage gewonnen und
weiteren Suspensionen des Gerichts, wie sie bis dahin wiederholt nötig
geworden waren, vorgebeugt wurde 7. Aber auch diese Steuer wurde so lässig
bezahlt, daß der gesetzliche Mitgliederbestand aus Mangel an Mitteln nie
aufrecht erhalten werden konnte, wodurch eine unglaubliche Verschleppung
der Prozesse veranlaßt wurde.

60 Vgl. Smend (Forsch. Brandenb.-Preuß. C4. 20, 189ff.).
6d Vgl. Smend RKG. 1, 359ff. e ° Vgl. Smend RKG. 1, 341ff.
er Vgl. Smend RKG. 1, 311 ff. 363ff. Geist (§ 70 n. la).
' Vgl. Augsb. RA. von 1548 § 30 (N. Samml. 2, 533). Die Usualmatrikel

von 1745 über die Verteilung des Anschlags: Zeumer 3 Nr. 209. Über spätere Ver¬
änderungen des ursprünglichen Anschlags N. Samml. 3. 225. 644. 4, 260. 346. 358f.
362. 371. Vgl. Smend, Forsch. BrandenbPreußG. 20, 191«. Über Fälle der An¬
weisung auf den gemeinen Pfennig N. Samml. 2, 25. 30. 35f. 43. 68, über An¬
schläge auf beschränkte Zeit 2, 89. 103. 115. 171. 205f. 246. 435. 466. Über den
Namen „Kammerzieler" vgl. Grimm DWB. 5, 132.
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Das EKG. war das ordentliche Gericht für Landfriedensbrüche,eigen¬
mächtige Pfändungen und Gefangennahmen8, ferner für alle fiskalischen
Klagen, auch wegen der durch Übertretung kaiserlicher Gebote oder der
Reichsgesetze verwirkten Strafen9, sodann für Besitzstreitigkeiten zwischen
Reichsunmittelbaren oder den Untertanen verschiedener Herren 10, endlich
für alle Klagen gegen Reichsunmittelbare 11 , mit Ausnahme eigentlicher
Kriminalklagen und der Reichslehensachen, so daß auch die Untertanen
gegen ihren Landesherrn wegen Rechtsverletzung im Gebiet des öffentlichen
Rechts beim RKG. klagen konnten.

Bei Prozessen unter Fürsten oder Fürstengenossen hatte jedoch in
erster Instanz ein vom Gesetz genau geregelter „Austrag", als kaiserliche
Kommission, zu entscheiden, wogegen jeder Partei die Berufung an das
RKG. offen stand 12 . Für Prozesse unter Grafen, Prälaten und anderen
Reichsunmittclbaren wurde das Austragsverfahren erst 1521 eingeführt 13.
Bei Klagen nichtgefürsteter Personen gegen einen Fürsten hatte zunächst
ein von letzterem aus Mitgliedern seines Rates zu bildendes Schiedsgericht
(seit 1521 auch unter Zuziehung anderer Mitglieder und unter Mitwirkung
des Klägers bei der Bildung des Gerichts) zu urteilen, von dessen Ent¬
scheidung jede Partei Berufung an das Reichskammergericht einlegen
konnte 14.

Einen weiteren Grund für die Zuständigkeit des RKG. bildeten die
Fälle der Rechtsverweigerung15. Endlich war es in bürgerlichen Sachen
oberstes Berufungsgericht für sämtliche Land- und Stadtgerichte16, während
es in peinlichen Sachen auf die Nichtigkeitsbeschwerde wegen rechts¬
widriger Strafverhängung beschränkt blieb 17. Mit der oberinstanzlichen
Stellung war zugleich ein gewisses Aufsichtsrecht des RKG. über die Landes¬
gerichte verbunden 18 . Wo kaiserliche privilegia de non appellandoerteilt
waren, fiel beides weg, nur die Zuständigkeit bei Rechtsverweigerungblieb
unberührt 19.

8 RKGO. 1555 II Tit. 9, Tit. 12-19, Tit. 22. Hier konkurrierte das RKG.
mit den Landesgerichten, doch konnten die letzteren nicht auf Reichsachterkennen.

• RKGO. 1555 II Tit. 20. 10 RKGO. 1521 c. 32; 1555 II Tit. 21.
11 RKGO. 1495 § 16. 1521 c. 22, 2.
"Vgl. S. 600. Eichhorn 3, 122. 4, 373f. RKGO. 1495 §28; 1555 II

Tit. 2, Tit. 8 § 3.
« RKGO. 1521 c. 33, 15-18; 1555 II Tit. 3, Tit. 5.
14 RKGO. 1495 §30; 1521 c. 33, 1-14; 1555 II Tit. 4, Tit. 6, Tit. 8, 3f.

Über einen älteren Fall praktischer Anwendung vgl. R. Kern Die Külsheimer
Fehde 1463, Heidelb. Diss. 1897 S. 41 ff.

" RKGO. 1495 § 16; 1521 c. 22, 2; 1555 II Tit. 1 §2, Tit. 26.
16 RKGO. 1521 c. 24; 1555 II Tit. 28. Die Appellationssumme wurde im

Laufe der Zeit von 50 fl. auf 400 fl., für manche Rechtsgebiete noch weiter erhöht.
i' RKGO. 1555 II Tit. 28 § 5.
18 Vgl. Eichhorn 4, 375.
18 Vgl. ebd. 4, 376. Zuweilen waren die Appellationsprivilegien auf bestimmte

Rechtsmaterien, z. B. Immobiliarsachen, beschränkt, so daß in allen anderen Sachen
Berufung an das RKG. eingelegt werden konnte. Vgl. S. 873.
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Seit 1507 bestand am Reichstag eine eigene Visitationsdeputation 191 für
das RKG., an welcher der Reihe nach sämtliche Reichsständebeteiligt
wurden. Diese entwickeltesich zugleich zu einer Revisionsinstanzüber
dem RKG. (auch mit Zuständigkeit für Syndikatsklagen gegen das letztere),
und zwar seit 1555 mit Suspensivwirkung der eingelegten Revision. Seit
1588 kam die ordentliche Visitationsdeputationaußer Gebrauch,die dafür
von Zeit zu Zeit eingesetzten außerordentlichen Deputationenkonnten aber
nur den geringsten Teil der eingelegten Revisionen erledigen, so daß die
meisten mit dem Rechtsmittel der Revision angefochtenenUrteile des
RKG. unvollstreckbarblieben, bis § 124 des JRA. von 1654 die aufschiebende
Wirkung der Revisionen wieder aufhob. Erst 1767 wurde auf Antrieb
Josephs II eine neue Visitationskommission eingesetzt, die aber nach seinem
Tode wieder in Verfall geriet.

Die Vollstreckung der RKG.-Urteilegegen Reichsunmittelbarewurde
dem betreffenden Kreise, die gegen Landsässige dagegen der zuständigen
Obrigkeit und nur, wenn diese versagte, ebenfalls dem Kreise befohlen 20 .

Das Recht des Kaisers zu persönlicher Entscheidung der an ihn ge¬
kommenen Rechtssachen wurde durch die Einsetzungdes RKG. nicht be¬
einträchtigt.Er übte es entweder in alter Weise mit den Reichsständen,
d. h. dem Reichstage, oder in der des alten kaiserlichenKammergerichts
mit seinen Räten, d. h. dem Reichshofrat 21 . Der letztere entwickelte
sich seit der Ausbildung des Geheimen Rates aus einem Justiz- und Ver-
waltungskollcgium zu einem reinen Justizkollegium, das als oberstes kaiser¬
liches Gericht dem RKG. Konkurrenz machte. Der Reichshofrat hatte
die alleinige Zuständigkeitin Reichslehensachen22 , Krimmalklagengegen
Reichsunmittelbare(mit Ausnahme der Landfriedensbrüche),Streitigkeiten
über kaiserliche Privilegienund andere auf Grund kaiserlicherReservat¬
rechte geübte Akte 23 , endlich über italienische Angelegenheiten,da die

191 Vgl. Smend RKG. 1, 182ff. 217. 233 u. Nachtrag. Winkler Über die
Visitationen des RKG. u. die von 1713 bis Josef II (1765) währenden Vorbereitungen
zur letzten Visitation 1907, Progr. Wien.

20 Vgl. RKGO. 1555 III Tit. 48 §§6-10, Tit. 49. Poetsch Reichsacht
(1911) S. 199ff. Die Vollstreckung bewegte sich in den Formen der Acht. Rechts¬
kräftig gewordeneUrteile der Austräge bedurften der Bestätigung durch eins der
höchsten Reichsgerichte, um vollstreckbar zu werden.

21 Vgl. S. 900ff. Herchenhahn G. des kaiserl. RHR., 2 Bde. 1792. Smend
RKG. 1, 47f. 195ff. 208. 211 ff. 222ff. Bergmann, Wien. SB. 25, 187ff. Lechner
(S.592) 61. Kisch Arrestprozeß 1914 S. 193f. Der durchaus persönliche Charakter des
RHR. zeigte sich auch darin, daß seine Tätigkeit durch den Tod des Kaisers unter¬
brochen wurde und seine Punktionen auf die beiden Reichsvikare, je in den ihnen
überwiesenen Reichsteilen, überging. Vgl. Pereis (S. 913) 11.

22 Diese hatte der Kaiser schon in der Reg.-Ordn. von 1521 §7 (Zeumer 2
Nr. 182) seiner persönlichen Entscheidung vorbehalten. Vgl. RKGO. 1555 II
Tit. 7. Streitig war, ob sich das Vorrecht des RHR. auch auf geringere Reichs¬
lehen bezöge. Vgl. Pütter Hist. Entwicklung 2, Ulf.

Daher auch alle Prozesse über Hausgesetze von Reichsunmittelbaren, da
diese vom Kaiser bestätigt sein mußten. Die ausschließliche Zuständigkeit des
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in Italien bestehende kaiserliche „Pienipotenz"nur als delegiertesGericht
galt, von dem die Berufung an die Person des Kaisers ging 24. In allem
übrigen konkurrierteder Reichshofratmit dem RKG. 25 , was nach langem
Widerstrebender Reichsstände durch den westfälischen Frieden in der Art
anerkannt wurde, daß das zuerst mit einer Sache befaßte Gericht den Vorzug
hatte 28.

Da der Reichshofratnicht bloß Gericht, sondern zugleich juristischer
Beirat des Kaisers war und als solcher in allen Reichslehen- und Gnaden¬
sachen sein Gutachten abzugebenhatte, so lag die Gefahr einer persön¬
lichen Einmischung des Kaisers in die gerichtlichen Entscheidungennahe,
zumal der Unterhalt des ReichshofratsSache des Kaisers war und sämt¬
liche Mitglieder von ihm und nur für die Dauer seiner Regierungernannt
wurden. Nur die Stellung der Reichskanzlei (S. 899 f.) bot eine gewisse Gewähr
gegen kaiserliche Kabinettsjustiz. Der westfälische Friede traf eine Reihe
von Maßregeln im Interesse unparteiischer Rechtspflege, vermochte aber
doch das „votum ad imperatorem",durch das der Reichshofrat dem Kaiser
die persönliche Entscheidungüberlassen konnte, nicht ganz zu beseitigen 27.
Nach den Bestimmungendes westfälischen Friedens (JPO. 5 §§ 54—56)
sollte das Verfahren den für das RKG. bestehenden Normen folgen, die Be¬
setzung mit Präsidenten, Vizepräsidentenund Räten sollte fest geordnet
und jede nicht dazu gehörige Person, namentlichauch jedes Mitglied des
Geheimen Rates, von der Teilnahme an der Rechtsprechung ausgeschlossen
sein; unter den Räten sollte sich eine bestimmte Zahl Evangelischer be¬
finden. Der Reichshofrat wurde der Visitation des Erzkanzlers unterstellt.
Von den Urteilen des Reichshofratssollte das Rechtsmittelder Revision
(mit Suspensivwirkung) bei dem Kaiser eingelegt werden können; die Ent¬
scheidung über die Revision sollte ausschließlich durch Räte, die bei dem
angefochtenenUrteil nicht beteiligt gewesen waren, in wichtigenFällen
unter Zuziehung von Kurfürsten und Fürsten, aber unter Aufrechterhaltung
des konfessionellen Gleichgewichts, erfolgen. Das in Aussicht genommene
Reichsgesetz zur Ordnung des Reichshofrats ist nicht zustande gekommen,
dagegen trat die von Ferdinand III erlassene RHRO. von 1654 in Gebrauch 28.

Die Zuständigkeit in Achtprozessenwurde beiden höchsten Reichs¬
gerichten durch Art. 20 der ständigen Wahlkapitulationentzogen. Sie
sollten nur die Instruktion des Prozesses behalten und die Akten sodann
an den Reichstageinschicken. Das Urteil sollte, auf das Gutachteneiner
aus den drei Kollegien unter Wahrungder konfessionellenParität besetzten
RHR. in betreff der Reservatrechte war bestritten. Vgl. Pütter 3, 167f. Für
Erteilung von Moratorien war der RHR. vom Kaiser delegiert. Vgl. Oberndorff
(§79 n.7d) 16.

21 Vgl. Eichhorn 4, 300.
25 Dies wurde namentlich in Zeiten, wo das RKG. stillstand, von Bedeutung.

Vgl. Rosenthal Behördenorganisation Ferdinands 25.
28 JPO. Art. 5 § 56.
27 Vgl. Rosenthal Behördenorganisation Ferdinands 22ff.
28 N. Samml. 4, Zugabe 44ff. Zeumer 3 Nr. 199.
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Reichsdeputation,von dem Kaiser mit dem gesamten Reichstagegefällt
werden. Seit der Ächtung des Kurfürsten von Baiern (1706) ist die Reichsacht
nur noch zweimal (1708/9) verhängt worden.

Durch die Einsetzung der RKG. und die völlig neue Regelung des
Strafverfahrensdurch die HGO. Karls V verloren die westfälischenGe¬
richte den letzten Boden, den sie noch im Reiche hatten 29. Als Landes¬
gerichte ohne größere Bedeutunghaben sie sich noch längere Zeit, in ge¬
wissen Resten bis in das 19. Jh. erhalten. Auch die kaiserlichenLand¬
gerichte 30 in Süddeutschlandwaren ganz bedeutungslosgeworden. Zu
ihrer von dem westfälischenFrieden angeregten reichsgesetzlichen Auf¬
hebung ist es nicht mehr gekommen.

§ 75. Das Reichsheerwesen.
Vgl. § 78 Abschn. 6. — Dahlmann-Waitz 8 Nr. 8848ff. 10307; Anz. Schweiz.

0. 1916, 200ff. Beck Artikelbriefe f. d. d. Fußvolk bis 1519. 1908; Spießrechts¬
ordnung' 1542 (ArchKulturg. 6, 28ff.). Corpus jnr. milit. 1632-1724 (ArchMilitR.
1916). v. Bonin Grundzüge der Rechtsverf. in den deutschen Heeren zu Beginn
der Neuzeit 1904 (vgl. van Calker, ZRG. 38, 358); Entw. d. d. Kriegsgerichts¬
wesens 1912; Artikelsbrief f. d. Beichsheer 1532 (HistVjschr. 1911, 62). Eichhorn
3, 315ff. 4, 300ff. 546. Erben Urspr. u. Entw. der deutsch. Kriegsartikel 1901,
MJÖG., Erg. 6, 473ff. Betrachtungen zur ital. Kriegstätigkeit der Schweizer,
HistZ. 124(1921) lff. Erdmannsdörffer (S. 857) 1, 656ff. Fehr Vom Lehns¬
heer zum Söldnerheer, ZBG. 49, 455ff.; BG. 218ff. Fester Die armierten Stände
und die Beichskriegsverfassung 1681—97, Straßb. Diss. 18S6. Gothein Krieg u.
Wirtschaft, Heidelb. Bektoratsrede 1914. Jahns Zur G. der Kriegsverfassung d.
deutsch.Eeiches, Preuß. Jahrb. 39, lff. 113ff. 443ff. Neil Die Landsknechte
1914 (HistStud. 123). Pütter Historische Entwicklung 2, 283ff. 293ff. 3, 98ff.
D. Schäfer Zur G. d. allg. Wehrpflicht 1917 (BSB.). A. Schulte Markgraf Ludwig
Wilhelm von Baden 1, 40ff. 155ff. 256f. 286. 335ff. 348f. 366ff. 520ff. Schulzen
Corpus iuris militaris 2 1893. TJknann (S. 857) 2, 403ff. Weigel D. Kriegsverf. d.
alten D. Reiches von der Wormser Matrikel bis zur Auflösung, Erlanger Diss. 1912.

Zur Einführung eines stehenden Heeres hat es das Reich nie gebracht;
die nach dem 30jährigen Kriege wiederholt gestellten Anträge auf Ein¬
führung eines „miles perpetuus" waren erfolglos. Erst angesichts eines be¬
vorstehenden oder bereits ausgebrochenenKrieges wurde das von Reichs
wegen aufzustellende Heer zwischen Kaiser und Reichstag vereinbart.
Unter Maximilian I hielt man noch an den zuerst im Hussitenkrieg (S. 565)
gemachten Versuchen der Aufstellungeines Reichssöldnerheeres mit Hilfe
einer direkten Reichssteuer,des gemeinenPfennigs, fest 1. Seit Karl V

29 Vgl. Eichhorn 3, 222. Wigand Wetzlarsche Beiträge 1, lff.; Denk¬
würdigkeiten 103 ff. Schon die vom Wormser Beichstag von 1495 beschlossene
Reformation (N. Samml. 2, 18f.) trat den Femgerichten entschieden entgegen.

30 Vgl. S. 623f. Dazu Glitsch u. K. O. Müller Rottw. HofGO. 1435, ZRG.
54, 281 ff.

1 Vgl. Ulmann Maximilian 1, 320ff. 390ff. 847 ff., N. Samml. 2,14ff. Zeumer 2
«r. 176. Ein interessanter gesetzgeberischer Versuch war der von der Regiments¬
ordnung von 1500 §§ 24ff. (Zeumer 2 Nr. 177) vorgeschriebene 400. Mann, offenbar
«ne Art Aushebung.

R-SchrSder-v.KlinBberg, Deutsche Hechtsgeschichte. 7. Aufl. 59
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beobachtete man das System der Anschläge auf Grund der 1521 vom Wormser
Eeichstag beschlossenenMatrikel 1», welche die Gesamtheeresstärke auf
4000 Reiter („Reisige") und 20000 Fußknechte festsetzteund ihre Ver¬
teilung auf die Kontingente der einzelnen Reichsstände ordnete 2.

Jeder Reichsstand hatte die ihm auferlegte Truppenzahl zu stellen
eine Ablösung in Geld war nicht gestattet. Wer Va3sallen hatte, stellte
seine Reiter im Laufe des 16. Jahrhunderts in der Regel noch mit Hilfe
des Lehnsaufgebots;später wurde den Lehnsmannen gewöhnlichdie Wahl
zwischenDienst und Zahlung von Ritterpferdgelderneingeräumt. Im
übrigen half man sich mit Söldnern. Die Lehnsmannenerhielten Ver¬
pflegung, aber keinen Sold; die Söldner hatten ihre Verpflegungselbst zu
bestreiten; doch mußte der Kontingentherr ihnen den nötigen Proviant
gegen Bezahlungzur Verfügungstellen. Jedes Kontingent war demnach
von einer eigenen Proviantkolonnebegleitet, so daß die Schlagfcrtigkeit
des Heeres durch einen ungeheuren Troß beeinträchtigtwurde. Der monat¬
liche Sold wurde in den Wormser Beschlüssen auf 12 rhein. Gulden für einen
Reisigen mit Pferd und 4 Gulden für einen Fußknecht festgesetzt.Der
hiernach für das einzelne Kontingent im ganzen erforderliche Monatssold
wurde als Römermonat bezeichnet24 . Wie die von der Wormser Matrikel
festgesetzte Stärke des Gesamtheeresund der einzelnen Kontingentebei
der jedesmaligen Vereinbarung mit dem Reichstag als „Simplum" behandelt
wurde, so berechnete man auch die den einzelnen Reichsständen neben der
Gestellung ihres Kontingents aufzuerlegende Kriegs- oder Matrikular-
steuer nach den Römermonatender Wormser Matrikel 3. Diese Steuer floß
in die Reichsoperationskasse und diente teils zur Beschaffung des „Zeuges"
oder Artilleriematerials,teils zur Besoldung der Reichsgeneralität und der
vom Reich zu stellenden technischenTruppen.

Ein Hauptfehler des Reichsheeres bestand darin, daß es ohne jede
weitere Organisation ausschließlichin die einzelnen,nach Anzahl, Zu¬
sammensetzungund Bewaffnung überaus verschiedenen Kontingentezer¬
fiel, deren Vereinigungzu größeren taktischen Körpern erst nach dem
Zusammentritt des Heeres möglich wurde. In dieser Richtung schuf die

la Sieber Zur G. d. Reichsmatrikelwesens im ausgeh. MA. 1910. J. Müller
Veränderungen im Reichsmatrikelwesen um die Mitte d. 16. Jh., ZSchwab. 23.

2 Zeumer 2 Nr. 181, N. Samml. 2, 208. 216ff. Böhmen stellte 400 zu Koß
und 600 zu Fuß, die sechs übrigen Kurfürsten sowie Salzburg, Baiern, Würtem-
berg und Savoyen je 60 zu Roß und 277 zu Fuß, Österreich und Burgund je 120
und 600, Jülich-Kleve-Berg 90 und 540; von den Städten stellten die größten Kon¬
tingente Nürnberg, Metz (je 40 und 250) und Köln (30 und 32 ). Die kleinsten
Kontingente beliefen sich auf 4 Fußknechte.

2a Die Bewilligung des Anschlags von 1521 war für den RömerzugKarls V
bestimmt. Der Zug kam nicht zustande, aber der Anschlag gab dem „Römer¬
monat" den Namen und bildete fortan das Simplum. Vgl. v. Below „Römer¬
monate" im HWBStaatsw. Kalkoff Die Romzug-Verhandlungen auf d. Wormser
Reichstag 1521, Progr. Bresl. 1911.

3 Zwei Simpla und ein Römermonat bedeuteten z. B. für Nürnberg80 Reisige
und 500 Fußknechte und eine Steuer von 1400 Gulden.
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sogenannteKeichsdefensionalverfassung von 1681 eine wesentliche Ver¬
besserung, indem sie, unter gleichzeitiger Erhöhung des Simplums auf
12000 Eeiter und 28000 Fußknechte, die Verteilung der Kontingente auf
die Reichsstände aufgab und dafür die Verteilung auf die zehn Kreise nach
einem bestimmten Maßstab anordnete 4. Den Kreisen blieb die Unter-
verteilung auf die einzelnen Kreisstände (nach der Wormser Matrikel) und
die Vereinigung der von diesen gestellten Kontingente zu Regimentern
überlassen. Ablösung durch Geld (Reluition) war nicht gestattet, dagegen
durften die nichtgerüsteten Reichsstände mit ausreichend gerüsteten (ar¬
mierten)Mitständen Subsidienverträge abschließen. Die Erfüllung der
den einzelnen Ständen obliegenden Leistungen konnte im Wege der Kreis¬
exekution erzwungen werden. Die gesamte Mannschaft eines Kreises bildete
ein geschlossenes Corps unter einer eigenen Kreisgeneralität. Außerdem
hatte jeder Kreis einige technische Truppen und ein gewisses Artillerie¬
material zu beschaffen. Als Kreiskriegsminister fungierte der Kreisoberst.
Für die dem Kreise obliegenden Ausgaben wurde eine Kreisoperations¬
kasse gebildet, so daß die Städte außer der Reichs- noch eine Kreiskriegs¬
steuer zu zahlen hatten. Für beide Arten der Kriegssteuer blieben die Römer¬
monate der WormserMatrikel im Gebrauch. Die Beschaffung des Proviants
blieb Sache der einzelnen Kontingentherren.

Die Mitglieder der Reichsritterschaft waren dem Reich nicht unmittelbar
kriegspflichtig. Da sie sieh größtenteils im Lehnsbande befanden, so dienten
sie entweder in den betreffenden Lehnsaufgeboten oder zahlten Rittor-
pferdgelder.Außerdem war es von alters her üblich, daß der Kaiser sie in
Kriegsfällen zu einer freiwilligen Beisteuer aufforderte, die allmählich zu
einem observanzmäßigensubsidium cariialivum 'wurde.

Über die Ernennung der Reichsgenerale hatte sich der Kaiser mit
dem Reichstag zu verständigen. Der Generalfeldmarschall4a wurde erst
im Kriegsfall ernannt, die übrigen Generale wenigstens in der späteren
Zeit schon im Frieden designiert. Seit dem westfälischen Frieden mußte
jede Generalstellemit einem Katholiken und einem Protestanten besetzt
sein. Die Aufsicht über die Heerführung stand dem von den Reichsständen
gewählten, paritätisch zusammengesetzten Reichskriegsrat zu.

Für die innere Disziplin des Heeres und die rechtliche Stellung der
Söldner waren die bei der Musterung von den Truppen zu beschwörenden
Artikel, der Artikelbrief für die Fußknechte und die Reiterbestallungfür die
Reisigen, maßgebend 5.

4 Vgl. u.a. Gerstlacher 6, 853. Die größeren Reichsstände, welche mit
ihren Territorien verschiedenen Kreisen angehörten, waren genötigt, ihre Kon¬
tingente dementsprechend zu zerreißen.

4a Über Wallenstein als Diktator vgl. Schmitt-Dorotic Diktatur 79ff.
0 Die Artikelbriefe haben sich aus den Eiden der Landsknechte entwickelt

und besonders an die bei der schweizerischen Eidgenossenschaft seit Ende des
15. Jh. üblichen Eide angeknüpft. Die Reiterbestallungen (auch „Reiterrechte",
„Kelterartikelbriefe")sind dagegen aus den Verträgen der Kriegsherren mit den
Unternehmern, die ihnen die Reitertruppen anwarben, hervorgegangen. Für die

59*
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Überaus schwerfällig und hier nicht weiter zu erörtern waren die dem
Reich zu Gebote stehenden Mittel, die Reichsstände und Untertanen durch
Dehortatorien, Avocatorien und Excitatorien zur Erfüllung ihrer Ver¬
pflichtungenanzuhalten. Zur Anordnungvon Einquartierungen, Muster¬
plätzen und Durchzügenwar nach der Wahlkapitulationdie Einwilligung
der Reichsständeerforderlich. Die Residenzen der Reichsstände und der
Sitz des Reichskammergerichts waren von jeder Quartierlast befreit.

Einige Reichsfestungen waren seitens des Kaisers während des 30jährigen
Krieges angelegt. Nach dem westfälischen Frieden durfte dies nur noch mit
Reichstagsgenehmigunggeschehen. Die Wahlkapitulation erklärte das
Festungswesenfür Landessache,doch war das Reich durch französische
Abtretungen in den Besitz der Festungen Kehl und.Philippsburg gekommen6.

§ 76. Das Reichsfinanzwesen.

Vgl. Gotliein Ein neu nützlich- und lustigs Colloquium von etlichen Reiclm-
tagspunkten 1893. Ehrensberger Zur G. der Türkensteuer und des Subsidium
earitativum, Treib. Diöz.-Arch. NF. 1, 396ff. Westermann D. Tüikenhilfeu.
d. polit. kirch. Parteien auf d. Reichstag zu Regensburg 1532 (Heidelb.Abh. 25)
1910. J. Müller Das Steuer- u. Finanzwesen des Reiches im 16. Jh., N. JB. f.
d. klass. Altertum 9, 652ff. Mack (S. 666 98). Sieber Zur G. d. Reichsmatrikel-
wesens 1422—1521.1910. Teicke Reichssteuerbestrebungen unter KarlV bis zum
Sturze des zweiten Nürnb. Reiclisregiments, Leipz. Diss. 1910. Loebl Eine außer-
ordentl. Reichshilfe in reichstagloser Zeit 1592/3 (WSB. 153) 1906.

Die früheren unmittelbarenFinanzquellen waren fast sämtlich versiegt
oder durch Übertragungoder unvordenklichen Besitz auf die Reichsstände,
zum Teil auch auf Privatpersonen übergegangen1. Erhalten hatten sich
u. a. die Jahressteuern einzelner Reichsstädte,z. B. Frankfurt a. M. 2, und
der Opferpfennig der Juden von Worms und Mainz. Die Wiedereinlösung
der an Reichsstände gegebenen Reichspfandschaften wurde durch den west¬
fälischen Frieden an die Zustimmung des Reichstagesgebunden 3. Die
Bestimmung der Wahlkapitulationen,daß einträgliche heimgefallene Reichs¬
lehen im Interessedes Reiches eingezogen werden sollten, hatte tatsächlich
nur die Bedeutung, daß Kurfürstentümernur mit Zustimmung des Kur-

Reichstruppen wurden beide Ordnungen zuerst durch den Speierer Reichstag von
1570 festgestellt, doch hat sich nur der Artikelbrief in allgemeineremAnsehen er¬
halten. Vgl. Erben (S. 919). Beck (S. 910). Bonin (S. 919). Schmitt-Dorotic
Diktatur 67 f.

8 Vgl. Putter a. a. O. 2, 290. 300.
1 Vgl- Eichhorn 4, 291f.
2 Vgl. S. 590. Pütter Histor. Entwickl. 2, 211. Zeumer Städtesteuern153.

Lang Histor. Entwickl. der deutsch. Steuerverfassung (1793) 157f.
3 Vgl. JPO. Art. 5 § 26. Pütter Hist. Entw. 2, 84. Was die Kaiser an andere

als an Reichsstände verpfändet oder verschrieben hatten, sollten sie nach den Walu-
kapitulationen tunlichst an das Reich zurückbringen.
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fürstenkollegiums, alle anderen Reichslehen nur mit Einwilligung des Reichs¬
tags wiedervcrliehen -werden durften 4.

Die einzige stehende Reichssteuerbildeten die 1548 als Matrikular-
steuer eingeführten sogenannten Kammerzieler zum Unterhalt des Reichs-
kammergerichts (S. 915). Im übrigen kamen nur außerordentliche Reichs¬
steuern, namentlich aus Anlaß von Reichskriegen, vor. Die ältere Form
war der gemeine Pfennig, der als direkte Reichssteuervon landsässigen
Personen ebenso wie von Reichsunmittelbarenerhoben wurde und in der
Regel für die Vermögenderen den Charakter einer Kapital- und Renten¬
steuer, für die übrigen den einer Kopfsteuer trug5 . Den gemeinen Pfennig
hatten auch die Geistlichkeit und die Klöster zu zahlen (zuletzt 1542).
Allmählich wurde der gemeine Pfennig durch den dem staatsrechtlichen
Charakterdes Reiches mehr entsprechenden„Anschlag", eine der alten
Städtesteuer nachgebildete Reichsmatrikularsteuer auf Grund der Wormser
Matrikel von 1521, verdrängt6. Die Beibehaltungder damals erfolgten
Veranlagung brachte, da die seitdem eingetretenen Territorialveränderungcn
unberücksichtigtblieben, vielfache Ungerechtigkeitenmit sich, aber die
wiederholtbeantragte Neuveranlagung kam nicht zustande. Seit dem west¬
fälischen Frieden wurde es überhaupt streitig, ob der Reichstag berechtigt
sei, Reichssteuernmit Stimmenmehrheitzu beschließen 7.

Zur Vereinnahmung der Reichssteuern wurden jedesmal besondere
Legestätten angeordnet und Reichsschatz- oder Reichspfennigmeister ein¬
gesetzt. Das Reichskammergericht hatte einen eigenen Pfennigmeister als
Rendanten. Die Verausgabung der Gelder stand stellenweise unter strenger
reichsständischer Aufsicht 8. Die vom Maximilien I eingesetzte Hofkammer
ist für das Reich nur von vorübergehender Bedeutunggewesen.

4 Vgl. ständige Wahlkapitulationen von 1711 Art. 11 (N. Samml. 4, 241.
Zeumer 2 Nr. 205). Dazu die vielfachen Eventualbelehnungen und Erbverbrüde¬
rungen.

6 Auf dem Wormser Reichstag von 1495 (N. Samml. 2, 15) wurde der ge¬
meine Pfennig für ein Vermögen von 500—1000 Gulden, dem eine Rente von 25
bis 50 Gulden gleichgeachtet sein sollte, auf 0,1 °/ 0 festgesetzt, während alle, die
weniger als 500 Gulden besaßen, mit einer Kopfsteuer von 1/ 24 Gulden belegt wurden.
Wer mehr als 1000 Gulden besaß, sollte vom Überschuß nach seiner „Andacht",
d. h. seinem Ermessen, geben. Die Kopfsteuer sollte für jeden mit dem vollendeten
15. Lebensjahr beginnen, was man auf das ribuarische Recht zurückführen möchte,
wenn nicht in dem Trier-Kölnischen RA. von 1512 der Beginn der Steuerpflicht
auf das vollendete 12. Jahr gesetzt wäre. Der gemeine Pfennig wurde ursprüng¬
lich nicht bloß für das Reichsheer, sondern auch für den Unterhalt des Reichs¬
kammergerichts und des Reichsregiments (N. Samml. 2, 82) bestimmt.

Vgl. Zeumer Städtesteuern 153ff. Über ältere Anschläge für das Reichs¬
kammergericht vgl. § 74 n. 7. Die Anschläge wurden eine Zeitlang zugleich für
das Reichsregiment bestimmt. Vgl. N. Samml. 2, 205. 246.

7 Vgl. §80n. 2. Pütter Hist. Entwickl. 2, 78. 122. Erdmannsdörffer
(S.799) 1, I64ff. 172ff.

8 Vgl. die ständige Wahlkapitulation von 1711 Art. 5 (Zeumer 2 Nr. 205).
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§ 77. Das Reichspolizeiwesen.

Vgl. Eichhorn 4, 271ff. 544f. EA. von Worms 1495 §§ 36-44 (N Samml
2, 25f., vgl. ebd. 28f.), Lindau 1497 §§8-28. 33-46 (ebd. 31 ff.), Freibure 1498
§§38-51 (ebd. 46ff.), Augsburg von 1500 §§22-34 (ebd. 77ff., vgl. 54ff) Trier
und Köln 1512 Tit. 4 §§ 1-20 (ebd. 141 ff.), Nürnberg 1524 §§25-28 (ebd 257f )
Speier 1529 § 9 (ebd. 294). ''

Eine in dem mittelalterlichenStaat nur den Stadtverwaltungen be¬
kannte Aufgabe, die Fürsorge für das gemeine Wohl, wurde nach dem Vor¬
gang verschiedener,dem 15. Jh. angehörenden„Landesordnungen" seit
dem Wormser Eeichstag von 1495 als eine der wesentlichsten Aufgaben
der Keichsgesetzgebung angesehen. Man faßte alles dahin Gehörige unter
dem weiten Begriff der Polizeiordnung zusammen 1 und verstand darunter
namentlich Vorschriftenüber Kleidertrachtenund Gastereien, Maßregeln
gegen die Ausschreitungendes fahrenden Volkes sowie gegen Unzucht,
Kuppelei, Gotteslästerung,überhaupt Störung des kirchlichen Friedens,
Wucher, Mißbräuche in Handel und Wandel; auch Zunft- 1 ", Lehrlings- und
Gesellenwesen,Bücherzensur, betrüglicher Bankerutt, Apotheken- lb und Vor¬
mundschaftswesen wurden allmählich in den Bereich der Polizeiordnungen
gezogen.

Einen Hauptgegenstandbildete die Regelung des Münzwesens 2. Die
Prägungenvon Reichs wegen hatten längst aufgehört. Jetzt handelte es
sich darum, die Münzherren an die Beobachtung eines bestimmtenMünz¬
fußes zu binden und ihre Prägungen unter die Aufsicht des Reiches zu nehmen.
Zur Ausübungder letzteren bediente man sich der Kreisverfassung. Die

1 Über den Sprachgebrauch vgl. Segall Gesch. u. Strafr. der Reichspolizei¬
ordnungen 1530, 1548, 1577, Diss. Gießen 1914, S. 11 ff. Fleiner Institutionen
d. Verwaltungsr.2 310f. Die erste vollständige Polizeiordnung kam 1530 auf dem
Augsburger Reichstag zustande (N. Samml. 2, 332ff.), die zweite ebenda 1548
(ebd. 587ff.), die dritte 1577 zu Frankfurt (ebd. 3, 379ff.). Der Landesgesetzgebung
wurde gestattet, die RPO. zu ermäßigen, also Ausnahmen zu machen, dagegen
wurde verboten, sie landesgesetzlich zu vermehren. Vgl. § 84.

la Z. B. Reichstagsbeschl. 1731, in dem die Ehrlosigkeit gewisserBerufs
arten reichsgesetzlich aufgehoben und das gesamte Zunftwesen reformiertwurde,
Adler Über die Epochen d. d. Handwerkerpolitik 1903 S. 39f. Gebauer Hildes
heimer Handwerkswesen u. d. Reichsgesetz 1731, HansGBl. 1917, 157ff. Frens
dorff Das Zunftrecht, insb. Norddeutschlands, u. die Handwerkerehre, HansGBl
1907, lff. Die Gesetze zur Abstellung von,Handwerksmißbräuchen 1731, 1771,
1772 verdanken ihre Entstehung der Initiative der Landesgewalten, die mit ihren
partikularen Maßnahmen nicht auskamen. Sieber Von den Schwierigkeiten in
den Reichsstädten, das Reichsgesetz von 1731 zu vollziehen. 1771.

lb Vgl. Alfred Schmidt Die Kölner Apotheken bis z. Ende der reichsstädt.
Verfassung 1918, mit weiterer Literatur.

2 Vgl. v. Luschin Allg. Münzkunde 1904 S. 167f. 242ff. v. Praun Gründl.
Nachricht von dem Münzwesen 1784. Gerstlacher 9, 1475-1697. Zachana
Deutsches Staats- u. Bundesrecht 3 2, 372ff. v. Schrötter D. Speierer Beichs-
münzta,g 1557 (NunismZ. 29, 47ff.) 1911. Cahn Münz- u. Geldgesch. v. Konstanz
u. d. Bodenseegebiete im MA. bis zum Reichsmünzgesetz 1559. 1911.
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Reichskreise wurden angewiesen, jährliche Münzprobationstage abzuhalten,
auch wurden besondere Kreismünzstätteneingerichtet,an denen die nicht
im Besitz eigener Bergwerke befindlichen Reichsstände unter Aufsicht be¬
sonderer Kreisbeamten ihre Prägungen vorzunehmenhatten. 3 Nach der
Münzordnung von 1559, durch welche die älteren Münzordnungenauf¬
gehoben wurden 4, bildete die kölnische Mark (S. 572) die Grundlage für
alle Gold- und Silbermünzen. Aus der Mark zu 14 Lot 16 Grän reinen Silbers
und 1 Lot 2 Grän Kupferzusatzwurden 972 Reichsgulden (auch Spezies¬
gulden) zu 60 und 19 halbe Reichsgulden zu 30 Kreuzern geprägt. An Gold¬
gulden sollten auf die Mark zu 18 Karat 6 Grän 72 Stück ausgebracht werden
(1 Goldfl. = 1V4 Reichsfl.;Vra Mark Gold = 5/3 8 Mark Silber). Außerdem
wurde die mehrfach übliche Ausprägungvon Dukaten (67 Stück auf die
Mark zu 23 Karat 8 Grän) gestattet. Das Wertverhältnis von Gold zu Silber
wurde nur im Höchstbetragfestgesetzt, indem ein Dukaten höchstenszu
104, ein Goldgulden höchstens zu 75 Kreuzern gerechnetwerden sollte.
Die Münzen trugen auf der einen Seite das Reichs-, auf der anderen das
Landesmünzzeichen5. Andere als die im Gesetz aufgeführten Münzen durften
nicht geprägt werden, nur Heller und Pfennige blieben Landessache. Für
alle Münzen bestand innerhalb des Reiches Annahmezwang, für Scheide¬
münzen nur bis zum Betrag von 25 Gulden. Die Ausfuhr inländischer
Münzen ins Ausland und VerwendungausländischerMünzen innerhalb
des Reiches wurde verboten. Die älteren inländischenMünzen wurden
gesetzlich tarifiert. Verstöße gegen die Reichsmünzordnungwurden mit
Suspension, unter Umständen mit Entziehung des Münzrechtsbedroht.

Der Augsburger RA. von 1566 6 gestattete für den Binnenverkehr
der einzelnen Territorien auch 'ihre sonderbare Landmünzen' und ver¬
langte nur, daß diese auf den Gehalt und Wert der Reichsmünzen regu¬
liert und geordnet und der Aufsicht der Münzprobationstageunterstellt
würden. Damit war den Münzeinungen, zu denen die Kreise ohnehin
neigten, Raum gegeben7. Die folgenreichste Münzeinung war die 1690 zu
Leipzig zwischen Kurbrandenburg, Kursachsen und Braunschweigab¬
geschlossene 8, durch die der sogenannte Leipziger Münzfuß begründet wurde.
Diese knüpfte an den alten 1566 ausdrücklichzugelassenen 'Taler' (Reichs-

3 Vgl. Wuttke Die Probationsregister des obersächsischen Kreises, Numis-
inatZ. 29.

4 N. Samml. 3, 186ff. Vgl. Goldmünzordnung von 1495 (ebd. 2, 27) und
die Reichsmünzordnungenvon 1524 und 1548/51 (2, 261 ff. 616ff. 634L). Hirsch
Münzarchiv 1, 168ff. Sehwinkowski Reichsmünzreformbestrebungen 1665 bis
1630 und der Vertrag zu Zinna 1667, VjschrSozWG. 14 (1918) lff.

6 So schon nach der Ordnung von 1495.
8 Gerstlacher 9, 1489.
7 Über den Münzverband des schwäbischen, fränkischen und baierischen

Kreises vgl. Langwerth v. Simmern a. a. 0. (S. 909) 293ff.
Sie schloß sich an den 1667 zwischen Brandenburg und Sachsen verein¬

barten Zinnaer Münzfuß an. Vgl. Schwinkowski (n. 2). Bahrfeldt Münzwesen
d. Mark Brandenb. 1640-1701. 1913.
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oder Speziestaler) zu 68 Kreuzern, von dem neun auf die Mark feinen Silbers
ausgebracht wurden, an und teilte ihn in 2 Gulden zu je 60 Kreuzern-die
Neugulden beruhten also auf dem 18 Gulden-Fuß. Neben den Gulden
wurden auch Taler zu 90 Kreuzern, 12 auf die Mark fein, geprägt. Dieser
Münzfuß wurde 1738 zum Reichsmünzfuß erklärt 9, gelangte aber als solcher
nicht zur Durchführung. Dagegen kam es 1753 zu einer Münzkonvention
zwischen Österreich und Baiern auf Grundlage des 20 Guldenfußes(Kon¬
ventionsmünzfuß), während Preußen 1764 den 21 Guldenfuß (Graumann-
scher Münzfuß) einführte 10 .

Eine ebenfalls unter den Begriff der Reichspolizei fallende Neuerung
war das Postwesen 11 . Es war niederländischen Ursprungs und zunächst
nur zur Verbindung der burgundisch-habsburgischen Länder mit der
österreichischenHauptstadt bestimmt. Unter der Leitung der Herren
von Taxis, die anfangs burgundischeBeamte waren, 1595 aber die Be¬
stallung als Reichsgeneralpostmeister erhielten,wurde das Postwesenall¬
mählich auf das ganze Reich ausgedehnt. Die Kurfürsten hatten die Post
schon 1570 als kaiserliches Regal anerkannt, doch wurde dem Kaiser das
ausschließliche Recht zur Errichtung neuer Posten schon im 17. Jahr¬
hundert seitens der Reichsstände bestritten. Seit 1615 waren die Grafen
von Taxis (seit 1754 Fürsten von Thurn und Taxis) erblich mit dem Reichs¬
generalpostamtals Reichsregal belehnt, doch kam letzteres nur teilweise
zur Durchführung, da in Österreich, Kurbrandenburg,Kursachsen und
einigen anderen Ländern eigene Landespostenerrichtet wurden 12.

§ 78. Die Territorien.
A. Allgemeine Literatur.

Vgl. S. 637 ff. uud die Lit. in den folgenden Anmerkungen, insb. n. 47, 58,
67, 79a. v. Below Neuorganisation d. Verwalt. i. d. deutsch. Territorien des 16. Jh.
(Territorium u. Stadt 283ff.); Ursprung der Gutsherrsohaft (ebd. 1 ff.); HB. d.
Staats-W. Suppl. 2, 461 ff.; Untergang d. mittelalt. Staatswirtschaft, JBB. f. Nat.-
Ök. 76, 449ff. 593ff. Berghaus Deutschi, vor 100 Jahren, 2 Bde. 1859-60. Ber-
natzik Ausgestaltung d. Nationalgefühls im 17. Jh. 1912. Brunner-Heymann'
296ff. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 2081 ff. 8784ff. 10200ff. v. Daniels HB. i,

9 Gerstlacher 9, löllff.
10 Aus der 121ötigenMark wurden 14 Taler geprägt, der Taler zu 24 Groschen,

der droschen zu 12 Pfennig. Die preußische Goldmünze war der Friedrichsdor
(5 Taler Goldes), der aber nur da angenommen werden mußte, wo die Zahlung
vertragsmäßig oder gesetzlich in Gold zu leisten war. Vgl. Soetbeer Deutsche
Münzverfassung lf. (1874).

11 Vgl. Eichhorn 4, 276f. Gerstlacher 9, 1697ff. Pütter Vom Reichs-
postwesen 1790. Klüber Das Postwesen in Deutschland 1811. Flegler Zur G.
der Posten 1858. Stephan G. d. preuß. Post 1859. Hartmann Entwickl.-G.
der Posten 1867. Große Postw. in Kurpfalz, Heidelb. Diss. 1902. Löffler G.
d. Verkehrs in Baden 1910. Über die Anfänge eines deutschen Postwesens im 15. Jh.
vgl. Bettgenhäuser Die Mainz-Frankfurter Marktsehiffahrt 1896. Ohmann
Anfänge d. Postwesens u. die Taxis 1909 (vgl. Köstler, ZRG. 43, 384).

13 Vgl. § 67 13.
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547ff. Eichhorn 3, 223-84. 4, 251 ff. 290f. 316ff. 549ff. C. Fuerstenerius
fLeibniz) De iure suprematus et legationis principum Germaniae 1677. v. Gierke
Genossensch.-R. 1, 642ff. 781 f. 801 ff. 839f. 2, 855ff. 3, 691ff. 763ff. Härtung
VG 33ff. • D. deutsche Territorialstaat d. 16. u. 17. Jh. nach d. fürstl. Testamenten
1912 DGB1. 13. Hausser (S. 857) 1, 91ff. Held Staat u. Gesellschaft 2, 393ff.
Heu'sler VG. 271ff. Hintze Der Commissarius u. s. Bed. in der allg. Verw.G.
1910 Fschr. Zeumer 493ff. Lotz G. d. d. Beamtentums 2 1914. v. Maurer Fron¬
höfe 2 242ff. G. Meyer-Anschütz 7 93ff. Moser Von der Landeshoheit in
Regierungssachen1772; Von der deutsch. Reichsstände Landen 1769; Von der
deutsch. Untertanen Rechten u. Pflichten 1744. v. d. Nahmer HB. d. rhein.
Partikularrechts3. 1832. Perthes Das deutsche Staatsleben vor der Revolution
1845. Pfeffinger Vitriarius illustr. 3, 1052—1520. 4, 1—228. Pütter Hist.
Entwickl.1, 324ff. 2, 82ff. 156ff. 167ff. 3, 258ff. Rachfahl Der dualistische
Ständestaat(Schmollers JB. 26, 3). Ritter (S. 857) 1, 27ff. 256ff. v. Roth
Staatsrechtdeutscher Reichslande, 2 Bde. 1790—92. C. Schmitt-Dorotic Die
Diktatur von den Anfängen d. modern. Souveränitätsgedankens bis zum prolet.
Klassenkampf 1921. Schulte DRG. § 102. v. Seckendorff Deutscher Fürsten-
staat 1656. Tezner Technik u. Geist des ständ.-monarch. Staatsrechts 1901.
Walter, DRG. §5 362—74. 642. Werminghoff Der Reohtsgedanko von der Un¬
teilbarkeit d. Staates 1915. Wolzendorff Staatsrecht u. Naturrecht in der Lehre
vom Widerstandsrecht 1916 (v. GierkeU. 126); D. Polizeigedanke d. modernen
Staates 1918. K. S. Zachariä Geist d. deutsch. Territorialvcrfassung 1800.
Zöpfl DRG. 1 2, 413ff.

B. Weltliche Territorien.
Anhalt. Schrecker D. landesfürstl. Beamtentum in A. bis 1574 (v. Gierke

U. 86) 1906.
Baden. Badische Bibliothek 2 Bde. 1897. 1901. Baumann Territorien des

Seekreises um 1800, BadNjbl. 1894. Carlebach Bad. RG. 2 Bde. 1906. 1909
(vgl. Beyerle, ZRG. 41, 513). Christophel D. direkten Staatssteuern in B.
bis z. 16. Jh., Freib. Diss. 1911. Dietrich Verw. u. Wirtsoh. Baden-Durlachs
unter Karl Wilhelm 1709—38,Heidelb. Diss. 1911. Gothein Breisgau unter Ma.
Theresia u. Josef II, BadNjbl. 1907; Beitr. z. Verw.G. Badens unter Karl Friedr.,
ZG0. 65, 377ff.; D. bad. Markgrafschaften im 16. Jh., Bad. Njbl. 1910. Krieger
Bad. Gesch. 1921. Lenel Badens Rechtsverwaltung u. Rechtsvcrf. unter Karl
Friedrich 1738-1806, 1913 (vgl. van Calker, ZRG. 47, 626). Roth Rechtsver¬
hältnisse der landesherrl. Beamten in Baden-Durlach im 18. Jh., Heidelb. Diss.
1906. Windelband Verw. d. Markgrafsch. Baden zur Zeit Karl Friedr. 1916 (vgl.
van Calker, ZRG. 51, 423ff.; Brinkmann, HistZ. 119, 105ff.); Staat u. kath.
Kirche i. d. Markgrafsch. Baden zur Zeit Karl Friedr. 1912. — Tumbült G. d.
ehemal. Fürstentums Fürstenberg bis 1806, 1908.

Bayern. Doeberl Entwicklungsgesch. Bayerns l 3 , 1916; 2, 1912. Eid
Hof- u. Staatsdienst in Pfalz-Zweibr. 1444—1604, MittPfalz 21. Ferchl Bayr.
Behörden u. Beamte 1550-1804, OberbArch. 53, 1911. v. Freyberg Pragm.
0. d. bayr. Gesetzg. u. Staatsverwaltung seit Maximilian I, 4 Bde. 1836—39. Hoff¬
mann G. d. direkten Steuern in B. 1883 (Schmoller Forsch. 4, 5). Kmiotek Siedc-
lung u. Waldwirtschaft im Salzforst 1900. M. Mayer Qu. z. BehördenG. Baierns,
Die NeuorganisationHerzog Albrechts V, 1890. Neudegger Beitr. z. G. d. Beh.-
Organisationen 1887-98; Hof- u. Staatspersonaletat der Witteisbacher, ZNdBay.
26; G. d. bay. Archive, 5 Bde. 1881-96; Zur G. d. Reichsherrschaft Laber a. d.
Nordgau 1902. Pözl Bair. VerfR.* 3ff. (1870). Riezler Gesch. Baierns 6, 11 ff.
7, 132ff. 8, 198ff. 417ff. Rosenthal G. d. Gerichtsw. u. d. Verw.-Organisation
Bayerns, 2 Bde. 1889, 1906 (vgl. Adler, ZRG. 41, 465).

Brandenburg-Preußen. Acta Borussica, Denkmäler der pr. Staatsverw. im
18. Jh. I892ff. (vgl. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 10172). Altmanu Ausgew. Ur-
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künden z. br.-pr. Verf.- u. Verw.G. 2 1914. Behre G. d. Statistik in Br.-Pr. 1905
Bornhak Pr. Staats- u. RG. 1903; G. d. pr. VerwR., 3 Bde. 1884-86. Breysig
G. d. br. Finanzen 1640—97, 1895. v. Cämmerer Testamente d. Kurfürstenvon
Brandenburg u. d. beiden ersten Könige v. Preußen 1915. Erdrnannsdörffer
Graf G. F. v. Waldeok 1869 S. 42ff. Giese PreußRG. 1920 S. 31ff. Härtung
VG. 56ff., Die polit. Testamente d. Hohenzollern 1913 (ForschBr.-Pr. G. 25).
Haß Hofordn. Kurf. Joachim II 1910; Finanzpol. Reformprogr. Jaoch. II (Forsch¬
Br.-Pr. G. 24) 1911. Hiltebrandt Preußen u. d. röm. Kurie 1 (1625—1740) 1910;
Nachtr. 1913 (Qu. u. Forsch, a. ital. Archiven). Hintze Die Hohenzollernu. ihr
Werk 1915; Die Hohenz. u. d. Adel, HistZ. 112, 494ff.; Hist. u. polit. Aufs. 4 Bde
1908. Holtze G. d. Mark Br. 1912. Isaacsohn G. d. pr. Beamtentums, 3 Bde.
1874—84. Kaas D. geistl. Gerichtsbarkeit der kath. Kirche in Preußen, 2 Bde.
1915-16 (Stutz Abh. 84-87). Koser Friedr. d. Gr.* "5. 4 Bde. 1912 (im 4. Bd!
die Anm. u. Lit.). Küntzel u. Haß Polit. Testamente d. Hohenz. 1911. Loening
Gerichte u. Verw.-Beh. in Br.-Pr. 1914; vgl. Verw.-Arch. 2, 217ff. 437ff. 3, 94«.
SlOff.; Abh. u. Aufsätze 1, 1913. Loewe Französ. Rheinbundidee u. braudenb.-
preuß. Politik 1698, HistVjschr. 20, 162ff. Philippson G. d. pr. Staatswesens
vom Tode Friedr. d. Gr. bis 1797, 2 Bde. 1880—82. Schmoller Pr. Verf.-, Verw.-
u. Fin.-G. 1921; Umrisse u. Unters, z. Verf.-, Verw.- u. W.-G. d. pr. Staates im 17.
u. 18. Jh. 1898; Stud. ü. d. Wirtsch.-Pol. Pr. 1680-1786, JbGesGeb. 8. 10. 11;
Innere Verw. d. pr. Staates unter Friedr. Wilh. I, PreußJbb. 26. W. Schultze
G. d. pr. Regieverwaltung 1766—86 (Schmoller Forsch. 7, 3) 1888. H. Schulze
Pr. Staatsr. 2, 2 Bde. 1888—90. Schweichler Domänenwesen unter Hzg. Albrecht
1525—68 (Mitt. Massovia 1911). Storch Br.-pr. Kammerstaat, Gott. Diss. 1912.
Tümpel Entst. d. br.-pr. Einheitsstaates 1609—1806 (v. GierkeU. 124, 1915;
vgl. Smend, ZRG. 49, 604). Zackrzewski Die pr. Reformen d. ländl. Steuern
im 18. Jh. (Schmoller Forsch. 7, 2) 1887. — Materialien u. Forschungen z. Wirtsch.-
u. Verw.-G. Ost- u. Westpreußens, seit 1888. Hörn Verw. Ostpreußens seit der
Säkularisation 1890. Uderstädt Ostpr. Kammerverw. 1713—56(Altpr. Mschr.
49. 50. 51). — v. Below u. Geich Qu. z. G. d. Behördenorganisation in Jülich-
Berg im 16. Jh., ZBergG. 30, 8ff. Güsten Jülich-Klevische Landesverw.,Beitr.
Nd.-Rh. 1912, 205ff. Ritter Zur G. d. Fin.-Verw. im 16. Jh., ZBergG.20.
Sallmann Org. d. Zentralverw. von Jül.-Berg im 16. Jh., Beitr. Nd.-Rh. 17, 35ff.
Böckenholt Zur G. d. Verw.-Beh. i. d. Grafsch. Mark 1913. Lampp Getreidc-
handelspolitik i. d. Grfsch. Mark im 18. Jh. 1912. Schottmüller Org. d. Zentral¬
verw. in Kleve-Mark vor 1609 (Schmoller Forsch. 14, 4) 1897. — v. Bilow Gesch.
Entw. d. Abgabenverh. in Pommern 1843. Petsch Verf. u. Verw. Hinterpommerns
im 17. Jh. 1907 (Schmoller Forsch. 126). Spahn Verf.- u. W.G. d. Hzgt. Pommern
1478-1625 (Schmoller Forsch. 14, 1) 1895. G. Rohde Die Reformen Friedr. d.
Gr. in Geldern 1763-70, Gott. Diss. 1913. - Rachfahl Org. d. Gesamtstaatsverw.
Schlesiens vor d. 30j. Kriege (Schmoller Forsch. 13, 1) 1894. — Jocksch-Poppe
Verf. u. Verw. d. Standesherrschaft Forst und Pforten, Nd.-Laus. Mitt. 9. -Falck
Schlesw.-Holst. PrivR. 2. 3. 1831—38.•

Elsaß. Hauviller Eis. Verfassungs- u. Verw.-Wünsche im 18. Jh. 1911.
Müller (n. 47). Th. Ludwig D. d. Reichsstände im Eis. 1898.

Hannover. Loewe Bibliogr. d. hann. u. braunschw. G. 2 1910. E. v. Meier
Hann. Verf.- u. Verw.-G. 1680-1866, 2 Bde. 1898f. Gunkel 200 Jahre Rechte¬
leben in Hannover 1911. E. Martens Die hannov. Kirchenkommission1913 (Stutz,
Abh. 79. 80). Schaer Staatshaush. d. Kurfürstentums H. 1680-98, Gott. Diss. 1912.

Hessen. Becker D. Geheime Rat in Hessen, Diss. Kiel 1911. Glagau (n. 47).
Probst (n. 47). Lichtner (n. 47). Rieger (n. 47). Rösenfeld Geheime Kanzleien
u. Kabinette in Hessen-Kassel (16. Jh. bis 1821), ZHessG. 51 (1918) 117ff. Sie¬
beck (n. 47). Zentgraf Zuständigkeitswesen u. Zuständigkeitsstreit in der Land-
grafsch. Hessen-Darmstadt 1567 — 1803, Diss. Gießen 1909.
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Mecklenburg. Böhlau Meckl. Landrecht 1, 90ff.; Fiskus, landesherrl. u. Landes-
vermögen in M. 1877. Ihde Amt Schwerin bis 1655, 1913 (vgl. Spangenberg,
ZRG. 47, 602).

Österreich. Charmatz Wegweiser durch d. Literatur d. öst. G. 1912. S. Adler
Organisation d. Zentralverw. unter Maximilian I 1886; Gültbuch von Nieder- u.
Ob.-Ö. 1898. Arneth G. Ma. Theresias. 10 Bde. 1863—79. Beemelmans Org.
d. vorderöst.Beh. in Ensisheim im 16. Jh., ZGO. 61, 52; 63, 195; Urk. z. G. d.
vorderöst. Beh. in Ensisheim, MittDenkmEls. 1911. Beidtel G. d. öst. Staats-
verw. 1740—1848, 2 Bde. 1896—98. Croon Zur G. d. öst. Grundsteuerreform in
Schlesien 1721—40 (ZSchles. 45) 1911. Demel G. d. Fiskalamts i. d. böhm.
Ländern 1, 1909. v. Domin-Petruschevecz Neuere öst. EG. 1869. Fellner-
Kretschmayr Die öst. Zentralverw., 3 Bde. 1907. Fischel Studien z. öst. Reichsg.
1906 S. 257ff. (vgl. Peterka, ZRG. 41, 492). Grunwald Sam. Oppenheimer u.
s. Kreis 17. Jh., 1913 (vgl. Srbik, MJÖG. 36, 732). Guglia Ma. Theresia, 2 Bde.
1917. Hintze D. öst. Staatsrat im 16. u. 17. Jh., ZRG. 21, 137ff., Der öst. u. der
preuß. Beamtenstaat im 17. u. 18. Jh., HistZ. 86, 401 ff. v. Hock-Biedermann
D. öst. Staatsrat 1868—79. Huber G. d. öst. Verw.-Org. 1884. Löbl E. mähr.
Anleihe im Zeitalter d. Fürstenschulden, ZMährSchles. 18. Loserth D. Kirchen¬
gut in Steierm. im 16. u. 17. Jh., Forsch. Steierm. 8, 3. v. Luschin Öst. ReichsG.
I 2 257ff.; Gerichtswesen in Ö. 273ff. Th. Mayer D. Verhältnis d. Hofkammer
z. ungar. Kammer bis Ma. Theresia 1913, MJÖG. Erg. 9; D. Verw.-Organisationen
MaximilianI, ihr Urspr. u. ihre Bed. 1920 (Dopsch Forsch. 14). Meli Lage d. steir.
Untertanenstandes1896. Motloch Landesordn. u. Landhandfesten d. öst. Länder¬
gruppe (österr. Staatswb.2). Neudegger Geh. Rats- u. Hofexpeditions-Refor-
mation in ö. 1611 — 15, 1898. Rachfahl D. niederl. Verw. d. 15. u. 16. Jh. u. ihr
Einfl. a. d. Verw.-Ref. Maximilian I, HistZ. 110 (1913) lff. Reinitz D. österr.
Staatsschuldenwesen1913. Rosenthal Behördenorg. Ferdinands I 1887. Sar-
tori-Montecroce Beitr. z. öst. Reichs- u. RG. 2. 1902. Schütter Verf. u. Verw.
d. belgischen Provinzen Josefs II 1898 (Festg. Büdinger 381ff.). Schrötter Fünf
Abh. a. d. öst. Staatsr. 1762ff. Seidler Stud. z. Dogrnatik d. öst. Staatsr. 1894
S. 70ff. Srbik D. staatl. Exporthandel öst. von Leop. I bis Ma. Theresia 1907.
Starzer Beitr. z. G. d. niederöst. Statthalterei 1897. v. Strobl-Albeg Oberst¬
hofmarschallamt1908. Tezner Landesfürstl. Verw.-R.-Pflege in Ö., Grünhuts Z.
24, 459ff. 25, lff. 29, 627ff. 30, 7ff. Thiel Die inneröst. Zentralverw. 1564-1749.
1. Die Hof- u. Zentralbeh. 1564—1625. Walther D. burgund. Zentralbeh. unter
Maximilian I u. Karl V 1909 (vgl. Tuckmann, HansGBl. 1910, 685); Ur¬
sprünge d. deutschen Beh.-Org. im Zeitalter Maximilian I 1913 (vgl. Holtz-
mann, ZRG. 47, 591; Dopsch, D. LitZ. 1914, 821). Wolf D. Hofkammer Leo¬
polds I 1853 (WSB.).

Sachsen. Bcmmann Bibliogr. d. sächs. G. 1, 1918. Beschorner Das Sachs.
Amt Freiberg um die Mitte d. 15. Jh. 1897. Brandenburg Moriz v. Sachs. 1.
1898. Gündel Landesverw. u. Finanzwesen i. d. Pflege Groitzsch-Pegau vom 14.
bis 16. Jh. 1910. Kuntze Die Landgemeinde u. ihre Stellung im Staate im Gebiet
d. Kgr. Sachsen vom 16. Jh. bis heute, Lpz. Diss. 1919. Lammert Verf.-G. v.
Schwarzb.-Sondershausen1920. Oppermann Das sächs. Amt Wittenberg Anf.
d. 16. Jh. 1897. Pischel Entw. d. Zentralverw. in Sachsen-Weimar bis 1743.
ZThürG. 2 20, 248ff. 21, 125ff. (1911 f.). v. Raab Das Amt Plauen im 16. Jh., Bei¬
lage z. MittPlauen 1901-02. Wuttke Einführung d. Landakzise in Kursachsen,
Heidelb. Diss. 1890.

Württemberg. Heyd u. Schön Bibliogr. d. württ. G., 4 Bde. 1895-1908.
Fricker u. v. Geßler G. d. Verf. Württ. 1869. Wintterlin G. d. Beh.-Organi-
sation in W., 2 Bde. 1904-06. - Württ. Landtagsakten. 1. Reihe 1913ff. 2. Reihe
1910ff. Herzog Karl Eugen u. s. Zeit, 2 Bde. 1907. Beschreibung d. Königreichs
Württ., Neue Folge 1893ff.
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C. Geistliche Territorien.

Vgl. oben S. 636ff. 665ff. 9401'. Feine (S. 897 7a ). Härtung VG. 91ff.
Moser Deutsches Staatsrecht 11. u. 12. Tl. 1743f. v. Sartori Geistl. u. weltl
Staatsr. der deutschen kath.-geistl. Erz-, Hoch- u. Ritterstifter, 4 Bde. 1788—91.—
Bamberg: Altmann Staat d. Bischöfe von B. 1906, Korr.-Bl. d. GesV. Hotzelt
Veit II von Würzb., Fürstb. v. Bamb. 1561—77, 1919. Köln: Hücker Entst. d.
Amtsverf. im Hzgt. Westfalen, Lpz. Diss. 1909. Rathje Behördenorganisinus
im kurk. Hzgt. Westf., Heidelb. Diss. 1906. K. Schulz D. kurk. Hof rat 1724 b.
z. Ausg. d. Kurstaats, Bonn Diss. 1911. Mainz: Goldschmidt Zentralbeh.u.
Beamtentum im Kurft. M. vom 16. —18. Jh. 1908 (vgl. Pischek, ZRG. 43, 372).
Hensler Verf. u. Verw. v. Kurmainz 1600, 1909. K. H. Schmitt Erzb. Adal-
bert I von M. als Territorialfürst 1920 (Arb. z. R.- u. Verf.-G. 2). Wild Joh. Phil,
v. Schönborn, Bisch, v. Bamb. u. Erzb. v. M. 1693—1729 (1904). Münster: Lüdickö
Landesh. Zentralbeh. im Bistum M. bis 1650, Z. Vaterl. G. 59, 1901. Osnabrück:
Bär Abriß u. Verw.-G. des Reg.-Bez. Osn. 1901. Rehker Landesh. Verw.-Beh.
im Bistum O. 1553-1661, MittOsn. 30, 1906. Paderborn: Böhmer Das Geheim'
ratskollegium, die oberste Landesbeh. d. Hochstifts P. 1723—1802,Münster Diss.
1910. Salzburg: Köohel D. Verhalten d. steir. Stände z. Frage d. pers. Erscheinens
d. Salzb. Erzb. vor der Landschranne 1913, ZSteiermG. Widmann Regierung
d. geistl. Staates S. im 16. Jh., DGB1. 15, 1914. Speyer: Wille Bruchsal im 18. Jh. 3
1900; August Gf. Limburg-Stirum, Fürstb. v. Sp. 1913. Trier: Knetsch Land¬
ständische Verf. u. reichsrittersch. Bewegung im Kurstaat T. im 16. Jh. 1909 (vgl.
Spangenberg, HistVjschr. 1913, 309). Liesenfeld Klemens Wcnzeslaus,der
letzte Kurf. v. T. 1789-94, WestdZ., Erg.-H. 17, 1912. Schwarz Landständed.
Erzstifts T. 1599—1623,Münster Diss. 1915. Würzburg. Henner Fürstb. Julius
Echter v. Würzb. 1573-1617, 1918. Wild Staat u. Wirtsch. in d. BistümernW.
u. Bamb. 1729-46, 1906.

1. Übersicht. Der noch in der zweiten Hälfte des Mittelaltersin
den Landvogteienzusammengefaßte Besitz des Eeiches an unmittelbaren
Keichslanden war durch Verleihung, Verpfändungoder Verjährung dahin¬
geschwunden. Der Kaiser übte im Reich nur noch oberherrliche Rechte
aus, während die unmittelbareLandesherrschaft in anderen Händen ruhte.
Selbst in den als Trümmer der Landvogteienübrig gebliebenen Reichs¬
dörfern (§ 80) gab es kein unmittelbareskaiserliches Regiment mehr. Zu
der Klasse der Reichsunmittelbarengehörten, abgesehen von den Reichs¬
beamten, jetzt nur noch die Herrschenden;alle übrigen waren landsässig,
d. h. einer Landesherrschaft unterworfen und dem Reich nicht ohne Mittel
Untertan 1. Den Hauptbestandteildes Reiches bildeten die reichsständischen
Territorien, deren Inhaber Sitz und Stimme auf dem Reichstag hatten.
Dazu kamen die reichsunmittelbaren Herrschaften ohne Reichsstand¬
schaft und die sogenanntenRezeßherrschaften (S. 932).

Die reichsständischenTerritorien hatten mit Ausnahmeder Reichs¬
städte und der zu diesen gehörigen Landgebiete ausschließlichmonarchische
Verfassung. Sie zerfielen, je nach ihrem Stimmrecht im Reichstag, in
Kurfürstentümer, Fürstentümerund nichtfürstliche Territorien der Prälaten,

1 Die nicht zur Regierung gelangten ebenbürtigen Familiengliederder landes¬
herrlichen Häuser galten nicht als Untertanen, sondern blieben reichsunmittelbar.
Vgl. H. Schulze Recht der Erstgeburt 381.
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Grafen und Herren. Mit Ausnahme Böhmensund seiner Nebenländer
waren sämtliche Territorien auf die zehn Reichskreise verteilt und in der
Reichsmatrikel veranschlagt. Sie waren die ordentlichen Teilnehmer an der
Reichsregierung und den Reichslasten. In entsprechender Weise nahmen
sie durch die Kreisstandschaft an der Kreisregierung und den Kreislasten
teil. Neben einfachen Territorien gab es zusammengesetzte unter dem¬
selben Landesherrn,umgekehrt auch Territorien die mehreren Herren
gemeinschaftlich gehörten (vgl. S. 904 f). Wo die Hoheitsrechteüber ein
Territorium geteilt waren, galt im Zweifel der Inhaber der Gerichtsbarkeit
als der eigentliche Landesherr2. Die meisten Territorienwaren lehnbar,
die Fürstentümer Reichslehen, die nichtfürstlichenTerritoriengrößtenteils
Reichsafterlehen, einige auch Allode oder unmittelbare Reichslehen. Der
frühere formelle Unterschied zwischen Szepter- und Fahnlehen bestand nicht
mehr, seit die Form der Belehnung für beide die gleiche geworden war 3.
Hinsichtlichder Entwicklung der landesherrlichenGewalt standen sich
alle reichsständischenTerritorien gleich, der frühere Gegensatzder kur¬
fürstlichen, fürstlichen und gräflichen Territorien hatte sich verloren 4.

Die reichsunmittelbaren Herrschaften ohne Reichsstandschaftgehörten
größtenteilsder Reichsritterschaft(§ 80) an. Außerdem gab es etwa
dreißig, die mit reichsständischenTerritorien verbunden oder im Besitz
von reichsständischenNebenlinien waren 6 ; andere gehörten reichsunmittel¬
baren Stiftern oder weltlichenHerren, die ihre Reichsstandschaftwieder
verloren hatten oder überhaupt nicht dazu gelangt waren6. Alle diese
Herrschaften befanden sich außerhalb der Kreise, hatten also auch keine
Kreisstandschaft. Ein reichsmatrikularmäßigerAnschlag bestand nur für

2 Vgl. S. 640. Eichhorn 4, 253. Die Strafgerichtsbarkeit allein war dafür
nicht ausreichend. Vgl. JPO. 5 § 44: Sola criminalis iurisdictio, ceulgericht,solum-
que ius gladii et retentionis, patronatus, filialitatis neqne coniunetim neque divisim
ius reformandi trihvunt. Über Eigen- oder Unterherren innerhalb der Territorien
vgl. S. 650.

3 Vgl. S. 879. Unter Karl V standen noch die alten Formen in Gebrauch. Vgl.
RA. von 1521 § 4 (N. Samml. 2, 173).

4 Vgl. JPO. 8 §§ 1. 2. 4. Ein eigentümliches Privileg, das der Pfalzgraf auf
Urund eines ihm angeblich früher verliehenen Regals in allen Ländern des frän¬
kischen Rechts beanspruchte und teilweise auch bis zum 18. Jh. behauptete, war
das viel umstrittene, wahrscheinlich aus Frankreich eingewanderte Wildfangrecht
(droit d'aubaine,ins alhavagii), kraft dessen er jeden „herkommenden Mann" ohne
„nachfolgenden Herrn", d. h. jeden schutzlosen Fremden, nachdem er sich Jahr
und Tag im Lande aufgehalten hatte, als pfalzgräflichen Leibeigenen in Anspruch
nahm. Der Fremde wurde durch einen pfalzgräflichen Büttel aufgefordert, den
Treueid zu leisten und sich in das Leibsbederegister eintragen zu lassen. Vgl. S. 509.
K. Brunner Der pfälzische Wildfangstreit 1896. Zink Wildfangrecht u. Wild¬
langstreit 1653-67, PfälzGesch.-Bll. 5. A. Schultze Gästerecht (S. 690) 4f.
über jus alb. vgl. S. 577 52 und Stolz Über das jus alb. und das jus detractus in
Tirol u. Vorderösterr., 1912 VjschrSozWG. 11, 219ff.

Auch unter den reichsständischen Territorien der Grafenkurien führten
manche bloß den Titel „Herrschaft". Vgl. v. Borch, Z. f. Staatsw. 44, 383ff.

6 Vgl. Berghaus Deutschi, vor hundert Jahren 2, 205ff.
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wenige von ihnen; auch zu den Kammerzielern wurden die meisten nicht
herangezogen. Kezeßherrschaftenwaren solche Gebiete, bei denen der
ursprüngliche Landesherr seine Landeshoheitunter Vorbehalt bestimmter
Hoheitsrechte und Wahrung seiner persönlichen Reichsunmittelbarkeit
an einen benachbartenFürsten abgetreten hatte'.

Von den geistlichen Territorien und Herrschaften war infolge der
Reformation eine große Zahl teils geradezu säkularisiert8, teils durch
Glaubensänderung der Inhaber in weltliche Hände gekommen. Die darüber
entstandenen Streitigkeiten wurden durch den westfälischen Frieden auf
Grund des Besitzstandes vom 1. Jan. 1624 entschieden 9. Das Verfassungs¬
recht in den Territoriender geistüchenFürsten war im allgemeinen das¬
selbe wie in den Gebieten der weltlichen Herren, war ja doch auch die Ent¬
wicklung der Landeshoheit da und dort ziemlich den gleichen Weg gegangen.
Der wichtige Unterschied zwischen geistlicherWahlmonarchie und welt¬
licher Erbmonarchie wurde verwässert und verwischt durch die Einsetzung
eines Koadjutors mit dem Eecht der Nachfolge (analog dem Römischen
König). Manche geistlichen Staaten waren geradezu Sekundogenituren
fürstlicher Häuser.

2. Die Hausgesetze. In den weltlichen Territorien brach sich mehr
und mehr die staatsrechtliche Auffassung Bahn; mit dem privatrechtlichen
System der Erbteilungenwurde gebrochen und die Primogeniturordnung
eingeführt 10 . Für die Kurfürstentümer (aber nicht die mit ihnen ver¬
bundenen Nebenländer)war dies schon durch die Goldene Bulle, für
Württemberg durch kaiserliches Privileg, gleichzeitigmit der Erhebung
der Grafschaft zum Herzogtum (1495), geschehen. Im übrigen erfolgte
die Änderung überall im Wege der Hausgesetzgebung, nachdem sich die

7 Eine solche teilweise Mediatisierung hatte bei der stolbergischen Grafschaft
Wernigerode gegenüber Preußen und bei den schönburgischen Herrschaften gegen¬
über Sachsen stattgefunden. Vgl. Daniels (S. 926) 4, 616.

8 Vgl. Dove Realenzykl. f. prot. Theol. 2 14, 47f. Ritter (S. 857) 1, 82f.
191 ff.

0 Vgl. JPO. 5 § 14f. 21 f. 25f. Über den sogenannten geistlichenVorbehalt
{Reservatum ecclesiasticum) des Augsburger Religionsfriedens vgl. § 83 n. 2 und
Ritter a. a. O. 1, 83f. 191. 472. Der geistliche Vorbehalt und eine mit ihm ver¬
bundene kaiserliche Deklaration bestimmte, daß Inhaber geistlicher Lehen im Falle
einer Glaubensänderung Amt und Lehen verlieren, die evangelisch gewordenen
Untertanen aber bei ihrem Bekenntnis belassen bleiben sollten. Die Berechtigung
der Kapitel, in denen die Protestanten die Mehrheit hatten, zur Wahl eines pro¬
testantischen Fürsten, der dann den Titel Stiftsadministrator führte, blieb still¬
schweigend aufrechterhalten, nur die Reichsstandschaft dieser Administratoren
war seit Rudolf IT bestritten, bis sie durch den westfälischen Frieden nach Maß¬
gabe des Normaljahrs 1624 anerkannt wurde. Vgl. Feine (8. 897 7a ) 45ff. Über
den Ausgleich der Zehntrechte vgl. P ose hl Neubruchzehnt, ArchKathKirchenr.98
(1918) 523ff.

10 Vgl. S. 643. Schulze R. der Erstgeburt 344ff. Werminghoff D. Rechts¬
gedanke v. d. Unteilbarkeit d. Staates i. d. deutschen u. brandenb.-pr. G. 1915.
Hall. Univ.-Rede.
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Autonomieder regierenden Häuser gegenüber dem Widerstand einer
romanisierenden Jurisprudenzmühsam zu allgemeiner Anerkennung durch¬
gerungen hatte11 . Die anfangs für notwendig, später nur noch für zweck¬
mäßig erachtete kaiserlicheBestätigung wurde ausnahmsloseingeholt 12 .
Die Gesuche gingen an den Reichshofrat,der die rechtliche Zulässigkeit
zu begutachtenund die Interessen der ungeborenen Familienglieder wahr¬
zunehmen hatte. Die Entscheidung über eingelegteWidersprüchetraf
der Kaiser persönlich. Die heute üblichen Kodifikationen der Hausgesetze
waren vor 1806 unbekannt,man begnügte sich mit einzelnen Dispositionen
in Haus-, Ehe-, Erbverträgen oder letzwilligenVerfügungen. Haupt¬
sächlich handelte es sich um die Regelung der Nachfolgeordnung, Apanagen
und Sekundogeniturenfür die jüngeren Linien (in den katholischen Häusern
gewährten die Kanonikate eine erwünschte Versorgung), Vormundschaft
über die unmündigenFamilienglieder13 , Mißheiraten (S. 887), Wittum
und Heimsteuerfür die Frauen und Töchter. Von besonderer Bedeutung
für die Territorialverhältnisse waren die Erbverbrüderungen,durch die sich
die vertragschließendenHäuser gegenseitig für den Fall des Aussterbens
zu Erben einsetzten 14. Soweit die Rechte der Agnaten durch ein Hausgesetz
berührt wurden, war ihre Zustimmungerforderlich;die männlichenAb¬
kömmlinge mußten ebenfallsgehört werden, wenn auch von ihnen er¬
hobene grundsätzliche Widersprüche(z. B. gegen das Prinzip des Erst-
geburtsreehts)unberücksichtigtblieben. Unmündigen Familiengliedern
wurden vom Reichshofrat oder ReichskammergerichtSpezialvormünder
gesetzt für die erforderlichen Verhandlungen. Der Zustimmung der Land¬
stände bedurfte es nur, wo diese überhaupt das Mitwirkungsrechtbei
wichtigeren Landesakten besaßen; aus Zweckmäßigkeitsgründenwurde
sie nicht selten auch ohne rechtliche Verpflichtungeingeholt.

Das Recht der Erstgeburt, das sich in der Regel zugleich auf die
Stammgüterdes Hauses (Hausfiäeilcommiß) miterstreckte und nur das
freie (Schatull-)Vermögenunberührt ließ, wurde hausgesetzlich zuerst für
die gesamten brandenburgischenLänder durch Familienstatut des Kur-

11 Vgl. H. Schulze Erstgeburt 358ff.; Hausgesetze d. regierenden Fürsten¬
häuser, 3 Bde. 1862-83; bei Stobbe Rechtsqu. 2, 498ff. Moser Familienstaats -
recht derer teutsch. Reichsstände, 2 Bde. 1775. Heffter Sonderrechte der vor¬
mals reichsständ. Häuser Deutschlands 1871. Beseler Erbverträge 2, 2 S. 17ff.
v. Gierke Genossenschafter. 1, 413ff. 3, 719ff. Mejer, Beseler, v. Gierke
i. d. Z. f. d. Priv.- u. öff. R. 5, 229ff. 540ff. 557ff. V. Meyer Entw. d. Hausverf.
d. Hohenzoll. Burggr. v. Nürnb. u. Markgr. v. Br., Diss. Königsb. 1911. Wilda
in Weiskes Rechtslexikon 1, S55ff. K. Maurer bei Bluntschli u. Brater,
StWB. 1, 611ff. Zolger Der Hofstaat d. Hauses Österreich 1917, Wiener staats-
wiss. Stud. 14.

■ Die Romanisten verlangten eine lex specialis in der Form eines kaiser¬
lichen Privilegs. Seit Pütter u. Moser galt die Einholung der kaiserlichen Be¬
stätigung nur noch für zweckmäßig, aber nicht mehr für unentbehrlich.

13 Vgl. Kraut Vormundschaft 3, 140ff.
14 Vgl. Beseler Erbverträge 2, 2 S. 90ff. E. Loening Erbverbrüderungen

zwischen Sachsen, HesBen,Brandenburg 1867.
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fürsten Albrecht Achilles (die Disposilio Achillea) vom 22. Februar 147'
(vom Kaiser bestätigt 24. Mai d. J.) festgesetzt 15. Dieses Familienstatut
dessen Grundsätze in der Folgezeit (1598, 1603, 1664, 1688) wiederholt
bestätigt wurden, ist die Grundlage der mächtigen Entwicklung des branden-
burgisch-preußischen Staates geworden. Dem brandenburgischen Beispiel
folgte Sachsen (albert. Linie) 1499, Baiern 1578, Österreich 1584 16. Die
zahlreichsten Übergänge zum Erstgeburtsrechtvollzogen sich während des
17. Jh. 17, im 18. Jh. folgten beide Mecklenburg, Anhalt, Sachsen-Weimar
-Hildburghausen, -Koburg und Nassau 18. Am längsten wurde die privat¬
rechtliche Erbteilung in Sachsen-Meiningen festgehalten,das erst 1802
dem allgemeinen Beispiel folgte.

3. Der Inhalt der landesherrlichen Gewalt beschränkte sich
nicht mehr auf einen gewissen Inbegriff von Lehen, Hoheitsrechten und
Vogteirechten. Was die Goldene Bulle den Kurfürsten für ihre Kur¬
lande eingeräumt hatte, war im Lauf der Zeit teils durch Verleihung,
teils durch unvordenklichen Besitz Gemeingut aller Reichsstände geworden;
nur die alten Exemtionsprivilegien gegenüber dem Reichshofgerichtwurden
mit dem Wegfall des letzteren gegenstandslos, während die Kurfürsten
daran festhielten, daß die Bestimmungender Goldenen Bulle zu ihren
Gunsten auch auf die neuen Reichsgerichte Anwendung finden müßten.
Gegenüber der Kirche hatten die Fürsten mehrfachschon im 15. Jh. ein
weitgehendes Aufsichtsrechterlangt 19, das teils aus der Vogtei, teils aus
Resten des Eigenkirchenrechts hervorgegangen war. Das letztere war zwar,

15 Vgl. § 50 n. 16. Werminghoff (n. 10). Die fränkischen Lande (Mark¬
grafschaft Ansbach und Markgrafschaft Kulmbach oder Bayreuth, oder „auf dem
Gebirge") sollten eine Sekundo- oder Tertiogenitur bilden, alle übrigen Besitzungen
des Hauses unteilbar mit der Kurmark verbunden bleiben. Durch Vertrag mit
dem unbeerbten letzten Sprossen der fränkischen Linie, Markgraf ChristianFried¬
rich Karl Alexander, wurden beide Fürstentümer noch bei dessen Lebzeiten(1791)
mit dem preußischen Staate vereinigt. Der fränkische rote Adlerorden wurde in¬
folgedessen zum zweiten preußischen Hausorden (nach dem schwarzenAdlerorden)
erklärt. Über die preuß. Zeit dieser Gebiete vgl. Härtung Hardenberg u. d. pr.
Verw. in Ansb.-Bayr. 1906. Tarrasch D. Übergang d. Fürstentums Ansbach an
Bayern 1912.

16 Weitere Bestätigungen 1621, 1703 und durch die Pragmatische. Sanktion
Karls VI von 1713, durch die der Übergang auf die weibliche (lothringische) Linie
gesichert wurde. Zehntbauer Gesamtstaat, Dualismus u. Pragm. Sanktion 1914.
G. Turba Die Grundlagen der pragm. Sanktion, 2 Bde. 1911, 1912.

17 Darunter Holstein 1608/1650, Hessen-Darmstadt 1606, Hessen-KaBsel 1627,
Baden 1615, Braunschweig-Wolfenbüttel 1636, Braunschweig-Lüneburg1680, Olden¬
burg 1691; Reuß 1668. 1681. 1690, Sachsen-Eisenach, Sachsen-Gotha und Waldeck
1635. In Kurpfalz wurde die Primogenitur im Anschluß an die Bestimmungen
des westfälischen Friedens stillschweigend angenommen.

18 Mecklenburg (1701), Anhalt (1747, 1814; vgl. Schreiber oben §61 21'),
Sachsen-Weimar (1716/24), Hildburghausen (1703), Koburg (1746), Nassau (1761).

19 Vgl. v. Bezold G. der Reformation 88f. Brandenburg Zur Entstehung
d. landesherrl. Kirchenregiments im albert. Sachsen HistVjschr. 4, 195ff. Hubrich
Staat u. Kirche i. d. preuß. Monarchie am Ausgang d. 18. Jh., Verw.-Arch. 20. 21.
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soweit es sich um das geistliche Amt (officium) handelte, dem grundherr¬
lichen Patronatrccht gewichen, hatte sich aber im übrigen als Kirchen-
lehnsherrlichkeit erhalten und so zur Ausbildung eines landesherrlichen
dominium eminens gegenüber den Kirchengütern und endlich zu einem
landesherrlichen Patronatrecht geführt, das in dem sogen. Josephinismus
unter Kaiser Joseph II seinen Höhepunkt erreichte 20 . In den protestan¬
tischen 2011 Ländern ging die gesamte bischöfliche Jurisdiktion (ius episco-
mlc) auf die Landesherren über, die das ganze äußere Kirchenregiment
über die evangelische Landeskirche in die Hand nahmen. Die Organe
für das landesherrliche Kirchenregiment waren die Konsistorien und
unter diesen die Superintendenten (Dekane). Nur die im Anschluß an
Calvin gebildetenreformierten Gemeinden nahmen die auf dem Gemeinde¬
prinzip beruhende Synodalverfassung an, die in Kleve-Mark auch auf
die Lutheraner Anwendung fand. Den bedeutendsten Machtzuwachs
erhielt die landesherrliche Gewalt durch das Recht des Religionsbannes
(S. 893) und durch zahlreiche Säkularisationen von Klöstern und Stiftern.
Auch in den katholischen Landesteilen hatte die religiöse Bewegung eine
außerordentliche Erstarkung der Staatsgewalt gegenüber der Kirche
herbeigeführt,was sich insbesondere auch in der Zurückdrängung der
geistlichen Gerichtsbarkeit zeigte; Preußen versuchte sogar das Summ-
episkopat auch über die katholischen Untertanen auszuüben oder doch
ein landesherrlichesVikariat zu schaffen. Noch mehr trug der 30 jährige
Krieg zur Hebung der landesherrlichen Gewalt bei, so daß es sich im west¬
fälischen Frieden zunächst nur darum handelte, den hergebrachten Rechten
der Reichsständeganz allgemein die reichsgesetzliche Bestätigung zu ver¬
schaffen. Sie erfolgte durch JPO. 8 § 1. Eine genauere Aufzählung wurde
nur in betreff der Reichsstädte (liberae imperii civitates) beliebt, da ihnen
der westfälische Friede die volle Gleichstellung mit den übrigen Reichs¬
ständen gewährleistete: iisque rata et inlacta maneant regalia, vectigalia,
reditus annui, libertates, prwilegia confiscandi, colhctanäi et inde depen-
dmtia aliaque iura ab imperatore et irnperio legitime impetrata vel longo
usu ante hos motus obtenta possessa et exercila, cum omnimoda iuris-
äktione intra muros et in teniiorio (8 § 4). Insbesondere wurde sämt¬
lichen Reichsständen das während des Krieges schon in großem Maßstab
von ihnen geübte Bündnisrecht zugestanden und nur der Vorbehalt ge¬
macht, daß die Bündnisse nicht gegen Kaiser und Reich gerichtet sein

Härtung VG. 41 ff. Ißleib Hzg. Heinrich als evang. Fürst 1537-41, BeitrSächs.
KirchG. 19, 143); Moriz von Sachsen als evang. Fürst 1541-43, ebd. 20, 1. Kaas
(S. 928) 1, 3 ff.

20 Vgl. Stutz Kirchenrecht 2 349f. Codex juris ccclesiastici Josephini 1788f.
Holzknecht Ursprung u. Herkunft der Reformideen Josefs II auf kirchl. Gebiete
1914 (Dopsch, Forsch. 11).

D- Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche Deutsch¬
lands im Refonnationszeitalter, Diss. Jena 1915; Geltung d. kan. R. i. d. ev. Kirche,
<2RG. Kan. 5, 165ff.

E Sduöder-v.Künßberg, Deutsche Rechtsgescuichte. 7. Aufl. CO
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dürften 21 . Ebenso wurde der Religionsbann (ins reformandi) als ein alt¬
hergebrachtes,in dem ius tcnilorii et superioritatisliegendes Recht aller
Reichs stände bestätigt und nur in seiner Ausübung durch die Gewähr¬
leistung des konfessionellen Besitzstandes in dem Normaljahr 1624 be¬
schränkt 22 . Durch die Festsetzung des Kormaljahrswurde das seit der
Reformationvon protestantischen wie katholischenReichsständengeübte
und in dem Augsburger Religionsfrieden bestätigte Recht der Einziehuno¬
geistlicher Güter für die Zukunft aufgehoben 23 . Erst nach der Auflösung
des Jesuitenordensdurch Papst Clemens XIV (1773) ergab sich eine neue
Gelegenheit zu Säkularisationen,indem die Besitzungendes aufgelösten
Ordens seitens der Staatsregierungen als herrenloses Gut eingezogen wurden 24.
Überhaupt aber machte sich in der staatsrechtlichenTheorie des 18. Jh.
die Auffassung geltend, daß die Staatsgewaltkraft ihres schon erwähnten
dominium eminens die Aufhebung von Stiftern und Klöstern und die Ein¬
ziehung ihrer Güter zum gemeinen Besten anzuordnen berechtigt sei.
Während die protestantischen Fürsten durch den westfälischen Frieden
verhindert waren, von dieser Theorie praktischen Gebrauch zu machen,
fand sie in den katholischenLändern, selbst denen geistlicher Fürsten,
nach dem Vorgang Josephs II und des Kurfürsten von Mainz die aus¬
gedehntesteAnwendung 25.

Die landesherrliche Gewalt hatte sich zu einer wahren monarchischen
Staatsgewalt umgebildet. Der französischeEntwurf der westfälischen
Friedensurkundebezeichnete sie bereits als souverainete,was die Urkunde
selbst mit ius terrüorii et superioritatis (n. 22) wiedergab 25 ». Eine ältere
Bezeichnung war lande'sfürstliclie Obrigkeit, für die nichtfürstlichen Reichs¬
stände Landes- oder Iwlie Obrigkeit. Die Theorie faßte sie, in Anlehnung
an den kirchlichenSprachgebrauch,als Jurisdiktion auf, worunter außer

21 JPO. 8 § 2: Cumprimis vero ius faciendi inter sc et cum exteris foedera pro
sua cuhisque conservatione ac securitate, singulis statibus perpetuo liberum esto, ita
tarnen, ne eiusmodi foedera sint. contra imperatorem et imperium pacemque eius publi¬
cum vel hanc imprimis transactionem, fiantque salvo per amnia iuramento,quo quis-
que imperatori et imperio obstrictus est. Vgl. v. Bezold Bündnisrecht d. d. Fürsten
bis zum Westf. Fried. 1904.

22 Vgl. JPO. 5 § 30: cum eiusmodi statibus immediatis cum iure territorii et
superioritatis ex communi per totum imperium hactenus usitata 'praxi etiam ius refor¬
mandi exercitium religionis competat. Über die Bedeutung des Religionsbannes
sowie des Normaljahres vgl. ebd. §§ 30—37 und oben S. 893. Beim Religionswechsel
des Fürsten waren die Stände darauf bedacht, keine Kränkung ihrer Konfession
zu erdulden. Vgl. über die sog. Reversale oder Religionsversicherungsaktedie
Denkschrift f. d. rhein. Provinziallandtag 1833 bei Kaas (S. 928) 414ff.

23 Vgl. Augsb. RA. von 1555 § 19 (N. Samml. 3, 18); JPO. 5 §§ 31f. Dove
(n. 8) 43ff. 56t

24 Vgl. Dove 48. Hermelink G. d. allg. Kirchenguts in Württ. 1903, Würt.
Jb. Statistik. V. Ernst Entsteh, d. würt. Kirchenguts 1911 (ebd., vgl. ZGO. 66,
370). Loserth (S. 929).

26 Vgl. Dove 50. Hübler Eigentümer des Kirchengutes 49ff.
M» Über Souveränität vgl. v. Gierke, Gen.-R. 4, 286ff. 447ff.
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der Gerichtsbarkeitauch die gesetzgebende Gewalt und die Vertretungder
Untertanen gegenüber dem Reich verstandenwurde. Durch das Bündnis¬
recht traten die deutschen Staaten, wie ehedem die Hanse, aus den Bahnen
des Reiches heraus und wurden zu europäischenMächten mit eigener
völkerrechtlicher Persönlichkeit26.

4. Verhältnis zum Reiche 27. Lagen die Sachen hier klar und
einfach, so waren die Beziehungen der Einzelstaaten zum Reich um so
schwieriger juristisch zu erfassen, und über ihre rechtliche Natur bestanden
unter den Theoretikern wie den einander gegenüberstehenden staatlichen
Parteien die verschiedensten Ansichten,nachdem es bei den westfälischen
Friedensverhandlungen nicht gelungen war, eine vermittelnde Formel zu
finden 28. Die kaiserliche Partei hielt an der historischen Souveränität
des Kaisers fest und wollte den Reichsständennur die ihnen erweislich
gebührenden Rechte zugestehen,so daß im Zweifel die Vermutung für
den Kaiser platzgreifen sollte. Einen praktischenErfolg hatte diese Auf¬
fassung noch im 16. Jh. mit dem Postregal, während wenig später auch
landesherrliche Posten ohne oder selbst gegen den Willen des Kaisers in
Aufnahme kamen 29. Den entschiedensten Gegensatz gegen die kaiser¬
liche Theorie bildete die des Hippolithus a Lapide (v. Chemnitz),
der das Eeich für die souveräne Fürstenaristokratie und die Gesamtheit
der Reichsstände für den wahren Träger der Staatsgewalt erklärte; dem
Kaiser gebührte nach ihm nur eine gewisse Oberleitung der Geschäfts¬
führung und die Ausführungder Reichstagsbeschlüsse, außerdem waren
ihm bestimmteunwesentlicheReservatrechtc zu alleiniger Ausübung
anheimgegeben.Die historische Auffassung,daß man es mit einer ent¬
arteten Monarchiezu tun habe, deren eigentlicheLebenskräfte auf die
einzelnen Glieder übergegangen waren, ohne daß eine endgültige Ab¬
grenzung zwischen ihnen und der früheren Zentralgcwalt stattgefunden
hatte, wurde von dem Begründer der deutschen Rechtsgeschichte, Hermann
Conring (s. § 82), namentlich aber von Samuel Pufendorf (Monzam-
bano), und zwar-unter Verzicht auf jede Möglichkeiteiner juristischen
Konstruktion (irreguläre aliquod corpus et monstro simile), vertreten 30 .

28 Vgl. Pütter Hist. Entw. 3, 274f. Streitig war eine Zeitlang, ob die Reichs-
füraten gleich den Kurfürsten auch Gesandte ersten Ranges bei auswärtigen Re¬
gierungen beglaubigenkönnten. Vgl. die Schrift von Leibniz (S. 927).

17 Vgl. v. Gierke Gen.-R. 3, 691 ff. 4, 213ff. Le Für u. Posener Bundes¬
staat u. Staatenbund 1, 84ff. Kormann D. Landeshoheit im Verb. z. Reichs¬
gewalt seit d. westf. Frieden 1913, Z. f. Politik 7, 139ff.

" Vgl. Erdmannsdörffer Deutsche G. 1, 52ff. F. Weber Hippolithus
&Lapide, Hist. Z. 29, 254ff. Stintzing u. Landsberg G. d. RW. 2, 32ff. Haupt¬
vertreter der kaiserliehen Richtung war Dietrich Reinking, vgl. ebd. 3, 89 ff.

29 Vgl. S. 926.
"Vgl. S. 895. Stintzing u. Landsberg 3, 19ff. Auch Johann Lim-

naus vertritt die Auffassung, daß der Status Imperii aus Monarchie und Aristo¬
kratie gemischt sei. Vgl. ebd. 2, 211 ff.

60*
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Während dieser die Auffassung des Reichs als einer beschränkten Monarchie
ebenso entschieden wie die Idee eines Staatenbundes (systema plurium
civitalum foeäere nexarum) zurückwies, entging ihm wie seinen Zeit¬
genossen die von Ludolph Hugo {De statu regionum Gmnaniae 1661)
ausgegangene Hindeutung auf den Bundesstaat; seiner Zeit war die bundes¬
staatliche Theorie noch zu fremd, um sie für das Verständnis und die
korporative Ausgestaltung der Reichsverfassung fruchtbar zu machen 31.

Die Territorialgewalt war eine wirkliche Staatsgewalt, ein Imperium
wie es ehedem dem Kaiser zugestanden hatte. Daher der Spruch: .,Jeder
Herr (Fürst) ist Kaiser in seinem Lande" 31 a , Quilibet Status tantum polest
in suo territorio, quantum imperator in imperio 32 . Aber dieses Imperium
war ein vom Reich abgeleitetes32 a , lehnbares, unter Umständen entzieh¬
bares; darin lag ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem Bundesstaat.
bei dem die Staatsgewalt der Bundesglieder das ursprüngliche, die Zentral¬
gewalt das übertragene Element bildet; ein zweiter, verhängnisvollerer
Unterschied lag darin, daß 'dem Zeitbewußtsein der Staatsgedankeganz
allein in seiner Verkörperung als Obrigkeit faßlich war', man nicht 'aus
der Reichsgemeinde den Staat in sich selbst zu verlegen vermochte',daher
'alles, was der Reichsgenossonschaft an staatlicher Bedeutung verloren
ging, ausschließlich der Landeshoheit zuwachsen mußte' 33 . Im übrigen
war das Imperium der Reichsstände in derselben Weise der Reichsgewalt
untergeordnet, wie dies in Bundesstaaten seitens der Bundesgliedergegen¬
über der Bundesgewalt der Fall ist. Die Reichsstände hatten für die Steuer¬
anschläge des Reiches wie der Kreise aufzukommen, mußten sich im Fall
des gemeinen Pfennigs selbst eine direkte Besteuerung von Reichs wegen
gefallen lassen, an Reichskriegen und Reichsexekutionen hatten sie teil¬
zunehmen und durften nicht neutral bleiben 34 . Ihre Bündnisverträge
durften nicht gegen Kaiser und Reich oder den gemeinen Frieden gerichtet
sein. Sie waren zur Beobachtung der Reichsgesetze verpflichtet und durften
sich landesgesetzliche Abweichungen nur gestatten, wo die Reichsgesetze
sich keine absolute Geltung beilegten 35 . Die höchsten Reichsgerichte waren
obere Berufungsinstanz und Aufsichtsbehörde für die Landesgerichte. In

31 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 40; Noten S. 20. Eine Vergleichung
der Reichsverfassung mit der Bundesverfassung der Generalstaaten, der Schweiz
und der Vereinigten Staaten von Amerika erst bei Pütter Hist. Entw. 2, 159ff.

31a Moser und Pütter haben dieses Sprichwort als falsch abgelehnt. Vgl.
Kormann (n. 27) 159f.

32 Vgl. Graf u. Dietherr Rechtssprichwörter 487. 492. Anzeiger f. K. d,
deutsch. Vorzeit 1866 S. 141. Graf Oberndorff Moratorium 15f.

82a a. M. Kormann 162.
33 Vgl. v. Gierke Gen.-R. 1, 839. 2, 831. 854.
31 Wie wenig dies in Wirklichkeit beachtet wurde, zeigen Basel und Campo

Formio. - .
33 Die Reichsgesetze, soweit sie nicht besonders von Reichs wegen publiziert

wurden, galten zunächst nur für die Reichsstände, die ihrerseits für Publikation
und Vollzug innerhalb ihrer Gebiete Sorge zu tragen hatten. Vgl. S. 908.
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den eximiertenTerritorien nahmen sie die gleiche Stellung wenigstens in
Fällen der Rechtsverweigerung ein. In allen Territorien mußte für einen
geordneten Instanzenzug, in den eximierten für drei Instanzgerichte ge¬
sorgt werden. Gegen Mißbräuche der Gewalt konnten die Untertanen
bei den Reichsgerichtengegen ihre Landesherren klagen, während umgekehrt
diese den Schutz des Reiches gegen ungehorsame Untertanen anrufen
konnten 38.

Eine weitere Beschränkung durch das Reich ergab sich aus den Reservat¬
rechten, die überall im Reiche nur durch den Kaiser allein oder unter Zu¬
stimmung der Kurfürsten ausgeübt wurden (S. 896f.). Dahin gehörte u. a.
die Errichtung neuer und Erhöhung bestehender Zölle, die nur von Kur¬
brandenburgauf Grund einer Verleihung Friedrichs III. als landesherr¬
liches Recht in Anspruch genommen wurde 37 . Das kaiserliche Begnadigungs¬
recht beschränktesich auf die von den Reichsgerichten verhängten Strafen.
Für kaiserüche Gnadensachen, Standeserhöhungen, Bestätigung kaiser¬
licher Notare u. dgl. pflegten die Kaiser in den einzelnenTerritorien besondere
Hofpfalzgrafen einzusetzen, wobei die Landesherren in der Regel mit¬
zusprechen hatten. Zuweilen wurden die Landesherren selbst zu Hof¬
pfalzgrafenmit der comitiva maior ernannt, so daß sie, wenn auch nur im
Namen des Kaisers, jene Akte auf eigene Hand vornehmen konnten 38 .
Zunft-, Markt- und Stadtprivilegien wurden als ausschließliche Landes¬
sache behandelt, während bedeutendere Meßprivilegien vom Kaiser aus¬
gehen mußten 39. Moratorien zu bewilligen war für Landsässige Sache der
Landesherren, der Kaiser sollte es nur in dringenden Fällen tun'10. Bei
Begnadigungen, Volljährigkeitserklärungen, Ehelichkeitserklärung unehe¬
licher Kinder, zuweilen auch bei der Verleihung des niederen Adels, kon¬
kurrierten die Landesherren mit dem Kaiser 41 . Auf die Erteilung von Mono¬
polen mußte der Kaiser, wenigstens in späterer Zeit, durch die Wahlkapitula¬
tion verzichten42 ; landesherrliche Patente wurden seit Ende des 18. Jh.

38 Vgl. S. 917. Stand. Wahlkapitulation Art. 15 (Zeumer 2 Nr. 205).
37 Vgl. RA. von 1576 §§ 118-120 (N. Samml. 3, 372). Preuß, ALR. II Tit. 15

Abschn. 3. Pütter Hist. Entw. 3, 264, A. Hoff mann Deutsch. Zollrecht 1. 1900.
38 Vgl. S. 899. Pütter 2, 164. 3, 263. Die kaiserlichen Notare mußten sich

in manchen Ländern einer besonderen Landesprüfung unterziehen. Vgl. v. Geldern
Aus den Akten des reußischen Hofpfalzgrafen A. H. Tb. Geldern (1786-1806),
Familieng.-Bl. 16 (1918) 125ff.

39 Vgl. Pütter 3, 266.
10 Vgl. JRA. § 175. Pütter 3, 269ff. Graf v. Oberndorff Das vom Landes-

lierrn oder von Staats wegen erteilte Moratorium, Greifsw. Diss. 1905. Vgl. 6. 897
Hein Eiserne Briefe, Aus dem Danziger Rechtsleben 1910 S. 68ff.

11 Vgl. S. 888. 897. Pütter 3, 271. Eichhorn 4, 291f. Das Preuß. ALP.
II Tit. 9 §§ 2, 9,- 10, 13, 14, Anh. § 113, verbietet den Untertanen, sich im Inland
einer ihnen von „fremden Staaten" verliehenen Standeserhöhung ohne landes-
lierrliche Erlaubnis zu bedienen. An eine Ausschließung kaiserlicher Standes-
whöhungen kann dabei aber nicht gedacht sein. Über Jahrgebung durch Kaiser,
Landesherm,Reichsstande, Reichsstädte vgl. Suchier Gesch. d. Venia aetatis
ra Dtachl. vor 1900, Diss. Halle 1907.

° Vgl. StändigeWahlkapitulation Art. 7 (Zeumer 2 Nr. 206).
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häufiger 43 . Der Schutz des schriftstellerischen Urheberrechtes durch Bücher¬
privilegien wurde in Deutschland seit Anfang des 16. Jh., und zwar ebenso¬
wohl durch die Kaiser wie die Landesherren, geübt 14. Die kaiserlichen Privi¬
legien hatten jedoch schließlich nur noch Bedeutung für den Bücherhandel
auf den kaiserlichen Messen, namentlich in Frankfurt; der regelmäßige
Schutz konnte nur noch durch landesherrliche Privilegien erworben werden 45.
Im allgemeinen sprach sich die Theorie der zweiten Hälfte des 18. Jh. dahin
aus: „Alles dasjenige, dessen rechtliche Wirkung sich innerhalb der Grenzen
eines Landes äußert, ist in eines jeden Reichsstandes Landeshoheitbe¬
griffen. Alles, was seit der Zeit, als die Landeshoheit zu ihrer Vollkommen¬
heit gediehen, erst neu in Gang gekommen ist oder künftig noch erdacht
werden mag, gehört ohnehin für die Landeshoheit. Und alle Rechte der
Landeshoheit sind ausschließlich zu verstehen, daß sie nur ein jeder Reichs¬
stand in seinem Lande auszuüben hat, ohne daß der Kaiser darin vorgreifen
darf" 46.

5. Die Landstände 47 . Die auf die Emanzipation vom Reich ge¬
richtete Politik der Reichsstände verfolgte zugleich im Innern die Befreiung

43 Vgl. Klostermann Geistiges Eigentum 2, 195. Köhler Patentr. 16ff.
44 Vgl. Klostermann 1, 42. Güterbook Entstehungs-G. der Carolina

203ff. Wigand Wetzlarsche Beiträge 1, 227ff. Die Rechtlosigkeit aller nicht
privilegierten Schriftsteller im 16. Jh. zeigt der Prozeß des Konr. Lagus. Vgl,
Muther Zur G. der RW. 299ff. Pescatore Greifsw. Vorles.-Verz.1901 Beilage.
Auch die Päpste erteilten Buchprivilegien.

45 Vgl. N. Samml. 4, Zugabe S. 114ff. Pütter 3, 272f.
46 Vgl. Pütter 3, 274. Erdmannsdörffer 1, 57f. 66f. 73. 410ff. Ständige

Wahlkapitulation Art. 1 (N. Samml. 4, 234). Preuß. ALR. II 13 §§ 1-15.
47 Vgl. S. 665ff. und dort angeführte Literatur; ferner S. 926ff. Härtung

VG. COff. 84ff. v. Below Syst. n. Bed. d. landständ. Verf. (Terr. u. Stadt 163ff.)j
Landtagsakten v. Jülich-Berg, 2 Bde. 1895-07 (vgl. Stutz, ZRG. 33, 337. Hey¬
mann, ZRG. 42, 468); Landst. Verf. in Jülich-Berg 3. 1890/91: Zur G. d. landst.
Verf., HistZ. 100, 317ff. Bergmann G. d. ostpreuß. Stände u. Steuern 1688
bis 1704, 1901 (Schmoller Forsch. 19, 1; vgl. v. Below, HistZ. 91, 285). Bit¬
feld G. d. magdeb. Steuerwesens 1888 (Schmoller Forsch. 8, 1). Breysig G. d.
brandenb. Finanzen 1640—97, 1895. Burkhardt Ernestinisehe Landtagsakten
1. 1902 (vgl. G. Wolf, GGA. 1904, 877ff.). Croon Landst. Verf. v. Schweidnitz-
Jauer 1912 (vgl. Spangenberg, ZRG. 47, 599. Osswald, HistVjschr. 17, 555).
Falke Steuerbewilligungen der Landst. im Kurfürstentum Sachsen, Z. f. Staatsw.
30. 31. Fehr, RC. 240f. Friedensburg Kurmärk. Ständeakten unter Joachim If
1535-1571, 2 Bde. 1913-16. v. Gierke Gen.-R. 1, 534ff. Glagau Hessische
Landtagsakten 1, 1901; Anna v. Hessen, Mark Diss. 1899. H. Goldschmidt
Landst. v. Jülich-Berg 1609 (Z. Aachen 34,175ff.) 1913; Landtagsakten, VjschrSozWG.
13, 193ff. Gössel Die kursächs. Landtagsordmtng, Leipz. Diss. 1911. Gothein
Landst. d. Kurpfalz, ZGO. 42, lff. Haß Die kurmärk. Stände im 16. Jh. 1913.
Hirn G. d. Tiroler Landtage 1518-25, 1905. Hötzsch Stände u. Verw. v. Cleve
n. Mark 1666-97, 1908. Ilwof D. ständische Landtag d. Hzgt. Steierm. unter
Ma. Theresia und ihren Söhnen 1913, ArchÖG. 104. Jegel D. landst. Verf. in d.
ehem. Fürstentümern Ansbach-Bayreuth 1913. Th. Knapp D. schwäb.-üsten.
Stände 1916, Würt, Vjh., N. Beitr. ], 49ff. Knetsch (S. 930, Trier). Köchel
(S. 930, Salzb.). Kiosch Landst, Verf. Lüneburgs, Diss. Kiel 1914. Küntzel
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der landesfürstlichenObrigkeit von den Landständen. Allerdings war die
Stellung der letzteren nicht überall die gleiche. Fehlte es in den kleinsten
Territorien und Herrschaften überhaupt an den Elementen,aus denen sich
eine landständische Verfassung hätte entwickeln können, so war anderer¬
seits in den geistlichen Staaten durch die von den Kapiteln aufgestellten
Wahlkapitulationen 47a die Macht der Stände außerordentlich gewachsen, so
daß an ihre erfolgreicheBeKämpfung nicht gedacht werden konnte. Wenn
hier die Prälaten den wichtigsten Bestandteil der Landstände bildeten,
so traten diese in den weltlichen, namentlichden protestantischenStaaten
in den Hintergrund oder fehlten überhaupt. Andererseits fehlte in den
südwestdeutschen Territorien der landsässigeAdel, da der niedere Adel
hier größtenteilsseine Reichsunmittelbarkeitbewahrt hatte.

Der Kampf der Landesherrengegen die Landstände ging nicht aus
den Bestrebungenfürstlicher Willkürherrschafthervor, er entbrannte viel¬
mehr in den zusammengesetzten Territorien, für die es geradezu ein Lebens¬
bedürfnis war, daß die Stände der einzelnen Landesteile verschwanden, um
im Interesse der Staatseinheitentweder einem gemeinsamen Landtag oder
dem absoluten Regiment der Landesherren Platz zu machen. Ein Wider¬
stand der Bevölkerung war dabei nicht zu besorgen, da die Stände tat¬
sächlich nur ihre eigenen Interessen,aber nicht die des gesamten Volkes,
am wenigstendie der Bauern, vertraten48. Eine gewisse Stütze fanden

Ständetumu. Fürstentum vornehmlich Preußens im 17. Jh. (Fschr. Schmoller
1908 S. lOlff.). Lichtner Landesherr u. Stände in Hessen-Kassel 1797—1821,
Gott. Diss. 1913. Löbl Sieg d. Fürstenrechts vor d. 30j. Kriege (Schmoller Forsch.
187) 1916. Lohmann Reichsges. v. 1654 über d. Steuerpflichtigkeit d. Landstände,
Diss. Bonn 1893. Mensi Kampf um die Steuerpflicht d. oberen Stände in Graz
1912, Z. Steierm. 9; G. d. direkten Steuern in Steierm. 1912. F. W. Müller D.
clsäß. Landst. 1907 (vgl. v. Below, ZGO. 63, 191). Rachel D. gr. Kurf. u. d.
oatpr. Stände 1905 (SchmollerForsch. 24, 1). Rieger D. hessen-darmst. Landstände
u. d. Absolutismus,Diss. Gießen 1894. Riezler G. Bayerns 6, 23ff. Schotte
Fürstentum u. Stände inBrandenb. unter Joachim 1 1911. Schwarz (S. 930, Trier).
Siebeck D. landst. Verf. Hessens im 16. Jh. 1914. Struv Diskurs v. Urspr. d.
Landst. 1741. Tezner Technik u. Geist d. ständisch-monarchischen Staatsr. 1901.
Urkunden u. Aktenstücke z. G. d. Kurf. Friedr. Wilh. v. Brandenb. Ständische
Verhandlungen, Bd. 5 (Cleve-Berg),10 (Brandenb.), 15. 16 (Preußen) 1864ff. Vancsa
D. alt. Steuerbekenntnissed. Stände in Österr. u. d. E., MJÖG. Erg.-Bd. 6, 458ff.
v. Weech Bad. Landtagsabschiede 1877. v. Wretschko Landstandschaft d.
Universität Innsbruck, ZRG. 54, 40ff. Württemb. Landtagsakten 1. Reihe 1913ff.
2. Reihe 1910 ff.

" a Vgl. S. 669. 896, ferner Feine (§ 71 n. 4 ) 330ff. und dortige Lit. Här¬
tung VG. 91 ff. 1695 wurden von Papst Innocenz XII die Wahlkapitulationen
verboten, und der Kaiser schloß sich diesem Verbote an.

8 Da die Ritterschaft unter Berufung auf ihre Ritterdienste möglichste
Steuerfreiheit für sich beanspruchte und sich nur dazu herbeiließ, ihre Bauern
und Mediatatädtezur Landessteuer heranzuziehen, so kam es zwischen den Städten
und der Ritterschaft vielfach zu Prozessen wegen ungleicher Besteuerung. Vgl.
Eichhorn 4, 360, Note m. v. Below (n. 80). Nur in der würtembergischen Ver¬
fassung (Tübinger Vertrag von 1514, abgedr. WürttLTA. Erste Reihe 1, 225ff.
w. 72. 73; vgl. Rümelin Tüb. Vertr., Schmollers Jahrb. 39, lff.) überwog das



042 Neuzeit bis zur Auflösung des Reiches.

die gegen die Stände gerichteten Bestrebungen schon in der Reichsgesetz¬
gebung, indem die den einzelnen Reichsständen auferlegten Reichs- und
Kreiskstcn unbedingt beschafft werden mußten und von den Landständen
nicht verweigert werden konnten49. Die Reichsgesetze bestimmten dabei
ausdrücklich, daß selbst vertragsmäßige Steuerbefreiungen einzelner Unter¬
tanen und ganzer Körperschaften (Kapitel, Klöster) dem gegenüberun¬
wirksam sein sollten. Säumnis in der Entrichtung der Steuern sollte mit
Verdoppelung des Betrages bestraft werden und den Landesherren des¬
wegen gestattet sein, gegen die ungehorsamen Untertanen bei einem der
höchsten Reichsgerichte zu klagen. Nur wurde verlangt, daß die Steuern
gleichmäßig umgelegt und auch die Kammergüter der Landesherrenmit¬
herangezogen, die Armen aber möglichst verschont würden50 . Durch Reichs¬
schluß von 1670 wurde festgesetzt, daß die Reichsstände auch berechtigt
seien, von ihren Untertanen zu Reichs-, Depuiations- und Kreiskmwenten
die nötigen Legationskostenzu erheben51 . Von besonderer Bedeutungwurden
aber die Bestimmungen der Reichsexekutionsordnung von 1555 über die
Kreishilfe zu Vollnziehungdes hievor gesetzten Friedslands, Exekution und
Handhabung des Landfriedens, zu Erhaltung gemeiner Sicherheit und Ruhe,
wonach sich jeder Kreisstand in ständiger Bereitschaft halten und für ge¬
nügende Befestigungen zum Schutz gegen Überfälle sorgen sollte, auch
daß derwegen eine jede Obrigkeit Macht haben soll, ihre Untertanen,geistlich
und welllich, sie seien exempt, gefreiet oder nicht gefreift, bis zum Betrage
ihres rcichsmatrikularmäßigen Anschlages „mit Steuer zu belegen" 52. In
weiterer Ausführung dieser Bestimmung setzte der JRA. von 1654 § 180
fest, daß die Untertanen „zu Besetz- und Erhaltung der einem oder andern
Reichsstand zugehörigennötigen Veslungen, Plätzen und Guarnisonen ihren
Landesfürsten, Herrschaften und Obern mit hilflichem Beitrag gehorsamlich
an Hand zu gehen schuldig seien53 . Ein Reichsgutachten von 1670 wollte
diese Bestimmung dahin ausgelegt haben, daß die Untertanen nicht allein
zur Lands-Defensions-Verfassung, sondern auch zu Handhab- und Erfüllung
der gedachtem Instrumento Paris nicht zuwiderlaufendenBündnissen,wie auch
nicht zur Erhalt- und Besetzungen der nötigen, sondern indefiniteder Vestungen,
Orte und Plätze, auch zur Verpflegung der Völker und andern hierzu gehörigen
Notwendigkeiten ihren Landfürsten, Herrschaften und Oberen die jedesmal

städtische und das bäuerliche Element, da die Reichsritterseüaft an den Land¬
tagen nicht teilnahm. Vgl. Erdmannsdörffer 1, 66. Berghaus Deutschi, vor
100 Jahren 1, 250ff. Perthes Politische Zustände 1, 433ff.

« Vgl. Reichsabscbiede von 1507 §8 (N. Samml. 2, 112), 1510 §6 (133),
1530 § 118 (324), 1542 § 53 (454), 1543 §§ 24f. (487), 1544 §§ lOf. (498), 1548 § 102
(545), 1566 §§42-45 (3, 220), 1576 §§ 11-15 (355f.), 1582 §§ 10-14 (401), 1594
§§ 11-15 (429), 1598 §§ 11-15 (454), 1613 §§ 7-9 (524), 1654 § 14 (645; Zoumer
QS. 2 Nr. 200), Reichsschluß von 1719 Art. 4 (4, 346).

60 Vgl. Eichhorn 4, 306f.
« N. Samml. 4, 80.
52 RA. von 1555 §§ 54. 82 (N. Samml. 3. 24. 30; Zeumev QS. 2 Nr. 189).
«3 N. Samml. 3, 674. Zeumer QS. 2 Nr. 200 S. 460. Vgl. Lohmann (n. 47).
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erforderte Mittel und folgentliehalles, was an sie und so oft es begehrt wird,
qehorsam- und umoeigerlichdarzugeben schuldig sein und daß einige Klage
der Unterthmcnweder bei dem kaiserlichen Reichshofrat noch Cammergericht
hienäeder nicht angenommen [werden], - --------- auch den Landständen, Land¬
sassen und Unterthaneneinige privilegia und exemptiones ------ nicht zu statten
kommen sollen. Dieser Versuch, eine reichsgesetzliche Aufhebung des ge¬
samten Steuerbewilligungsrechtsder Landstände herbeizuführen, hatte zwar
nicht den gewünschten Erfolg, da der Kaiser dem Reichsgutachten die Ge¬
nehmigung versagte. Es wurde aber doch erreicht, daß diejenigen Reichs¬
stände, so ein mehrers, als in vorangezogenemParagraph begriffen, gegen
Ihre Unterthanen und Landsassen rechtmäßig hergebracht,darin reichsgesetz¬
lich bestätigt und die Untertanen demgemäß dem Herkommen und er¬
heischenderNotdurft nach zu contribuiren angewiesen wurden54 . Ein der¬
artiges Herkommenwar in einer Zeit, wo wiederholt bewilligte außerordent¬
liche Steuern schon als herkömmlich behandelt zu werden pflegten, un¬
schwer zu erreichen. In Baiern bestand es zu militärischen Zwecken schon
vor dem 30jährigen Kriege 55 , und in Brandenburg wurde es in derselben
Richtung durch den großen Kurfürsten zur Geltung gebracht 56 . Nur in
Sachsen, Braunschweig,Hessen, Würtemberg und Meklenburg erhielten sich
die Landständein alter Weise (in Mecklenburg gemeinsam für Schwerin und
Strelitz), während ihr Einfluß in den übrigen Territorien mehr und mehr
abgeschwächt wurde, indem die landesherrliehe Gewalt ihnen nur noch die
als hergebrachterwiesenen Rechte zugestand. In Österreich hatte man bis
zum 17. Jh. mehrfach vergebens versucht Generallandtage aus Vertretern
der Einzellandtage einzuführen, um eine größere Zentralisation auf stän¬
discher Grundlageherzustellen; dort drehte sich der Kampf gegen die Land-
ständc hauptsächlich um konfessionelle Fragen 57 , in Brandenburg-Preußen
um militärische. Schließlichwurden in beiden Ländern und ebenso in Baiein
die Landstände zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgedrückt, während
die absolute Monarchie mit unbeschränktem Gesetzgebungs- und Be¬
steuerungsrechtdes Landesherrn durchgeführt wurde.

Der Hauptgrund für diesen Rückgang der landständischen Verfassung
lag in der durch den westfälischen Frieden zugestandenen internationalen
Stellung der deutschen Reichsstände. Besaßen diese das Bündnisrecht, so
war es selbstverständlich, daß ihnen auch das Gesandtschaftsrecht und das

64 Vgl. kaiserliche Resolution vom 12. Febr. 1(571 (N. Samml. 4, 84). Gerst¬
lacher 7, 989. 993.

55 Vgl. Erdmannsdörffer 1, 57.
»8 In Brandenburg war der Landtagsrezeß von 1C53 entscheidend, der gegen

die Konzession einer Verstärkung der gutsobrigkeitlichen Rechte des Adels die
vom Kurfürsten geforderten Steuern auf sechs Jahre bewilligte.

57 Nach den Bestimmungen des JPO. 5, 31 bedurften die Landesherren zu
Änderungen in der Landesreligion gegenüber dem Normaljahr 1624 der landständi¬
schen Genehmigung (vgl. n. 22). Das Recht, Andersgläubigen Duldung zu ge¬
wahren, stand den Landesherren auch ohne ständische Mitwirkung zu; streitig
«lieb nur, ob sich dies auch auf dio Zulassung des Gottesdienstes erstrecke.
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Recht über Krieg und Frieden zukam. Hatte das Reich ihnen solche Rechte
gewährt, so wollten sie sich diese durch ihre eigenen Stände nicht ver¬
kümmern lassen. Die Erträge der Kammergüterund der mit kriegführenden
Staaten abgeschlossenenSubsidienverträgegenügten nicht für die Be¬
dürfnisse der vielfach nach Versailler Muster eingerichteten Hofhaltungen,
die Gesandtschaftskostenund den Sold für die Truppen. Landessteuern
waren unentbehrlich,und es erschien nicht gerechtfertigt,wenn diese vor¬
wiegend von solchen bewilligt werden mußten, die für ihre Person nichts
bezahltenund jede Steuerbewilligung nur benutzten, um neue Freiheiten
für sich herauszuschlagen.

6. Das Heerwesen 58 beruhte fast ausschließlich auf dem Söldner¬
system. Man unterschied die Reisigen (zu Roß) und die Knechte (Fuß¬
oder Landsknechte). Bei der Reiterei sollte sich unter je zehn oder zwanzig
Pferden ein regelmäßig ausgerüsteter Kürisser befinden. Als Regel wurde
betrachtet, daß immer einige adeliche Junker mit einer gewissen Zahl von
ihnen geworbener Reisigen, für die sie den Sold mitempfingen, in den Dienst
traten; unter keinem Junker stehende herrenlose Einspännige sollten nur
ausnahmsweise angeworben werden. Durch diese Anknüpfung an das Ritter¬
tum wurde der Reiterei ein mehr aristokratischer und landschaftlicher
Charakter gewahrt, während sich die Landsknechte aus aller Herren Ländern

58 Vgl. § 75. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 2446ff. 8854. 10308ff. - Arnold
Anf. d. preuß. Militärkabinetts 1910 (Fschr. Zeumer 169ff.). Barthold G. d.
Kriegsverf. 2 2, 142ff. Beck Bayerns Heerwesen u. Mobilmachung im 15. Jh. 1912
(ArchZ. 18, lff.). v. Bonin Heeresrecht 1912; D. kurbr. Kriegsrat 1630-41 (Forsch.
br.-pr. G. 25). R. de l'Homme de Courbiere G. d. brandenb.-pr. Heeresverf.
1852. v. Crousaz Org. d. br.-pr. Heeres 2 1873. Eppenstein Beitr. z. G. d.
auswärt. Kriegsdienstes d. Deutschen 16. Jh. 1920 (Forsch, br.-pr. G. 32). Fehr
KG. 248ff. Erich Hampe Reiterdienst der Bürger von Croppenstedt u. d. In¬
stitut der Reithufen, Heidelb. phil. Diss. 1917. Harms Landmiliz u. steh. Heer
in Kurmainz 18. Jh. 1909. J. Hofmann Die kursächs. Armee 1769 bis z. hair.
Erbfolgekrieg 1914. Kaphahn Z. kursächs. Heerw. 17. u. 18. Jh. (Z. Thür.-Sächs. G.
1914). M. Lehmann Scharnhorst 1886f. Lorentzen D. schwed. Armee im 30j.
Kriege 1894. Marschall v. Bieberstein Verantwortlichkeit u. Gegenzeichnung
bei Anordnungen d. obersten Kriegsherrn 1911, 125ff. J. J. Moser Landeshoh.
in Militärsachen 1773. Naumann Kursächs. Defensionswerk 1613—1709, 1917.
Neil Landsknechte 1914. v. d. Osten-Sacken Preußens Heer 1, 1911. Pätel
Org. d. hess. Heeres unter Philipp d. Gr. 1897. Schädrich D. Generalfeldkriegs-
kommissariat im Schles. 1741, 1913. A. B. Schmidt (§61 n. 12). Schmitt-
Dorotiö Diktatur 1921. Schmoller Umrisse u. Forsch. 247ff. F. v. Schrötter
Br.-pr. Heeresverf. unter d. Gr. Kurf. 1892. R. v. Schrötter Ergänzung d. pr.
Heeres (Forsch, br.-pr. G. 23); Preuß. Offizierkorps (ebd. 26). v. Staudinger
G. d. bayr. Heeres 1901 ff. Steinwenter Die Wehrmaßnahmen des steir. Land¬
tags gegen Türken u. Hajducken 1605 (Z. Steierm. 16) 1918. Themius Anf. d.
steh. H. in Kursaehsen 1912. Thiel Z. G. d. inneröst. Kriegsverw. im 16. Jh. (Z.
Steierm. 12) 1914. Urkundl. Beitr. z. G. d. pr. H. 2, 1: Anf. d. alten Armee, hg.
Jany 1901. Werunsky Ost. RG. 154ff. Wintterlin (S. 929) 1, 44f. Wohlers
Staatsrechtl. Stellung d. Generalstabes in Pr. u. im Deutschen R, 1921. v. Wrede
G. d. k. u. k. Wehrmacht 1898-1905.
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und allen Ständen zusammenfanden;doch hielt man darauf, daß jedes
Kähnlein von 300 bis 400 Mann mehrere berittene Führer der Schützenzüge
hatte, die von Adel oder erfahrene Kriegsmänner -waren. Die Anwerbung
wurde regelmäßig einem Obristen übertragen, dem die Hauptleute der 8 bis
]0 Fähnlein seines Regimentes, bei der Reiterei die Rittmeister, als Unter¬
werber dienten 59. Oberst, Hauptleute und Rittmeister waren nicht bloß
Offiziere, sondern zugleich Unternehmer,die geworbenen Truppen standen
nur zu ihnen im Vertragsverhältnisund empfingen von ihnen den Sold.
Die Errichtung des Regimentes geschah mit der Musterung vor den Muste¬
rungskommissaren des Kriegsherrn. Die Einzelnen wurden in die Muster¬
rolle eingetragen. Mit der Verlesung des Artikelbriefes (S. 921) und der
Vereidigung der Truppen auf diesen wurde die Musterung geschlossen. Die
Generale pflegte der Kriegsherrselbst anzustellen 60 , die übrigen Offiziere
wurden von den Obersten oder Hauptleuten ernannt, die Unteroffiziere
zum Teil von den Knechten gewählt. Seine kriegerischeAusrüstung und seinen
Unterhalt hatte jeder Mann selbst zu bestreiten; Wohnung, Feuerung und
Lagerstroh wurden ihm gestellt (das Servis); bei der Artillerie stellte der
Kriegsherr auch das Artilleriematerial (Zeug), zu dessen Aufbewahrung im
Frieden die Zeughäuser dienten. Außer dem Sold, der durch die Hände der
Obersten und Hauptleute ging, erhielten die Truppen Handgeld und für
die Zeit, wo man ihrer Dienste nicht bedurfte, Wartegeld. Außerdem wurde
ihnen ein bestimmtes Beuterechtund bei Erstürmung von Festungen ein
Sturmsold zugestanden.Das Gerichtswesen war korporativ geordnet, jedes
Regiment hatte seinen Schultheißen und zwölf Gerichtsleute als Urteiler.
Bei Malejizsachen wurden die Offiziere, Fähnriche und Feldweibel neben
den Gerichtsleutenzugezogen. Öffentlicher Ankläger war der Profoß.
Bei dem sogenannten Spießrecht wurde das Urteil von dem versammelten
Regiment als Gerichtsgemeindegefällt und sogleich auch durch Vor¬
halten der Spieße beim Gassenlaufen vollstreckt61 .

Durch die Einführung der stehenden Heere in Österreich, Branden¬
burg und einigen anderen Territorienwurde seit der zweiten Hälfte des
17. Jh. der privatrechtlicheCharakter des Heerwesens beseitigt und das
Heer auf staatsrechtlicherGrundlage neu aufgebaut. Die Werbungen
wurden jetzt von den Regierungen unmittelbar in die Hand genommen, die
Obersten, Hauptleute und Rittmeister hörten auf Spekulanten zu sein und
wurden zu Beamten.Das herren- und vaterlandlose Söldnertum der Truppen

59 Das Reiterregiment hatte vier Schwadronen, jede zu 250—300 Pferden unter
einem Rittmeister; je 50 Pferde bildeten eine Rotte unter einem Rottmeister.

00 Den Generalen konnte aber auch die Anwerbung eines ganzen Heeres über¬
tragen weiden. Wer eine solche übernahm, war seinem Kriegsherrn nur durch
seinen Vertrag (Kapitulation) und nur, soweit dieser reichte, zu Diensten verpflichtet.
Beim Heere befanden sich fürstliche Kommissare entweder als Aufsichtsorgane
oder für die Heeresverwaltung, Verpflegung, Ausrüstung, Musterung usw. Vgl.
Schmitt-Dorotic Diktatur 68ff.

61 Vgl. v. Bonin Rechtsverf. (S. 919); Das Spießrecht des 17. u. 18. Jh.,
*RG. 38, 52ff. v . Künßberg Rechtsbrauch u. Kinderspiel 1921, 54.
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verlor sich, da sie auch im Frieden unter militärischer Zucht zusammen¬
gehalten wurden und die einzelnenTruppenteile eine militärische Über¬
lieferung erhielten. An die Stelle der Artikelbriefe, die rechtlich nur Ver¬
tragsurkunden gewesen waren, traten die von Staat erlassenen Kriegs¬
artikel. Kleidung, Bewaffnung, Verpflegung der Truppen wurde Sache des
Staates, die Besoldung nach festen Grundsätzengeregelt. Erst jetzt kam
die Bezeichnung Soldaten auf. Eine Hauptsachewar die Fürsorge für eine
regelmäßige Ergänzungdes Heeres.

Das alte Recht der Landfolge oder Reis' und Folge war in gesetzlicher
Anerkennung geblieben02 , aber nur selten und mit geringem Erfolg hatte
man davon Gebrauch gemacht. Nur in den österreichischen Grenzprovinzen
gegen die Türkei gab es organisierte Landesaufgebote63 . In Preußen ver¬
suchten Friedrich Kund Friedrich Wilhelm L geregelte Landmilizen ins
Leben zu rufen; auch Friedrich d. Gr. hat in der Not des siebenjährigen
Krieges seine Zuflucht zu ihnen genommen. Militärisch spielten die Land¬
milizen eine untergeordneteBolle, aber der ihnen zu Grund liegende Ge¬
danke der Wehrpflichtals einer allgemeinen Untertanenpflichtwurde von
entscheidenderBedeutung. In Preußen sprach, nach manchen Wande¬
lungen, das Kantonreglementvon 1733 zum erstenmalden Grundsatz aus,
daß jeder Untertan der Wehrpflichtunterliege. Jedem Regiment wurde
ein besonderer Aushebungsbezirk (Kanton) überwiesen und für die Wehr¬
pflichtigen jedes Kantons (Kantonisten)wurden Stammrollen angelegt, wie
sie seit den Tagen Karls des Großen (S. 166) nicht mehr vorgekommen
waren64. Noch blieb während des ganzen 18. Jh. neben der inländischen
Aushebungdie ausländische Werbung bestehen; überdies enthielten die
Kantonreglements so zahlreiche Ausnahmen, daß tatsächlich sich die Kanton¬
pflicht auf die untersten Klassen der Bevölkerungbeschränkte, während
die übrigen befreit waren. Aber die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht
war doch damit angebahnt 65 , und wenigstensdem Landesadcl wurde es

62 Vgl. RA. von 1555 § 54 (N. Samml. 3, 24). Liebe (S. 559).
63 Vgl. Luschin v. Ebengreuth Ost. RG. 467ff. Über sonstige Versuche

in dieser Richtung vgl. Lorentzen (n. 58) 6f., ZGO. 40, 366. 47, 382. Lamp-
recht WL. 1, 1294. Das schwedische Heer unter Gustav Adolf beruhte großen¬
teils bereits auf Aushebung.

61 Vgl. Altmann Ausgew. Urk. 1, 166. Eichhorn 4, 550f. Ribbentrop
Verf. d. preuß. Kantonwesens 1798. M. Lehmann Preußen und die allg. Wehr¬
pflicht i. J. 1809, HistZ. 61, 97ff.; Werbung, Wehrpflicht und Beurlaubung im
Heere Friedrich Wilhelms I, ebd. 67, 254«. Koser Friedr. d. Gr. 1, 530ff. G. Meyer
Verwaltungsrecht2 §-198.

85 Das alle bisherigen Instruktionen zusammenfassende Kantongesetz Friedrich
Wilhelms II von 1792 bestimmte bereits: Die Verbindlichkeit, den Staat zu ver¬
teidigen, liegt jedem schutzgenießendenUnterthan auf, wenn ihm nicht besondereAus¬
nahmen zur Erhaltung und Beförderung der Wohlfahrt desselbenzu, statten kommen.
Die zahlreichen Befreiungen beruhten auf dem Grundgedanken, daß nur solche
Personen, die dem Staat oder dem gemeinen Wohl durch ihre sonstige Stellung nichts
zu nützen vermöchten, der Kantonpflicht unterliegen sollten. Die letztere wurde
bedingt durch die Geburt in einer kantonpfliehtigen Familie und konnte durch
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ungeachtet seiner Befreiung vom Enrollemenl schon von Friedrich Wilhelm L
zur unbedingten Pflicht gemacht, sich dem Dienst im preußischen Offizier¬
korps nicht ohne zwingende Gründe zu entziehen 66.

7. Das Gerichtswesen 67 . Die auf allen Gebieten des staatlichen
Lebens eingetretenen Veränderungenforderten eine völlige Umgestaltung
der Behördenorganisation in den Territorien. Vor allem galt dies von der
Gerichtsverfassung. Die Rezeption des römischen Rechts und die Um¬

einseitige Änderung des persönlichen Berufes nicht beseitigt werden. Vgl. ALR.
II 10 § 51. Die jährlichen Kantonrevisionen erstreckten sich auf die Kanton¬
pflichtigen vom 16. bis zum vollendeten 45. Jahre. Die für tauglich Befundenen
waren persönlich dienstpflichtig und konnten sich nicht vertreten lassen. Die Dienst¬
zeit dauerte 20, bei Artillerie und Train 12 Jahre, Kriegsjahre doppelt gerechnet.
GewisseLandesteile waren teils wegen vermeintlich mangelnder militärischer Eigen¬
schaften, teils aus Gründen ihrer Verkehrsverhältnisse befreit. Unabhängig von
der Kantonpflicht bestand die Landmiliz. Vgl. ALR. II 10 § 14.

69 Vgl. ALR. II 9 § 1.
07 Vgl. die S. 864 u. 926ff. angeführte Literatur. — S. Adler Adeliges Land¬

recht in Nieder- u. Oberösterreich u. d. Gerichtsreformen d. 18. Jh. 1912 (FsehrDJT.
Wien). Amrhein Würzb. Zivilgerichte erster Instanz 1916 (ArchUFrk. 58, lff.).
Bischoff Über steir. Rechtspflege im 17. Jh. (ZSteierm. 12). v. Bonin Vom Schöppen-
stuhl zu Jüterbog im 17. Jh. (MagdG.-Bl. 47, 185ff.). Bornhak Einfluß der
fremden Rechte auf die Umgestaltung der deutschen Gerichtsverf., FDG. 26, 417ff.
Brach Ref. d. Gerichtswes. im Erzb. Köln unter Maximilian Franz, Diss. Münster
1910. Carlebach Bad. RG. 1, 26ff. Distel Beiträge zur älteren VG. d. Leipz.
Schöffenstuhls, ZRG. 20, 89ff. 23, 63ff.; Beitrag z. VG. d. Hofgerichts zu Witten¬
berg, ebd. 25, 117ff. Eschbach Die Erkundigung über die Ger.-Verf. im Herz.
Jülich 1554/55, Beitr. z. G. d. Niederrheins, Düsseid. JB. 17, 116ff. Fehr RG.
245f. Grund (S. 652 53). Grupen Observationes (1763) 409ff. Hintze Rats¬
stube u. Kammergericht i. Brandenb. im 16. Jh. 1911 (Forsch. Brand.-Pr. G. 24,
lff.). Holtze G. des Kammergerichts in Brandenb.-Preußen (a. ü. d. Titel: Bei¬
träge zur Brandenb.-Preuß. RG), 4 Bde. 1890-1904; 500 Jahre G. d. Kammer¬
gerichts Berlin 1913. v. Kamptz, JB. f. d. preuß. Gesetzgebung 58. 59. Keck
Bntwickl. d. Oberapp.-Ger. zu Cassel, Marb. Diss. 1906. Klinkenberg Ratsstube
u. Kanzlei i. Brandenb. 16. Jh. (Forsch, brand.-pr. G. 23, 413ff.); Kurfürst! Kammer
u. Begründ.d. Geh. Rats, HistZ. 114, 473ff. Kaas (S. 928). Knapp Zenten d.
Hochstifts Würzb. 2, 87ff. Koser (S. 928) 1, 321ff. Paul Lenel Bad. R.-Verw.
(S. 927) 89ff.; Scheidung von Richtein u. Urteilern in der d. Ger.-Verf. seit der
Rezeption d. fremden Rechte, ZRG. 47, 440ff. Löwe Gerichtswesen d. Grafsch.
Steinfurt,Diss. Münster 1913. Meli Der comitatus Liupoldi u. dessen Aufteilung
in die Landgerichtedes 19. Jh., MJÖG. 21, 385ff. Ober (§ 66 n. 4). Oppermann
Deutsches Ger.-Verf. im 17. Jh., ZDR. 11, 66ff. Planer Recht u. Richter i. d.
innerösterr. Landen, Steiermark, Kärnten u. Krain 1911 (vgl. v. Voltelini Hist-
Vjschr. 1917, 209). Probst Entw. d. Ger.-Verf. u. d. Ziv.-Proz. in Kurhessen 1911.
Riezler G. Bay. 6, 99ff. Rosenthal Gerichtswesen u. VerwOrg. Bay., 2, 4ff;
D. bair. Hofgeriehtu. d. Hofgeding, VjschrSozWG. 11, 415ff. Rubel Ger.-Verf. i. d.
Grafsch. u. Reichsstadt Dortmund seit 1504 (Beitr. Dortm. 21) 1912. Sauer D.
ravensbergischenGogerichte u. ihre Reform im 16. Jh., Diss. Münster 1909.
H. Schmidt Die Glückstädter Regierungs- u. Justizkanzlei des kgl. Anteils an
d- Hzgt. Schlesw. u. Holst. 1648-1774, 1918 (Z. Schlesw.-Holst. 48, 297ff.). A. S.
Schultze Priv.-R. u. Prozeß 193ff. Smend Brandenb.-Preußen u. das Reichs-
kammergerieht (Forsch, z. br.-pr. Gesch. 20, 161 ff.). Sieger Landgerichte u. Tal-
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Wandlung der Volksgerichte in gelehrte Gerichte bedingten sich gegenseitig-
die erstere trat ins Leben durch die Errichtung des Reichskammer»erichts
mit seinen gelehrten Beisitzern und machte dann ihrerseits die entsprechenden
Gerichtsreformen in den Territorien notwendig. Die Tätigkeit der Urteilcr
verlor ihre rechterzeugende Kraft und wurde zu einer bloßen Anwendung
gegebener Normen, zur juristischen Kunst 08 . Dabei war die Entwicklung
bei den Obergerichten eine andere als bei den Untergerichten. Jene blieben
Kollegialgerichte, indem Rechtsgelehrte in das Urteilerkollegium auf¬
genommen wurden; der Richter behielt den Vorsitz und blieb lange noch
auf die Prozeßleitung beschränkt; seine Mitwirkung an der Urteüfindun<r
beschränkte sich vielfach auf den Stichentscheid68 a . In den Untergerichten
starben die Urteilerkollegien allmählich ab und wichen dem rechtsgelehrten
Einzelrichter. Ein wesentliches Mitglied jedes Gerichts war der Gerichts¬
schreiber (Aktuar).

Die Obergerichte (Hof- oder Kammergerichte) in den Territorien (S. 657f.)
folgten durchaus dem Vorbild des Reichskammergerichts. Die verschiedenen
Hof- oder Kammergerichtsordnungen stimmten großenteils wörtlich mit der
RKGO. überein68 b. Den Vorsitz behielt dem Namen nach der Landesherr,
dessen ständiger Vertreter ein adeliger Hofrichter oder der Hofmeisteroder
Kanzler war. Die Urteiler wurden teils vom Landesherrn, teils von den
Ständen ernannt und mußten teils dem Adel, teils dem Gelehrtenstand
angehören. Li den zusammengesetzten Territorien wurden in der Regel
für die einzelnen Provinzen besondere Obergerichte gebildet. Sie waren die
ordentlichen Gerichte erster Instanz für die Eximierten und zugleich Be¬
rufungsgerichte für die niederen Stadt- und Landgerichte69. Wie dem Eeichs-
kammergericht aus dem Reichshofrat, so erwuchs den Hofgerichtenaus
dem Geheimen Rat (Hofrat, Kanzlei, Kammer, Regierung) in allen größeren
Territorien ein nur vom Landesherrn abhängiges Konkurrenzgericht, durch

Schäften L d. Ober- ü. Mittelsteierm. 1916 (Z. Steierm. 15, 114ff.). Stobbe Rechtsqu.
1, 642ff. 2, 63—110. Stölzel Brandenburg-Preußens R.-Verw. u. R.-Verfassung,
2 Bde. 1888. Strnadt Materialien (S. 843). Wetzell Syst, des Zivilprozesses 3
385ff. Windelband Verw. (S. 927) 117ff. 228ff. Wintterlin Behördenorganis.
(S. 929) 1, lff. 280ff.; Niedere Vogtei im 16. Jh., Würt. VJHefte 9, 413ff.; Dorf¬
gemeindegerichte im Hzgt. Würtemb., ebd. 12. 1903. Wolff (S. 843) 185ff. Zent-
graf Zuständigkeitswesen u. Zuständigkeitsstreit in der Landgrafseh. Hessen-
Darmstadt 1567-1803, Diss. Greif sw. 1909.

68 Vgl. Stintzing, HistZ. 29, 413.
68a vgl. R Lenel Scheidung von Richtern u. Urteilern, ZUG. 47, 440ff.
68b Auch den Brauch der gemeinen bescheide(allg. verbindl. Bescheidbezgl.

d. Verfahrens) haben die Hofgerichte dem RKG. nachgemacht. Vgl. P. Lenel
Bad. R.-Verw. 143 ff.

69 Zwei Instanzen waren für jedes Territorium reichsgesetzlichvorgeschrieben.
Vgl. R.-Dep.-Absch. von 1600 § 15 (N. Samml. 3, 476). Eine Urkunde des Pommern¬
herzogs BogislawX von 1520 ergibt, daß auch die in den besonderen Schutz oder
das Geleit des Landesherrn aufgenommenen Personen damit ganz wie in der frän¬
kischen Zeit den Gerichtsstand vor dem Hofgericht erhielten. Vgl. Monatsbl. d.
pomm. G.-Ver. 1901 S. 89.
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welches das ständische Gericht zum Teil ganz beiseite geschoben wurde 70 .
Anders in den Territorien, die ein Privilegium de non appellando illimitatum
besaßen 71 und infolgedessen, zur Wahrung der drei Instanzen, genötigt
waren, ein eigenes Oberappellationsgericht einzusetzen, das naturgemäß fast
überall aus dem Geheimen Rat hervorging 72 . In Österreich übernahman¬
fangs der Reichshofrat diese Aufgabe, bis er auf die Reichssachen beschränkt
und für die erbländischen Sachen ein eigener Hofrat eingerichtetwurde;
Böhmen behielt seinen eigenen Hofrat. In der Mark Brandenburg war das
Berliner Kammergericht der höchste Gerichtshof, gegen dessen Entschei¬
dungen nur das Rechtsmittel der Aktenversendung, in früherer Zeit auch
die Supplikation an die persönlicheEntscheidungdes Landesherrn offen
stand. Der seit 1658 aus dem Geheimen Rat als besondere Abteilung (Ge-
lieimer Rat zu den Verhören) ausgeschiedene Geheime Justizrat war nicht,
wie früher angenommen wurde, ein oberster Gerichtshofder Kurmark,
sondern ein mit verschiedenen Zuständigkeiten ausgestatteter Sonder¬
gerichtshof, der 1749 beseitigt wurde. Für die nicht zur Kurmark gehörigen
reichsländischen Territorien wurde 1703 ein eigenes Oberappellationsgericht
in Berlin errichtet, neben dem anfangs noch ein besonderes Appellations¬
gericht für Ravensburg (seit 1653) und das oranischo Tribunal (für Mors,
Siegen und Tecklenburg)bestand. Im Jahr 1749 wurden alle diese Gerichte
zu einem selbständigenvierten Senat des Kammergerichts unter dem Namen
Tribunal vereinigt. Das Tribunal war das Oberappellationsgericht für den
ganzen Staat, nur das Herzogtum Preußen behielt zunächst noch sein seit
1657 bestehendes Tribunal in Königsberg, bis 1774 auch dieses mit dem
Berliner Tribunal, von nun an Obertribunal, vereinigt wurde.

Die Berufungen an die alten Oberhöfe kamen seit dem 16. Jh. in Ab¬
nahme. Teils schritten die Landesherrendagegen ein 73 , teils erwiesen sie
sich dem neuen Recht nicht gewachsen und verloren das Vertrauen. Nur
wenige, wie Lübeck74 , haben ihr Ansehen noch im 17. oder selbst bis zum
18. Jh. behauptet; namentlichsolche, bei denen die Schöffenstühle recht-

70 Vgl. Lechner Rcichshofgeiicht (S. 592) 62ff.
71 Die Kurfürstentümer beanspruchten ein solches schon auf Grund der Gol¬

denen Bulle, nur Kurköln verzichtete wegen der Kosten auf ein eigenes Ober¬
appellationsgericht.Außer den Kurfürstentümern besaßen das Privileg Österreich,
Baiern, Würtemberg und Schweden. Vgl. Eichhorn 4, 376 Note k. Für ihre
nicht zur Kurmark gehörigen Besitzungen erlangte die Krone Preußen ein un¬
bedingtes Privileg erst 1750 (vom Kaiser vollzogen schon 1746), während die frühern
Privilegien, auch das von 1702, nur bis zu bestimmten Beträgen der Appellations¬
summe gingen, also privilegia limitaia waren. VgL Bornhak 1, 362. 2, 192. Kurt
Pereis, SB. d. Berl. Ak. 1907 S. 852. Für Hessen vgl. Zentgraf (n. 67) 139ff.

72 VgL JPO. 10 § 12. Braunschweig-Lüneburg errichtete das Tribunal in
Celle unmittelbar nach dem Erwerb der Kurwürde, die das Privileg von selbst mit
sich brachte. Vgl. Eichhorn 4, 560. Würtemberg erlangte die Kurwürde 1805.
Wintterlin (S. 929) 1, 174ff.

73 Vgl. Oberrhein. Stadtrechte 1, 203. Für Kursachsen wurde 1432 der
hechtszugnach Magdeburg aufgehoben und dafür der nach Leipzig eingeführt.

71 Punk Die lübischen Gerichte, ZRG. 39, 53ff. 40, 61 ff.
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zeitig mit Doktoren besetzt wurden, erhielten sich nicht nur, sondern wurden
vielfach auch von anderen Seiten um Eechtsbelehrungenangegangen 75
Dasselbe war bei einigen Hofgerichten, z. B. dem von Wittenberg, der Fall
namentlich aber sind die juristischen Fakultäten, besonders begünstigt
durch die HalsgerichtsordnungKarls V (Art. 219), die Erben der alten
Oberhöfe geworden.Das Institut der Aktenversendung75 a (auf Antrag einer
Partei oder auf selbständigenGerichtsbeschluß)hatte anfangs nur die
Bedeutung eines Gesuches um Rechtsbelehrung;allmählich aber wurde es
üblich, daß die um Belehrung angegangene Fakultät ihr Gutachten in der
Form eines Urteils abgab, das von dem nachsuchenden Gericht als eigenes
Urteil, wenn auch mit dem Zusatz auf eingeholtes Erachten auswärtiger
Rechtsgelehrten, unverändert verkündigt wurde.. Die Juristenfakultäten
wurden auf diese Weise zu Spruchkollegien, die den Rechtsinhalt des Urteils
bindend feststellten, während das Rechtsgebot dem nachsuchendenGericht
verblieb 70.

Entscheidungenvon Zivilsachen durch „Machtsprüche"des Landes¬
herrn waren nicht ausgeschlossen 76 ".

Erheblich später als bei den Obergerichten hat sich die Umgestaltung
bei den niederen Land- und Stadtgerichtenvollzogen. Am frühesten verlor
die Schöffenverfassung ihre Bedeutung für die Zivilrechtspflege,während
sie sich auf dem Gebiet des Strafrechtszum Teil bis in das 18., bei Rüge¬
gerichten bis in das 19. Jh. erhalten hat 77. Wo ein rechtsgelehrter Amtmann
oder Stadtrichter den Vorsitz im Gericht hatte, war es natürlich, daß er sich
nicht wie der altdeutsche Richter auf die Leitung der Verhandlungen be¬
schränkte, sondern an der Urteilsfindungselbst teilnahm und bald der
allein maßgebende Faktor bei ihr wurde 78. Die Schöffen erschienen neben

75 Ganz besonders war dies bei dem berühmten Leipziger Schöffenstuhl der
Fall, dem schon seit Anfang des 16. Jh. einzelne Mitglieder der Leipziger Juristen¬
fakultät angehörten. Vgl. Distel, ZRG. 20, 89ff. 23, 63ff. Kisch Leipz. Schöffen-
spr. 638. Auch die Schöffenstühle von Halle, Brandenburg, Stettin und Koburg
standen lange in Ansehen. Über Brandenburg vgl. die S. 865 angeführtenWerko
von Stölzel. Hegler D. prakt. Tätigkeit d. Juristenfakultäten des 17. u. 18. Jh. in
ihrem Einfluß auf die Entw. d. Strafr. von Carpzow ab, 1899. Erman-Horn Bibliogr.
d. Univ. 1, Nr. 3923ff. Iwand Die jur. Fak. d. Univ. Straßburg 1538-1870, 1917.

»» Vgl. Lenel Badens Rechtsverwaltung (S. 927) 136ff.
76 Vgl. A. S. Schultze (n. 67) 211.
76a Vgl. Lenel Bad. R.-Verw, 165ff. Der berühmteste dieser Machtsprüche

ist der Friedr. d. Gr. im Prozeß des Müllers Christian Arnold, vgl. Dickel Friedr.
d. Gr. u. d. Prozesse d. Müllers Arnold 1891. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 10295.
Rosenfeld in: Aus der Festungszeit preuß. Kammergerichtsräte auf Spandau
1780 (1910) 199ff.

" Vgl. Albert Steinbach bei Mudau 1899 S. 109ff. Lenel Bad. R.-Verw.
228. Zur Verhinderung von Prozessen und Abschneidung verzögernder Rechts¬
mittel wurde in Baden 1782 die Consultationsdeputation geschaffen, der jedoch
keine Dauer beschieden war. Vgl. Lenel 98ff.

78 Vgl. Stintzing 415f. Rosenthal GV. Bay. 1, 74ff. Die vielfache Fort¬
dauer der Trennung von Richter und Urteilfinder auch bei den Obergenenten,
z. T. bis ins 18. Jh. ist nachgewiesen von Lenel, ZRG. 47, 440ff.
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ihm als überflüssigesBeiwerk, dessen man sich möglichst bald entledigte,
so daß der Richter als selbsturteilenderEinzelrichterübrig blieb und das
Gericht nur noch aus Richter und Schreiberbestand. Länger erhielt sich
die alte Verfassung da, wo der Amtmann nicht landesherrlicher,sondern
landständischer Beamter,also ein ohne Rücksichtauf vorhandeneRechts¬
kenntnis gewählter Adeliger war, oder wo der Amtmann bloßer Verwaltungs¬
beamter war und ein ungelehrter Schulze oder Dingvogt den Vorsitz im
Gericht führte. In solcher Lage half man sich mit einem rechtskundigen
Gerichtsschreiber oder mit Aktenversendungoder einem Amtschreiber, der
zugleich die fiskalischen Geschäfte (als Rentmeister,Kastner) und die Ge¬
richtschreiberei besorgte; oder mit gelehrten Rechtskonsulenten,auf deren
Rat das Gericht in Bedürfnisfällen verwiesen wurde. Hier kam es, namentlich
in Zivilsachen,vielfach in Gebrauch, den Schiedssprucheines Rechts¬
kundigen, zumal des Amtmannes, anzurufen; daraus entwickelte sich in
manchen Gegenden eine regelrechteAustragsinstanzvor dem Amtmann,
die dann ebenfalls zum Einzelrichtertum hinüberführte79. Unterstützt
wurde diese Umwandlung der Gerichte überall durch die bureaukratische
Richtung des landesherrlichen Regiments.Auch die Gutsobrigkeiten mußten
sich dem unterwerfen; wollten sie ihre Gerichtsbarkeitfesthalten, so durften
sie diese nicht mehr durch ihre Meier oder Schulzen verwalten lassen, sondern
mußten rechtskundige Geriehtshalter oder ,Justitiarien' anstellen. Die
Gerichtsbarkeit schied damit aus dem Zusammenhang mit der allgemeinen
Gutsobrigkeit aus und wurde zur Patrimonialjustiz,die sich mehr und mehr
zu einem bloßen Patronatrechtgestaltete: der Gerichtsherr hatte den Unter¬
halt des Gerichts zu tragen und dafür die Gerichtseinnahmen zu beziehen,
aber hinsichtlichdes Justitiars hatte er ein bloßes Präsentationsrecht,die
Anstellung erfolgte durch den Staat, der auch durch Anordnung richter¬
licher Prüfungen dafür sorgte, daß keine ungeeignetenPersonen zu dem
Amt gelangten. In der Regel entwickeltesich die Sache dahin, daß die
staatlichen Stadt- oder Landrichter (Amtmänner, Justizamtmänner) auch
zu Justitiarien der benachbarten Gutsbezirkeernannt wurden.

8. Das Finanzwesen 7911 und die Verwaltungsorganisation. Das
Steuersys tem war im wesentlichen das alte. Neben der alten Bede, die

79 Vgl. S. 872. Stölzel Entw. d. gel. Richtertums 1, 331ff. 2, 117. Lam¬
precht WL. 1, 1330ff. Stintzing 416ff. Stammler R. des Breidenbacher
wundes 7 f. 50ff. Dem baierischen Recht waren schon im Mittelalter die selbst¬
urteilenden Richter geläufig. Vgl. S. 610, Rosenthal 1, 139f.

,8a Vgl. S. 926ff. 940. Ferner Busch Steuerverfassung Süderdithmarschens
16.—18. Jh., Heidelb. Diss. 1916. Contzen Lippische Landkasse, Münster Diss.
1910. Gordes Direkte Steuern im kurköln. Hzgt. Westfalen 1912. Hansen
Landesherr]. Einkünfte im 16. Jh. (ZSchlesw.-Holst. 41). -Schmitz Bede in
Kurköln, Diss. Freib. 1912. Loebl Der Sieg d. Fürstenrechts auch auf dem Ge¬
biete der Finanzen vor dem 30j. Kriege, 1916 (Schmoller Forsch. 187). Mensi
<* d. direkten Steuern in Steierm. bis z. Regierungsantritt Ma. Theresias, 1910—12
forsch. Verf. Steierm. 7. 9). Reimann D. Tabakmonopol Friedr. d. Gr. 1913.
Wolters G. d. brandenb. Finanzen 1640—97, 1915.

Ä.Schröder-v.KünBberg, Deutsche Rechtsgeschichte. 7. Aon. 61
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mehr den Charaktereiner Reallast angenommen hatte, waren die von den
Landständenbewilligten Steuern, überwiegend Grund- und Gebäudesteuern
zu entrichten. Adel und Geistlichkeit waren in der Regel steuerfrei79\ Das
Steuerbewilligungsrecht der Landstände hatte in sämtlichen Territorien zu
einem Dualismus in der Finanzverwaltung geführt, indem die in erster Reihe
zur Bestreitung der landesherrlichenund Landes-Bedürfnisse bestimmten
Erträge der Kammergüter und nutzbaren Regalien zu freier Verfügung des
Landesherrn blieben, während die von den Ständen bewilligten Steuern
in die landständischeKasse (Landkasten) flössen und in Einnahme und
Ausgabe unter strenger ständischerAufsicht, ursprünglich sogar mit gänz¬
licher Ausschließung des Landesherrn,gehalten wurden. In Brandenburg
wurde, obwohl es hier ebenso wie in Österreich und Baiern gelungen war,
das landständischeSteuerbewilligungsrecht zu brechen80 , die getrennte Ver¬
waltung noch geraume Zeit beibehalten; selbst nach der Vereinigung der
verwaltenden Behörden blieben wenigstens die Kassen (Domänen-und
Kriegskasse) getrennt. In materieller Beziehung wurde in Preußen der
Dualismus des fiskalischenVermögens durch ein Hausgesetz Friedrich
Wilhelms I von 1713 beseitigt, das sämtliche Domänen für Staatseigentum
erklärte und den bisherigen Unterschied zwischen Schatull- und gewöhn¬
lichen Domänengütern aufhob 81 . Für die persönlichenBedürfnisse des
Königs wurde diesem eine bestimmte Summe aus den Jahreserträgender
Domänen ausgesetzt (Hcmdgelderreiching), aus der sich später der Kron-
fideikommißfond entwickelt hat.

Ein wesentliches Bedürfnis der Territorialverfassung war die Organi¬
sation einer staatlichenZentralverwaltung.Der mittelalterliche Staat hatte

78b Vgl. Mack (S. 666 n. 98), ferner § 78 n. 47.
80 Nach Ablauf der letzten von den Ständen bewilligten Kriegskontribution

(1658) verlangte der große Kurfürst die dauernde Bewilligung einer regelmäßigen
Jahreskontribution für das Heer. Nachdem er dies von 1662 an durchgesetzt hatte,
war von einem Steuerbewilligungsrecht der Stände keine Rede mehr. Die Kon¬
tribution war eine ausschließlich auf dem bäuerlichen Besitz lastende Grund¬
steuer, während in den Städten die seit 1667 eingeführte Akzise erhoben wurde.
Die Ritterschaft war kontributionsfrei (aber nicht ihre Bauern), trug aber, da alle
bürgerlichen Gewerbe in den Städten konzentriert wurden, indirekt durch ihre
Einkäufe zu der Akzise bei. Die Akzise diente gleich der Kontribution und den
von der Ritterschaft erhobenen Ritterpferdgeldern, an deren Stelle im 18. Jh. der
Lehnskanon trat, ausschließlich für Heerzwecke, ihr Ertrag floß daher in die Kriegs¬
kasse. Vgl. Wuttke Einführung der Landakzise und der Generalkonsumtions¬
akzise in Kursachsen, Heidelb. Diss. 1890. Fineisen Akzise i. d. Kurpfalz, Heidelb.
Diss. 1906. v. Below Prozeß d. Städte gegen die Ritterschaft von Jülich, ZBergG
1907, lff. Hübner Die ordentl. Kontribution Mecklenburgs 1911 (Fschr. v. Gierke
1139 ff.).

81 Vgl. Bornhak (S. 928) 2, 97. ALR. II 14 §§ Uff. Über die sonstige Be¬
handlung der Kammergüter vgl. Reyscher Rechte des Staates an den Domänen
1863. Vollert Entstehung und rechtlich« Natur des Kammervermögens18o7.
Zachariä Eigentumsrecht am deutschen Kammergut 1864; Das rechtliche Ver¬
hältnis der fürstlichen Kammergüter 1861. Über den Begriff jisews in der Neuzeit
vgl. v. Gierke Gen.-R. 4, 245ff. 546ff.
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nur örtliche Verwaltungen und landesherrliche Hof Verwaltung gekannt, all¬
gemeine staatliche Aufgaben hatte es nicht gegeben. Dagegen traten jetzt
die großen Ansprüche der Heeresverwaltung an den Staat heran, die Gerichte
und das gesamte Beamtentumberuhten auf neuen Grundlagen, es bedurfte
der regelmäßigen Aufstellung eines Staatshaushaltes, überhaupt einer ge¬
regelten Finanzverwaltung,da das dem Mittelalter eigentümlicheAnweisungs¬
system außer Gebrauch gekommen war; dazu kamen die kirchlichen- Ver¬
hältnisse, Polizei- und Verkehrswesen, die staatliche Fürsorge für das ge¬
raeine Wohl u. dgl. m.

Die Verwaltungsreformenhatten als Hauptzieledie Konsolidierung der
Staaten nach außen und innen und die Verselbständigunggegenüber dem Reich.
Wesentlich war dabei die Umbildung des landesfürstlichen Rates in ein festes
Kollegium, das sich aus Juristen als Berufsbeamten zusammensetzte und sich
zwischen die Träger der normalen Verwaltung und den Landesfürsten ein¬
schob. Dje österreichischenEinrichtungen unter Maximilian I undFerdi-
nand I sind dabei für ganz Deutschland vorbildlich geworden. Ob sie selbst
auf die französisch-burgundischeund niederländische Verwaltungzurück¬
zuführen oder in Tirol bodenständig sind, ist eine Streitfrage 82 . Sie haben
fast in allen deutschen Territorienim Lauf des 16. Jh. Nachahmung ge¬
funden, in Österreichselbst sich im wesentlichen bis in das 19. Jh. erhalten,
da die Keformversueheunter Maria Theresia und Joseph II nicht zum Ab¬
schluß gelangten. Als Zentralbehörden wurden der Hofrat (für Verwaltung
und Rechtspflege) und die Hofkammer (für Finanzen und Rechtsprechung
in Finanzsachen),außerdem1556 der Hofkriegsrateingesetzt. Die Hof¬
kanzlei erhielt eine neue Organisation. Für vertraulicheSachen wurde der
Geheime Rat82a als ständige Kollegialbehörde eingerichtet. Als Mittel¬
behörden für die einzelnen Länder dienten die Regierungen oder Regimente
in Justiz- und allgemeinen Landesverwaltungssachen,die Raiflcammern
(auch Schatzkammern, Kammerkollegien)in Finanzsachen. Die fiskalische
Vertretung vor Gericht war Sache der Kammerprokuratoren.Die örtlichen
Behörden behielten in Österreich wie in den meisten übrigen deutschen
Staaten noch ihre mittelalterliche Verfassung821' und wurden erst im 18. Jh.
teilweise reorganisiert.

82 Vgl. Th. Mayer Die Verwaltungsorganisationen Maximilians I, ihr Ur¬
sprung u. ihre Bedeutung 1920 (Dopsch Forsch. 14); dazu die oben S. 929 genannten
Arbeitenvon S. Adler, Rachfahl, Rosenthal, Walther; zusammenfassend
Härtung VG. 43ff. Vgl. ferner § 70.

8:a Über die Geheimratskollegien in Bayern, Kurpfalz, Württemberg, Hessen und
SachsenvgLRosenthalG.d.Bayr. Gerichtew. 1,537ff.2,223ff.; Behördenorganisation
37ff. Lobe Oberste Finanzkontrolle des Königreichs Sachsen, bei Schanz, Finanz-
archiv 2, 2 (1885). Krusch Entwickl. der braunschw. Zentralbehörden, Z. d. bist,
^er. f. Niedere. 1893, S. 201 ff.; Eintritt gelehrter Räte in die braunschw. Staats¬
verwaltung, ebd. 1891, S. 60ff. Wintterlin (S. 929) 1, 63ff. Becker Der Ge¬
heime Rat in Hessen-Kassel, Diss. Kiel 1911. Für Baden: Windelband (S. 927)
l«3ff. Für Paderborn: Böhmer (S. 930).

" b Ganz mittelalterlichen Charakter behielt bis zum 18. Jh. das Adelsgericht
[Landrecht)in Österreich unter dem Landmarschall, bzw. Landeshauptmann. Vgl.
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In Preußen erfolgte gleichzeitigmit der Organisation der staatlichen auch
die der örtlichen Landesverwaltung.Die brandenburgisch-preußische
Venvaltungsorganisation beruhte bis 1806 auf den Einrichtungen Friedrich
Wilhelms l83 . Als Zentralbehördenerrichtete er drei Ministerien, deren
Geschäftsordnung auf dem strengstenKollegialsystem beruhte; alles mußte
entweder in einem Kollegium von Räten unter dem Vorsitz des Kessort¬
ministers oder in gemeinschaftlichen Sitzungen der Minister selbst erledigt
werden. Die auswärtigenund Reichsangelegenheiten sowie alle Landes-
hoheitsachen und die Familienangelegenheitendes königlichen Hauses
wurden dem Kabinettsministeriumüberwiesen. Während dieses zwei, später
drei Minister an der Spitze hatte, bestand das Generaldirektorium(für
Inneres und Finanzen) aus fünf, später vier Ministerien, die gewisse An¬
gelegenheiten(„Generaldepartement")gemeinschaftlichbehandeltenim
übrigen aber einzelnen, nach Sachen oder Provinzen verteilten Departements
vorstanden. Schlesien erhielt einen eigenen, von dem Generaldirektorium
unabhängigen Provinzialminister.Das Generaldirektorium beruhte auf der
Vereinigung des vom großen Kurfürsten errichteten Generalkriegskommis¬
sariats mit dem Oberdomänendirektorium,der Hofkammer,Schatull¬
verwaltung, dem Generalpostmeisteramtund mehreren anderen höchsten
Behörden* 1. Jedem Provinzialbezirkstand als Organ des Generaldirek¬
toriums eine Kriegs- und Domänenkammer vor, die aus einer Verschmelzung
der früheren Kriegskommissariate und Amtskammern hervorgegangen war;
alsVerwaltungsgericht bestand in jeder Provinz eine Kammerjustizdeputation.
In einigen Provinzen bestanden schon seit dem 16. Jh. in Anlehnung an die
alten Beritte (S. 664) und andere territoriale Gliederungen die Kreise; diese
waren ursprünglich bloße Wahlbezirke für die Wahl der Landtagsausschüsse,
die teils zu periodischer Mitwirkung bei der Regierung berufen waren, teils
ein Mittelglied zwischen der Regierungund den Ständen bildeten. Aus
bloßen Wahlkörpern hatten sich die Kreisständeallmählich zu öffentlichen

S. Adler D. adelige Landrecht in Nieder- u. Oberösterr. 1912 (Fschr. z. 31. deutschen
Juristentag; vgl. Kogler, ZRG. 47, 647).

83 Vgl. S. 927 f. Meinardus Protokolle u. Relationen des brandenb. Ge¬
heimen Rates a. d. Zeit des Kurt. Friedr. Wilh. (Publikationen a. d. preuß. Staats¬
archiven, 5 Bde. 18S9ff.). Erdmannsdörffer Deutsche Gesch. 2, 477ff. Arndt
D. Oberräte in Preußen 1526—1640 (Altpr. Mschr. 49) 1912. Arnold (n. 58). August
Wilhelm Prinz v. Preußen, Entw. d. Kommissariatsbehörden in Brandenb.-Pr.
bis Friedr. Wilh. I, Straßb. Diss. 1908. Hintze Commissarius (S. 927); Entsteh.
d. modernen Staatsministerien (HistZ. 100). W. Koch D. gesamtstaatl. Finanz¬
kollegium 1655 (Forsch, br.-pr. G. 26, 1912); Gründung d. Hofstaatekasse1673
(ebd. 27) 1913. Koser Anfänge d. brandenb. Geheimen Rates 1604 (HistZ. 109,
83ff.) 1912. M. Lehmann Ursprang d. preuß. Kabinetts 1911 (Hist, Aufs. 153ff.).
Schmitt-Dorotiö Diktatur 1921 (43ff.: Praxis d. fürstl. Kommissare d. 16. u.
17. Jh.). Stolze Gründung d. Gcneraldirektoriums 1908 (Beitr. br.-pr. G. 49H.).

81 Seit Friedrich I hatte als oberste Finanzbehörde mit genau abgegrenzter
Zuständigkeit die Geheime Hofkammer gedient. ,

84a Vgl. Hintze Die Einrichtung der Kainmerjustizdeputationen 1782 (Forsch.
br.-pr. G. 32, 412ff.) 1920.
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Korporationen mit eigenen Kreistagen entwickelt. An ihrer Spitze standen
Kreisdirektoren, die anfangs von den Kreistagen frei gewählt, dann aber durch
die Verbindung mit dem Amt des Land- oder Marschkommissars (für die
Verpflegung und Unterbringungder Truppen innerhalb des Kreises) zu¬
gleich zu Staatsbeamten wurden, deren Ernennung dem Landesherrn, auf
Präsentation der Kreisstände,oblag. Da die Kreisdirektoren in der Eegel
zugleich als Kreisdeputierte in den Landtagsausschußgewählt wurden, so
wurde der für die letzteren übliche Titel Landrat 8ib allmäh lieh zum Amts¬
titel für den Kreisdirektor. Als organische Einrichtung für die Landes¬
verwaltung wurde die Kreiseinteilungunter dem großen Kurfürsten in
mehreren Provinzen durchgeführt, im Lauf des 18. Jh. aber auf den ganzen
Staat ausgedehnt.Zu den militärisch-fiskalischen Aufgaben der Landräte
gesellten sich im Lauf der Zeit die Aufgaben der Landespolizei. Kach der
Landesorganisation Friedrich Wilhelms I waren sie mit den ihnen zugeord¬
neten Kreiseinnehmernund Ausreitern die ausführenden Organe der Kriegs¬
und Domänenkammerninnerhalb der einzelnen Kreise; zu ihrer Beratung
dienten die Kreistage. Die Kreisverfassung bezog sich aber nur auf das
platte Land; die Städte wurden zu eigenen hispektionsdepartements ver¬
einigt und besonderenSteuerkommissaren, den späteren Kriegs- und Steuer¬
räten, als Aufsichtsorganen unterstellt. Die Ortspolizeiauf dem Lande
blieb in den Händen der königlichen Domänenamtmänner(jetzt regelmäßig
zugleich Domänenpächter) und der Gutsherrschaften,deren Organe die
Ortsschulzenund Dorfgerichte waren.

Das dritte Ministerium in der Organisation Friedrich Wilhelms I war
das Justizdepartement unter dem Großkanzlerund mehreren Ministern,
denen teils gewisse Provinzen, teils bestimmte sachlich abgegrenzte Ge¬
schäftskreise überwiesen waren. Die obersten Gerichtshöfe waren auf die
Rechtspflege beschränkt, während die Appellationsgerichte(Provinzial-
landesjustizkollegien, Regierungen) zugleich die Justizverwaltungund ge¬
wisse andere Verwaltungssachen in den Provinzenbesorgten.

Der König selbst pflegte an den Verhandlungen der Ministerien nicht
teilzunehmen;seine Entscheidungen erfolgten aus dem Kabinet85 , d. h. durch
königliche Kabinettsschreiben(Cabinelsordres) , bei deren Ausfertigung er
sich nur seiner Kabinettssekretäre bediente. Die Zustellung an die Minister
und sonstige Behörden erfolgte durch Feldjäger.

Militärsachenwurden teils von dem Oberkriegskollegium behandelt,
das direkt unter dem König stand, teils von dem Militärdepartementdes

b Vgl. dagegen Hintze TJrspr. d. Landratsamts i. d. Mark Brandenburg,
BSB. 1915, 352ff. Gelpke Gesch. Entw. d. Landratsaints i. d. pr. Monarchie
(Vem.-Arch. 11) 1902. v. Hedemann Landrat u. Landratsamt in Altpreußen
u. Sohlesw.-Holst. (ZSohlesw. 32). Kutzner Landratsamt in Schlesien 1740 bis
1806, Diss. Breslau 1911. Schill Landratsamt in Cleve-Mark (Forsch, br.-pr. G.
22) 1909.

Das Geh. Kabinett, das 1783 in Baden geschaffen wurde, war etwas wesent¬
lich anderes, eine kleine, kollegiale Behörde, die den großen Geheimen Bat vertrat
<wd beinahe denselben Geschäftskreis hatte. Vgl. Windelband Verw. (S. 927) 165ff.
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Generaldirektoriums. Die Kultussachen 86 waren den beiden geistlichen
Departementsdes Justizdepartementsüberwiesen. Unter ihnen stand auch
das Oberkonsistorium und das Oberschulkollcgium, denen die Provinzial-
konsistorien und Provinzialschulkollegien untergeordnet waren. Verwaltunm-
gerichte zweiter und dritter Instanz waren das Oberrevisionskollegium und
die Oberrevisionsdeputation,beide dem Generaldirektorium und Justiz¬
departementgemeinsam unterstellt. Direkt unter dem König standen noch
die Generalkontrolleder Finanzen, die Oberrechnungskammer und das
Generalfiskalat,das die Beobachtungder Gesetze seitens der Beamten zu
beaufsichtigen hatte.

Der 1604 zuerst als Kollegium organisierte,1651 mit einer neuen Ge¬
schäftsordnungversehene Geheime Rat, seit Friedrich Wilhelm I Geheimer
Staatsrat oder Geheimes Staatsministerium, bestand aus sämtlichen Ministem,
hatte aber keinen bestimmten Geschäftskreis und war daher ziemlich be¬
deutungslos, seine Sitzungen wurden immer seltener und kamen unter
Friedrich dem Großen ganz außer Übung.

§ 79. Die Städte.

Vgl. S. 67 2 ff, 827 und § 68' a sowie §85. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 8771 ff.
S872ff. 10214f. 10262. 10265^10271. 10285f. 10465ff. AchilleB Bezieh, d. Stadt
Brauneehw. zum Reiche im Ausg. d. MA. u. Beginn d. NZ., Leipz. Diss. 1913. Albert
800 Jahre Freib. i.>Br. 1920. Aubin Leineweberzechen in Zittau, Bautzenund
Görlitz (Jbb. Nat.-Ök.3 49, 677ff.) 1915; Aus der Frühzeit d. d. Kapitalismus(ZHE.
84, 423ff.) 1921. v. Au er Finanzwesen v. Freiburg i. B. 1648-1806, 1. Teil 1648
bis 1700, 1910. Baasch Handelskammer zu Hamburg 1665-1915, 1915. Bart-
hold (S. 672) 4, 311ff. v. Below Probleme d. Wirtschaftsg. 1920. G.Berg G.
d. Stadt u. Festung Cüstrin 1917f. Berghaus (S. 857). Bingold Reichsstädtische
Haushaltung Nürnbergs 1756—76, Erlang. Diss. 1911. Bosshart D. väterliche
Zürcher Regiment, e. positive Form d. Polizeistaats, Zur. Diss. 1910. Brauns
Kurhess. Gewerbepolitik im 17. u. 18. Jh. 1911 (Schmoller Forsch. 156). Brink-
werth Beitr. z. G. d. Reorganis. d. Städtewesens i. d. Kurmark Br. u. im Hzgt.
Magdeb. 1680-1713 (Magdeb. GW. 48) 1913. Buchegger Verf. u. Verw. d. Stadt
Konstanz im 18. Jh. 1912. Eder D. Tätigkeit d. Aachener Behörde während d.
ersten Jahre d. französ. Fremdherrschaft 1792—96, 1917. Erdmannsdörffcr
(S. 857) 1, 81 ff. 178ff. 381 ff. Fehr RG. 252f. Fertsch D. Rat d. Reichsstadt
Friedberg im 16. Jh., Gießen Diss. 1913. M. Fischer Finanzentw. d. Stadt Stendal
1610-1910, Hall. Diss. 1913. Frensdorff Zunftrecht Norddeutschlandsu. d.
Handwerkerehre, Hans. Gbl. 1907. Funk (§ 78 n. 74). Fürstenwerth Ver¬
fassungsänderungen i. d. oberdeutschen Reichsstädten z. Z. Karls V, Gott. Diss.
1S93. Gehrmann Die Städte u. Freiheiten Königsb. i. Pr. im Jahre 1806, 1916.
Gengier Deutsche Städteprivilegien vom 16.—18.Jh., Erlanger Fsohr. f. Prinz¬
regent Lüitpold 1901. Gerlach Über d. Marktflecken- u. Stadtbegriff im späteren
MA. u. i. neuerer Zeit 1920 (Festg. Seeligcr 141 ff.). Germar Schneiderhandwerk
in Leipz. bis Ausg. d. 17. Jh., Leipz. Diss. 1918. Gothein WG. d. Schwarzwakk
1, 1892, ZGO. 4, 129ff. Grützmacher Grundherrschaft u. Bürgersch. i. d. süd-
preuß. Mediatstädten (Z. d. Hist. G. Posen 27, lff.). Gundlach Friedr. Willi. I
u. d. Bestellung der städt, Beamten 1906. Harster, ZGO. 34, 443ff. Häusser

88 Vgl. Giese Preuß. RG. 90f. Stutz Kirchenr. 2 346ff.
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DeutscheG. I 3, 123ff. Heidemann Bevölkerungszahl u. berufl. Gliederung Münsters
i W. am Ende d. 17. Jh., Münster Diss. 1917. E. v. Jagemann Ein Nürnberger
Ratsprozeß, N. Heidelb. Jbb. 14, 173ff. Knapp Zenten d. Hochstifts Würzburg
2 87ff. Köhne Entwurf e. Vereinheitl. d. Heidelb. Zunftrechts im 16. Jh. (N. Arch.
Heidelb. 10) 1912; Reformen u. Reformprojekte in Heidelb. u. Mannheim als Vor¬
läufer d. Gewerbefreiheit1913 (Verh. d. internat. Ver. f. vgl. RWiss.). Kötzschke
WG. 2 160ff. 175rf. Krebs Rat u. Zünfte d. Stadt Breslau i. d. schlimmsten Zeiten
d. 30]'. Kr. 1913 (Darst. z. schles. G. 16). Lappe Wehrverf. d, Stadt Lünen m.
bes. Rucks, a. d. Schützengesellsch. 1911. Lorenz Qu. z. städt. Verw.-, Rechts-
u. WG. v. Quedlinburg vom 15. Jh. b. z. Z. Friedr. d. Gr. 1. 1916. Luschin Ost.
RG. 446ff. Marre Wehrverf. d. Stadt Münster 1536—1650, Diss. Münster 1913.
L.v.Maurer G. d. Städteverf. 4, 1871. v. Meier-Thimme Ref. d. Verw.-Org.
unter Stein u. Hardenberg2 1912, 61ff. 434ff. Kurt Meyer Solothurnische Vcr-
fassungszustände z. Z. des Patriziats 1921. v. Möller D. Stadtschultheiß v. Bochum,
ZRG. 38, 63ff. Moser Reichsstädtische Regimentsverf. 1772. Neumann D.
Bautzener Kaufmannsinnung 1708—28(Bautzen G-BJ. 4) 1912. Perlbach Samml.
Straßb. Verordn. u. Mandate 1518—1673 (Fschr. Dümmler 1902). Preuß Entw.
d. Städtewesens1906 (vgl. Rietschel, DLitZ. 1908, 2737ff.). Pütter Histor.
Entwicklung 2, 207ff. Rachel Verw.-Organis. u. Ämterwesen d. Stadt Leipzig
bis 1627 (Leipz. Stud. 8, 4) 1902. Radbruch Peter Günther, der Gotteslästerer
1911. Reuter Kampf um d. Reichsstandschaft d. Städte auf d. Augsb. Reichstag
1582 (Schwab. GQ. 3) 1919. G. v. d. Ropp Göttinger Kaufgilden (Jb. Göttingen
1913). A. v. d. Ropp D. zünftige Handw. zu Mitau 1562—1795,Freib. Diss. 1913.
Rosenthal (S. 927) 2, 20ff. 109ff. Rubel Ratswahl u. Gilden im 17. u. 18. Jh.
(Beitr. Dortmund 22) 1913. Schenck Finanzwesen u. Steuerwesen v. Villingen
Diss. 1912. Schmidt Städtewesen u. Bürgertum in Neuostpreußen 1913. Schmoller
Städtewesen unter Friedr. Wilh. I (ZPreußG. 8. 10. 11. 12); Bevölkerungsbewegung
von ihrem Urspr. bis ins 19. Jh. (Fschr. Gierke 1911, 167ff.). Schöffel Kirchen¬
hoheit d. Reichsstadt Schweinfurt (Q. f. bayr. Kircheng. 3) 1918. Schoop Qu. z.
Rechts- u. WG. d. Stadt Düren 1920. A. Schultze Stadtgemeinde u. Reformation
(Recht u. Staat, Heft 11) 1918. Seraphim D. Königsberger Rathäusliche Reglement
1783 (Altpr. Mschr. 49) 1912. Sieveking WG. 2 28ff. Störmann (§ 68 n. 18b).
Trautmann Kiels Ratsverf. vom Beginn d. 17. Jh. 1909 (Mitt. Kiel 25. 26, vgl.
Techcn, Hans. G-Bl. 1911, 393). Ulmann (S. 857) 2, 600ff. Vanselow Zur G.
d. pommerschen Städte unter Friedr. Wilh. I, Diss. Heidelb. 1903. Veit Entsteh,
d. Reichsstandschaft der Städte 1898. Voigt D. hamb. Weinakzise im 17. Jh,
(Mitt, Hamb. 10) 1912; Anleihen d. Stadt Hamb. 1601-50 (ZHambG. 17) 1912.
Wiedenhofer Bauliche Entw. Münchens vom MA. bis i. d. neueste Z. im Lichte
d. Baupolizeirechts1916. Winckelmann Straßburgs Verf. u. Verw. im 18. Jh.,
ZGO. 18, 600ff. Witzel Gcwerbegesch.Studien z. niederl. Einwanderung in Deutsch¬
land im 16. Jh., Marb. Diss. 1910.

Die Reichsstädte, seit Wegfall der früheren Unterscheidungzwischen
freien und Reichsstädten regelmäßig freie Reichsstädte (liberae imperii civi-
tates) genannt, standen den übrigen Reichsständen jetzt wesentlich gleich 1.
Die Reichsvogteihatten die meisten abgelöst oder als Reichspfandschaft
erworben, gegen deren Wiedereinlösung seitens des Kaisers sie durch den
westfälischenFrieden (S. 922) geschützt wurden. In Schweinfurt und Augs¬
burg gab es noch Reichsvögte,die freilich vom Stadtrat selbst gewählt
wurden; in Aachen, Wetzlar und bis 1715 in Nordhausen hatten sich benach¬
barte Fürsten im Besitz der Reichsvogtei erhalten; Köln und Worms standen

1 Vgl. v. Gierke Gen.-R. 4J 233ff. 255ff.
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in einer gewissen Abhängigkeit von dem Erz- und Hochstift 1 a , Friedberg
von dem dortigen Burggrafen, Goslar vom Herzog von Braunschweig
Bremen eine Zeitlang von Schweden 2. Der Streit zwischen Hamburg und
Dänemark-Holstein wurde 1618 durch das Reichskammergericht zugunsten
der Stadt entschieden. Ungeachtetihrer teilweise bestehenden Abhängig¬
keit wurden sämtliche Reichsstädteim westfälischen Frieden hinsichtlich
der Reichsstandschaft,der Landeshoheitüber ihr Stadt- und Landgebiet
und des Religionsbannes den übrigen Reichsständenvöllig gleichgestellt 3.
In den Reichsstädten hatte der Rat, zum Teil auch die Bürgerschaft,dem
Kaiser den Huldigungseid zu leisten. Die Reichsstädte hatten die Pflicht,
Kaiser und Reichstag auf Verlangen bei sich aufzunehmen; von einem Ledig¬
werden der Regalien zugunsten des Kaisers für die Dauer des Reichstages
war jedoch keine Rede mehr. Hier und da übte der Kaiser noch gewisse
Regierungsrechte,z. B. in betreff der Frankfurter Messe (S. 939), aus.
Einige Städte verfügten über ein eigenes Territorium (wie Nürnberg,Koten¬
burg, Ulm, Rottweil,Frankfurt, Aachen 3 », Dortmund,Lübeck, Hamburg,
Bremen, Mühlhausen), während andere (wie Regensburg, Augsburg, Köln,
Goslar, Nordhausen) im wesentlichen auf die Stadtmark beschränkt waren.
Die Verfassung beruhte überall in alter Weise auf den Bürgermeisternund
dem Stadtrat, war aber im einzelnen sehr verschieden gestaltet. Dem streng
patrizischenRegiment in Nürnberg, dem die Verfassung von Augsburg,
Rotenburg o. d. Tauber, Heilbronn, Lindau, Frankfurt,Bremen, Nordhausen,
Mühlhausen zunächst kam, standen andere mit wesentlich demokratischer
Grundlage und einzelne demokratische Oligarchien gegenüber. Auf einer
gesunden Vermittelungder Gegensätze beruhte namentlich die Verfassung
Hamburgs. Li gerichtlicher Beziehung bildete der Stadtrat meistens das
Appellationsgericht für das Stadtgericht 3b . Nur das mächtige Nürnberg
besaß ein eigenes Appellationsgericht und. wie Köln, eine eigene Universität
(Altdorf). Unter den Bürgermeisternund Stadträten fanden sich jetzt
regelmäßig mehrere rechtskundige Mitglieder. Die kleinsten Reichsstädte
sorgten wenigstens für einen rechtskundigen Stadtschreiber, der zugleich das
Amt des Syndikusoder Beigeordneten versah. Die meisten Reichsstädte
waren seit dem 30jährigen Krieg teils durch Überschuldung, teils durch
innere Streitigkeitenund solche mit benachbarten Reichsständen, sowie
durch kostspielige kaiserliche Kommissionen zu ihrer Begleichungin tiefe
Zerrüttunggeraten. Sie wurden von vielen Landstädten, namentlich den
fürstlichenResidenzen, an materiellem Vermögen weit übertroffen.

Noch weniger als die Reichsstädte vermochten die Landstädte der

la Vgl. Köline Reformation des Wormser Stadtrechts 1897 S. 19ff.
2 Vgl. Erdmannsdörffer 1, 178ff. 395ff.
3 Vgl. S. 866. 906f. JPO. 5 § 29. 8 § 4. Wolf Quellenkunde zur Reformations-

gesch. I 550ff.
3a Das sog. „Aachner Reich."
3b Vgl. z. B. Rosenthal G. d. Gerichtswesens usw. in Bayern 2, 29. Die

freiwillige Gerichtsbarkeit des Rates blieb weiterhin geläufig, wie schon im MA.
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aufstrebenden Staatsgewalt der Landesherren zu widerstehen 4. Der Hanse-
bund stand noch im 16. Jh. im Ansehen, er wurde gelegentlich noch zu
Beisteuern für das Reich angegangen5 und traf in den Rezessen von 1591
und 1614 umfassende seerechtliche Bestimmungen,die sich zum Teil bis
zum deutschen Handelsgesetzbuch erhalten haben6 ; aber eme Stadt nach
nach der andern wurde durch ihren Landesherrnzum Austritt genötigt,
und der Hansetag von 1630 sah nur noch die drei Städte Lübeck, Hamburg
und Bremen, die als freie Reichs- und Hansestädte den Bund allein aufrecht¬
erhielten 7. Nur wenige Landesstädte (wie Rostock, Wismar, Stralsund,
Greifswald) vermochten sich gegenüber der Landesgewalt eine größere Selb¬
ständigkeit zu erhalten. Alle übrigen kamen nach und nach zu Fall und
wurden sogar in ihren berechtigten Ansprüchen auf Selbstverwaltung durch
bureaukratische Bevormundung immer mehr verkümmert. In geringerem
Maß war dies in solchen Territoriender Fall, wo die Landständeihre alte
Bedeutung behaupteten,weil hier die Städte durch die Landstandschaft
einigermaßen für sich zu sorgen vermochten. Aber wo die Landständezu
bloßen Provinzial- und Kreisständen mit beschränkter Selbstverwaltung
herabgedrückt wurden, wie in Österreich, Preußen und Baiern, sanken die
Städte zu bloßen staatlichenVerwaltungsbezirken herab 8. Die städtische
Autonomie verschwandganz oder wurde auf geringe Polizeisachenbe¬
schränkt. Auch in kirchlichenDingen verfällt der Stadtrat dem landes¬
herrlichen Kirchenregiment 8 n. Das Befestigungsrecht815 verlor seine Be¬
deutung für die Städte, weil ihre Mittel nicht gestatteten, die neueren Be¬
festigungsarten anzuwenden. Einige Städte wurden zu Landesfestungen,
die meisten ließen ihre Werke verfallenoder erhielten sie nur zu steuer¬
polizeilichen Zwecken. Die Stadträte und Magistrate wurden zwar meistens
noch von der Bürgerschaftoder einer Vertretung derselben gewählt oder

1 Vgl. v. Gierke Gen.-K. 1, 679ff. 4, 256. 261 ff. Strubcn JS'ebenstunden 1,
Abu. 5. Schulze Preuß. Staatsr. I 2, 459ff. E. Meier Reform der Verwaltungs¬
organisation unter Stein und Hardenberg 70ff.

5 Vgl. RA. von 1544 § 33 und 1576 § 22, 1582 § 21, 1594 § 8 (N. Samml. 2,
501. 3, 357. 402. 421). Frensdorff Das Reich u. die Hansestädte, ZRG. 33, llöff.
248. Simson Organisation der Hanse in ihrem letzten Jahrhundert, Hans. G.-Bl.
1907, S. 207 ff.

6 Pardessus Collection de lois maritimes 2, 507ff. 528ff. Über Seerechts¬
quellen vgl. Wagner Seerecht (Bindings Handb. 1884) 1, 53ff.

7 Vgl. Eichhorn 4, 277ff. Pütter Hist. Entw. 2, 195f.
8 Die erste preußische Städteordnung (ALR. II Tit. 8 Abschn. 2) kam gegen¬

über den zahllosen, überaus verschiedenen Stadtrechten wegen ihrer bloß sub¬
sidiären Bedeutung nur wenig zur Geltung.

8a A. Schultze Stadtgemeinde u. Reformation 1918 S. 50. Vgl. oben S. 698.
8b Vgl. Holtze Zur G. d. Enteignungsrechts in der Mark 1918 (Forsch, z.

brandenb. G. 31, 1 S. 140ff.); Krieg u. Enteignung in der Mark, DJZ. 1918, 287ff.
Zur städt. Wehrverfassung vgl. oben S. 697, dazu Hampe (§78 n. 58). Schön-
aich Das Freikränzleinschießen der schles. Städte, Progr. Jauer 1898. Lappe
(ö- 957). Marre (S. 957).
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durch Selbstergänzung berufen 80 , bedurften aber obrigkeitlicherBestätigung
Ihre Geschäftsführung war namentlich in Preußen durch die staatlichen
Aufsichtsorganeso beschränkt, daß sie den Charakter von Gemeinde¬
organen ganz verloren und nur noch als mittelbare Staatsbeamte erschienen.
Eine Eigentümlichkeitder Stadtgemeinden blieb nur, abgesehenvon ihren
etwaigen ständischen Befugnissen,die besondere Art der Besteuerung
(Akzise), das Zunftwesen und die Beschränkung der meisten bürgerlichen
Gewerbe auf den Betrieb in den Städten.

Der Unterschied zwischen Landes- und Mediatstädten wurde durch das
Herabsinken der städtischen Freiheit in den ersteren erheblich ausgeglichen9.
Schließlich beschränkte er sich darauf, daß jene als Städte landesherr¬
lichen, die anderen als Städte gutsherrlichenPatronats galten.

§ 80. Die Reichsritterschaftund die Reichsdörfer.
Vgl. Pfeffinger Vitriarius illustraius 3, 1134ff. 4, 229ff. 302ff. Roth von

Schreckenstein G. d. Reichsritterschaft, 2 Bde. 1859—71. Eberbach Die
deutsche Reichsritterschaft bis 1495 (Götz, Beitr. z. Kulturg. 11. 1913, vgl. Glitsch,
ZRG. 48, 539). Kerner Staatsrecht der Reichsritterschaft 1786—89. Moser
Vermischte Nachrichten von reichsritterschaftlichen Sachen, 1772; Neueste G. der
Reichsritterschaft 1775—76. Perthes Staatsleben (S. 858) 83ff. Pütter Hist.
Entwicklung 1, 457. 3, 74ff. v. Gierke Gen.-R. 1, 836. Eichhorn 3, 321ff. 4,
309ff. Schulte RG. § 104. Zöpfl RG. 2, §72. Berghaus Deutschi, vor 100
Jahren 2, 226ff. Häusser Deutsche G. I 3, 114ff. Erdmannsdörffer (S. 857)
1, 79ff. Ritter (S. 857) 1, 13. 237ff. Weiss Die Reichsritterseh. beim Ende des
alten Reiches, ZGO. 47, 289ff. Fellner Die frank. Rittersch. 1495-1524 (Ehering
Hist. Studien 50. 1905). Overmann Reichsritterschaft im Unterelsaß bis zum
30j. Kriege, ZGO. 50 (1896) 570ff. 51 (1897) 41ff. Tille Reichsritterseh.,DGB1.
15, 318ff. H. Müller Der letzte Kampf der Reichsritterschaft um ihre Selbständig¬
keit 1790—1815 (Hist. Stud. 77) 1910. Weicker Die Haltung Kursachsens im
Streit um die unmittelbare Reichsritterschaft 1906. Feine (S. 897 7a ) 69f.

In Süd- und Westdeutschland hatte sich der niedere Adel nebst den
nicht zur Reichsstandschaftgelangten freien Herren im Lauf des 15. Jh.
zu verschiedenen Ritterbünden vereinigt, die unter dem Schutz des 1487
errichteten großen schwäbischen Bundes 1 derartig erstarkten, daß ihre Mit¬
glieder den auf Erweiterungihrer Landeshoheitbedachten Fürsten und
Herren erfolgreich widerstanden und für sich und ihre Besitzungendie volle
Reichsfreiheit bewahrten. Seit 1500 unterschied man che drei Ritterschaften'
zu Schwaben, Franken und am Rhein. Sie traten 1577 zu einem Gesamt¬
bunde, der Reichsritterschaft(libera et immecliata imperii nobilitas),zu-

80 Die religiöse Spaltung spielte auch hier herein. In Ratingen z. B. ergänzten
sich die kath. Schöffen selbst, die aus der Bürgerschaft gewählten Ratsherrenwaren
evangelisch. A. Schultze Stadtg. u. Ref. 34.

9 Vgl. ALR. II 8 §§ 166ff. Wie wenig das Stadtrecht schließlichgalt, zeigt
das kleine Thüringer Walddorf Tambach. Es sollte 1730 Stadt werden, legte aber
keinen Wert darauf. Vgl. Rottstädt (S. 877) 77.

1 v. Gierke Gen.-R. 1, 512ff.
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sammen, der sich mit seiner 1650 reorganisierten Verfassung bis 1806 er¬
halten hat.

Die Reichsrittersehaft zerfiel in drei Ritterkreise(Schwaben, Franken
und Rhein), die Kreise wieder in Kantone oder Orte. An der Spitze des
Kantons stand ein Ritterhauptmann mit einigen Ritterräten und einem
Kantonausschuß. Jeder Ritterkreishatte seine Kreisversammlung und sein
Direktorium. Die Versammlungen der drei Kreise wurden Korrespondenz¬
tage genannt. Im Direktoriumlösten die Kreise einander ab.

Die mehrfach erstrebte und vom Kaiser befürwortete Reichsstand¬
schaft ist der Reichsritterschaft nicht zu teil geworden, auch von der Kreis¬
verfassung blieb sie ausgeschlossen. Dagegen wurde ihre unmittelbare
Stellung von Reichs wegen dadurch anerkannt, daß ihr die Reichsgesetze
besonders mitgeteilt, bei Reichssteuerbewilligungen aber regelmäßig direkte
Verhandlungen mit ihr angeknüpftwurden, um sie ebenfalls zu einer Bei¬
steuer (subsidium caritativum) zu veranlassen 2. Zur Heerfolge war die Reichs¬
rittersehaft an sich dem Reiche nicht verpflichtet, doch wurde in dringenden
Fällen auch hierüber besonders mit ihr verhandelt 3 ; im übrigen richtete sich
alles nach den Lehnsverhältnissen der einzelnen Mitglieder. In den späteren
Wahlkapitulationenmußten die Kaiser die Aufrechterhaltungder reichs-
ritterschaftlichenRechte ausdrücklich versprechen.

Die Mitgliederwurden mit ihren Besitzungen in eine Matrikel (Lartd-
iafel, Ritterzettel) eingetragen 3 ». Die Besitzungenmußten eine gewisse
Mindestgröße haben und durften nicht landsässig sein; dagegen machte es
keinen Unterschied, ob sie Allode oder Lehen waren. Ein Reichsritter konnte
neben seinen unmittelbaren Gütern auch landsässigen Besitz haben. Durch
Verlust des reichsritterschaftlichen Besitzes ging die persönlicheReichs¬
freiheit an sich nicht verloren, ebenso behielten die reichsritterschaftlichen
Güter ihren Charakter, auch wenn sie in andere Hände übergingen 4. Die
Aufnahme neuer Mitglieder oder Besitzungenin die Matrikel verlangte
einen Mehrheitsbeschlußder betreffenden Kantons- und Kreisversammlung
und die Zustimmung der beiden anderen Kreise. •

2 Vgl. S. 908 n., 921. N. Samml. 2, 24 §§ 8. 9. 19-28 (RA. von 1495). 84
§ 48. 488 § 28. 501 §§ 33. 3, 144 § 53. 221 § 49. 357 § 23. 402 § 22. 421 § 8. 558 § 33.
4, 7. 68. Die Verhandlungen über das subsidium caritativum beruhten nicht, wie
man gewöhnlichannimmt, auf der von Steuern befreienden Ritterdienstpflicht,
sondern auf der Anschauung, daß ein Steueranschlag nur solchen auferlegt werden
könne, die ihn bewilligt hätten, die vom Reichstag beschlossene Steuer also nur
für die Keichsstände und ihre durch sie vertretenen Untertanen verbindlich sei.
Zu den Kammerzielern trug die Reichsritterschaft nicht bei. Subsidia caritativa
nannte man auch die außerordentlichen Bewilligungen der Domkapitel, durch die
die Geistlichkeit in Landessachen zu Beisteuern angehalten wurde. Vgl. Bai er
Das Subs. car. für Bischof Hugo von Konstanz, ZGO. 68, 83.
_ 3 Vgl. RA. von 1564 § 23 und von 1566 (N. Samml. 3, 206. 217). Ebd. 4,

81 v. Below Territorium u. Stadt 200f.
4 Bei Veräußerung an Fremde hatte die Genossenschaft das Vorkaufsrecht.
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Die Reiehsritterschaft als Korporation besaß das Recht der Besteueruni'
und der Autonomie 5. Dagegenhatten die einzelnen Mitglieder ein Be"
steuerungsrechtnur, soweit es sich um Reichs" und Korporationslasten
handelte, nicht zu eigenen Zwecken. Das Recht der Gesetzgebung besaßen
sie nicht, wohl aber das der Hausgesetzgebung, im einzelnen Fall unter
kaiserlicher Bestätigung. Ihr wichtigstes Recht bildete der Religionsbann".
Die meisten besaßen auch die hohe Gerichtsbarkeit,die sie jedoch in der
Regel jedesmal neu vom Reich empfangen mußten 7. Welche Hoheitsrechte
sie außerdem auf ihren Besitzungenausüben durften, richtete sich nach
besonderer kaiserlicher Verleihung oder nachweisbarem Herkommen.Im
übrigen hatte die beschränkteLandeshoheitnur die negative Bedeutung,
daß alle etwaigen Hoheitsrechte,die einzelnen. Reichsständen auf reichs-
ritterschaftlichen Besitzungen zustanden, nur als öffentlichrechtlicheDienst¬
barkeitenund nicht als Ausflüsse landesherrlicher Gewalt galten. Die Mit¬
glieder der Reichsritterschaftbesaßen für sich und ihre Güter den privi¬
legierten Gerichtsstandder Reichsunmittelbaren. Ihre Austragsmstanz war
das Kantonsdirektorium.

Außer der Reichsritterschaftgab es im Reich noch verschiedene un¬
mittelbare adelige Ganerbschaften, deren Rechtsverhältnisse, abgesehen von
dem korporativenElement der ersteren, im wesentlichen dieselben waren".

Endlich waren von der Auflösung der Reichslandvogteien noch einige
Dörfer übrig geblieben, die keiner landesherrlichenGewalt unterworfen
waren9. Sie hießen Reichsdörfer und befanden sich im Besitz einer aus¬
gedehnten Selbstverwaltung,zum Teil der hohen Gerichtsbarkeit.Die
protestantischenReichsdörferhatten eine gewisse Kirchenhoheit. Eine
eigentliche Landeshoheit kam ihnen nicht zu.

§ 81. Der Niedergang des Reiches,
Unter Maximilian I hatte man noch einmal den Versuch gemacht,

den unverkennbaren Verfall des Reiches durch innere Reformen zu hemmen,
aber die einem widerstrebendenKaiser mit Mühe abgerungenen Reichs¬
reformen waren ohne dauernden Erfolg geblieben. Indem dann die Kaiser
es unternahmen,die kirchliche Bewegung, die den größten Teil des Reiches
ergriffen hatte, mit Gewalt zu unterdrücken,gaben sie den Anlaß zu den
verheerenden Kämpfen des schmalkaldischen und 30jährigen Krieges, wo

5 Über das sog. Geislinger Statut vgl. Reyscher, ZDR. 6, 297ff.
0 Augsb. Rel.-Friede von 1555 § 26 (N. Samml. 3, 20). JPO. 4 § 17. 5 § 28.
7 Als zweite Instanz dienten im Zweifel die kaiserlichen Landgerichte.
8 Vgl. S. 931. Berghaus (S. 926) 2, 294f.
9 Vgl. S. 550. Niese Verw. d. Reichsgutes 1905. Dach er öden Staats¬

recht der Reichsdörfer 1785. Maurer G. d. Dorfverfassung 2, 364-412. Berg¬
haus (S. 926) 2, 296ff. Hugo Verzeichnis d. freien Reichsdörfer (Z. Archivkunde
2, 482f.). Becker Reichsdörfer der Landvogtei u. Pflege Hagenau, ZGO. 53, 207ff.
Friedr. Weber Gesch. d. fränk. Reiohsdorfer Gochsheim u. Sennfeld 1913.
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Spanien, Frankreichund Schweden in deutschenDingen den Ausschlag
gaben und deutsche Gebiete die Beute des Auslandes wurden. Aus dem
westfälischen Frieden gingen die deutschen Territorien im wesentlichen
als souveräne Staaten hervor, deren Unterordnungunter das Reich nur
geringe Bedeutung hatte.

Der Schwerpunkt der kaiserlichen Erblande 1 lag seit Sigmund außer¬
halb des Reiches. Unter der Krone Schweden standen Vorpommern und
Wismar, bis 1719 auch das Herzogtum Bremen und das FürstentumVerden,
die dann auf Hannover übergingen; unter dem König von Dänemark das
Herzogtum Holstein (Holstein-Gottorp von 1762 bis 1773 unter Rußland),
von 1675 bis 1773 auch die GrafschaftenOldenburgund Delmenhorst;
unter dem König von England seit 1713 das Kurfürstentum Hannover
(Braunschweig-Lüneburg),samt dem Herzogtum Lauenburg (seit 1689
braunschweigisch) und den FürstentümernBremen und Verden; unter dem
Erbstatthalterder vereinigten Niederlande die fürstlichen Lande von Nassau-
Diez. Der brandenburgisch-preußischeStaat gründete sein souveränes
Königtum auf einen nicht zum Reiche gehörigen Landesteil. Der Kurfürst
von Sachsen war von 1697 bis 1763 zugleich König von Polen.

Der westfälische Friede hatte den deutschen Territorien die völker¬
rechtliche Persönlichkeit nur unter Vorbehalt der Rechte des Reiches be¬
willigt. Kriege unter den deutschen Staaten blieben untersagt. An einem
Keichskriege hatten sich alle zu beteiligen: Gleichwohl stand Baiern im
spanischen Erbfolgekrieg auf französischer Seite. Das Verbot der Fehde
vermochte weder den österreichischen Erbfolgekrieg noch die beiden schle-
cischen Kriege und den siebenjährigen Krieg zu verhindern. Vom franzö¬
sischen Revolutionskriegzog sich Preußen einseitig 1795 durch den Frieden
von Basel, ebenso 1797 der Kaiser durch den Frieden von Campo Formio
zurück, während der Reichskrieg, an dem sich Österreich seit 1799 wieder
beteiligte, erst 1801 durch den Luneviller Frieden beendigt wurde. Gegen¬
über der unheilbaren Zerrüttung des Reiches hatte Friedlich der Große in
seinen letzten Regierungsjahrenzum ersten Male den bemerkenswerten
Versuch einer reichsverfassungsmäßigen Verbindung der deutschenReichs¬
fürsten ohne den Kaiser gemacht. Der Fürstenbund 2, dem die Kurfürsten
von Mainz, Sachsen, Hannover und zahlreiche kleinere Staaten beitraten,
bezweckte ausschließlich die Aufrechterhaltungder bestehenden Reichs¬
verfassung gegenüber den beständigenÜbergriffenJosephs IL Mit dem
Anlaß, der ihn ins Leben gerufen hatte, kam auch der Fürstenbund nach
wenigen Jahren seines Bestehens wieder in Wegfall.

1 Die böhmische Krone war 1526, die ungarische 1527 an das Haus Öster¬
reich gekommen.

2 Vgl. Ranke Die deutschen Mächte und der Fürstenbund 1780—90,2 Bde.
1880. W. A. Schmidt 6. der preußisch-deutschen TJnionsbestrebungen seit der
Zeit Friedrichsdes Großen 1851. H. Meyer Der Plan eines evang. Fürstenbundes
im siebenjähr.Kriege, Bonner Diss. 1893. Koser (S. 857) 2, 612ff.
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Drittes Kapitel.

Die Rechtsquellen. 1

Stobbo Rechtsquellen 2, 1864. Brunner-Heymann 7 266ff. Fehr RG
262ff. v. Schwerin RG. 2 30ff. Stintzing u. Landsberg G. d. deutsch B-
Wissensoh., 3 Bde. 1880—1889. Roth Deutsch. Priv.-R. 1. 1880. Kraut Grund¬
riß 6 §§13—18. A.B.Schmidt GeschichtL Grundl. d. bürgerl. R. im Großherz.
Hessen, Gieß. Progr. 1893. Affolter Das intertemporale Priv.-R. 165ff 177 bis
219. 221-239. 242ff. 322ff.

§ 82. Die juristische Literatur.

Stobbe 2, 40ff. 143—182.414—26. Stintsing G. d. populär. Lit. d. röm.-
kanon. R. in Deutschi. 1867; Gesch. d. d. Rechtswissenschaft, fortg. v. Lands¬
borg 1880-1910; Ulrich Zasius 1857 (vgl. S. 979). Böhlau, KritVjschr. 23, 52öff.
26, lff. Muther, ZRG. 8, 99ff. Brunner RG. I 2, 17ff. Seckel Beiträge z. G.
beider Rechte im MA. 1898. v. Amira 3 3f. Siegel RG. 3 lff. 108ff. 128ff. 145ff.
Luschin v. Ebengreuth Österr. Reichs-G. 364ff. Rehm G. d. Staatsrechts¬
wissenschaft (1896) 231ff. v. Gierke Gen.-R. 3 § 12, 4 (1913); Johannes Althusius 3
1913. Günther Wiedervergeltung 2, 74ff. G. Meyer-Anschütz 7 (S. 980) lOlff.
Schoene Die Schriften über deutsche Reichsverfassung i. d. zweiten Hälfte d. 17. Jh.
1901. V. Ehrenberg Herders Bedeutung f. d. Rechtswissenschaft (Rede), Göt¬
tingen 1903. Über die Reformatoren vgl. § 68 n. 18b; über Leibniz §84 n. 14.

a Die ländlichen Rechtsquellen der Neuzeit sied, weil sie dem Inhalt
nach vielfach dem MA. entsprechen, in § 58 mitbehandelt worden. Vgl: dazu noch:
Kühn Zur Kritik der Weistümer (Festg. Seeliger 29ff.) 1920. Stutz Höngger
Meiergerichtsurteile d. 16. u. 17. Jh. 1912. Wimbersky Eine obersteirische Bauern¬
gemeinde 1498—1899. 1907. Wittich Grundherrschaf't 52*ff.

Das Urkundenwesen und Kanzleiwesen der Neuzeit, für das eine zusammen¬
hängende Darstellung noch fehlt, ist die geradlinige Weiterentwicklung des mittel¬
alterlichen. Vgl. daher die oben in § 59 und dessen Fußnoten angeführte Literatur,
insbes. K. Beyerle, Rehme u. a. Die Formenstrenge des Kanzleiwesensließ
dem MA. gegenüber etwas nach, Formularbücher und Kanzleiordnungen sorgten
für Tradition und manche Form hat sieh bis zur Gegenwart in rechtlicherBedeutung
erhalten. Außer Urbarien, Grundbüchern, Stadtbüchern und anderen öffentlichen
Büchern aller Art sind als Quellen auch heranzuziehen Rechnungen, Register, Akten
und Instruktionen, Reichstags- und Landtags Verhandlungen, Kreisabschiede,Hanse-
rezesse, Gerichtsprotokolle usw. Vgl. Dahlmann-Waitz 3 Nr. 8748ff. 10171ff.
Reiche Literatur bei Heydenreich Handb. d. prakt. Genealogie 1913. — Franz
Alter u. Bestand der Kirchenbücher, insb. in Baden 1912. G. Müller Visitations¬
akten als Geschichtsquelle, DGB1. 8 (1907) 287ff. Walther Kanzleiordnungen
Maximilians I, Karls V und Ferdinands I, Arch. Urk.-Forsch. 2 (1908) 335ff. Haß
Über das Aktenwesen u. den Kanzleistil im alten Preußen, Forsch, br.-pr. G. 22
(1909) 201 ff.; ebd. 232ff. weitere Literatur. - Ein Beispiel für Fälschungenbei
G. Frh. v. Rabe v. Pappenheim Die neuen Heß v. Wiehdorf, G. einer Fälschung
1899. - Über englisches Urkundenwesen vgl. H. Hall Studies in English official
historical documents, Cambridge 1908.
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Nach der Kezeption der fremden Rechte war es die nächste Aufgabe
der Wissenschaft, diese dem Volk zugänglich und verständlich zu machen 1.
Dies geschah zum Teil durch deutsche Rechtsbücher, in denen, wie schon
in der Glosse zum Sachsenspiegel und Sachs. Weichbild, neben den be¬
nutzten einheimischen Quellen auch römischesund kanonisches Recht
herangezogenwurde. Zu nennen sind hier la die Bearbeitungen des Sachsen¬
spiegels von Melchior Kling (1542), die Erbrechtsregeln und die Schriften
des Lorenz Fries über würzburgisches Gerichtswesen, namentlich sein
Zentbuch 2. Ein wertvolles, überwiegend rein deutschrechtliches Werk aus
der ersten Hälfte des 16. Jh. ist das Rügische Landrecht oder der Wen-
disch-Rügianische Landgebrauch des Landvogts Matthäus Normann 3.
Mechanische Zusammenstellungen der Abweichungen des heimischen Rechts
von dem römischen enthielten die sogenanten Differentiae, während
Werke aus der 2. Hälfte des 17. Jh., wie der Usus modernus pandectarum,
von Stryk und Schilters Praxis iuris Romani in foro Oermanieo das
deutsche Recht in systematischem Zusammenhang mit dem römischen be¬
handelten4. Den Notaren dienten verschiedeneFormelbücher oder
Ehetoriken.

Das römische Recht suchte man teils durch deutsche Übersetzungen,
teils durch populäre Darstellungen zugänglich zu machen. Die älteste und
ausführlichsteDarstellung des römischen Rechts in deutscher Sprache
ist der in der ersten Hälfte des 15. Jh. wahrscheinlich in Schwäbischhall
verfaßte Klagspiegel, später,RichterlichKlagspiegel' genannt. Das Werk
behandelt das bürgerliche Recht, Strafrecht und Strafverfahren. Der Ver¬
fasser ist unbekannt. Irrtümlich wurde später Sebastian Brant für den
Verfasser gehalten, weil der Klagspiegel seit der 6. Auflage (1516) von ihm,
und zwar als zweiter Teil des Laienspiegels, herausgegeben wurde 5. Der
Laienspiegel (1509) war ein Werk des Ulrich Tenngier,Landvogt zu
Höchstedt, früher Stadtschreiberzu Nördlingen6. Er schöpfte neben dem
römischen und kanonischenRecht auch aus dem unmittelbaren Rechts¬
leben. Außer gemeinrechtlichen Quellen benutzte der Verfasser die italie-

1 Über Thomas Murner als Juristen vgl. v. Liebenau Der Franziskaner
Dr. Th. Murner 1913, 116ff. (Erläut. zu Janssens G. d. d. Volkes 9, 4. u. 5. Heft).

la Erwähnung verdient auch die „Summa der rechte weg gnant", vgl.
Böhlau, ZRG. 8, 165ff. 325. Stintzing u. Landsberg 1, 12.

2 Vgl. Roekinger Magister Lorenz Fries, Abh. d. Münch. Ak. 11, 149ff.;
Über fränkisch-wirzb.Zentbücher, Münch. SB. 1872. Knapp Zenten d. Hochstifts
Würzburg, 2 Bde. 1907.

3 Ausgaben: Frommhold 1896 (vgl. ZRG. 29, lff.). Gadebusch 1777.
Dreyer Monumenta anecdota 1. 1760. Vgl. Homeyer Historiae iuris Pomeranici
capita quaedam, Berl. Diss. 1821. Heinemann Matth. v. Normanns Denkschrift
üb. d. Aufzeichn.der rüg. Landr., Pomm. JBB. 5, 85ff. Frommhold Eine Auf¬
zeichnung rügischen Landrechts von Lorenz Kleist, ebd. 7, 257 ff.

4 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 54ff. 64ff.
5 Vgl. Stintzing Popul. Liter. 337ff. 451 ff.; G. d. RW. 1, 43. 93.
6 Vgl. Stintzing 411ff. Stobbe RQ. 2, 170ff. Oblinger U. Tengler,

Jb. Hist. V. Dillingen 16 (1903) 128ff.
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nische Jurisprudenz, besonders das Speeulum des Durantis, ferner die
Magdeburger Fragen, den Schwabenspiegel, den Klagspiegel und andere
populäre Werke, die Bamberger Halsgerichtsordnungund die wichtigsten
Keichsgesetzeseinerzeit6 ». Der Laienspiegel sollte den bei der Rechtspflege
beteiligten Laien als Handbuch dienen. Er umfaßte Privatrecht,Strafrecht
und Prozeß; man hat ihn nicht mit Unrecht als eine „Realenzyklopädiedes
gesamtenweltlichen Rechtes" bezeichnet. Er verdrängte alsbald die ge¬
samte übrige Literatur dieser Richtung 7, nur der ihm von Seb. Brant als
Anhang angefügte Klagspiegel vermochte sich neben ihm zu halten. Beider
Ansehen verschwand erst, als der Laienstand gänzlich aus den Gerichten
geschiedenwar. Aus der Praxis des Reichskammergerichts gingen die
Pradicae observationesdes Andreas Gaill (1578) hervor, ein Werk, das
sich bis tief in das 18. Jh. des größten Ansehens erfreute, zahllose Auflagen
und selbst eine Übersetzung ins Deutsche erlebte 8. Die von den Italienern
überkommene Neigung, den Prozeß in dramatischerForm, als Prozeß des
Teufels gegen Christus oder Maria, zu behandeln, begegnet schon bei Tenngier9.
Bemerkenswert in dieser Richtung sind die Schriften des bekannten ältesten
deutschen DramatikersJacob Ayrer (f 1605) 10 und die bereits erwähnten
Fastnachtspiele (S. 772).

An den deutschen Universitäten wurde bis Mitte des 15. Jh. ausschließ¬
lich kanonischesRecht und lombardischesLehnrecht, von da an auch
römisches Recht 10 " gelehrt. Die einheimische Gesetzgebung wurde nur beim
Strafrechtberücksichtigt. Als Schriftsteller auf dem Gebiet des Strafrechts
ragten seit Mitte des 17. Jh. Berlich (1586—1638) und Benedict Carpzov
(1595—1666)hervor 11 . Der erste Lehrstuhl für Naturrechtwurde 1616 in
Heidelberg errichtet und mit Samuel Pufendorf besetzt 12 . An derselben
Universität war schon 1604 angeregt worden, die Professur des ius canonicum
durch eine solche des ius Germanicum antiquum zu ersetzen, der Vorschlag
wurde aber von der Fakultät abgelehnt. Ausgabender Volksrechte und

6a In der 2. Auflage (1511) ist außer anderen Zusätzen ein ausführlichesStück
aus dem Hexenhamroer (S. 856) eingeschoben. Vgl. Riezler (S. 927) 132ff. Hansen
Zauberwahn (S. 836 M) 516 f. 524; Quellen (S. 856) 296 ff.

7 Hervorzuheben sind noch die Schriften von Perneder u. Gobier (Mitte
des 16. Jh.). Vgl. § 83 n. 9. Das „Statutenbuch" des letzteren ist eine bloße
Kompilation aus seinen sonstigen Schriften und den Werken Perneders. Vgl.
Stintzing G. d. RW. 1, 573ff. 582ff. Besondere Berücksichtigung der Partikular-
rechte zeichnet die Werke von Meurer aus.

8 Vgl. Burckhard Andreas Gaill, Würzb. Rekt.-Rede 1887. Stintzing
G. d. RW. 1, 495ff. Die Observationesdes Kameralisten Mynsinger von Frundeck
erschienen 1563.

9 Vgl. Stintzing Pop. Liter. 259ff. Vgl. oben S. 772.
10 Vgl. Stintzing Pop. Liter. 278.
io a Vgl. v. Below Ursachen d. Rezeption 113f. und oben § 66 6.
11 Vgl. Stintzing u. Landsberg G. d. RW. 1, 736; 2, 5ff. 55ff. Vgl. § 78 n. 75.
12 Vgl. S. 937. Stintzing u. Landsberg 3, llff., Noten S. 7ff. Bresslau

Allg. Deutsche Biographie 26, 701 ff. Varrentrapp Briefe von Pufendorf, HistÄ.
70, lff. 193ff. Treitschke, Preuß. JBB. 35. 36. Wille Zur Berufung Pufendorfs
nach Heidelberg, ZGO. 2 33 (1918) 133ff.
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Kapitularien, aber noch ausschließlich zu antiquarischenZwecken, wurden
bereits im 16. und 17. Jh. von Sichard, Herold und Lindenbrog ver¬
anstaltet. Unter den deutschen Publizisten 12 * der ersten Hälfte des 17. Jh.
ragt besonders Johannes Althusius (1557—1638) 12b hervor. Einer seiner
heftigsten Gegner war der Begründer einer wissenschaftlichen deutschen
Rechtsgeschichte, Hermann Conring zu Helmstedt (1606—1681), dem
wir außer seinem bahnbrechenden Werk De origine iuris Germania (1643)
und der staatsrechtlichenSchrift De Germanarum imperio Romano noch
verschiedene andere Arbeiten über deutsche Verfassungsgeschichte und
Staatsrecht verdanken 13 . Ein für seine Zeit musterhaftes,auch heute noch
sehr wertvolles Werk war die zuerst 1631 erschienene Inleiding tot de hol-
lanische rechtsgekerdheit des großen Völkerrechtslehrers Hugo de Groot 14.
Die auf Conring fußende rechtsgeschichtliche Forschung bewegte sich im
übrigen zunächst auf dem Gebiete des Staatsrechts. Außer den schon S. 895
und937f. genannten Schriftstellern sind hier namentlich Rhez, Schweder,
Textor, Pfeffinger, Lünig, Sagittarius, Obrecht undDatt 15 , femer
Gundling 16, J. J. Moser 17 , F. D. Häberlin 18 , J. S. Pütter 19 v. Lude¬
wig 20, Schmauß 21 , sämtlich dem 18. Jh. oder dem Ende des 17. Jh. an¬
gehörig, hervorzuheben.Für die Wissenschaft des deutschen Privatrechts
wirkten namentlichSchilter und Thomasius (1655—1728) 22 . Der letztere
hat schon vor 1705 an der Universität Halle und sein Schüler Beyer seit
1707 an der Universität Wittenberg 22 a die ersten Vorlesungen über deutsches
Privatrecht gehalten 23 . Um dieselbe Zeit erhielten verschiedene Universi¬
täten eigene Lehrstühle für Partikularrechte. Der wissenschaftlichen Pflege

12a Vgl. Hegels Arnold Clapmarius 1574—1604 und die Publizistik über
die Arcana iniperii im 17. Jh., Bonn phil. Diss. 1918. Schmitt-Dorotic Diktatur
1921 S. 14ff.

12t> Vgl. 0. v. Gierke Joh. Althusius3 1913.
13 Vgl. S. 937. Stobbe Hermann Conring 1870. v. Möller Hermann Con¬

ring.. der Vorkämpfer deutschen Rechts 1915. Stintzing u. Landsberg 2, 3ff.
165ff. Bresslau, Allg. Deutsche Biographie 7, 446ff. Dahl, ZRG. 50, 507.
Behse Die jur. Fakultät d. Universität Helmstedt im Zeitalter des Naturrechts 1920.

11 Neueste Ausgabe von Fockema Andreae 1895.
15 Über diese vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 40—48, Noten S. 21—28.
16 Ebd. 3, 122fi., Noten S. 72ff.
17 Ebd. 3, 315ff., Noten S. 212ff. H. Schulze J. J. Moser 1869.
18 Ebd. 3, 430, Noten S. 276. Über dessen Sohn vgl. E. Fischer C. F.

Häberlin, ein braunschw. Staatsrechtslehrer u. Publizist 1756—1808,1914.
19 Stintzing u. Landsberg 3, 331, Noten S. 217f. Frensdorff, Allg.

D.Biographie26, 749ff.
20 Stintzing u. Landsberg 3, 117ff., Noten S. 68ff.
21 Ebd. 3, 125ff., Noten S. 74ff.
22 Ebd. 3, 55ff. 71ff., Noten S. 32ff. 45ff. Thomasius las deutsch. Fleisch¬

mann, ZRG. 43, 316. Schrader G. d. Friedrichsuniversität in Halle 1894, 1, 8ff.
Soldan-Heppe-Bauer Hexenproz. 2, 245«. Dörr ThomasiuB' Stellung zum
landesherrl. Kirchenregiment, Bonn phil. Diss. 1917.

22a Friedensburg G. d. Universität Wittenberg 1917.
23 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 90. 137ff., Noten S. 55. 88.

Ä. Sohröder-v.KUnßberg, Deutsche Bechtsgeschichte. 7. Aufl. 62
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des deutsehen Privatrechts widmeten sich besonders Heineccius, Selchow
und Runde 24 , der Geschichte des Privatrechtsnamentlich Brunnquell 25.
Auf vorwiegendantiquarischem Gebiet bewegten sich die Arbeiten von
Estor, H. Chr. v. Senckenberg, Olenschlager. Grupen, Strube 25»
Fr. Es. v. Pufendorf, Dreyer 26. Als wirkliche Rechtshistorikerbewährten
sich Mascov, Justus Moser 27 , Reitemeier und Chr. G. Biener 28. Sie
sind als die Vorgänger der historischen Rechtsschule29 zu betrachten, durch
die erst eine wahrhaft wissenschaftliche Methode begründet wurde.

§ 83. Die Reichsgesetze.

Vgl. § 72. Stobbe RQ. 2, 183-205. v. Schwerin RG. 2 30f. Felir RG.
267ff. Ausgaben: Zeumer Quellensammlung2 Nr. 173—209. Neue Sammlung
(S. 857). Gerstlacher HB. d. teutsch. Reichsgesetze, 11 Bde. 1786—1794.
Emminghaus Corp. iur. Germ, academicum, 2 Bde. 1844—1856. Lehmann
Quellen z. deutsch. Reichs- und RG. 1891.

Seit Maximilian I hatte die Reichsgesetzgebung einen außerordent¬
lichen Aufschwunggenommen, der trotz der Unterbrechungdurch die
Religionskriege bis 1654 anhielt. Der ständig gewordene Reichstag hat
nichts Erhebliches mehr geleistet. Während die Reichsreformgesetze
meistens nur vorübergehende Bedeutungbehielten, kann man den ewigen
Landfrieden von 1495 1 und den Augsburger Religionsfrieden von 1555,
der sich zugleich als gemeine Constitution aufgerichtetenLandfriedensbe¬
zeichnete 2, gewissermaßen als Reichsgrundgesetze betrachten. Ein wahres
Reichsgrundgesetz war aber das westfälische Friedensinstrument, das sich
selbst als solches bezeichnete und die Aufnahme seiner Bestimmungen in
den nächsten Reichsabschied und die Wahlkapitulationvorschrieb:Sit haec
transactio perpetua lex et pragmatica imperii sanetio, imposterum aeque ac

24 Ebd. 3, 179ff. 354ff. 451. 453, Noten S. 122ff. 226. 288.
25 Ebd. 3, 177, Noten S. 120.
asa vgl. Wesenberg D. G. Staube 1908 (Forsch. G. Nd.-Sachs. 4).
20 Ebd. 3, 240-263. 269f., Noten S. 156-177. 183ff.
27 0. Hatzig Die bäuerl. Gesetzgebung in Osnabr. 1764-83, Heidelb. Diss.

1909; J. Moser als Politiker 1911 (Z. Nd.-Sachs. 4, 102ff.); J. Moser als Staatsmann
u. Publizist 1910 (Q. D. Nd.-Sachs. 27).

28 Stintzing u. Landsberg 3, 128f. 496. 498. 501, Noten S. 76. 316f.
29 Vgl. § 91 n. 6.
1 Altmann u. Bernheim 2 254. N. Samml. 2, 3ff. Zeumer 2 Nr. 173.
2 Der Religionsfrieden bildet einen Teil des Augsb. RA. von 1555 §§7—30

(Zeumer 2 Nr. 189. N. Samml. 3, 16ff. Sonderausgabe von Brandi 1896). Den
sog. „geistlichen Vorbehalt" des § 18 (vgl. § 78 n. 9) hatte König FerdinandI dem
Religionsfrieden beigefügt, und zwar kraft einer ihm von den Reichsständener¬
teilten Vollmacht, wenn auch unter ausdrücklicher Verwahrung der evangelischen
wie der katholischen Stände gegen die Annahme ihrer Einwilligung in die von innen
bekämpften Bestimmungen und deshalb mit dem Zusatz, daß eine Einigungder
Stände in diesem Punkte nicht zu erzielen gewesen sei.
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aliae leges et co)tslilutiones fundamentales imperii, nominatim proximo imperii
recessui ipsique capitulationi caesareae inserenda, obligans non minus absenks
nimm praesentes, ecclesiasticos aeque ae politicos, sive sfalus imperii sint sive
wo»3. Bestätigt wurde diese Bestimmung durch den JRA. von 1654, der
die Friedensurkunden von Osnabrück und Münster seinem Text einfügte
und sie feierlich vor ein gegebenes Fundamentalgesetz des heil. Reichs und
immerwährendeRichtschnur und ewige norma iudicatuli erklärte*. Auch die
Wahlkapitulation,obwohl nach der Art ihres Zustandekommens überhaupt
kein Reichsgesetz(S. 903), hatte tatsächlich die Bedeutung eines Reichs-
grandgesetzes.

Sehr umfassend war die Reichsgesetzgebung über die Verfassung und
Verfahrendes Reichskammergerichts (S. 914ff.), Münzwesen(S. 924f.), Kreis¬
verfassung (S. 909ff.) und Heerwesen (S. 919f.), obwohl es zu einer dauernden
Regelung des letzteren nicht kommen wollte. Die Reichspolizeiordnungen
von 1530, 1548 und 1577 (S. 924), die insbesondere für das Strafrecht 4 a
von Wichtigkeitwaren, zogen auch einige privatrechtliche Verhältnisse in
ihren Bereich, und dasselbe war bei der Notariatsordnung von 1512 der Fall 5.
Im übrigen beschränkte sich die Reichsgesetzgebung im Gebiet des Privat¬
rechts auf einige Bestimmungen über die gesetzliche Erbfolgeordnung, und
zwar hier in einer jede partikularrechtliche Abweichung ausschließenden
Form6, während der Landesgesetzgebung bei anderen das materielle Recht
betreffenden Reichsgesetzen freier Spielraum gelassen zu werden pflegte 7.
Zivilprozessualische Bestimmungen, namentlich die Abkürzung des Ver¬
fahrens bezweckend, wurden in den auch sonst sehr inhaltreichen JRA.
von 1654 aufgenommen8.

Weitaus das bedeutendste Reichsgesetz war die sogenannte Carolina
(CCC, d. h. ConstitutioCarolina Criminalis), die peinliche oder Halsgerichts-

3 JPO. 17 § 2. JPMunster. § 112 (116). N. Samml. 3, 602. 619.
4 JRA. §§4-6. N. Samml. 3, 642. Zeumer* 447. Die westf. Friedens-

Urkunde bei Zeumer 2 Nr. 197. 198. Vgl. Pütter Der Geist des westf. Friedens 1795.
4a Vgl. Segall Gesch. u. Strafrecht der Reichspolizeiordnungen 1530, 1548

u. 1577, Diss. Gießen 1913. Vgl. § 77 n. 1. u. la.
5 N. Samml. 2, 151 ff. Art. 1 handelt von Testamenten, Art. 3 von Prozeß¬

vollmachten. Das Vormundschaftsrecht behandeln RPO. von 1548 Art. 31 und
von 1577 Art. 32 und RA. von 1570 (N. Samml. 2, 602. 3, 317f. 394).

6 Freiburger RA. von 1498 § 37 (N. Samml. 2, 46} über das Eintrittsrecht
der Enkel; Wormser RA. von 1521 §§ 18-20 (ebd. 2, 206) über das der Kinder
verstorbener Geschwister; Speierer RA. von 1529 § 31 (ebd. 2, 299) über die suc-
cessio in capita für die Kinder der Geschwister unter sich. Vgl. S. 822. Stobbe
2, 203f. ZRG. 31, 179 f.

' Vgl. S. 872. 938. 972. Stobbe 2, 186.
8 JRA. §§ 34-103. 107 (N. Samml. 3, 647-60). Diese Bestimmungen sollten

auch bei den Landesgerichten zur Anwendung kommen, während § 137 der Wunsch
ausgesprochen wurde, daß auch das reichskammergerichtliche Verfahren möglichst
bei den Landesgerichten eingeführt werde. Schwartz 400 Jahre Zivilprozeß-
gesetzg. 1898, 116ff. Über das Arrestrecht vgl. G. Kisch Der deutsche Arrest-
prozeß 1914 S. 182«.

62*
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Ordnung (HGO.) Karls V von 1532 9. Wie auf dem Gebiet des Prozesses
so hatte auch auf dem des Strafrechts die Rezeption des römischen Rechts
lediglich die Bedeutung einer Rezeption der italienischenJurisprudenz
gehabt, nachdem diese schon geraume Zeit vorher die volle Herrschaft über
die italienische Praxis erlangt hatte; in Deutschland wurden ihre Erzeugnisse
selbst von Schwarzenberg als die keiserlichen recht bezeichnet. Die italie¬
nischen Juristen, von denen für Deutschland besonders Gandinus 8»
Angelus Aretinus, Bartolus (S. 868) und später Julius Clarus 9" in
Betracht kamen, entnahmenaus dem römischen Recht die Hervorhebung
des im deutschen Strafrecht zu wenig berücksichtigtenSchuldmomentes,
die Unterscheidung zwischen dolus und culpa, die Lehre von der Notwehr
und dem Versuch 10 . Sie betonen das öffentliche Prinzip des Strafrechts
und verlangten Unabhängigkeitder Bestrafungvon dem Willen des Ver¬
letzten. Im übrigen beließen sie es bei der germanischen Einteilung der
Delikte und dem germanischen Strafensystem.Neben dem römischen Recht
betrachteten sie die Statutarrechte und die consuetudogeneralis als voll¬
gültige Rechtsquellen und nahmen nichts aus den römischen Satzungen auf,
was dem Rechtsbewußtsein ihrer Zeit widersprach. In Deutschland wurde
die italienische Strafrechtsdoktrin hauptsächlich durch den Klagspiegel
volkstümlichgemacht, weiter ging sie über in die Wormser Reformation
von 1499 und die beiden HalsgerichtsordnungenMaximiliansI für Tirol
(1499) und Radolfzell (1506) 11. Hauptsächlichauf diesen Quellen beruhte
(üe von Johann von Schwarzenbergverfaßte Halsgerichtsordnung des

9 Von den zahlreichen Ausgaben ist hervorzuheben Zöpfl Die peinl. GO.
Kaiser Karls V (synoptisch) nebst der Bamberger u. d. Brandenburger HGO., mit
den Projekten der peinl. GO. Karls V von 1521 und 1529, Heidelberg 1842, 31883
(auf Grund des im praktischen Rechtsleben allein verwendeten Textes der Editio
princeps von 1533). Auf einer Kölner Handschrift beruht die Ausgabevon Kohler
u. Scheel Die Carolina u. ihre Vorgängerinnen 1. 1900. Vgl. Hering Die Carolina¬
handschrift R. 1, ein Beitr. z. Carolinischen Quellenforschung 1904 (vgl. Schreuer,
ZRG. 39, 341f.). Güterbock Entstehungsg. der Karolina 1876. Hälschner
Preuß. Strafr. 1, 78ff. v. Bar G. d. deutsch. Str.-E. §§40-45. Stobbe 2, 245ff.
Stintzing G. d. RW. 1, 621 ff. Über einen Kommentar zur CCC. vgl. Kento-
rowicz Gobiers Karolinenkonimentar u. s. Nachfolger 1904 (vgl. Krammer, ZRG.
39, 342). Über den Inhalt des Gesetzes vgl. Günther Idee der Wiedervergeltung
1, 285ff. Über die Beziehungen zu den Reichspolizeiordnungen vgl. Segall (n. 4a)
3ff. 67ff. 85ff. - Die „Reform Sigmunds" (15. Jh.) S. 228 verlangte bereits ein
leiserlich rechfbuchin Strafsachen.

fla Vgl. Kantorowicz Albertus Gandinus u. d. Strafrecht der Scholastik
1 (1907).

8b Vgl. v. Mo eil er Julius Claras aus Alessandria, der Kriminalist des 16. Jh.
1911; Andreas Alciat (1492-1550) 1907; Aymar du Rivail (Rivallius) 1907.

10 Vgl. Kohler Strafr. d. ital. Statuten 12.-16. Jh., Studien a. d. Strafr.
2. 1895-97. Löffler Schuldformen des Strafr. 113ff. 142ff. Beschütz (S. 840 !8).

11 Vgl. Wahlberg Die maximil. HG.-Ordnungen 1859, Haimerls Vjschr. 4,
131ff. Weiske Abh. a. d. Geb. d. teutschen R. 187. v. Wendt D. Tiroler Male-
fitzO. 1499 (Bair. Annalen 1834). Ruoff D. Radolfzeller HGO. 1506 (Freib. Abh.
21) 1912 (vgl. Pischek, ZRG. 46, 588). Die Radolfz. HGO. ist eine gekürzteAus¬
gabe der Tirolicnsis.
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BischofsGeorg von Bamberg, die sog. Bambergensis von 1507, die gleich¬
zeitig ebensowohl den Charakter eines Gesetzbuches wie den eines von Amts
wegen zusammengestelltenLehrbuches des italienischen Strafrechts trug 12 .
Vermöge ihres inneren Wertes, durch den sie ihre Vorgänger weit über¬
ragte, wurde die Bambergensis bald auch in verschiedenen Gerichten außer¬
halb des Bamberger Gebietes rezipiert, sie fand Eingang in den Laienspiegel
und wurde der brandenburgisch-fränkischen HGO. von 1516 12a zugrunde
gelegt. Auch der auf Beschluß des Wormser Reichstages von 1521 noch
in demselben Jahr verfaßte erste Entwurf der Carolina beruhte durchaus
auf der Bambergensis,daneben auf dem 'Correctorium in der Bambergischen
HGO.', einer Sammlung bambergischer Entscheidungen und Verordnungen
von 1507—1515 13 . Erst nach zwei weiteren Entwürfen (Nürnberg 1523,
Speyer 1529) wurde der dem Augsburger Reichstag von 1530 vorgelegte
vierte Entwurf auf dem Regensburger Reichstag von 1532 endlich an¬
genommen 14. Die lange Verzögerung der gesetzgeberischen Arbeit wurde
durch den einer einheitlichen Strafgesetzgebung widerstrebenden Partiku¬
larismus der Reichsstände veranlaßt, bis der Kaiser sich entschloß, dem
Gesetz die sog. salvatorische Klausel beizufügen. Nach dieser sollte den
allen wolherbrachten reehtmessigenund billichen gebreuchm nichts benommen,
das Gesetz also, soweit es nicht im einzelnen absolute Bestimmungen ent¬
hielt (Art. 218), gegenüber den bestehenden Partikularrechten nur sub-
sidäre Geltung haben 15. Die Carolina war eine vielfach verbesserte Bearbei¬
tung der Bambergensis und gleich dieser und den älteren Vorarbeiten zu¬
nächst eine Strafprozeßordnung, in welche die Bestimmungen über das
materielle Strafrecht (Art. 104—180) an gelegener Stelle eingeschoben
wurden 16. Sie war die erste wirkliche Kodifikation, durch die auf dem Gebiet
des Strafrechts und Strafprozesses der Dualismus des einheimischen und

12 Ausgabe von Zöpfl(n. 9), Kohler u. Scheel (n. 9)2.1902. Über Schwarzen-
berg, der als Hofmeister des Bischofs von Bamberg Vorsitzender des fürstlichen
Hofgerichts war, über sein Wirken als Politiker, Jurist u. Schriftsteller vgl. ebd.
p. 65ff. Scheel Joh. Frh. zu Schwarzenberg 1905. Segall (n. 4a) 56ff. 70ff.
Herrmann Joh. v. Schwarzenberg 1841. Seitz Das Bamberger Hofgerichtsbuch
mit den Urteilen Schwarzenbergs, ZRG. 2, 435ff. Brunnenmeister Quellen
der Bambergensis 1879. Güterbock Zur Redaktion der Bambergensis 1910. Stint-
zing 1, 608ff. Stobbe 2, 241ff. Vgl. auch Scheel D. alte Bamberger Strafrecht
vor der Bambergensis 1903.

13 Ausgabe bei Kohler u. Scheel (n. 9) 2, 121 ff.
14 Über die Publikation vgl. Güterbock (n. 9) 20tiff. Kurfürst Albrecht

von Mainz, der ein besonderes Interesse für das Gesetz zeigte und von dem die
ganze Anregung ausgegangen sein dürfte, hatte für seine Lande schon seit 1527
m seinen Stadtordnungen und anderen Erlassen die Einführung der HGO. nach
dem Wormser Entwurf von 1521 angeordnet. Vgl. Oberrh. Stadtrechte 1, 1791
202. ZRG. 31, lSlf. 34, p. 5.

15 Daß auch spätere Landesgesetze der CCC. vorgehen sollten, entsprach
jedenfalls nicht der Absicht. Vgl. Güterbock (n. 9) 197. Die salvatorische Klausel
findet sich schon in der Reichspolizeiordnung von 1530, vgl. Segall (n. 4a) 103,

18 Vgl. Schötensack Strafprozeß der Carolina 1904.
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des fremden Rechts überwunden wurde. Sie hat das deutsche Recht zwei
Jahrhunderte hindurch beherrscht 17.

§ 84. Die Landesgesetzgebung.

Vgl. §66. Eichhorn RG. §§560. 618; Priv.-R. §§15-17. v. Gicrke
Priv.-R. 1, 66ff. Stobbe Rqu. 2, 206ff. 237ff. 256-78. 336-413. 443-63. 476ff.
Stintzing u. Landsberg G. d. RW. 1, 537ff. 561 ff. 3, 214ff. Fehr RG. 269ff
Härtung VG. 37ff. v. Schwerin RG. 2 32f. Siegel RG. B 141 f. Kleinfeiler
Deutsche Partik.-Gesetzg. über Zivilprozeß (Münch. Festg. f. Planck 1887). v. Lu¬
schin Ost. Reichsg. 345ff. 374ff. Motloch Ost. St.-WB. 2 1907 unter: Landes-
Ordnungen u. Landhandfesten der österr. Ländergruppe, v. Chorinsky D. Er¬
forschung d. österr. RQ. d. 16. u. 17. Jh. 1895. Maurenbrecher Rheinpr. Land¬
recht, 2 Bde. 1830—31. A. B. Schmidt Geschieht!. Grundlagen d. bürg. R. ün
Großherz. Hessen, Gieß. Progr. 1893. Carlebach Bad. RG. 71ff. J. Chr. Schwartz
(§ 66). Berner Strafgesetzgebung in Deutschi, von 1751 bis zur Gegenwart1S67.
Wegen Landtagsakten s. § 78 4'.

Die Rezeption der fremden Rechte und die Ausbildung der Landes¬
hoheit zu einer wahren Staatsgewalt gab im 16. Jh. den Anlaß zu einer
außerordentlichlebhaften Landesgesetzgebung,die überall, wo die Eeichs-
gesetzgebung keine absoluten Bestimmungentraf, den Vortritt vor dieser
hatte 1. Es handelte sich hauptsächlich darum, den bei der Rechtspflege
beteiligten Laien gewissermaßen durch amtliche Lehrbücher die unentbehr¬
lichen Kenntnissezu übermitteln, andererseitsaber auch das einheimische
Recht vor Übergriffen der gelehrten Juristen zu schützen. Denn sie berück¬
sichtigten vielfach nur das geschriebene Recht, das Gewohnheitsrecht 1"
dagegen nur, wenn es von der sich darauf berufenden Partei nachgewiesen
wurde. Dazu kam, daß die Rechtsanschauungenunter dem Einfluß der
Rezeption vielfach andere geworden waren und eine Revision der bestehenden
Ordnungen verlangten. Ferner waren die zahllosen Kontroversen unter den
Rechtsgelehrtennur im Weg der Gesetzgebung abzuschneiden. Der neu
aufgekommene Begriff der Polizei lb hatte ein bis dahin unbekanntes Gebiet
staatlicher und gesetzgeberischer Fürsorgeaufgeschlossen.Während es in

17 Vgl. Kohler Aus d. G. d. Carolina (Die Ortenau 3, 87ff.) 1912. Hellinger
D. Carolina in Gengenbach (ArchStrafr. 59, 78ff. 389ff.) 1912. Holz Geltung
d. Carolina in Brandenburg (ArchStrafr. 54, 268ff.) 1907. Nagler Geltung der
Carolina in Basel (Fschr. d. Univ. Basel) 1910. Sie wurde in Basel zuerst ignoriert,
dann 1581 erstmals angeführt, im 18. Jh. als geltendes Recht bezeichnet. Über den
Einfluß der Reichspolizeiordnungen auf das Basler Recht vgl. Segall (n. 4a) 107ff.
A. Maier Geltimg d. CCC. in der heutigen Schweiz (Gmür. Abh. 42) 1911. Über
die Einführung der CCC. in Polen vgl. Dargun, ZRG. 23, 168ff. - Vgl. ferner
Binding Normen4,127ff. Nagler Strafe 1, 203ff. v. Liszt Lehrb. d. Strafr. 23 40ff.

I Vgl. S. 969. Eichhorn 4, 292ff. Pfeffinger Vitriarius illustratus 3, 1149.
II Vgl. § 66 n. 10.
lb Vgl. § 77 n. 1, ferner Wolzendorff, Polizeigedanke d. modernen Staates

1918. Funk Begriff d. Polizei im vorigen Jh. (Z. Ges. Staatsw. 19, 489; 20, 320).
E. Loening im HWB. Staatsw.8 6, 1058ff.
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manchen Ländern nur zu Einzelgesetzen oder einer dürftigen Aufzeichnung
einzelner Gewohnheitsrechte kam, wurde in anderen eine gewissenhafte
Tätigkeit in der Abfassung ausführlicher Landrechte oder Landrechts¬
reformationen entwickelt. Vielfach wurden dabei fremde Land- oder Stadt¬
rechte zugrunde gelegt oder sogar ohne Änderung einfach übernommen.
Immer beschränkte man sich auf die wichtigsten Gegenstände; eine er¬
schöpfendeBehandlung wurde nicht beabsichtigt. Subsidär hatte sich der
Richter an das gemeine Recht, bei einheimischen Rechtsinstituten an das
Gewohnheitsrecht zu halten, soweit es nicht, wie in manchen Landrechten
geschah, ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Den Hauptinhalt bildeten
Gerichtsordnungen (Gerichtsverfassungund Zivilprozeß) und Privatrecht;
weniger geschah seit 1532 für Straf recht und Strafprozeß, wo durch die
Carolina ausreichend gesorgt war lc .

In manchenTerritorien handhabte der Landesherr das Recht der
Gesetzgebung durchaus einseitig, ohne Mitwirkung der Stände; in anderen
tat er dies wenigstens bei solchen Gesetzen,die dem Land keine Lasten
auferlegten; andererseits gab es Territorien, in denen nichts ohne die Stände
geschehen durfte 2. Zuweilen zogen sich diese bei der Abfassung von Land¬
rechten freiwillig, unter Berufung auf ihre mangelnde Rechtskenntnis,von
der Mitwirkung zurück. Das führte regelmäßig dahin, daß die mit der Ab¬
fassung betrauten Juristen der Arbeit ein römischrechtliches Gepräge gaben
und das deutsche Recht mehr oder weniger verdrängten. Bei der Abfassung
des württembergischenLanrdrechts(1555) wurde das ausgezeichnete Material,
das man durch Anfragen bei den Gerichtenzusammengebrachthatte, als
unbrauchbarerWust beiseite geschoben und keiner Berücksichtigungge-

10 Vgl. die sog. „steirische Carolina" bei Byloff Die Land- u. peinl. Gerichts¬
ordnung Erzh. Karls II für Steiermark vom 24. Dez. 1574 (Forsch, z. Verf. d. Steierm.
6, 3) 1907. Deichert Zur G. d. peinl. Rechtspflege im alten Hannover (Hannov.
G.-Bl. 15) 1912. Elwenspoek Über d. Qu. d. im LR. f. d. Hzt. Preußen von 1620
enthaltenen Strafr. (Strafr. Abb. 89) 1908. Geßler Über d. Entwurf e. Kriminal¬
ordnung für Württ. 1609, ZDR. 1859, 223ff. Glauning Zur G. d. Strafrechtspflege
im Kurf. Sachsen im 18. Jh. (N. Arch. Sachs. G. 37, 316ff.) 1916. Holtze Straf¬
rechtepflege unter König Friedr. Wilh. I, 1894. Lenel Bad. R.-Verw. (S. 927)
177ff. Nöldecke Kriminalrechtspflege in Celle, insb. 16. u. 17. Jh. 1896 Oppen-
hoff Strafrechtspfleged. Schöppenstuhls zu Aachen seit 1657 (Z. Aachen 6) 1884.
A. Schreiber Strafrechtspflege in Cleve-Mark unter Friedr. Wilh. I (Z. Vaterl. G.
Westf. 70) 1912. Vgl. ferner die Literatur zu §§ 62. 63. v. Bar G. d. Strafr. 112ff.
v. Schwerin RG. 2 167ff.

2 Über Verhandlungen der österr. Stände mit Maximilian II wegen des Ent¬
wurfes einer Landtafel des Erzherzogt. Österreich vgl. Motloch, ZRG. 34, 235ff.
Das Wurster Landrecht v. 1508, die sog. Wurster Willküren (vgl. Borchling Ost-
fries. RQ, l, 196), wurde von der Landesvertretung beschlossen und von den ein¬
zelnen Kirchspielen (mit einer Ausnahme) angenommen. Über ähnliche Vorgänge
in Dithmarschenvgl. Michelsen Samml. altdithm. RQ. p 9f. Hier bedurfte jedes
von der Landesvollmachtangenommene Gesetz noch der Acht und Vollbord aller
einzelnen Kirchspielgemeinden, bevor es in der Landesversammlung verkündigt
(aiseggende) und als Zusatzartikel ins Landbuch eingetragen wurde.
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würdigt 3. Höchst mangelhaft waren die Einrichtungen für die Publikation 3«
der Gesetze. Man begnügte sich mit dem Druck, dem Ausruf durch einen
Herold oder der Verlesung von den Kanzeln, in Rathäusernoder auf den
Märkten, später begegnet auch Bekanntmachungdurch öffentlichen An¬
schlag. Zuweilen wurde, wie am Schluß des Solmser Landrechts, nach
dem Vorbild der Weistümer jährliche Verlesung in den Gerichten vor¬
geschrieben.

Im 16. Jh. überwogen die Landrechte und Landesordnungen, letztere
mehr polizeilichen Inhalts und an die Reichspolizeiordnungen anknüpfend
oder deren Bestimmungenwiederholend 3 h. Daneben ergingen zahlreiche
Einzelgesetze über die verschiedensten Gegenstände. Das 17. Jh. und die
erste Hälfte des 18. Jh. waren an größeren gesetzgeberischen Erzeugnissen
arm; es überwucherte,wenn auch ohne jeden fruchtbaren Gedanken,die
Einzelgesetzgebung.Innerhalbder Territorien wurde auch seitens einzelner
Gerichtsherreneine gewisse Gesetzgebung in Aufstellungvon Gerichts¬
ordnungen, Dorf ordnungen u. dgl. ausgeübt. Unter den Einzelgesetzen treten
namentlich Gerichtsordnungen4, Halsgerichtsordnungen (S. 970 f.), Lehns-
mandatc 4 a (-Edikte, -Konstitutionen), Hofordnungen4 ", Wechselordnungen41',
Dcichrechte 4u , Bergrechte 1 e und in den protestantischenLändern Kirchen¬
ordnungen hervor6. Kodifikationendes Verfassungsrechts waren der Tü¬
binger Vertrag von 1514 für Würtemberg(§ 78 n. 48) und die baierische
Landesfreiheitserklärung von 1553.

Von der großen Zahl der Landrechte sind hier nur die wichtigsten
anzuführen. Durch ihren dcutschrechtlichen Charakterzeichnen sich aus

3 Mitteilungen aus den Materialien bei Irischer Versuch über die G. der
teutsch. Erbfolge 2, 1778. Key scher Samml. altwürtemberg. Statutarrechtc 1834.
Benutzt sind sie bei Wächter Würt. Piiv.-R. 1839ff.

3 » Vgl. Stobbe Priv.-R. I 3, 140ff. Lenel Bad. R.-Verw. 26ff. Vgl. §69
n. 5b; § 92 n. 1.

3 » Vgl. Segall (§83 n. 4a) 104ff.
4 Von Bedeutung die sächsischen Prozeßordnungen.. Stobbe 2, 262ff.

Schwartz (§ 66) 127ff.
4a Vgl. Lünig Corpus juris feudalis, 3 Teile 1727.
4>>Vgl. Kern Deutsche Hofordnungen d. 16. u. 17. Jh., 2 Bde. 1905-07.

Dahlmann-Waitz 8 Nr. 8751 ff.
4c Vgl. Siegel Corpus juris cambialis, 2 Bde. 1742, 4 Forts, von Uhl 1757

bis 1786. Weitere Nachweisebei Grünhut Wechselr. 1,104ff. (Bindings Handb. 3,2).
4 i Vgl. J. v. Gierke G. d. Deichr. 1, 24ff. 2, 322ff.
4e Die großen Sammlungen von Brassert, Lori, Schmidt, Wagner,

Wutke u. a. verzeichnet Müller-Erzbach Bergrecht Preußens u. d. weiteren
Deutschland 1917, 55f.

5 Die evang. Kirchenordnungen des 16. Jh. her. v. Richter (2 Bde. 1846);
her. v. Sehling 1-4. 1902ff. Wolf Quellenkunde z. Reformationsgesch.2, 1
(1916) 19ff. Carlebach Bad. RG. 2, 17. Erwähnenswert sind die Armenordnungen.
Vgl. Winckelmann Über die ältesten Annenordnungen d. Ref.-Zeit 1522 J,
HistVjschr. 17, 186ff. 361 ff.; Arch. Ref.-G. 10, 242ff. 11, 1 ff. Wolf Qu.-K. 2, 1
(1916) 23. Dahlmann-Waitz 8 Nr. 2336ff. 7479. 7634. Schulordnungen sind
herausgegeben in den Monumenta Germania« paedagogica 1886ff.
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die Landrechte von Montjoie 5a (1516), Jülich 513 (1537), des Alten Landes 50
(1517), Kedingen 5d , Hadeln 5e (1583), das Wurster5 ' Landrecht (1611), das
Bremische Ritterrecht 5 e (1577), die NeumünsterschenKirchspiels-und
BordeshohnerAmtsgebräuche6. Im übrigen heben wir hervor: die b airische
Landrechtsreformationvon 1518 und das Landrecht von 1616 8a , beide noch
an den Grundlagendes Landrechts von 1346 festhaltend;die gut deutschen
Tiroler Landesordnungen von 1526, 1532 und 1573 7 ; das Solraser Land¬
recht (Gerichts- und Landordnungder Grafschaft Solms), 1571 von dem
Frankfurter Syndikus Fichard verfaßt, Gesetz- und amtlichesLehrbuch
zugleich, wegen seiner Tüchtigkeitauch in vielen anderen fränkischen Ge¬
bieten als Gesetz angenommen8 ; das Württemberger Landrechtvon 1555
(revidiert 1567, zuletzt 1610), hauptsächlichvon dem TübingerProfessor
Sichard, dem Herausgeber verschiedener Volksrechte, verfaßt, aber durch¬
aus romanisierend, das deutsche Recht nur wenig berücksichtigend, übrigens
vielfach bei anderen Landrechten,z. B. dem Kurpfälzer von 1582—1610,
als Vorlage benutzt 9 ; die ausführliche badische Landesordnung und die aus
dem würtembergischenund pfälzischen Recht geschöpften Landrechtevon
Baden-Baden (1588, aber erst 1805 gedruckt) und Baden-Durlach10 (1622
gedruckt, kriegshalber erst 1654 publiziert); die Landgerichtsordnungdes
Herzogtums Franken (WürzburgerLandrecht) von 1570 (revidiert 1580
und 1618); die kurkölnische Reformation (1538) und das Landrecht
(Rechtsordnung) von 1663, samt Erläuterungenvon 1767; das Landrecht
von Jülich-Berg (1555—64), überwiegend römisch; das ostfriesische
Landrecht von 1515, das dithmarsische von 1567; das Landrecht des
Herzogtums (Königreichs) Preußen von 1620, revidiert 1648 und 1721
(dazu das preußische Seerecht von 1727); die brandenburgische Erbrechts-
konstitution Joachims I (sog. Joachimica) von 1527 11 ; die erneuerten

6a Niederrhein. Annalen 6 (1859) 19ff. Es hängt mit dem Jülicher LR. von
1537 zusammen.

6t> Areh. f. G. d. Niederrheins 1 (1832) lllff.
60 Arch. f. G. d. Hzgt. Bremen u. Stade 9 (1882) 106ff.
6a Pufendorf Observationes 1, Appendix Nr. 5.
5e Ebd. 1, Nr. I. <sf E bd. 1, Nr. 2 (vgl. S. 973 2). 5« Ebd. 4, Nr. 1.
6 Herausg. v. Seestern-Pauly 1824.
6a Vgl. Sittler Vonnundsehaftsreeht in d. Gesetzgebung Maximilian I,

Erlang. Diss. 1916.
' Zu behaupten vermochte sich das rein deutsche Recht in Tirol gleichwohl

nicht. Vgl. Luschin Ost, RG. 353f. 382ff. Für Kärnten vgl. v. Luschin Amp-
fingers Bericht über d. gerichtl. Verf. in Kärnten 1544 (Carinthia 1913), der ein
wertvoller Beitrag ist zur Kenntnis der älteren, bis 1577 geltenden Landesordnung
Kärntens. Die Kärntner Landhandfeste ist von 1610.

8 Vgl. Fuchs Zur G. der Sohnser Gerichts- und Landordnung, ZRG. 8, 270ff.
A.B. Schmidt (S. 972) 72ff. Stintzing G. d. RW. 1, 586ff.

8 Vgl. Stintzing G. d. RW. 1, 543ff.
10 Vgl. Stobbe 2, 392f. Lenel Bad. R.-Venv. 28f. Windelband (S. 927)

H8f. Carlebach Bad. RG. 2, 19. 23ff. Ältere Landesordnungen ebd. 1, 71ff.
Vgl. Heydemann Elemente der Joachimisehen Konstitution 1841.
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Landesordnungen von Böhmen und Mähren von 1627/28 12 ; das Eigen-
Landrecht der Siebenbürger Sachsen 1583 12a . Von hervorragenderBe¬
deutung für die Fortbildung des auf dem Sachsenspiegel beruhenden „ge¬
meinen Sachsenrechts"waren die in ganz Norddeutschlandzu großem
Ansehen gelangten sächsischen Konstitutionen des Kurfürsten August
von 1572 und die Decisiones electorales Saxonicae von 1661 13. Die jüngsten
der hier zu erwähnenden Landrechtewaren das Bamberger (1769 13a ), das
Mainzer (1755), sowie das auf dem kölnischen Landrecht beruhende Trierer
(1668/1714), das gleich dem Mainzer alle Statutar- und Gewohnheitsrechte
für aufgehoben erklärte.

Der von der HGO. Karls V seinerzeitauf ihrem Gebiet so glücklich
durchgeführte Kodifikationsgedanke, der den Dualismus des einheimischen
und des fremden Rechts zu überwinden bestrebt war, beschäftigte seit
dem 16. Jh., mit besonderer Beziehungauf das bürgerliche Recht, die
hervorragendstenGeister 14 . Im 18. Jh. erkannte man auch die Reform¬
bedürftigkeit des Gerichtsverfahrens und des Strafrechts, da die Carolina
den Anschauungen der Aufklärungszeit14 a nicht mehr entsprach. Ihr grau¬
sames Strafensystemwar unvereinbarmit der neuen Auffassung, die den
Zweck der Strafe nicht mehr in der Abschreckung, sondern in der sühnenden
Gerechtigkeit erkannte. Man verlangte eine größere Abstufung der Strafbar¬
keit, auf dem Gebiete des Strafverfahrens vor allem Abschaffungder Tortur 15.

12 Vgl. v. Luschin 357ff. 386f. «" Hgg. Schüler y Libloy 1853.
13 Vgl. Muther Beitr. z. G. d. sächs. Konstitutionen u. des Sachsenspiegels,

ZRG. 4, 168ff. Stintzing G. d. RW. 1. SSlff.
i3 a Vgl pfeilschifter D. Bamb. LR. nebst s. Verh. zum BGB. 1898.
14 Vgl. Schröder Zum 1. Januar 1900, ZRG. 34 p. 5ff. Der hervorragendste

Vertreter des Kodifikationsgedankens war Leibniz. Vgl. Mo Hat Zur Würdigung
Leibnizens, ZRG. 20, 71ff. Taranowsky Leibniz u. die äußere Rechtegeschichtc,
ebd. 40, 190ff. Hartmann Leibniz als Jurist, u. Rechtsphilosoph (Tübinger Fest¬
schrift f. Ihering). Stintzing G. d. RW. 1, 28. Vgl. van Kan De rechtsgedachte
der codificatie-beweging in Frankrijk v66r de revolutie, Tijdschr. v. RG. 1 (1919)
191ff. 2 (1920) 359ff. Die badischen Pläne kamen nicht zur Reife (vgl. Lenel Bad.
R.-Verw. 61 ff.), das Bad. LR. von 1809 war eine Übersetzung des Code Kapoleon.
Vgl. S. 1017.

141 Vgl. Günther Strafrechtsrefonn im - Aufklärungszeitalter nebst Ver¬
gleichen mit unserer modernen kriminalpolit. Reformbewegung, Arch. Kriminal-
anthrop. 28, 112ff. 225ff. Stooß Montesquieus Kriminalpolitik, Schweizer. Ztschr.
f. Strafr. 32 (1919) 22ff. Willenbücher D. strafrechtsphilos. Anschauungen
Friedr. d. Gr. 1904. Kade Umschwung in Strafe u. Strafvollzug im 18. Jh. 1908.
Eberh. Schmidt Entw. u. Vollzug d. Freiheitsstr. in Brandenb.-Preußen 1915;
Preuß. Gefängnisreformversuchebis 1806, Arch. Strafr. 67 (1919) 351ff. vgl. S. 978 £0.
Über bad. Zuchthausstrafe: Lenel (S. 927) 196ff. 229ff. - Baumgarten D. Recht
d. Persönlichkeit u. d. Zweckgedanke in Theorie u. Praxis d. deutschen Strafr. v. d.
Carolina bis Feuerbach, Diss. Tüb. 1907. Nagler Strafe 1, 288ff. v. Bar G. d.
Strafr. 150ff. Fehr RG. 275ff. v. Schwerin RG. 2 167ff. Delaquis Die Vot¬
untersuchung im deutschen Strafprozeßverfahren 1920 (Festg. Zürcher 42ff.).

15 Vgl. Günther Idee d. Wiedervergeltung 2, lff. Löffler Schuldformen
(S. 79) 166ff. Die Folter wurde in Preußen 1740 durch Friedr. d. Gr. abgeschafft.
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An die Stelle der vielen Leibesstrafen traten nicht minder strenge Freiheits¬
strafen, wie Galeerendienst, Karrenstrafe, Kerker, Anschmieden. Die Krimi¬
nalität des „Jaunertums" 15a war eine ebenso große wie die der landschäd¬
lichen Leute des Mittelalters. Landesverweisung war dagegen wirkungslos.
Wahrhaft segensvoll war die Abschaffung der Hexenprozesse, wobei sich der
Jesuit v. Spee und Chr. Thomasius (S. 967) besondere Verdiensteer¬
warben 1511.

Die Kodifikationsarbeiten begannenzuerst in Preußen, unmittelbar
nach dem RegierungsantrittFriedrichs d. Gr., der selbst die Grundzüge
entwarf. Aber zunächst kam es nur zu dem wenig brauchbaren, von Cocceji
verfaßten Projekt eines Corporis iuris Fridericiani (1749—51) 16, erst im
letzten Jahrzehnt der Regierung Friedrichs wurden die Arbeiten unter
Minister von Carmer wieder aufgenommen. Für jetzt erlangte Bayern
den Vorsprung. Unter Kurfürst Maximilian III wurden drei umfangreiche
Gesetzbücher, deren Verfasser und Kommentator von Kreittmayr war,
zustande gebracht 17. Wirkliche Kodifikationenwaren der Codex iuris
ßavarici iudiciarii (Zivilprozeß) von 1753, während das kurbaierische Land¬
recht (Codex Maximilianeus Bavaricus civilis) von 1756 noch an der Subsi¬
diarität des gemeinen Rechts festhielt.

In Preußen 18 kam es unter Friedrich d. Gr. nur zu einer Allgemeinen
Wechselordnung von 1751, zu einer Zivilprozeßordnung (dem 1. Buch des
Corpus iuris Fridericianum) von 1781 19 und der Allgemeinen Hypotheken¬
ordnung von 1783. Die übrigen Kodifikationsarbeiten wurden erst nach dem
Tode des großen Königs zum Abschluß gebracht.

Vgl. Koser Absoh. d. Tortur d. Friedr. d. Gr. (Forsch, br.-pr. G. 6). Lenel Bad.
R.-Verw. 226 f. Durch ein Reskript von 1751 hob er auch die Strafbarkeit des Selbst¬
mords auf, die unter röm. u. kanon. Einfluß aufgekommen war und meist in un-
ohrl. Begräbnis u. Vermögensstrafen bestand. Friedr. d. Gr. erkannte, daß dadurch
nur die Angehörigengetroffen wurden. Vgl. Bernstein Bestrafung d. Selbstmords
u. ihr Ende (Strafr. Abh. 78) 1907. Über Kindesmord vgl. Lenel (S. 927) 187ff.

15a Vgl. Ave-Lallemant D. deutsche Gaunertum hg. Bauer 1914. Lenel
(S. 927) 206ff. Arnold D. Malefizschenk u. d. Jauner 2 1911. Meyer Strafr. 7 53.

m Vgl. S. 856. Auf deutscher Erde brannte die letzte Hexe 1787 in Glarus.
v. Liszt Lehrb. d. Strafr. 22 48.

16 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 215ff„ Noten S. 138ff. Neufeld
Fridericianische Justizreform bis 1780, Diss. Gott. 1910 (vgl. Springer, Forsch,
br.-pr. G. 24, 610ff.). GrabinBki Coccejische Justizref. 1746—48, Diss. Bresl.
1Ö12. Spiinger Cocc. Justizref. 1914 (vgl. Hübuer, ZBG. 49, 448). Dahlmann-
Waitz 8 Nr. 10294ff.

17 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 223ff., Noten S. 142ff. Schwartz
(§ 06) 254ff.

18 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 465ff., Noten S. 297ff. Stölzel Svarez
1886.

10 DaB Gesetz wurde, unbeschadet seines eigentümlichen, die Verhandlungs-
maxiine verdrängenden Inquisitionsprinzips, schon nach wenigen Jahren einer
Revision unterzogen, aus der dann die Allgemeine Gerichtsordnung von 1793
hervorging. Über eine preußische Ger.-Ordnung von 1709 vgl. Hassenpflug
Die erste Kammer-GO. Kurbrandenburgs 1895. Schwartz (§ 66) 458ff.
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In Österreich 20 beschränkteman sich auf Straf- und Privatrecht
Eine neue, auch das materielle Strafrecht umfassende Halsgericktsordnunsc
(Constitutio criminalis Theresiana) trat 1769 ins Leben. Dagegen erhielt
der das bürgerliche Recht behandelndeEntwurf eines Codex Theresianus
nicht die Genehmigung der Kaiserin 21 , erst 1786 unter Joseph II 22 ge¬
langte der das Familienrecht enthaltende erste Teil als 'Josephinisches
Gesetzbuch' zur Publikation. Eine allgemeine Gerichtsordnung wurde
1781, ein Strafgesetzbuch 1787, eine neue Prozeßordnung 1788 veröffentlicht.

§ 85. Die Stadtrechte 1.

Der Unterschiedzwischen Eeichs- und Landstädten machte sich auf
den Gebiet der Gesetzgebung ganz besondersbemerklich. Während die
ersteren zu voller Landeshoheit gelangten und dasselbe Gesetzgebungs¬
recht wie die Landesherren besaßen, wurde die Autonomie der Landstädte
durch die Staatsgewalt mehr und mehr beschränktund durch die Landes¬
gesetzgebung verdrängt. Nur wo es zu keinen umfassenden Landrechts¬
aufzeichnungen kam, wurde den Städten eine freiere Bewegung gelassen;
viele brachten es mit landesherrlicherGenehmigungzu amtlichen Auf¬
zeichnungen ihrer Gewohnheitsrechte,Braunschweig (1532), Lüneburg
(1577—83) und Rostock (1597) sogar zu umfangreichenStadtrechtsrefor-
mationen.

Im allgemeinenbewegte sich die städtische Gesetzgebung in den¬
selben Richtungen wie die der Territorien. Der Begriff der Reformationen,
worunter man gänzliche Umarbeitungenälterer Rcchtsquellen oder voll-

20 Vgl. Stintzing u. Landsberg 3, 519ff., Noten S. 322ff. v. Luschin
Ost. Reichsg. öllff. v. Domin-Petrushevecz Neuere öst. RG. 1869. Stooß
Österr. Strafreeht (1910) 29ff. Stooß u. v. Künßberg Allg. Bestimmungenösterr.
Strafgesetzbücher (1768-1852) 1909. Strnadt Mat. (S. 843) 73ff. Hoegol
Freiheitsstrafe u. Gefängniswesen von der Theresiana bis zur Gegenwart 1916.
v. Maasburg D. Galeerenstrafe i. d. deutschen u. böhm. Erbländern österr. 1883;
D. Strafe d. Schiffsziehens i. österr. 1890.

21 Ausgabe u. Kommentar: Herras v. Harrasowsky, 5 Bde. 1883—86.
Vgl. Ofner Urentwurf u. Beratungsprotokolle des österr. allg. BGB., 2 Bde. 1889.
Saxl Eine alte Quelle des allg. BGB., Grünhuts Z. 24, 425ff. v. Voltelini Der
Cod. Ther. im österr. Staatsrat 1911 (Fsohr. z. Jahrhundertfeier des allg. BGB.
1, 33ff.).

22 Vgl. Rulf Josef II als Reformator des Strafrechts 1882. Der zweite Bruder
Josofs, Leopold, der in Toskana regierte, erließ 1786 ein Strafgesetzbuch im Sinne
der Aufklärung. Vgl. Günther (n. 14a) 266. Der jüngste Bruder Josefs II war
Erzbischof von Köln und erließ, von josefinischen Ideen erfüllt, zahlreicheNeue¬
rungen im Strafrecht, Zivilgerichtsbarkeit und Prozeß. Vgl. Brach Reform des
Gerichtswesens im Erzbistum Köln unter Maximilian Franz, Diss. Münster 1910.
Vgl. ferner Stooß D. josefinische Strafgesetzb. in den belgischen Niederlanden,
Z. Ges. Strafr.-W. 28, 22ff.

1 §§ 56. 79. Vgl. Stobbe 2, 224ff. 279ff. v. Gierke Priv.-R. 1, 63ff. Frens-
dorff, ZRG. 39, 237ff. Gengier Städteprivilegien des 16.-18. Jh. (Erlanger
Festschrift f. Prinzregent Luitpold 1901). Schwartz (§ 66) 23ff. 275ff. 307ff. 323f.
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ständige Neufassungenverstand, kam, wahrscheinlich aus Italien eingeführt,
zuerst in den Städten zur Anwendung 2. Das älteste, noch fast ganz deutsch¬
rechtliche Stadtrecht dieser Zeit sind die Kölner Statuten von 1437, denen
später (1570) noch eine Prozeßordnung beigefügt wurde 3. Die bedeutendste
unter allen, zugleich das älteste gedruckte Stadtrecht, war die Nürnberger 2 "
Reformation von 1479/84 (rev. 1503, 1522, neubearbeitet 1564), die erste
vollständigeVerarbeitung des gemeinen und einheimischen Rechts auf dem
Gebiet des Privatrechts und Prozesses 4, während die zum Teil auf der Nürn¬
berger von 1484 beruhendeWorms er Reformationvon 1499 mehr den
Charakter eines amtlichen Lehrbuches des gemeinen Rechts, und zwar mit
geringer dcutschrechtlicherBeimischung, hatte 5. Wenig rücksichtsvoll gegen
das ältere Recht erwies sich das Frankfurter Stadtrecht von 1509, das
auch in Wetzlar rezipiert wurde; dem von Fichard verfaßten Stadtrecht
von 1578 (rev. 1611) hat das Solmser Landrecht sowie die Nürnberger und
Wormser Reformation als Quelle gedient 6. Das Stadtrecht von Frei¬
burg i. Breisg. von 1520 war ein Werk des Ulrich Zasius; es war gegenüber
dem heimischen Recht erheblich rücksichtsvollerals die demselbenGe¬
lehrten früher zugeschriebene badische Erbrechts- und Vormundschafts¬
ordnung7. Ausschließlich deutschrechtlichund nur eine Neufassungder
älteren Statuten war das Lübecker Stadtrecht von 1586, das auch in den
meisten mit lübischem Recht bewidmeten Städten angenommenwurde.
Das Hamburger Stadtrechtvon 1497, zu dem der Bürgermeister Langen-
beck einen Kommentar schrieb, schloß sich noch ganz an das alte Hamburger
Recht an; eine Verarbeitung desselben und der späteren Stadtrechtsnovellen
oder „Rezesse", unter Benutzung verschiedener anderer Quellen, namentlich
der Nürnberger Reformation, ist das Stadtrecht von 1603/5. Über hansisches
Seerecht S. 959.

2 Vgl. Köhne Reformation des Wormser Stadtrechts 1897 S. 51 ff. Die sog.
Reformatio Sigismundi von 1523 ist eine Stedtrechtsreform für Thorn. Vgl. Mitt.
d. Coppernicusvereins 1912, 2ff.

2a Vgl. auch Nürnberger Polizeiordnungen 13.—15. Jh., hg. Bader 1861.
Th. Hampe Nürnb. Ratserlasse über Kunst u. Künstler 1474—1618 (QSchr. z.
Kunstg. 2 11-13) 1904.

3 Als Reformation wurden die Kölner Statuten erst seit 1622 bezeichnet.
Vgl Köhne a. a. 0. 52.

4 Vgl. J. Merkel Festg. f. Regelsberger 113ff. Vor der Neubearbeitung von
1564 hatte man ein Gutachten des berühmten Ensisheimer Kanzlers Cantiuncula
eingeholt. Vgl. Bremer Cantiunculas Gutachten über das Nürnberger Stadtrecht,
ZRG. 28, 123«.

6 Vgl. Stintzing G. d. RW. 1, 541 f. Köhne (n. 2) 62f. 66.
8 Vgl. Stintzing G. d. RW. 1, 546. 596ff.
7 Über Zasius vgl. Stintzing G. d. RW. 1, 165ff.; Ulrich Zasius 167ff. Lenel,

ZGO. 66, 511. Neff Udalricus Zasius, Freib. Gymn-Progr. 1890/91. R. Schmidt
Zasius u. s. Stellung i. d. Rechtswissenschaft, Freib. Rektoratsrede 1903. Gothein
u. Zasius n, d. bad. Fürstenrecht 1917. Über ein von ihm verfaßtes Familienstatut
vgl. Bremer, ZRG. 31, 170. - K. 0. Müller Ein neuer Brief von Zasius 1491,
Hist. Jb. 40 (1920) 203 ff.
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Zweiter Abschnitt.

Das neunzehnte Jahrhundert.

Erstes Kapitel.
Verfassung und innere Reformen.

Dahlmann-Waitz 8 S. 805ff. 899ff. Härtung VG. 108ff. Fehr RG.
301 ff. Stimming Deutsche Verf.-G. vom Anfang d. 19. Jh. bis zur Gegenwart
1921. — Altmann Ausgewählte Urkunden z. deutsch. VG. seit 1806, 2 Bde. 1898;
Ausgew. Urk. z. brandenb.-preuß. Verf.- u. Verw.-G. 2 2, 1916. Bergsträsser
G. d. Reichsverf. 1914 (Arch. Off. R. 3. Beiheft). Binding Deutsche Staatsgrund-
gesetze, 10 Hefte 1893ff. Giese Preuß. RG. 104ff. Häusser Deutsche G. v.
Tode Friedrichs d. Gr. b. z. Gründung des deutsch. Bundes3, 4 Bde. 1861—63.
Hintze Die Hohenzollern u. ihr Werk 81916. Lancizolle Übers, d. deutsch.
Reichsstandsch.- u. Territorialverhältnisse vor dem franz. Revol.-Kriege, der seit¬
dem eingetr. Veränderungen u. der gegenwärt. Bestandteile d. deutsch. Bundes
u. der Bundesstaaten 1830. M. Lehmann Freiherr vom Stein, 3 Bde. 1902-5;
Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers v. Hardenberg, hgg. v. Ranke, 5 Bde.
1877. Meinecke D. Zeitalter d. deutschen Erhebung 1795—1815,1906. Mejer
Einleit. in d. deutsche Staatsrecht 2 1884,131—344. G. Meyer-Anschütz Deutsches
Staatsrecht 7 99ff. Sartorius v. Waltershausen Deutsche Wirtschaftsgesch.
(1815—1914) 1920. Schultheiß Erläuterungen z. gesch. Atlas der Rheinprovinz
1. 1895. H. Schulze Einleit. in d. deutsche Staatsrecht 1865; Lehrbuch d. deutsch.
St.-R. 1. 1881. Stutz Kirchenr. 2 358ff. v. Treitschke Deutsche G. im 19. Jh. 1' 3,
5 Bde. 1886—94. H. A. Zachariä Deutsch. Staats- u. Bundes-R. 3, 2 Bde. 1885
bis 1887. v. Zwiedineck-Südenhorst Deutsche G. v. d. Auflösung des alten
bis z. Errichtung d. neuen Kaiserreiches, 3 Bde. 1897—1905.

§ 86. Die Auflösung des Reiches und die Zeit des Rheinbundes.
v. Amira Zur Erinnerung an den 1. Januar 1806 (Süddeutsche Monatshefte

1906); Montgelas über seine innere Politik (ebd. 1910). Bär Behördenverf.d. Rhein¬
provinz seit 1815, 1919 (vgl. Hintze, ZRG. 54, 491 ff.). Beck Zur VG. des Rhein¬
bundes 1890. Berghaus Deutschi, vor 50 Jahren, 3 Bde. 1861-62. Bitterauf
G. d. Rheinbundes 1. 1905. Dicke Gesetzg. u. Verwaltung im Fürsten*. Salm
1802-1810, 1912. Eichhorn 4, 580ff. de la Fontaine Zur G. d. Rechtspflege
in den Rheinlanden nach d. Zusammenbruch d. Kaiserreichs (Trierer Arch. 1912).
R. Franke Die gesetzgeb. Körperschaften u. ihre Funktionen in d. Verf. d. Rhein¬
bundes u. d. Bundesstaaten 1806—20,Diss. Greifswald 1912. Le Für u. Posener
Bundesstaat u. Staatenbund (1902) 1, 89ff. Gothein Die Stadt Köln im 1. Jh.
unter preuß. Herrschaft 1815—1915, 1: Verf. u. WG. vom Untergang der Reichs¬
freiheit bis z. Errichtung d. D. Reichs, 1916. Hansen Preußen u. Rheinland 1815
bis 1915, 1918. Häusser (S. 857) 2, 691ff. 3, 220ff. 498ff. Karll Die franzö¬
sische Regierung und die Rheinländer vor 100 Jahren 1921. Kleinschmidt G. d.
Königreichs Westfalen 1893. Klüber Staatsrecht d. Rheinischen Bundes 1808.
Lancizolle a. a. 0. 94ff. Landsberg Die Verdrängung d. rhein. Fremdrechts
1914; Die Gutachten d. rhein. Immediat-Justizkommission u. d. Kampf um d. rhein.
Rechts- u. Gerichtsverf. 1814-19, 1914. Laubmann u. Döberl Denkwürdig¬
keiten des Grafen Montgelas über die innere Staatsverwaltung Bayerns 1908. E. von
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Meier Französ. Einflüsse auf die Staats- u. Rechtsentwicklung Preußens, 2 Bde.
1907/8. G. Meyer-Anschütz' 99f. 106ff. Die Rheinprovinz 1815—1916,
2 Bde. 1907. Ribes La cour imperiale de Hamburg 1811—14,These Paris 1909.
Rolff D. rhein. Landgemeindeverfassung seit der franz. Zeit, Diss. Bonn 1912.
H. Schulze Einleitung 281ff.; Lehrbuch 1, 81 ff. Usee D. Einfluß d. französ.
Verfassungen auf d. deutschen Verf.-Urkunden 1806—20, Diss. Greifsw. 1910.
Vollheim D. provis. Verwaltung am Nieder- u. Mittelrhein 1814—16, Diss. Bonn
1911. Winkopp Der Rheinische Bund, 23 Bde. 1806—13. H. A. Zachariä
(S. 980) 1, 149ff. K. S. Zachariä Staatsr. der Rheinischen Bundesstaaten 1810.
Servieres L'Allemagne francaise 1904.

Nachdem das deutsche Eeich durch den Luneviller Frieden das ge¬
samte linke Rheinufer an Frankreich abgetreten hatte, suchte man zunächst
durch den Reichsdeputationshauptschluß von 1803 (S. 860) eine neue Ord¬
nung für die zerrütteten Verhältnisse zu gewinnen. Die Kurfürstentümer
Trier und Köln wurden aufgehoben; an Stelle von Mainz trat nunmehr als
einziges geistliches Kurfürstentumdas neuerrichtete Kurfürstentum Regens¬
burg mit der Erzkanzlerwürde.Außerdem wurden vier neue weltliche Kur¬
fürstentümer (Salzburg,Baden, "Wurtemberg, Hessen-Kassel) geschaffen.
Abgesehen von Kurregensburg, dem Deutschen Orden und dem Johanniter-
orden, wurden sämtliche geistliche Territorien, ferner sämtliche Reichs¬
städte bis auf Lübeck, Hamburg,Bremen, Frankfurt, Nürnberg und Augs¬
burg und die wenigen noch vorhandenen Reichsdörfer mediatisiert und den
durch die Gebietsabtretung an Frankreich betroffenen weltlichen Reichs¬
ständen als Entschädigung überwiesen 1. Der Bestimmung des RDHSchl.,
daß die bisher von den Entschädigungsländern geführten Reichstagsstimmen
auf die Erwerberübergehen sollten, verweigerte der Kaiser seine Ge¬
nehmigung 2.

Als Napoleon in Frankreich das erbliche Kaisertum proklamiert hatte,
geschah seitens des Kaisers Franz II, unbeschadet seiner Stellung zum
Eeiche, dasselbe hinsichtlich seiner österreichischenErblande (14. Aug.
1804). Der Koalitionskrieg von 1805 sah Baiern, Wurtemberg und Baden
bereits auf Feindesseite gegen Österreich, während das Reich neutral blieb.
Der Preßburger Friede (26. Dez. 1805) brachte den drei Verbündeten Napo¬
leons die Anerkennung der vollen Souveränitätund aller daraus fließenden
Rechte, unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zu der Confederation germanique,
und reichen Zuwachs durch österreichische Gebietsabtretungen.Die Reichs¬
stadt Augsburg wurde zugunstenBaierns, eine Besitzung des Johanniter-
ordens zugunsten Würtembergs mediatisiert, das Amt des Hoch- und Deutsch¬
meisters in eine österreichische Sekundogenitur verwandelt. Baiern und
Wurtemberg wurden zu Königreichen erhoben. Das deutsche Reich wurde
bei diesen Abmachungen nicht gefragt, der Kaiser handelte nur als öster¬
reichischer, nicht als deutscher Kaiser; der Reichstag erhielt erst nach
Monaten eine amtliche Anzeige des Geschehenen.Der erste Gebrauch, den
die neuen Souveräne von ihrer Selbstherrlichkeit machten, war die gewalt-

1 Vgl. unten § 88 n. 11.
2 Ägidi Der Fürstenrat nach dem Luneviller Frieden 1853.
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same Mediatisierung der Reichsritterschaft innerhalb ihrer Gebiete. Im
März 1806 erhielt der Reichstag die Anzeige, daß Prinz Murat auf Anordnung
Napoleons als Herzog von Kleve und Berg in die Reihe der Reichsstände
getreten sei. Der Kurerzkanzler Dalberg erhob einseitig, ohne Kapitelswahl,
den Kardinal Fesch zu seinem Koadjutor, mit dem Recht der Nachfolge
als Erzkanzler des Reichs. Am 1. August 1806 sagten sich die im Rhein¬
bund unter Napoleons Protektorat vereinigten Fürsten durch Erklärim"
an den Reichstag 'von ihrer bisherigen Verbindung mit dem deutschen
Rcichskörper' los. Eine gleichzeitige Erklärung Napoleons besagte, daß
er das Dasein der deutschen Verfassung nicht mehr anerkenne, sondern
nur die volle und absolute Souveränität eines jeden der Fürsten, deren
Staaten das heutige Deutschland bildeten. Zehn Tage später übergab der
kaiserliche Gesandte den bei dem Reichstag beglaubigten Gesandtender
einzelnen Reichsständc (nicht dem Reichstag selbst) eine vom 6. Aug. 1806
datierte Akte des Kaisers, wodurch dieser, bei der Unmöglichkeit,seine
Pflichten als Reichsoberhaupt ferner zu erfüllen, erklärte: daß Wir das
Band, welches Uns bis jetzt an den Staatskörper des deutschen Reichs gebunden
hat, als gelöst ansehen, daß Wir das reichsoberhauptlicheAmt und Würde
durch die Vereinigung der konförderierten rheinischen Stände als erloschen
und Uns dadurch von allen übernommenenPflichten gegen das deutsche Reich
losgezählt betrachten und die von ivegen desselben bis jetzt getragene Kaiserhone
und geführte kaiserliche Regierung, wie hiermit geschieht, niederlegen. Zu¬
gleich entband der Kaiser alle Reichsangehörigen, namentlich die Mitglieder
der höchsten Reichsgerichte und alle übrigen Reichsbeamten, von ihren
Verpflichtungen gegen das Reichsoberhaupt. Seine sämtlichen deutschen
Provinzen und Reichsländer sagte er ebenfalls von allen bisherigenVer¬
pflichtungen los und stellte ihnen in ihrer Vereinigungmit dem ganzen Öster¬
reichischen Staatskörper eine neue glückliche Zukunft in Aussicht 3. Mit
diesem Austritt der Rheinbundstaaten und der kaiserlichen Erblandewar
die Auflösung des Reiches vollzogen.

Ein Reichstagsbeschluß ist darüber nicht mehr gefaßt worden, aber
die späteren weltgeschichtlichen Ereignisse haben dem von Hause aus un¬
gesetzlichen Akt nachträglich die stillschweigende Genehmigung der Mit¬
lebenden und der Nachwelt zuteil werden lassen.

Durch die Rheinbundsakte vom 12. Juli 1806 („Acte de la Confederation
du Rhin u ) traten sechzehn deutsche Staaten, indem sie sich gleichzeitig
vom Reich lossagten, als Etats confederes du Rhin zu einem Staatenbund
unter Napoleon als Protecteur de la Confederation zusammen 4. Ursprüng¬
liche Mitglieder waren der Kurerzkanzler von Regensburg, später Groß¬
herzog von Frankfurt, die durch den Preßburger Frieden von 1805 zu Königen
erhobenen Herzöge von Baiern und Würtemberg, der Kurfürst (jetzt Groß-

8 Die drei Erklärungen vorn 1. und 6. Aug. 1806 hei Berghaus a. a. 0. 2,
63-70. Zeumer a Nr. 215-17. 2

4 Ausgaben: Binding Deutsehe Staatsgrundgesetze 3. 1893. Zeumer
Nr. 214.
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herzog) von Baden, der Landgraf (jetzt Großherzog) von Hessen-Darmstadt,
der Herzog von Kleve-Berg (jetzt Großherzog von Berg), die Fürsten von
Nassau-Usingen und N.-Weilburg, Hohenzollern-Hechingenund H.-Sig-
maringen, Isenburg-Birstein,Salm-Salmund S.-Kirburg, der Herzog von
Aremberg, der Fürst von Liechtensteinund der Graf (jetzt Fürst) von der
Leyen. Während die gleichzeitig von Preußen unternommeneGründung
eines norddeutschen Bundes durch den unglücklichen Ausgang des Krieges
von 1806—7 vereitelt wurde 5, traten dem Rheinbund nach und nach die
sämtlichen im Besitz gebliebenen deutschen Regierungen bei, bis auf Öster¬
reich, das durch den Tilsiter Frieden von 1807 verkleinerte Preußen, Schweden
und Holstein-Dänemark.Die bedeutendstenunter den neuen Mitgliedern
waren Kursachsen (jetzt Königreich), das neu errichtete Königreich West¬
falen und das Kurfürstentum Würzburg (jetzt Großherzogtum). Der
alleinige Zweck des Rheinbundeswar das Schutz- und Trutzbündnismit
Frankreich, der vorgeschützte Zweck die Erhaltung der äußeren und inneren
Sicherheit Süddeutschlands. SämtlicheMitglieder wurden als souveräne
Staaten bezeichnet, als Souveränitätsrechtedie Gesetzgebung, Gerichtsbar¬
keit, hohe Polizei, Militäraushebung und Besteuerung. Organ des Bundes
sollte eine zu Frankfurt tagende Bundesversammlung (Düte de Francfort),
geteilt in ein auch die Großherzogtümer umfassendes königliches und ein
fürstliches Kollegium, sein, unter dem Vorsitz des bisherigen Reichserz¬
kanzlers als Fürst-Primas (Prince-Primat)oder seines vom Kaiser-Protektor
zu bezeichnenden Nachfolgers. Ins Leben getreten ist die Bundesversamm¬
lung nicht, auch das Grundgesetzdes Bundes, dessen Ausarbeitungvor¬
behalten wurde, ist nicht zustande gekommen.

Nach zwei anderen Richtungen übte der Rheinbund eine für die spätere
Entwicklung des Reiches höchst folgenreiche Wirkungaus. Einmal durch
die Mediatisierung der Reichsritterschaft,des Deutschordens (1809) und des
Johanniterordens sowie sämtlicher, nicht in den Rheinbund aufgenommener
Fürsten, Grafen und Herren, die der Souveränität der Rheinbundstaaten
unterworfen wurden und außer ihren Kammergüternund guts- und lehns¬
herrlichen Rechten nur gewisse untergeordneteHoheitsrechtebehielten, im
übrigen aber zu privilegierten Untertanen wurden6. Von den Reichsstädten
wurden Nürnberg und Frankfurt, später auch die drei Hansestädteebenfalls

5 Vgl. A. W. Schmidt G. d. preuß.-deutschen Unionsbestrebungen 1851;
Preußens deutsche Politik 1867. v. Witzleben Verhandlungen über den nord¬
deutschen Bund, Arch. f. sächs. G. 6, 1868.

6 Die den standesherrlichen Familien eingeräumten Privilegien wurden durch
RhBA. Art, 27. 28 und DBA. von 1815 Art. 14 gesetzlich festgelegt. Ihnen wurde
insbesondere die Zugehörigkeit zum hohen Adel und die Ebenbürtigkeit mit den
regierenden Häusern gewährleistet. Seitdem bestand der hohe Adel aus den landes¬
herrlichen und den mediatisierten standesherrlichen Häusern. Während die Haus¬
gesetze des unmittelbaren hohen Adels dem BGB vorgingen, übte der mittelbare
hohe Adel die Autonomie nur noch nach Maßgabe der Landesgesetze und nur
mit subsidiärer Geltung gegenüber den P»eichsgesetzenaus. Dem unmittelbaren
flohen Adel gehörten auch das fürstliche Haus Hohenzolleru, die früheren Herrscher-

B. Schröder-v. KUnßberg, Deutsche Rechtsgesehlchte. 7. Aufl. 63



984 Das neunzehnte Jahrhundert.

mediatisiert. Durch gegenseitigen Gebietsaustauschwurden die Grenzen
der Bundesstaatengegeneinander abgerundet. Eine weitere Wirkung be¬
stand in der Neuorganisationder einzelnen Rheinbundstaatenkraft der
ihnen eingeräumten Souveränitätsrechte, Während Sachsen und Meklen-
burg die alten ständischen Verhältnisse fortbestehen ließen und das würtem-
bergische Königtum611, unter Aufhebung der wohlbewährten Verfassung
(§ 78 n. 48), ein System reinster Gewaltherrschaftentwickelte, kam es in
den meisten übrigen Rheinbundstaaten6 b mehr oder weniger zu einer Nach¬
ahmung französischer Einrichtungenmit ihren guten, aber auch ihren be¬
denklichen Seiten. Die landständischen Rechte wurden beseitigt und teils
schlechthin durch ein absolutes Regiment, teils durch einen bloßen Schein-
konstitutionalismus ersetzt. Nach dem Vorbild der französischenDeparte¬
mentsverfassung wurden die Staatsgebiete ohne Rücksicht auf die geschicht¬
liche Entwicklung nach geographischen oder mechanischen Gesichtspunkten
im Bezirke oder Kreise unter Präfektenoder Generalkommissareneingeteilt.
Das Lehnwesen wurde großenteils aufgehoben, die Befreiung des Bauern¬
standes durchgeführt. Von den Grundsätzeneiner eng begrenzten Parität
auf konfessionellem Gebiet schritt man zur Anerkennung der Religionsfrei¬
heit6 ° fort, aber die Kirchen selbst wurden nur als Staatsanstalten behandelt.
Die Trennung von Rechtspflege und Verwaltung wurde durchgeführt.Die
Justizorganisationerfolgte vielfach im Anschluß an die der Franzosen,
Schwurgerichte wurden eingerichtet,die Einführungdes Code angeordnet
oder vorbereitet. Der staatsrechtlicheCharakter der Wehrpflicht kam in
der Konskription zum Ausdruck; indem aber den Vermögenderendas Recht
der Stellvertretungeingeräumtund den gebildetenKlassen Freiheit von
der Aushebung gewährt wurde, blieb man von dem Grundgedanken der
allgemeinen Wehrpflichtnoch ebensoweitentfernt, wie dies in Preußen
während des 18. Jh. der Fall gewesen war.

Während die Rheinbundstaatensich dem Kaiser-Protektor gegenüber
im Zustand vollkommensterRechtlosigkeitbefanden7, ihren Untertanen

häuser von Hannover, Kurhessen und Nassau (jetzt Luxemburg) und das schleswig-
holsteinische Herzogshaus an, obwohl sie ihre landesherrliche Stellung teils auf¬
gegeben, teils verloren hatten. Vgl. BGB. EG. 57. 58. Reichsgesetz v. 25. März
1904. Preuß. Ges. v. 12. Mai 1850. Auch der ehemalige Eeichsadel (in Baden
„Grundherren") behielt trotz seiner Mediatisierung durch die RhBA. von 1806
Art 25 gewisse öffentlichrechtliche Privilegien und das Recht der Autonomie,
beides aber nur nach Maßgabe der Landesgesetze. Vgl. DBA. v. 1815 Art. 14.
BGB. EG. 58, 2.

ea Vgl. Wintterlin G. d. Behördenorg. i. Württ. 1, 184ff.
6b Vgl. Andreas Zur Beurteilung d. badischen Verw.-Organisation 26. Nov.

1809, ZGO. 66 (1912) 308ff.; Baden nach dem Wiener Frieden 1809, Bad. Njbl. 2
15, 1912; G. d. bad. Verw.-Organisationu. Verf. 1802-18. 1, 1913 (vgl. van Calker,
ZRG. 47, 631 ff.).

«c Vgl. Stutz Kirchenr. 2 403.
7 Vgl. die von Napoleon befohlene Ermordung dos Herzogs von Enghien und

des Buchhändlers Palm, die Einverleibung ganzer Rheinbundstaaten (Oldenburg,
Aremberg, beide Salm) oder von einzelnen Gebietsteilen.



§ 86. Zeit des Rheinbundes. 985

rr^cmber aber das System eines aufgeklärten Despotismusnach napo¬
leonischem Muster zur Anwendung brachten, vollzog der preußische
Staat in den Jahren der tiefsten Demütigungseine vollständigeWieder¬
geburt von innen heraus, ohne fremdes Vorbild. Sie bildete die Aufgabe
der großen Stein-Hardenbergischen Gesetzgebung8.

Die Aufhebung der Leibeigenschaftund Erbuntertänigkeit, die be¬
reits von Friedrich Wilhelm I.und Friedrich d. Gr. angebahnt worden
war, erfolgte durch das Edikt vom 9. Okt. 1807 für den ganzen Staat. Schon
vorher hatten nach dem Vorbilde der französischenRevolutionsgesetz¬
gebung, die auch auf diesem Gebiet in heilsamer Weise vorangegangen war,
Baden, Hohenzollern-Hechingen, Isenburg und Schleswig-Holsteindie
Bauernbefreiung durchgeführt. Es folgten Baiern (1808), Oldenburg (1811),
Württemberg (1817) 8a , Großherzogtum Hessen 8 " und Meklenburg (1820),
das letztere jedoch nur so, daß man den Bauern zwar das Recht des Abzuges,
aber nicht die notwendige Ergänzung dazu, das Recht, sich beliebig im
Lande niederzulassen,gewährte; ein Mangel, der erst durch den Eintritt
Meklenburgs in den Norddeutschen Bund beseitigt wurde. Erst unter dem
Einfluß der französischen Julirevolution erfolgte die Bauernbefreiungin
Hannover und Kurhessen (1831), Sachsen (1832) und Hohenzollern-Sigma-
ringen (1833). In Österreich8 «1 hatte schon Joseph ILin der Hauptsachedie
Bauernbefreiung durchgeführt;nur die Frondienstpflichtwar bestehen ge¬
blieben, die erst 1848 aufgehoben wurde.

Die vollste Gewerbefreiheit wurde in Preußen durch das Edikt über
die Einführungeiner allgemeinen Gewerbesteuer (2. Nov. 1810) begründet 9.
Erst die Aufhebung des Zunftzwanges erschloß dem bisher auf die Städte
beschränkten Handwerk auch das offene Land. Allgemeine Religionsfreiheit

8 Vgl. Härtung VG. 142ff. Giese Preuß. RG. 107ff. Hintze Preußens
Entw. z. Rechtsstaat, Forsch, brand.-pr. G. 32 (1920) 385ff. Schmoller VG.
(S. 928) 171 ff. Koser Preuß. Reformgesetzg. u. ihr Verh. z. franz. Revol., HistZ.
73. Lenel Wilh. v. Humboldt u. d. Anfänge d. preuß. Verwaltung (Beyerle, Beitr.
9, 3) 1913. M. Lehmann Freiherr vom Stein 2. Bd. E. v. Meier-Thimme Die
Reform der Verwaltungsorganisationunter Stein und Hardenberg 2 1912. H. Schulze
Preuß. Staatsrecht l 2, 84ff. 234ff. 2, 195ff. Häusser (S. 857) 3, 128ff. 488ff.
Altmann ürk. zur brand.-preuß. Verf.- u. Verwaltungs-G. 2 2, 1916. A. Stein
Abhandl. u. Aktenstücke z. G. d. preuß. Reformbestrebungen 1807—15, 1885.
Breitbarth Durchführung der Verw.-Ref. 1808 in Schlesien, Bresl. phil. Diss.
1916. Über ältere Reformbestrebungen vgl. Hintze, HistZ. 76, 413ff. Härtung
Hardenberg u. die preuß. Verwaltung in Ansbach-Bayreuth 1792—1806, 1906. —
Über die Verdienstedes Frhr. vom Stein um die Monumente Germaniae s. Breßlau,
Cd. MG. 1921, lff.

8a Th. Knapp Abriß (§ 67).
8b Thomas Beitr. z. G. d. Bauernbefr. u. Entlastung d. ländl. Grundbes.

im Grh. Hessen 1910.
c Meli Anfänge der Bauernbefreiung in Steiermark unter Maria Theresia

u. Josef II 1901 (Forsch. Steierm. 5, 1). Redlich (S. 877).
Ein gewisser Rückschritt erfolgte durch die Gewerbeordnungen von 1845

und 1849. Außerhalb Preußens wurde die Gewerbefreiheit größtenteils erst in den
60er Jahren eingeführt.

63*
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hatte schon das ALR. (II 11 §§ lff.) eingeführt; die bürgerliche Gleich¬
stellung der inländischen Juden9 a mit den Christen wurde durch Edikt vom
11. März 1812 begründet. Das völlig verkümmertestädtische Gemeinde¬
wesen wurde durch die Städteordnungvom 19. November 1808 auf Grund¬
lage einer gesunden Selbstverwaltunggeregelt9 ". Die Zentralverwaltung
wurde durch Verordnung vom 24. Nov. und Publikandum vom 16. Dezember
1808 nebst den Verordnungen vom 26. Dezember 1808 und 27. Oktober 1810
völlig umgestaltet. An die Spitze der Verwaltung trat ein Kabinett von fünf
Staatsministern (für Inneres, Finanzen,auswärtige Angelegenheiten, Krieg
und Justiz), dessen Haupt, der Staatskanzler,als oberster Rat der Krone
die Oberaufsicht über die ganze Verwaltungzu führen hatte; das Neben¬
einanderbestehen von Fach- und Provinzialministernund das ungeeignete
Kollegialsystemin den Ministerienwurde zugunsten des Bureausystems
beseitigt. Nur für Sachen der Gesetzgebung wurde ein Staatsrat bestimmt,
der außer den Staatsministern auch alle übrigen hervorragenden Kräfte
des Staates umfassen sollte, zunächst aber, noch nicht ins Leben trat. Die
bisherigenKriegs- und Domänenkammern,deren Geschäftskreis auf die
gesamte Verwaltungausgedehntwurde, erhielten die BezeichnungRegie¬
rungen, während die bisher mit diesem Namen bezeichneten Gerichte zu
Oberlandesgerichten wurden. Jede Regierung erhielt einen Präsidenten
und als Vorsteher der einzelnen AbteilungenDirektoren. Das Kollegial¬
system wurde bei den Regierungen beibehalten,seiner natürlichen Schwer¬
fälligkeit aber durch Verteilung der verschiedenenGeschäftszweige unter
ständige Referenten vorgebeugt. Als oberste Provinzialbeamten wurden
die Oberpräsidenten eingesetzt, nicht als Zwischeninstanz, sondern als
ständige Aufsichtsorgane des Kabinetts gegenüber der gesamten Provinzial-
verwaltung. Die Gerichtsbarkeit der Kammerjustizdeputationen ging auf die
Zivilgerichte über. TiefgreifendeFinanzreformen,die sich namentlich auf die
Aufhebung der Steuerfreiheiten und Durchführung einer gerechten und gleich¬
mäßigen Besteuerung richteten, bahnte das Edikt vom 27. Okt. 1810 an 9c ;
sie kamen aber vorerst nur teilweise zur Ausführung. Die zur Zeit wichtigste
"Reform war die des Heerwesens 9 «1. Wie Österreich sich 1808 durch Er¬
richtung einer allgemeinen Landwehr auf den neuen französischenKrieg

Ba Ismar Freund Die Emanzipation der Juden in Preußen mit bes. Berücka.
des Gesetzes von 1812, 2 Bde. 1912 (vgl. Wolzendorff, Arch. Off. R. 33, 288ff.).

9b Vgl. 0. v. Gierke Die Steinsche Städteordnung, Berl. Univ.-Rede 1909.
Sie zuerst führt statt der im Anstaltsstaat zu reinen staatlichen Anstalten gewordenen
städtischen Gemeinwesen wieder den genossenschaftlichen Gedanken durch; sie
ist dann der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Genossenschaftsstaates
in Kreisen und Provinzen und für die konstitutionelle Entwicklung geworden. Weitere
Literat\ir s. Anm. 8. Giese 155ff.

80 Vgl. Bornhak D. preuß. Finanzreform 1810 (Forsch, br.-pr. G. 3 [1880]
55ff.). Schönbeck D. Einkommensteuer unter den Nachfolgern Steins (ebd.
25, 117 ff.).

nd Weigel Entw. d. Militärhoheitsrechts in europ. Verfassungen 1791-lSüO,
Greifsw. Diss. 1911.
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vorbereitete 10 , so hatte Scharnhorst1807 und 1808 in wiederholten Denk¬
schriften die Bildung einer Nationalmiliz oder Landwehr aus den von der
Kantonpflicht befreiten Klassen angeregt. Durchgesetztwurde zunächst
nur die Abschaffung der Werbungen im Ausland, Eröffnung der Offizier¬
laufbahn für alle Stände, Beseitigungder für die ausländischenSöldner
berechneten, entehrenden Strafen in den neurevidiertenKriegsartikeln und
die Bildung einer Armeereserve aus Kantonpflichtigen,die nach nur mehr¬
monatlichem Dienst wieder von den Fahnen entlassen wurden (sog. Krümper-
system). Erst die von den ostpreußischen Ständen bei Beginn der Erhebung
im Februar 1813 beschlossene Errichtung der ostpreußischenLandwehr
uiid des Landsturms brachte die Pläne Scharnhorstszur Verwirklichung11 .
Zu. derselben Zeit erging eine königliche Verordnung(9. Febr. 1813), die
für die Dauer des Krieges alle Militärbefreiungen aufhob und den bisher
Eximierten vom vollendeten 17. bis zum 24. Lebensjahrnur das Vorrecht
einräumte, sich bei den freiwilligen Jägern oder der Artillerie zu stellen.
Am 17. März 1813 folgte die Verordnung über Organisation der Landwehr,
durch die ebenfalls für den bevorstehendenKrieg im ganzen Staat die Er¬
richtung der Landwehr und des Landsturmsangeordnetwurde. Nachdem
diese Einrichtungen im ersten Kriegsjahr die Probe bestanden hatten,
wurden sie durch das Gesetz über die Verpflichtungzum Kriegsdienst
(3. Sept. 1814) dauernd eingeführt.Für alle Landeskinder, die das 20. Lebens¬
jahr vollendet hatten, wurde die Wehrpflicht festgestellt. Die Organisation
des preußischen Heeres schuf die Grundlagen für das spätere deutsche Heer.

§ 87. Die Verfassung des Deutschen Bundes.
H. A. Zachariä (S. 980) 1, 172ff. 2, 611ff. Zöpfl Grunds, d- allg. u. deutsch.

Staatsrechts 5, 2 Bde. 1863. Klub er Üffentl. R. des Deutsch. Bundes u. der Bundes¬
staaten1 1841; Quellensammlung zu dem öffentl. R. des Deutsch. Bundes 3 1830
bis 1833: Wichtige Urkunden für den Rechtszustand d. deutsch. Nation 1844.
H. Schulze Lehrb. d. deutsch. Staater. 1, 91ff. G. Meyer-Anschütz Staater. 7
113ff. 214ff. Ägidi bei Bluntschli und Brater Staate-WB. 3, lff. Eichhorn
Betrachtungen über die Verfassung des Deutsch. Bundes 1833. Ilse G. d. deutsch.
Bundesversammlung, 3 Bde. 1860-62. Le Für u. Posener (S. 980) 1, 96ff.
Häusser Deutsche G. 4 S, 671ff. v. Meyer Corpus iuris confoederationis Germa-
nicae 3, fortges. v. Zöpfl, 3 Bde. 1855-69. Lancizolle (S. 980) 108ff. W. A.
bchmidt G. der deutsch. Verfassungsfrage während der Befreiungskriege u. des
Wiener Kongresses1812-15, her. v. Stern 1890; Der Abschluß d. deutsch. Verf.-
Werkes a. d. Wiener Kongresse, Z. f. GW. 3, 277ff. Emminghaus Corp. iur.
kenn. acad. 2. 1856. Meisner Die Lehre vom monarch. Prinzip im Zeitalter der

10 Vgl. Häuseer (S. 857) 3, 258f. Eine dauernde Einrichtung bezweckte
die österreichische Maßregel nicht.

11 Vgl. Häusser (S. 857) 4, 33ff. 48ff. D. Schäfer Zur Gesch. deutscher
aüg Wehrpflicht,BSB. 1917, 451ff. Wolzendorff Der Gedanke des Volksheeres
im deutschenStaatsrecht 1914. Kalkoff D. Vorgeschichte d. allg. Wehrpfl. in
«eußen, Bresl. Gymn.-Progr. 1913. Marschall v. Bieberstein Verantwort-
hchkeit (§ 785S).
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Restauration u. des Deutschen Bundes (v. Gierke U. 122) 1013. Diplomatisch
getreuer Abdruck der DBA. u. WSchl.-A. bei Binding Deutsche Staatsgrundgesetze
3. 1893. Klöppel Dreißig Jahre deutscher Verf.-Gcsch. 1867—97,1 (1900) 3ff

Schon das erste Jahr der Befreiungskriege hatte die Auflösung des
.Rheinbundes und der napoleonischen Schöpfungen (Königreich Westfalen
Großherzogtümer Berg und Frankfurt), sowie die Wiederherstellungvon
Hannover, Braunschweig, Kurhessen,Oldenburg,Nassau-Oranicn,Frank¬
furt 1 und den drei Hansestädten gebracht. Nachdem Deutschland durch
den ersten Pariser Frieden (30. Mai 1814) von Frankreich die Gebiets¬
grenzen vom 1. Jan. 1792 wiedererlangt hatte, die durch den zweiten Pariser
Frieden (20. Nov. 1815) auf die Grenzen von 1790 ausgedehnt wurden,
erfolgte die Gebietsregelung zwischenden deutschen Staaten durch die
Wiener Kongreßaktevom 9. Juni 1815. Die durch diese und den Rezeß
der Territorialkommissionvom 20. Juli 1819 begründeten Verhältnisse
haben sich im wesentlichen bis 1816 erhalten. Abgesehenvon den erwähnten
Bestitutionen im Jahre 1813, denen 1815 noch die der Landgrafsehaft
Hessen-Homburg folgte, wurden die Mediatisierungen der Rheinbundsakte
von 1806 und die napoleonischen Mediatisierungen von Aremberg und beiden
Salm aufrechterhalten,die RheinbundfürstenIsenburg und von der Leyen
aber erst jetzt ihrer Landesherrlichkeitentkleidet. Das Großherzogtum
Würzburgwurde beseitigt. Schweden schied aus Deutschland aus, indem
Neu-Vorpommern und Rügen mit Preußen vereinigt wurden; Stadt und
Herrschaft Wismar, die sich schon seit 1803 in meklenburgischemPfand¬
besitz befanden, sind durch Vertrag vom 20. Juni 1903 endgültig mit Meklen-
burg vereinigt 1 ».

Durch die auf dem Wiener Kongreß vereinbarte Deutsche Bundes¬
akte (DBA.) vom 8. Juni 1815, deren 11 erste Artikel zugleich einen Teil
der Wiener Kongreßakte bildeten, vereinigten sich die „souveränen Fürsten
und freien Städte Deutschlands"zur „Erhaltung der äußeren und inneren
Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeitder
einzelnen deutschen Staaten" zu einem „beständigen Bunde", der den
Namen „der Deutsche Bund" erhielt. Mitglieder waren Österreich und
Preußen mit ihren früher zum deutschen Reich gehörigen Besitzungen 2,
die Königreiche Baiern, Sachsen, Hannover 3 und Würtemberg, Großherzog¬
tum Baden, Kurfürstentum Hessen, Großherzogtum Hessen, Herzogtum

1 Schwerer G. d. freien Stadt Frankfurt (1814-66), 3 Bde. 1910-18.
Darmstädter Großherzogtum Frankfurt 1901.

** R.-G.-Bl. 1904 S. 295. Vgl. R. Schmidt Der schwedisch-meklenburgische
Pfandvertrag über Wismar 1901.

2 Die Provinzen Preußen und Posen und das Fürstentum Neuenbürgblieben
außerhalb des Bundes. Vgl. Giese Preuß. RG. 125f.

3 Der König von England hatte während des Wiener Kongresses für seine
deutschen Lande den Titel „König von Hannover" angenommen. Die Verbindung
Hannovers mit England erlosch 1837.
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Holstein4, Großherzogtum Luxemburg5, Herzogtum Braunschweig, Groß¬
herzogtumMeklenburg-Schwerin,Herzogtum Nassau, Großherzogtum
Sachsen-Weimar, die sächsischen HerzogtümerGotha, Koburg, Meiningen
und Hildburghausen6 , Großherzogtümer Meklenburg-Strelitz und Oldenburg,
Herzogtümer Anhalt-Dessau, -Bernburg und -Köthen7, Fürstentümer
Schwarzburg-Sondershausen,und -Rudolstadt,Hohenzollern-Hechingen und
-Sigmaringen8, Liechtenstein,Waldeck, Reuß älterer und jüngerer Linie,
Schaumburg-Lippe, Lippe und die freien Städte Lübeck, Frankfurt, Bremen
und Hamburg. Durch die Aufnahme von Hessen-Homburg (1817) wurde die
Mitgliederzahl auf 39 erhöht, sank aber im Laufe der Zeit durch den Abgang
verschiedener Häuser wieder auf 33 herab9.

Der Aufruf von Kaiisch vom 25. März 1813 hatte dem deutschen Volk
die Wiedergeburt des Reiches in Aussicht gestellt, nachdem aber Baiern
und Würtemberg durch die Verträge zu Ried und Fulda (8. Okt., 2. Nov.
1813) die Wahrung ihrer vollen Souveränität zugesicherterhalten hatten,
scheiterten alle auf eine bundesstaatlicheOrganisation gerichteten Versuche
vornehmlichan ihrem Widerstand. Der Deutsche Bund trat als bloßer
Staatenbund, als ein „völkerrechtlicherVerein der deutschen souveränen
Fürsten und freien Städte", ins Leben 10 . Als Subjekt dieses Vereins wurde
ausschließlich die in der Bundesversammlungvertretene Gesamtheit der
Bundesregierungen hingestellt; die Versuche, auch dem Volk eine Beteili¬
gung an der Bundesvertretungzu verschaffen,waren ergebnislos, selbst
die in der Bundesakte angeregte Heranziehung der mediatisierten ehemaligen
Reichsstände unterblieb. Das zweite Bundesgrundgesetz, die Wiener Schluß¬
akte (WSchl.-A.)vom 15. Mai 1820, ging in der ausschließlichen Berück¬
sichtigung der Regierungen und Ablehnung aller volkstümlichen Elemente
noch über die Bundes akte hinaus 11 .

I Das 1816 mit Dänemark vereinigte Herzogtum Lauenburg wurde ebenfalls,
aber ohne eigene Stimme, in den Bund aufgenommen.

5 Luxemburg erhielt der König der Niederlande als Entschädigung der nassau-
oranischen Linie für die Abtretung der Staromländer an Preußen. Nachdem die
Losreißung der belgischen Provinzen von Holland auch die westliche Hälfte von
Luxemburg mit dem neuen Königreiche Belgien vereinigt hatte, überwies der
König der Niederlande dem Deutschen Bunde als Ersatz das Herzogtum Limburg
(1839), das aber als Provinz im holländischen Staatsverband, blieb und nicht mit
Luxemburg verbunden wurde.

6 Dafür nach dem Aussterben von S.-Gotha (1825) die Herzogtümer Koburg-
Gotha, Meiningen-Hildburghausen und Altenburg.

7 Die anhaltischen Länder wurden nach dem Aussterben der Köthener (1847)
und der Bernburger Linie (1863) unter Dessau vereinigt. Vgl. Giese Preuß. RG. 217.

8 Durch Staatsvertrag von 1849 wurden beide Hohenzollern mit Preußen
vereinigt.

9 Hessen-Homburg starb 1866, kurz vor der Krisis des Bundes, aus.
10 Vgl. Wiener Schl.-A. Art. 1. Den bundesstaatlichen Charakter des D. B.

behauptet Klöppel Dreißig Jahre deutscher VG. 1, 3ff., doch ist ihm nur zuzu¬
geben, daß es der Verfassung des D. B. nicht ganz an gewissen bundesstaatlichen
Elementen fehlte.

II Vgl. Ägidi Die Schlußakte d. Wiener Ministerialkonferenzen 1860—69.
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Verfassungsmäßiges Organ des Bundes war die Bundesversammlung
(gewöhnlich „Bundestag"),ein dem Kegensburger Reichstag nachgebildeter
beständiger Gesandtenkongreß mit dem Sitz zu Frankfurt a. M. Die Bundes¬
versammlungbestand ausschließlich aus bevollmächtigtenGesandten der
verschiedenen Bundesstaaten. Den Vorsitz hatte der Gesandte Österreichs
als der Präsidialmacht. Die Bundesversammlunghatte das Recht, sich
bis zur Dauer von vier Monaten zu vertagen. Da die Bundesverfassung
auf der Gleichberechtigungaller Bundesglieder beruhte, so bildete die Bundes¬
versammlung einen einheitlichen Körper ohne Einteilung in Kollegien. Alle
Verhandlungen fanden in dem sogenannten „engeren Rate" statt, in welchem
die 11 ersten Bundesstaaten je eine Stimme führten, während sich die übrigen
in 6 Gesamtstimmen teilten 12 . Über Abfassung und Abänderung von Grund¬
gesetzen des Bundes, Beschlüsse welche die Bundesakte selbst betrafen,
organische Einrichtungen und gemeinnützige Anordnungen, Aufnahme neuer
Mitglieder, ferner über Kriegserklärungenund Friedensschlüsse hatte der
engere Rat nur zu verhandeln, aber nicht abzustimmen. Die Abstimmung
über solche Gegenstände mußte im „Plenum" erfolgen, in welchem Öster¬
reich und die fünf Königreiche je 4, die fünf nächsten Bundesstaaten je 3,
die drei folgenden je 2 Stimmen, alle übrigen je eine Stimme hatten 13. Im
engeren Rat entschied absolute Stimmenmehrheit,im Plenum Zweidrittel¬
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gab der Vorsitzende den Ausschlag. Ein¬
stimmigkeitwar bei der Annahme oder Abänderungvon Grundgesetzen,
bei Beschlüssenüber organische Bundeseinrichtungen,Aufnahme neuer
Mitglieder und Religionsangelegenheiten erforderlich;handelte es sich um
Sonderrechte einzelner Bundesstaaten,so war die Zustimmung der Berech¬
tigten unumgänglich. Abwesendekonnten ihre Stimme durch den Gesandten
eines anderen Bundesstaatesabgeben oder sich das Protokoll binnen einer
gewissen Zeit zu nachträglicherStimmabgabe offen halten lassen, widrigen¬
falls die nicht abgegebene Stimme als bejahendbehandeltwurde 14. Jeder
Bevollmächtigte hatte nach Maßgabe der von seiner Regierung erhaltenen
Anweisung zu stimmen; für den Bund selbst kam aber die Stimme so, wie
sie abgegeben worden, in Betracht. Die Verhandlungen der Bundesversamm-

12 Braunschweig und Nassau hatten eine Gesamtsumme, ebenso beide Melden¬
burg, ferner Sachsen-Weimar und die sächsischen Herzogtümer, sodann Oldenburg,
Anhalt und Sohwarzburg, die fünfte Gesamtstimme gehörte den übrigen Fürsten¬
tümern (Hessen-Homburg erst seit 1838), die sechste den vier freien Städten.

13 Das „Plenum" war keine vom engeren Rat verschiedene Versammlung,
sondern bedeutete nur eine besondere Art der Abstimmung. Die Gesamtstimmen¬
zahl im Plenum betrug 69, seit Aufnahme von Hessen-Homburg 70, zuletzt aber
nur noch 64, da die Stimmen der sechs erloschenen Bundesstaaten nur durch be¬
sonderen Bundesbeschluß auf die Rechtsnachfolger hätten übertragen werden
können, was nicht geschehen ist. Die Stimmverteilung im Bundesplenum ist auf
den Bundesrat des Norddeutschen Bundes und Deutschen Reiches übergegangen,
nur wurde die bairische Stimmenzahl auf 6, die preußische unter Hinzurechnung
von Hannover (4), Kurhessen (3), Holstein (3), Nassau (2) und Frankfurt (1) auf
17 erhöht.

11 Vgl. Geschäftsordnung des D. B. vom 14. Nov. 1816 Art. 1.
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hing waren geheim. Nur anfangs wurden die Protokolle auszugsweise ver¬
öffentlicht 15. Für gewisse Geschäfte des Bundes waren ständige Bundes-
la^sausschüsse eingesetzt. Wo ein Bedürfnis vorlag, konnten außerordent¬
liche Ausschüsse bestellt werden.

Die innerhalb ihrer Zuständigkeit in gesetzmäßigerWeise gefaßten
Beschlüsse der Bundesversammlung waren für sämtliche Bundesregierungen
unmittelbar verpflichtend,während es für die einzelnen Bundesstaaten
einer besonderenlandesgesetzlichen Publikation bedurfte. In den konsti¬
tutionellen Bundesstaatenwar dazu im allgemeinendie Mitwirkungder
Landesvertretungerforderlich,die aber bei allen für Bundeszwecke be¬
schlossenen Leistungen nur formelle Bedeutunghatte, da die Mittel nicht
verweigertwerden durften. Die Verteilungder Bundesleistungen auf die
einzelnen Staaten erfolgte bei einmaligen oder außerordentlichenAuf¬
lagen durch besonderen Bundesbeschluß. Die regelmäßigen Beiträge für
die Bundesmatrikularkasse richteten sich nach der in der jedesmaligen
Bundesmatrikel verzeichneten Bevölkerungsziffer, die für die Bundeskanzlei-
kasse nach den 17 Stimmen des engeren Rates.

Als völkerrechtliche Persönlichkeithatte der Bund das Gesandten-,
Kriegs- und Vertragsrecht. Fremde Mächte hatten zum Teil ständige Ge¬
sandten bei dem Bunde beglaubigt, während dieser nur in außerordentüchen
Fällen eigene Gesandten abordnete. Das Bundeskriegsrecht hing mit der
gegenseitigen Gebietsgewährleistung der Bundesstaaten zusammen; sie setzte
voraus, daß keine einzelne Bundesregierung durch rechtswidriges Verhalten
gegen das Ausland eine Kriegsgefahr hervorrufe. Lag ein solcher Fall vor,
so hatte der Bund auf Beschwerde des Verletzten die davon betroffene
Begierung zur Abstellung des Beschwerdegrundes aufzufordern, nötigenfaUs
zu zwingen. Bündnisverträge mit dem Ausland waren jedem Bundesgliede
unbenommen, soweit die Sicherheit des Bundes und der einzelnen Bundes¬
staaten dadurch nicht gefährdet wurde. Bei Gefährdung des Bundesgebiets
seitens einer auswärtigen Macht konnte, bei unmittelbarerGebietsverletzung
mußte der Bundeskrieg erklärt werden. Er verpflichtete alle Bundesglieder
zu bundesgemäßerTeilnahme und entzog ihnen bis zum Bundesfriedens¬
schluß das Recht der einseitigen Verhandlung mit dem Feinde. Alle Be¬
schlüsse der Bundesversammlung über Krieg und Frieden verlangten eine
Zweidrittelmehrheitdes Plenums 16. Zu anderen Zweckenals der Ver¬
teidigung des Bundesgebiets konnte die Bundesversammlung keinen Krieg
beschließen17. Auswärtige Händel, auch wenn einzelne Bundesglieder daran
beteiligt waren, konnten dem Bunde höchstens Anlaß zu gütlicher Ver¬
mittlung geben; selbst wenn nicht zum Bund gehörige Gebietsteile eines

i5 Vgl. Protokolle der deutsch. Bundesversammlung 1816—28. Die Ver¬
handlungen der Bundesversammlungen 1846—48. v. Meyer Repertorium zu den
>erhandlungen der deutschen B. V. 1822.

16 Vgl. WSchl.-A. 12. 40. 49.
17 Vgl. WSchi-A. 35. 39.
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Bundesstaats feindlich besetzt wurden, lag an sich kein Anlaß zu einem
Bundeskrieg vor 18.

Die Kriegsverfassung des Bundes beruhte hauptsächlich auf den Bundes-
beschlüssen vom 9. und 21. April 1821, 11. Juni 1822 und 4. Jan. 1855.
Das Bundesheer bestand aus sieben von Österreich (3), Preußen (3) und
Baiern (1) gestellten ungemischten und drei gemischten Armeekorps nebst
einer Reserve-Infanteriedivision aus den nach Maßgabe der Bundesmatrikel
gestellten Kontingentender übrigen Bundesstaaten. Das Bundesheer als
solches trat erst im Fall des Bundeskrieges zusammen, doch war auch im
Frieden eine gewisse Präsenzstärke vorgeschrieben, über deren Aufrecht¬
erhaltung der Bund zu wachen hatte. Bei den gemischten Armeekorps und
der Reserve-Infanteriedivisionkonnten Bundesinspektionenabgehalten
werden. Die Heerverfassung der einzelnen Bundesstaaten beruhte jetzt all¬
gemein auf der Aushebung mit Zulassung der Stellvertretung; die gebildeten
Klassen unterlagender Aushebung nur für den Kriegsfall. Die allgemeine
Wehrpflicht bestand nur in Preußen (S. 987). Das Bundesheer trat zusammen,
sobald der Bundestagdie Mobilmachung beschlossen hatte. Die Bundes¬
versammlung hatte sodann den Oberfeldherrn und den Generalleutnantdes
Bundes zu wählen und in Pflicht zu nehmen. Die übrigen Befehlshaber¬
stellen wurden von den Kontingentherrenbesetzt. Aus den matrikular-
mäßigen Beiträgen der Bundesstaaten wurde eine Bundeskriegskasse ge¬
bildet. Die beste Seite der Bundeskriegsverfassung war das Festungswesen.
Die Bundesfestungen Mainz, Luxemburg und Landau, zu denen später noch
Ulm und Rastatt kamen, standen, unbeschadetihrer sonstigen staatlichen
Beziehungen,in militärischen Angelegenheitenausschließlich unter der
Bundesversammlung. Die Besatzungs- und Kommandanturverhältnissc
waren durch Bundesbeschlüssegeregelt. Die Festungswerke waren Eigentum
des Bundes. Als technischerBeirat in Heeresangelegenheiten stand dem
Bunde eine Bundesmilitärkommission zur Seite.

Selbsthilfe und Krieg von Bundesstaaten untereinander waren verboten.
Nachdem die Einsetzung eines Bundesgerichts am Widerspruch der Mittel¬
staaten gescheitert war, begnügte man sich für die Streitigkeiten zwischen
einzelnenBundesstaaten mit der Anordnung eines bundesgesetzlichge¬
regelten Austragsverfahrens 19. Die einzelnen Regierungen wurden ver¬
pflichtet, ihre gegenseitigen Streitigkeitenbei der Bundesversammlungan¬
zubringen, die zunächst durch einen Ausschuß die gütliche Vermittlung
•versuchen, bei Erfolglosigkeit des Sühneversuchsaber den obersten Ge¬
richtshof eines von den Parteien zu wählenden unbeteiligten Bundesstaats

18 Vgl. ebd. 37. 43. 46. 47. Vorläufige Verteidigungsmaßregelnund bewaffnete
Neutralität konnten allen -ausländischen Verwicklungen gegenüber vom engeren
Rat beschlossen werden. Vgl. WSchl.-A. 38. 45.

18 Vgl. DBA. 11. WSchl.-Ä. 18—24. Austrägalordnung vom 16. Juni 1817
und 3. Aug. 1820. v. Leonhardt Austrägalveriahren des Deutsch. Bundes 1838
bis 1845. Zöpfl, Arch. f. zivil. Praxis 27, 388ff. Solbrig Der Gedanke e. ein¬
heitlichen deutschen Gerichtsbarkeit im 10. Jh., Brcsl. Dias. 1910.
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als „Austrägalinstanz" mit der Entscheidung„im Namen und anstatt der
Bundesversammlung" beauftragen sollte. Die Übernahme eines solchen
Auftrags und der Gehorsam gegen die Entscheidungdes Austraggerichts
galt als Bundespflicht. Dasselbe war der Fall, wenn der Streit unter Gewähr¬
leistung des Bundes einem Schiedsgericht oder einem älteren Familien- oder
Vertragsaustrag zum Schiedsspruch übergebenwar. Vorbeugende Maß¬
regeln und ein beschleunigtes Verfahren fanden Anwendung, wenn Tätlich¬
keiten zwischen Bundesgliedern stattgefunden hatten oder zu besorgen waren
oder eine Besitzstörung vorlag 20 . Ein Austragverfahrenkonnte auch bei
Privatforderungen gegen mehrere Bundesregierungen eintreten, wenn es
unter diesen streitig war, wer zu leisten habe 21.

Im Fall einer "Widersetzlichkeitder Untertanen gegen ihre Eegierung
sowie bei offenem Aufruhr oder gefährlichenBewegungen in mehreren
Bundesstaatensollte der Bund auf Ansuchender beteiligten Eegierung,
unter Umständen selbst ungerufen, zur Herstellung der Ordnung einschreiten;
dagegen wurden Streitigkeiten zwischen den Landesherren und ihren Ständen
ausdrücklich von der Zuständigkeitdes Bundes ausgeschlossen 22 . In der
Fürsorge für den Rechtsschutz der Untertanenbeschränkte sich die Bundes¬
verfassung auf die Bestimmung,daß in jedem Bundesstaat von einer ge¬
wissen Größe ein oberstes Gericht dritter Instanz bestehen müsse, während
sich die kleineren Staaten über die Errichtung gemeinsamer oberster Ge¬
richte, an denen dann auch die Aktenversendung (S. 950) zugelassen werden
sollte, zu verständigenhatten 23 . Bei Beschwerden über verweigerte oder
gehemmte Rechtspflege sollte der Bund die schuldige Regierung zur Ge¬
währung der Rechtshilfe nötigen 24.

Um die einzelnen Bundesregierungenzur Erfüllung ihrer Bundes¬
pflichten, zum Gehorsam gegen die Bundesbeschlüsse und die unter der
Auktoritätoder Gewähr des Bundes ergangenen Austrags-Urteileoder
Schiedssprüche, sowie zur Aufrechterhaltungder vom Bund vermittelten
Vergleiche anzuhalten, stand der Bundesversammlung nach Erschöpfung
aller anderen bundesverfassungsmäßigenMittel das Zwangsmittel der Bundes¬
exekution zur Verfügung 25. Bei Widersetzlichkeit oder aufrührerischen Be¬
wegungen der Untertanen konnte auch eine Exekution gegen die letzteren
erfolgen, die aber auf Verlangen der beteiligten Regierung wieder eingestellt
werden mußte 26.

20 Bei Besitzstörungen sollte ein bei der Sache unbeteiligtes Bundesglied in
der Nähe des zu schützenden Gebiets die Tatsache des jüngsten Besitzstandes
und die angezeigte Störung durch seinen obersten Gerichtshof summarisch unter¬
suchen und darüber einen rechtlichen Bescheid abfassen lassen, dessen Befolgung
für die verurteilte Partei Bundespflicht war. Vgl. WSchl.-A. 20. Die vorbeugen¬
den Maßregelngegen etwaige Selbsthilfe sollten seitens des Bundes vor allem in
der Sorge für Aufrechterhaltung des Besitzstands bestehen. Vgl. ebd. 19.

21 WSchl.-A. 30. 22 Ebd. 26-28. 61.
23 DBA. 12. 2* WSchL-A. 29.
25 WSchI.-A.31-34. Bundes-Exekutionsordnung vom 3. Aug. 1820.
26 WSchl.-A. 32.
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§ 88. Reformbestrebungen im Bunde und den Bundesstaatenbis 1848.
Härtung VG. 113ff. G. Meyer-Ansehütz' (S. 980) 149ff. 168ff. Stirn-

ming VG. 32ff. Eckhardt Die Grundrechte vom Wiener Kongreß his zur Gegen¬
wart 1913. Jellinek R. des modern. Staates 2 1, 452ff. 514ff. v. Kaltenborn
G. d. deutsch. Bund es Verhältnisse u. Einheitsbestrebungen von 1806—56, 2 Bde.
1857. List Der Kampf ums gute alte Recht 1815—19 (Wahl, Beitr. z. Parteis;.
Heft 5) 1913. Meinecke Weltbürgertum u. Nationalstaat 5 1919. G.Meyer
Das parlamentarische Wahlrecht (1901) S. 106ff. H. Schulze Lehrb. d. Staats¬
rechts 1, 107ff.; Preuß. Staatsr. 2 1, 96ff. v. Sybel Begründung des Deutschen
Reiches 1. 1889. v. Treitschke, Preuß. Jbb. 29, 313ff. 409ff. 30, 397ff. 479ff.
648ff. Zachariä (S. 980) l 3, 190ff. Quellen u. Darstell, z. G. d. Burschenschaft
u. d. deutschen Einheitsbewegung, hgg. Haupt 1910ff.

Der Deutsche Bund vermochte dem deutschen Volk nach den von
diesem in den Befreiungskriegen gebrachtenungeheuren Opfern keine Be¬
friedigung zu gewähren. Gegen das Ausland erwies er sich als kraftlos 1,
während er sich nach innen, zumal seit den sogenanntendemagogischen
Umtrieben, mehr und mehr zu einer allen volkstümlichen Begungen feind¬
lichen, die höchsten Güter der Nation in gehässigster Weise verfolgenden
Polizeimachtverwandelte2. Während die Bundesakte von 1815 und die
ersten Verhandlungen der am 5. Nov. 1816 eröffneten Bundesversammlung
noch von nationalemGeist erfüllt waren und eine gewisse Fürsorge für die
Interessen und Bedürfnisse der Nation zu erkennen gaben 3 , griff schon nach
wenigen Jahren die entgegengesetzte Auffassung platz. Die unantastbare
Souveränitätund Gleichheit der im Bund vereinigten Staaten und Schein¬
staaten machte bei der erforderlichen Einstimmigkeitvon vornherein jede
verfassungsmäßige Bundesreform und jede organische Einrichtung oder ge¬
meinnützige Maßregel des Bundes so gut wie unmöglich. Berücksichtigt
wurde diese Unantastbarkeit der Einzelstaaten nur, um nationale Fort¬
schritte zu verhindern. Wo diese von einer Bundesregierung begünstigt
wurden, betrachtete sich die Bundesversammlung als den wahren Souverän,
indem sie sich die offenbarsten Eingriffe in die Selbständigkeit der Einzel-

1 So bei der Luxemburger Angelegenheit. Vgl. § 87 n. 5. Zachariä (S. 980)
l 3, 193 f.

2 Den Anfang machten die Karlsbader und Wiener Konferenzen (1819),
deren Ergebnis die in verfassungswidriger Weise von der Bundesversammlung
angenommenen Karlsbader Beschlüsse (1819) und die Wiener Schlußakte von
1820 (Zeumer QuS. 2 Nr. 219) waren. Vgl. Ägidi Aus dem Jahre 1819 (1861).
Später folgten, nach den durch die Julirevolution hervorgerufenen Bewegungen,
die Wiener Konferenzen von 1834. Die Ausnahmegesetze von 1819, die Zentral-
untersuchungskommission zu Mainz, die Demagogenverfolgungen und andere Mau¬
regeln lassen die ehemalige deutsche Bundesverfassung als eine der unnützesten
und schädlichsten Einrichtungen der deutschen Geschichte erkennen.

3 Förderung der Religionsfreiheit (DBA. 16), Freigabe des Grundeigentums-
erwerbs für alle Deutschen, Auswanderungsfreiheit für alle, die nicht durch ihre
Wehrpflicht gebunden waren, Aufhebung von Abschoß und Nachsteuer (ins de-
tractus, gabella emigralionis) unter den deutschen Bundesstaaten (18), Verleihung
landständischer Verfassungen (13), Gewährung gesetzlicher Privilegien für die
mediatisierten Reichsstände und die Reichsritterschaft (14. 17).



g 88. Reformbostrebungen im Bund u. den Bundesstaaten bis 1848. 995

Staaten erlaubte. Das Volk galt als die zum Gehorsam verpflichtete Masse,
als bloßes Objekt für die Regierenden.Die Lehrfreiheit der Universitäten 3 "
wurde beschnitten,die Spruchtätigkeit der Juristenfakultäten in Straf¬
sachen aufgehoben, die Preßfreiheit, soweit sie landesgesetzlich anerkannt
war, mußte der Zensur weichen, die Versammlungsfreiheit wurde beseitigt,
die Redefreiheit der Landtage auf das äußerste herabdrückt 4. Die Be¬
kämpfung und möglichste Beseitigung aller .konstitutionellen Verfassungen
galt als eine der wesentlichsten Aufgaben der Bundesversammlung5. Man
konstruierte deshalb in willkürlichster Weise ein sogenanntes monarchisches
Prinzip unveräußerlicherSouveränitätsrechte 6 und suchte die einzelnen
Bundesregierungen,soweit sie eine konstitutionelle Verfassung eingeführt
hatten, zu Verfassungsbrüchen oder mindestensVerfassungsrevisiouen im
Sinn jenes Prinzips zu nötigen 7. Selbst die Magistrate der freien Städte
wurden mit dem monarchischen Prinzip beglückt (WSchl.-A. 62). Für die
Beschwerden der Untertanen und Städte über Rechtsverletzungenseitens
der Regierendenwar die Bundesversammlung taub. Für die Beförderung
des Handels und Verkehrs geschah von Bundes wegen nichts. Die einzigen
Lichtseiten in der Tätigkeit des letzteren waren die Beschlüsse über die
Monumenta Germaniae historica7a und die in ihrer Art epochemachenden
Bundesbeschlüsse vom 6. Sept. 1832, 2. April und 5. Nov. 1835, 9. Nov. 1837,
22. April 1841 und 19. Juni 1845 über den Schutz des geistigen Eigentums8.

Erfreulicher als auf dem Gebiet des Deutschen Bundes waren die Ver¬
hältnisse in den Einzelstaaten9. Von den durch die Befreiungskriege zurück-

3a In deren Reihe trat 1810 die Universität Berlin (vgl. Lenz Gesch. der
rriedileh-Wilhelm-üniversität in Berlin 1910—18), 1818 Bonn (vgl. v. Bezold
6. d. Universität Bonn 1920). Schneider G. d. Universität Heidelberg im ersten
Jahrzehntnach der Reorganisation 1803—1813, 1913.

4 Hiermit beschäftigten sich namentlich die sogenannten Ausnahmegesetze v.
10. Apr. 1819, die erst durch die Bundesbeschlüsse vom 3. März und 2. April 1848
wieder aufgehoben wurden, und die Bundesbeschlüsse vom 28. Juni und 5. Juli
1832, sowie das Senlußprotokoll der Wiener Ministerialkonferenzen vom 12. Juni 1834.

6 Diesem Zwecke diente schon, wenn auch in verschämter Weise, die Aus¬
legung der DBA. 12 in WSchl.-A. 54-58.

6 WSchl.A. 57. Vgl. E. Kaufmann Studien zur Staatslehre des monarch.
Prinzips, Hall. Diss. 1906. Meisner Die Lehre vom monarch. Prinzip im Zeit¬
alter der Restauration u. d. deutschen Bundes 1913. Jellinek a. a. 0. 1, 456f.

7 Hauptaufgabe der Beschlüsse vom 28. Juni 1832 und des Wiener Schluß¬
protokolls vom 12. Juni 1834.

7a Vgl. Breßlau G. d. Monumenta Germaniae 1921.
8 Vgl. S. 940. Klostermann Das geistige Eigentum 1, 51ff. (1867). Schon

DBA. 19 hatte eine Nachdrucksgesetzgebung in Aussicht gestellt. Eine wichtige
Ergänzung der angeführten Bundesgesetzgebung bildeten die Bundesbeschlüsse
vom 6. Nov. 1856 und 12. März 1857.

* Vgl. Altmann Urkunden (§ 86 n. 8). Härtung VG. 124ff. 132ff. Ferner
»nten Anm. 15a. Giese Preuß. RG. 104ff. Lichtner Landesherr u. Stände in
Hessen-Kassel1797—1821, 1913. Vgl. auch die geschichtlichen Abschnitte der
Einzelbändevon Jellinek-Laband-Piloty D. öffentl. Recht der Gegenwart
1907ff. (Walz Baden; Piloty Bayern; Rhamm Braunschw.; van Calker Hessen
Schücking Oldenburg; O.Mayer Sachsen; G ö z Würtemberg).
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gewonnenen Gebieten deutscherBundesstaatenwurde in denen des linken
Rheinufers die bisherige französische Gesetzgebung aufrechterhalten, das¬
selbe geschah zum Teil in den rechtsrheinischen Gebieten der preußischen
Rheinprovinz. Im übrigen fand überall die Aufhebung der französischen
Gesetze9 » im Weg der Landesgesetzgebung statt. Während dies im all¬
gemeinenmit schonenderHand und unter Aufrechterhaltungmanches
Guten, das dem Zwischenreich der Fremden zu verdanken war, geschah,
wurde in Hannoverund Kurhessen eine vollständige, die französisch-west¬
fälische Zwischenherrschaft aus der Geschichteausstreichende Reaktion
unternommen und mit der größten Härte, ohne Rücksicht auf wohlerworbene
Rechte, durchgeführt10 .

Eine dringende Aufgabe aller Bundesstaatenmit katholischer Bevölke¬
rung war die durch RDHSchl. 62 in Aussicht gestellte Neuregelung der katho¬
lischen Kirchenverfassung, da dieses Gesetz sich nicht auf die Mediatisierung
der geistlichen Reichsstände (S. 981) beschränkt,sondern schlechthin „alle
Güter der fundiertenKapitel, Abteien und Klöster" im ganzen Reiche der
„freien und vollen Verfügung der betreffenden Landesfürsten" preisgegeben
hatte, „sei es zur Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes, des Unterrichts
und anderer Anstalten zum gemeinen Besten, sei es zur Erleichterungihrer
Finanzen". Die daraufhin von den meisten Staatsregierungen ergriffenen
Maßnahmen hatten zwar auch einige evangelische Stiftungen, hauptsächlich
aber die katholischeKirche getroffen, der fast ihr ganzes Vermögen zu¬
gunsten staatlicher Allgewalt entzogen wurde 11 . Die Neuregelungerfolgte
durch Vereinbarungen mit dem päpstlichen Stuhl, deren Inhalt durch die
vom Papst erlassenen und von den Landesregierungen unter Wahrung der
staatlichen Hoheitsrechte und der Gleichberechtigung der anerkanntenKon¬
fessionen publizierten Zirkumskriptionsbullen zum Gesetz erhoben wurde 12.

0a Vgl. v. Meier Französ. Einflüsse (S. 981), ferner Landsberg (§ 86).
Vgh Schotte D. französ. Agrargesetzgebung im Anf. d. 19. Jh. (in: Beitr. z. 0.
d. westf. Bauernstandes 1912, 87ff.). Weisweiler G. d. rheinpr. Notariats 1. Die
franz. Zeit 1916.

10 Vgl. Häusser (S. 857) 4, 460ff.
11 RDHSchl. 34-36. Vgl. Stutz Kirchenr. 2 (S. 11) 356f. (mit reichen Literatur¬

angaben). Kaas D. kath. geistl. Gerichtsbarkeit in Preußen 1 (1915) 145ff. 257ff.
Lohmann D. Ende des alten Kölner Domkapitels nach der Säkularisationdes
Kurstaates 1920. Berghaus Deutschi, vor 50 Jahren 1, 363f. Dove Realenzykl.
f. prot. Theol. u. Kirche 2 14, 52ff. 57. 59f. Wetterer Die Säkularisation d. Ritter¬
stifts Odernheim in Bruchsal, ZRG. Kan. 8 (1918) 44ff. Von der Säkularisation
verschont blieben nur die Frauenklöster, die nur im Einvernehmen mit dem Bischof
eingezogen werden sollten.

12 Zirkumskriptionsbullen hießen diese Erlasse, weil die neue Abgrenzung
der Diözesen (circumscribere) ihren Hauptinhalt bildete. Die nach ihren Ein¬
gängen benannten Bullen waren: für Preußen De salute animarum (1821), für Han¬
nover Impensa Romanorum pontificum (1824), für die oberrheinische Kirchen¬
provinz Provida sohrsque (1821) und Ad dominici gregis custodiavi(1827). In Baiern
wurden die Ergebnisse des Konkordats vom 5. Juni 1817 mit einigen durch die
staatsrechtlichen Verhältnisse gebotenen Abänderungen durch das als 2. Beilage.
der Verfassungsurkunde von 1818 erlassene Religionsedikt landesgesetzlich ein-
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Die Religionsfreiheit wurde durch die DBA. 16 erheblich gefördert,
indem der Genuß der „bürgerlichenund politischenRechte" fortan von
der Verschiedenheit der christlichen Religionspartein"unabhängig sein
sollte. Das Recht des Religionsbannes war aufgehoben, doch blieb es der
Landesgesetzgebung überlassen, inwiefern den Andersgläubigen auch die
öffentlicheReligionsübung zu gestatten sei. Die rechtliche Stellung der
Dissidenten, die nach dem JPO. im Reich nicht geduldet werden sollten,
blieb der Regelung durch die Landesgesetzgebung anheimgestellt. Hin¬
sichtlich der Juden beschränkte sich die DBA. darauf, ihnen die von den
einzelnen Bundesstaateneingeräumten Rechte zu gewährleisten,so daß
ihre Lage wenigstens nicht mehr verschlechtertwerden durfte 13 .

Die bei der Bundesverfassung zurückgewiesene Beteiligung des Volkes
an der Regierungsollte nach DBA. 13 wenigstens innerhalb der einzelnen
Landesverfassungen platzgreifen. Die Bestimmung: „In allen Bundes¬
staaten wird eine landständische Verfassung stattfinden", die in erster Reihe
eine wahre Volksvertretung im Auge hatte, wurde aber durch WSchl.-A. 55
dahin ausgelegt, daß der Landesherrnach seiner Wahl entwedereine alt¬
ständische oder eine Repräsentativverfassungeinführen könne. Die den
Ständen einzuräumenden Rechte wurden außerdem durch das in über¬
triebenem Sinn aufgefaßte monarchische Prinzip auf das äußerste begrenzt 14
und die Bundesgewähr für die Landesverfassungen (WSchl.-A. 56. 60) tat¬
sächlich nur zum Schutz altständischer Verfassungenausgeübt 15. Kon¬
stitutionelle Verfassungen 15 a kamen, teils im Wege der Vereinbarung mit
den alten Ständen, teils durch einseitigen landesherrlichen Erlaß, zunächst
nur in Nassau (1814/15), Waldeck, Schwarzburg-Rudolstadtund Sachsen-
Weimar 15" (1816),Hildburghausen (1818), Baiern und Baden (1818), Würtem-

geführt, so daß die Bulle gesetzliche Geltung nur erlangte, soweit sie nicht der
Landesverfassungwidersprach.

13 In Preußen wurden die Juden 1787 vom Leibzoll befreit. Durch Gesetz
vom 11. März 1812 erlangten sie die bürgerliche Gleichstellung mit den Christen
(S. 986 9a). Vgl. Baron Die Judenfrage auf dem Wiener Kongreß 1920.

" Vgl. S. 995. WSchL-A. 57-59.
15 Die altständische Verfassung Brauns chweigs wurde vom Bunde gegen den

Absolutismus des Herzogs geschützt (1830), der hannoversche Verfassungsbruch
und die Vertreibung der sieben Göttinger Professoren (1837) blieb ungeahndet.

15a Andreas G. d. bad. Verw.-Organisation und Verfassung 1802—1818.
1, 1913. Goldschmit G. d. bad. Verf.-Urk. 1818-1918. v. Weech G. d. bad.
Verf. 1868. L.Müller Bad. Landtagsabschiede (1819-40) 4 Bde. 1900-02.
Döberl Ein Jahrh. bayr. Verf.-Lebens 1918. Oeschey D. bayr. Verf.-Urk. 26. Mai
1818 und die Charte Ludwigs XVIII vom 4. Juni 1814. Ein Beitr. z. Lehre vom
monaroh. Prinzip 1914. Adam Ein Jahrh. württemb. Verf. 1919. Wintterlin
(S.929) 2, lff. Die württ. Verf. 1815-19 (Würt. Jbb. 1912, 47ff.). Ingelmann
StändischeElemente i. d. Volksvertretung nach d. deutschen Verf.-Urk. 1806—19,
1914. G. Jellinek Erklärung d. Menschen-u. Bürgerrechte3 (bes. W. Jellinek) 1919.

15b Vgl. Härtung Carl August v. Weimar als Landesherr, HistZ. 124 (1921)
41Ö. Die weimarsche Verf. v. 5. Mai 1816 beruht auf der Landtagsverf. des 18. Jh.,
die schon 1809 modernisiert war. Jetzt wurden noch bäuerliche Abgeordnete in
den Landtag aufgenommen.
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berg (1819), Hessen-Darmstadt(1820), Altenburgund Koburg (1821) Mei¬
ningen (1829) zustande. In einigen dieser Staaten hatte die Rheinbundzeit
mit der Vergangenheit so völlig gebrochen, daß es, namentlich mit Rück¬
sicht auf die zahlreichen neuerworbenen Gebiete, vollständiger staatsrecht¬
licher Kodifikationen bedurfte. Die zum Teil an die Charte ctmstituiimulh
Ludwigs XVIII (1814) anknüpfenden Verfassungsurkunden, die übrigens
an dem monarchischen Prinzip festhielten, entsprachen den Anforderungen
der Zeit so gut, daß sie die folgenden Stürme überdauert und sich im wesent¬
lichen bis zum Weltkriege erhalten haben. Einen neuen Anstoß für die kon¬
stitutionelle Entwicklung Deutschlandsgab die französische Julirevolution.
Repräsentatiwerfassungenerhielten 1831 Kurhessen 15 c und das Königreich
Sachsen, das bis dahin streng an den altständischen Einrichtungen fest¬
gehalten hatte, 1832 Braunschweig,1833 Hannover und Hohenzollern-
Sigmaringen,1835 Hohenzollern-Hechingen,1841 Schwarzburg-Sonders¬
hausen. Die hannoversche Verfassung wurde, nachdem die Verbindung des
Landes mit England durch den Tod Wilhelm III gelöst worden war (1837),
von Ernst August unter dem nichtigenVorwand, daß er als Agnat seine
Zustimmung nicht erteilt habe, umgestoßenund 1840 durch eine neue,
mit einer ungesetzlichen Ständeversammlung vereinbarte Verfassung ersetzt.

Die altständische Verfassung bestand jetzt nur noch in beiden Meklen-
burg, Oldenburg, Sachsen-Gotha, Anhalt und Reuß, mit gewissen Verbesse¬
rungen auch in Schaumburg-Lippe und Lippe. Schleswig-Holsteinerhielt
1834 eine reformierte Verfassung, zum Teil auf Grand des in keinem anderen
deutschen Staat angenommenen direkten Wahlrechts,aber immer noch auf
altständischer Grundlage und mit bloßem Beratungsrechtbei der Gesetz¬
gebung. Österreich 16 beharrte in einem verknöchertem Absolutismus,der
sämtliche habsburgischeLänder zusammenfaßteund den deutschenCha¬
rakter des Kaiserstaats infolgedessen stark in den Hintergrund treten ließ;
in einzelnen Provinzen bestanden Provinziallandtagemit untergeordneten
Befugnissen;wesentliche Reformenerfolgten nur in der Organisation der
Zentralbehörden. In Preußen wurde noch 1820 das Versprecheneiner 'reichs¬
ständischen Verfassung' seitens des Königs wiederholt, aber es kam nur zu
der Einrichtung von Provinzialständen (1824—24) auf vorwiegendalt¬
ständischer Grandlage und mit beschränkter Zuständigkeit,insbesondere
auf dem Gebiete der Gesetzgebungnur mit beratender Stellung 17. Im übrigen
wurde in landesväterlicherFürsorge mit einem streng gewissenhaften Be-

i5c Vgl. Wieber Die parteipolit. Ideen von S. Jordan 1913. Losch G. d.
Kurfürstentums Hessen 1922.

«Vgl. v. Luschin Österr. Eeichs-G. 558ff. Bibl D. niederösterr. Stände
im Vormärz 1911 (vgl. MJÖG. 34, 189ff.).

17 Vgl. Haake Preuß. Verfassungskämpfe vor 100 Jahren 1921. Das gewissen¬
haft gehaltene Versprechen des Königs, ohne landständische Genehmigung keine
Steuern auszuschreiben oder Staatsanleihen zu erheben, machte es notwendig, die
ersten Eisenbahnunternehmungen in Preußen der Privatindustrie zu überlassen.
Der Gedanke einer Staatseisenbahnpolitik hat in Preußen erst nach 1866 Boden
gewonnen.
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amtentum an dem Ausbau des Staates auf Grundlage der Stein-Harden¬
bergischenReformen (S 985) gearbeitet. Die Heeres-, Zivil- und Finanz¬
verwaltungwurde weiter vervollkommnet.Seit 1829 wurde die regelmäßige
Veröffentlichung des Staatshaushalteseingeführt. Die konstitutionelle Ent¬
wicklung kam erst unter Friedrich Wilhelm IV. mehr in Bewegung. Den
Anfang machten die vereinigten ständischen Ausschüsse (1842), denen 1847
der vereinigte preußische Landtag, eine in Herrenkurieund Ständekurie
geteilte Vereinigung der acht Provinziallandtage, folgte; aber auch dieser er¬
hielt nur die Befugnisse, wie sie die alten Landständebesessen hatten, und
den vom vereinigten Landtag gestellten Anträgenauf periodische Einberu¬
fung und auf Einführungeiner konstitutionellenVerfassung wurde keine
Folge gegeben. Erst 1848 entschloß sich der König zu einer modernen Ver¬
fassung, die, auf dem Vorbild der belgischen von 1813 beruhend, am 5. Dez.
1848 gegeben wurde. 171

Einer der wichtigstenpreußischen Staatsakte war das Gesetz vom
26. Mai 1818 über den Zoll und die Gebrauchssteuer von ausländischen
Waren und den Verkehr zwischen den Provinzen des Staats, wodurch sämt¬
liche Binnenzölle aufgehobenund die Zollgrenze an die Landesgrenzen
verlegt wurde. Die von preußischemGebiet eingeschlossenen Enklaven
anderer deutscher Staaten wurden nach und nach durch besondere Ver¬
träge mit dem preußischen Zollgebiet vereinigt, ebenso die drei anhaltischen
Herzogtümer, die Fürstentümer Waldeck-Pyrmontund Lippe und das
Großherzogtum Luxemburg, das in diesem Verhältnisbis zum Weltkriege
geblieben ist. 18 Nachdem Preußen und beide Hessen, sodann Baiern und
Würtemberg besondere Zollvereine errichtet hatten, traten beide Vereine
durch die Verträge vom 22. und 30. März 1893 zu dem 'Zoll- und Handels¬
verein' zusammen, der auch Sachsen und die Anschlußstaaten des preußischen
Zollgebietes mitumfaßte. Noch in demselben Jahr trat der thüringische Zoll¬
verein, dem Preußen und Kurhessen ebenfalls mit einigen Landesteilen an¬
gehörten, dem 'Gesamt- Zoll- und Handelsverein' bei 19 ; 1835 folgten Baden
und Nassau, 1836 Frankfurt a. M., 1841 Lippe und Braunschweig, das bisher
dem 1834—36 errichteten 'Steuerverein'angehört hatte. Auch dieser, dem
nur noch Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe angehörten,wurde
auf Grund der Verträge vom 7. Sept. 1851 und 1. März 1852 mit dem Zoll¬
verein verbunden (1854), so daß er nunmehr ganz Deutschlandmit Aus-

17a Vgl. Smend Die preuß. Verf.-Urk. im Vergleich mit der belgischen 1904.
Anschütz Die Verf.-Urk. f. d. preuß. Staat 1850. 1. 1912. Giese RG. 166ff.
Härtung VG. 153ff.

18 Der Anschluß erfolgte 1842, zunächst auf sechs, später auf je zwölf Jahre.
Die letzte Erneuerung (1865) -wurde durch § 14 des Staatsvertrages vom 11. Juni
1872 über die Übernahme der Luxemburger Eisenbahnen in die Verwaltung des
Deutschen Reiches in der Weise unkündbar gemacht, daß der Zollanschluß be¬
stehen bleiben sollte, solange das Reich die Eisenbahnverwaltung behält.

19 Vgl. Ägidi Aus der Vorgeschichte des Zollvereins 1865. Weber Der deutsche
Zollverein 1869. Nebenius Der deutsche Zollverein 1835. Die rechtliche Unter¬
lage des Zollvereinsbildete DBA. 11 und WSchl.-A. 6.

B.Schröder-v.Künßberg, Deutsche Reohtsgesohichte.7. Aufl. 64



1000 Das neunzehnte Jahrhundert.

nähme von Österreich, Liechtenstein,Holstein-Lauenburg,beiden Meklen-
burg und den drei Hansestädten umfaßte. Der Zollvereinwar ein völkerrecht¬
licher Verein, der immer nur auf bestimmte Zeit (12 Jahre) abgeschlossen aber
regelmäßig, wenn auch zuweilen erst nach schweren Krisen, wieder erneuert
wurde. Sein Organ war die jährlich an einem vorher vereinbarten Ort zu¬
sammentretendeZollkonferenz,aus Bevollmächtigtender Vereinsstaaten
bestehend; alle Beschlüssemußten einstimmiggefaßt werden. Preußen
vertrat zugleich seine Zollanschlüsse, hatte aber im übrigen kein Vorrecht
wenn ihm auch tatsächlich die Führerschaft nicht entgehen konnte. Der
Zollverein bildete ein einheitliches Verkehrsgebiet mit gemeinsamemZoll-
nnd Handelssystem, Zollgesetz und Zolltarif und einheitlicher Zollordnung.
Auch über gleichmäßige Besteuerunginnerer Erzeugnisse wurden Verein¬
barungen,z. B. über die dem ganzen Zollverein gemeinsame Rübenzucker¬
steuer, getroffen. Gemeinsame Grundsätze wurden hinsichtlich des Münz-
und Gewichtssystems aufgestellt. Während die Münzkonventionvon 1838
noch die kölnische Mark zugrunde legte 20 , ging der Münzvereinvon 1857,
dem auch Österreich und Liechtensteinbeitraten, bereits von dem als Ge¬
wichtseinheit angenommenen Zollpfund von 500 Gramm aus 21. Noch auf
einem zweiten Gebiete hat der Zollverein für ganz Deutschland eine Förde¬
rung gebracht, indem Preußen am 81. August 1847 auf Beschluß der Zoll¬
vereinskonferenzdie deutschen Bundesregierungenzur Beschickungder
LeipzigerWechselkonferenz einlud, deren Ergebnis der am 9. Dezember
1847 vollendete Entwurf der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung war.
Die Allgemeine Deutsche Wechselordnung wurde seit 1849 in den einzelnen
Bundesstaatenals Landesgesetz eingeführt.

Eine besonders wichtige Aufgabe der wirtschaftlichen Reform fiel der
Landeskulturgesetzgebung der Bundesstaaten zu 22. Von den Ee-
formen auf dem Gebiete des Lehnswesens und von der Bauernbefreiung ist
bereits in anderem Zusammenhangedie Rede gewesen 23. Die Bauern¬
befreiung war überall ohne Entschädigung der Herren erfolgt, aber die
Leistungen,zu denen die Bauern verpflichtet gewesen waren, blieben der
gutsherrlich-bäuerlichenRegulierungvorbehalten. Das Dekret der fran¬
zösischenNationalversammlungüber die Aufhebung des regime feodal
(4. Aug. 1789), das auch in den von Napoleon einverleibten deutschen Ge¬
bieten durchgeführt wurde, hatte die Bauern, soweit sie ein erbliches Recht

20 Vgl. S. 924 ff. Die süddeutschen Staaten gingen von dem 24-Gulden-Fuß
zum 24Vjj-Guldenfußüber, so daß der 14-Talerfuß und der reformierte rheinische
Münzfuß in dem Taler (= l 3/4 fl.) und dem 2-Talerstück (= 37»fl.) eine beiden
Systemen angepaßte Münze erhielten.

21 Aus dem Pfund feinen Silbers wurden 30 Taler oder 45 fl. österreichisch
oder 52V2 fl. rheinisch geprägt. Vereinsmünze wurde der dem früheren Taler gleich¬
wertige Vereinstaler zu 1% fl. österr. und l 3/4 fl. rheinisch.

22 Vgl. G. Meyer Lehrb. d. deutsch. Verw.-Rechts l 2, 291-314 (mit aus¬
führlicher Literatur). Nobiling Die preuß. Landeskulturgesetze, 2 Bde. 1901 bis
1913. Lette u. Rönne Landeskulturgesetzgebung d. preuß. Staates, 2 Bde. 1853-54.

28 Vgl S. 881. 985.
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besaßen, durchweg in Eigentümer verwandeltund von sämtlichen Lasten
befreit; eine Entschädigung wurde den Herren erst später zugebilligt. In
den deutschen Staaten erfolgte dagegen die gutsherrlich-bäuerlicheRegu-
lierung in der Weise, daß die Bauern bei erblichen und allen dem Leihe¬
zwang unterworfenen nichterblichen Stellen volles Eigentum erwarben. Die
Herren wurden durch Kapital oder Rente für die bisherigenbäuerlichen
Leistungen entschädigt 24. Zur Erleichterungder Ablösung wurden vielfach
staatliche Rentenbankengegründet, die gegen Abtretung der Ablösungs¬
rente das Kapital in Gestalt von Rentenbriefenvorschössen 25. In weniger
glücklicher Weise hatte das preußische Landeskulturedikt von 1811 die
Ablösung der Dienste durch eine Teilung der Bauergüter zwischen den
Bauern und ihren bisherigen Herren ins Auge gefaßt. Die durch die Ablösung
zu freien Eigentümern gewordenen,gleichzeitig aber wirtschaftlich ge¬
schwächten Bauern sahen sich in zunehmendem Maß zum Verkauf ihrer
Höfe gedrängt, wobei diese teils zur Vergrößerungder herrschaftlichen
Güter, teils durch Vereinigung mit anderen Höfen zur Neugründung großer
Güter verwendet wurden. Als das Ablösungsgesetz von 1850 statt der
Naturalteilungdie in anderen Staaten bewährten Ablösungsrentenein¬
führte, war es für die meisten Bauern zu spät. Noch bedenklicher war es
gewesen, daß die Deklaration von 1816 alle kleineren Bauernstellen(die
spanndienstfreien Dienstfamilienetablissements, im Gegensatz zu den selb¬
ständigen Ackernahrungen) von der Wohltat der Ablösungsgesetzgebung
überhaupt ausgenommen hatte. Da die große Mehrzahl nicht in erblichem,
sondern nur in Pacht- oder lassitischem Besitz stand, für diese Art Güter
aber gleichzeitig der Bauernschutzaufgehoben wurde, so hatte das Gesetz
die verderbliche Folge, daß die kleinbäuerliche Bevölkerung der ostelbischen
Provinzen in eine besitzlose Klasse reiner Tagelöhner umgewandelt wurde 28.

Eine andere Aufgabe der Landeskulturgesetzgebungwar die Zu¬
sammenlegung (Verkoppelung)der Grundstücke im Wege des Zwangs¬
umtausches der in Streulage befindlichenAckerparzellen, womit zugleich
der Flurzwang und die gegenseitigeBrach- und Stoppelweide beseitigt wurde 27
In Schleswig-Holstein, Lauenburg, Nassau-Oranien und Nassau-Saarbrücken
waren die Verkuppelungen großenteilsschon im Laufe des 18. Jh. durch¬
geführt 28. In Preußen wurde das Verkoppelungsverfahrenin muster¬
gültiger Weise durch die Gemeinheitsteilungsordnungvon 1821 geregelt,
nachdem schon das ALR. 117 §§311 ff. gewisse Grundzüge aufgestellt

24 Vgl. G. F. Knapp und Meitzen (S. 876). Judeich Grundentlastung in
Deutschland 1863.

25 Der Überschuß der Rente über den zur Verzinsung der Rentenbriefe er¬
forderlichen Betrag wurde zur Amortisation der Rente bestimmt, so daß der Bauer
durch die einige Jahrzehnte hindurch fortgesetzte Zahlung von selbst befreit wurde.

28 Auf diesen Umstand hat zuerst G. F. Knapp aufmerksam gemacht.
27 Schenck Einteilung der Felder u. Zusammenlegung der Grundstücke

mit bes. Rücksicht auf das südwestl. Deutschland 1867. Schütte Zusammen¬
legung der Grundstücke 1886. Vgl. G. Knapp u. Meitzen (S. 876).

28 Vgl. Schenck (n. 27) 23ff. Hanssen Agrarhistor. Abh. 2, 514f.
64*
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hatte 29. Für die süd- und westdeutschenVerhältnisse ist namentlichdas
nassauische Konsolidationsgesetz von 1829 vorbildlichgeworden. Gegen¬
wärtig befinden sich die meisten deutschen Staaten im Besitz einer ver¬
ständigen Verkoppelungsgesetzgebung30 . Das Verfahren geschieht nur auf
Antrag eines Teils der Interessenten und wird durch staatliche Aus¬
einandersetzungsbehörden (in Preußen Generalkommissionen) durchgefühlt.
Es verfolgt den Zweck, jedem Beteiligten statt des in Streulage befindlichen
Parzellenbesitzes einen möglichst abgerundetenBesitz zu verschaffen. Das
Verfahren führt vielfach zugleich zu einer Aufteilung der Gemeindeweiden,
während die Gemeindewälder in der Regel ungeteilt erhalten bleiben.

Weitere Aufgaben der Landeskulturgesetzgebung des 19. Jh. waren die
Beseitigung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden 31 , die Aufhebung,
Ablösungoder BeschränkungkulturschädlicherDienstbarkeiten (nament¬
lich der Weidegerechtigkeiten), Ablösung der Zehnten 31 * und sonstigen
kirchlichen Reallasten, die Waldschutzgesetzgebung, das Wasserrecht,ins¬
besondere die Verhältnisseder Deich-, Bewässerungs- und Entwässerungs¬
genossenschaften u. dgl. m. 32 .

Die früheren Beschränkungen des Eigentumserwerbesfür gewisse
Klassen, wonach Mchtadelige in der Regel keine Rittergüter,Adelige keine
Bauergüter erwerben durften, wurden schon im Beginn des 19. Jh. allgemein
aufgehoben. Ebenso wurden die aus früherer Zeit überlieferten partikular¬
rechtlichenBeschränkungender Teilbarkeit der Grundstückegrößtenteils
beseitigt. Dagegen hat sich die nur dem fränkischen Recht unbekannt
gebliebeneungeteilteVererbungder Bauergüter (das Anerbenrecht) nach
den Grundsätzendes Minorats oder Majorats in den verschiedenstenTeilen
Deutschlands erhalten 33 . Die neueren Höferechte oder Landgüterordnungen
suchen diese Richtung zu befördern. Auf dem Gebiet des Großgrundbesitzes

29 Dazu später Gesetz vom 2. Apr. 1872 und die provinziellen Verkoppelungs-
gesetze für Hessen-Nassau (13. Mai und 2. Sept. 1867), Schleswig-Holstein(17. Aug.
1876), Hannover (17. Juni 1883), Hohenzollern (23. Mai 1885), Rheinprovinz
(24. Mai 1885, 5. April 1869), Landesgesetz für Waldeck und Pyrmont (25. Jan. 1869).
Wittich HWB. der Staatsw. 3 8, llllff.

30 In Baiern wurde das unbrauchbare Gesetz von 1861 ersetzt durch das
Flurberainigungsgesetz vom 29. Mai 1886 (Fassung 30. 7. 1899). Württ. Feld-
bereinigungsges. 30. 3. 1886. Ges. 16. 8. 1909.

31 Auf dem linken Rheinufer schon durch die französische Gesetzgebung,
im übrigen größtenteils erst seit 1848.

31 " Pöschl Neubruchzehnt, Arch. Kath. KR. 98 (1918) 519ff.
32 Vgl. G. Meyer Verwaltungsrecht2 1, 288—332. Rosin Recht der öffentl.

Genossenschaft 1886 S. 79-89. O. v. Gierke Genossenschafter. 1, 770ff. A. An-
schütz Wiesengenossenschaften, Jb. d. gem. deutsch. R. 3, 396ff. G. Anschütz
Bewässerung u. Bewässerungsrecht, HWB. d. Staatsw. 2 2, 773ff.; Deichwesen,
ebd. 3, 141ff.; Wassergenossenschaften, ebd. 7, 669ff. J. v. Gierke G. d. deutsch.
Deichrechts, 2 Bde. 1901-17 (v. Gierke U. 63. 128). Kloeß Deutsches Wasser-
recht 1908.

33 Vgl. v. Miaskowski Das Erbrecht und die Grundeigentumsverteilung
im Deutschen Reiche 1882—84 (Schriften des Vereins für Sozialpolitik 20. 25).
Sering D. Vererbung d. ländl. Grundbesitzes in Preußen, 14 Bde. 1897—1908.
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wurde, im Anschluß an die Ganerbschaftendes Mittelalters,die ungeteilte
Vererbungdurch das Institut der Familienfideikommisse aufrecht erhalten,
das sich, obwohl durch das französische Kecht und die Gesetzgebung der
Jahre 1848 und 1849 bekämpft, als lebensfähig erwiesen hat. Ebenso hat
die durch die neuere Gesetzgebung zum Teil verbotene Erbpacht als ein
für die Wiedergewinnung eines gesunden Bauernstandes unentbehrliches
Institut in neuester Zeit teils in der alten Form, teils in der des Rentengutes
die Unterstützung der früher vielfach abgeneigten Gesetzgebungwiedererlangt.

§ 89. Der Deutsche Bund von 1848 bis 1866.
Härtung VG. 117ff. Meyer-Anschütz' 113ff. 215f. — Bergsträsser

Studien zur Vorgeseh. d. Zentrumspartei 1910; G. d. Reichsverf. 1914; G. d. polit.
Parteien 1921. Binding Zui Werden u. Leben der Staaten 1920 (darin: Versuch
d. Reichsgründung durch die Paulskirche; D. deutsche Bundesstaat auf d. Erfurter
Parlament u. a.). Brandenburg Reichsgründung 1, 1916. Fischel Protokolle
d. Verf.-Ausschusses über die Grundrechte (1848) 1912. Friedjung Kampf um
die Vorherrschaftin Deutschland (1859—66) 2 Bde. 10 1916f. Klöppel (S. 988)
49ff. Klüpfel G. d. deutschen Einheitsbestrebungen, 2 Bde. 1872f. Lemp
Trennung v. Staat u. Kirche im Frankf. Parlament 1913. Meinecke Radowitz
u. d. deutsche Revolution 1913. Philippson Über d. Urspr. u. die Einführung
d. allg. gl. Wahlrechts in Deutschi, mit bes. Berücks. d. Wahlen z. Frankf. Parla¬
ment im Großh. Baden 1913. Rauer D. deutsche Kaiser im alten u. neuen Reich
u. nach der Reichsverfassung vom 28. 3. 49 (Paulskirchenverf.) 1913. Redlich Das
österr. Staats- u. Rechtsproblem 1. (1848—61) 1920. Roth u. Merck Quellen-
sainuil. d. deutschen öff. Rechts seit 1848, 2 Bde. 1850—52. Scholl Einfluß d.
nordamerik. Unionsverf. a. d. Verf. d. Deutschen Reichs 1849, Tüb. Diss. 1913.
Schriften d. deutschen Ges. f. Politik a. d. Univ. Halle-Wittenberg, 2. Heft: Ent-
wicklungsg. d. großen polit. Parteien in Deutschi. 1921. Smend Die preuß. Verf.-
Urk. im Vergl. mit d. belgischen 1904. Stimming VG. 47ff. Stutz Kirchenrecht 2
361. v. Sybel Begründung d. Deutschen Reichs, Bd. 1—5 4 1892ff. Valentin
D. erste deutsche Nationalversammlung 1919. A. Wahl Beitr. z. deutschen Partei-
gesch. im 19. Jh., HistZ. 104 (1910). Weil Qu. u. Aktenstücke z. deutschen VG.
1850. Wentzcke Thüringische Einheitsbestrebungen im Jahre 1848, 1917. Wer-
minghoff Die Wahl d. Staatsoberhauptes i. d. d. Gesch., Bonner Jbb. 45 (1920)
414ff. Wigard Stenogr. Berichte ü. d. Verhandl. d. d. Nationalvers, in Frankf.
a. M., 9 Bde. 1849. Zachariä (S. 987) l 3, 200ff.

Die ungeheure Bewegung, die das deutsche Volk nach der französischen
Februarrevolution durchzuckte,war in erster Reihe gegen den deutschen
Bundestag und auf eine angemessene Beteiligungder Nation an der Re¬
gierung des Bundes und der Einzelstaaten, daneben auf innere Reformen
(Rede- und Preßfreiheit, Versammlungsfreiheit,Beseitigung der Patri-
monialgerichte, Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden
u- dgl. m.) gerichtet. Die Bundesversammlungüberstürzte sich seit dem
März 1848 in patriotischen Beschlüssen, die zum Teil ohne die erforderlichen

Siehe auch die S. 875f. angeführten Schriften von Brentano, v. Dultzig, Fick,
mio -lg " ■ßeinecke Entw - d. bäuerl. Erbr. i. d. Prov. Westf. von 1815 bis heute
1912 (in: Beitr. z. G. d. westf. Bauernstandes 107ff.).
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Instruktionen der Kegierungengefaßt wurden. Die früheren freiheits¬
feindlichen Bundesbeschlüsse und Ausnahmegesetze wurden aufgehobendie
früher als hochverräterischbetrachteten Reichsfarben 1 als Bundesfarben
und der Reichsadler als Bundeswappen angenommen, die Revisionsbedürftig¬
keit der Bundesverfassung und die Notwendigkeit einer Nationalvertretung
ausgesprochen. Während auf Einladungder Bundesversammlung ein Aus¬
schuß von 17 Männern des allgemeinen Vertrauens (nach den 17 Stimmen
des engeren Rates) den Entwurf eines deutschen Reichsgnmdgesetzesaus¬
arbeitete, dessen Grundgedankenin die spätere Bundesverfassung über¬
gegangen sind la , erwuchs den Reformbestrebungender Bundesversamm¬
lung eine volkstümliche Konkurrenzin dem sog. Vorparlament, einer aus
freiem Antrieb zu Frankfurt zusammengetretenenNotabeinversammlung,
zu der sich zahlreiche in Landes- oder Gemeindevertretungen hervorragende
Männer eingefunden hatten. Obwohl dieser Versammlung jede amtliche
Auktorität fehlte, erhielt das Vorparlamentund der von ihm eingesetzte
Fünfzigerausschuß einen großen Einfluß auf das Reformwerk.Bei den auf
Bundesbeschlußvom 30. März 1848 von sämtlichen Bundesregierungen
angeordneten Wahlen einer Nationalvertretung zur Vereinbarung einer
Reichsverfassung wurden die von dem Vorparlamententworfenen Grund¬
züge eines Wahlgesetzes maßgebend 2. Am 18. Mai 1848 trat die „deutsche
konstituierendeNationalversammlung"in der Paulskirche zu Frankfurt zu¬
sammen. Nachdem diese zunächst ein Gesetz über die provisorische Zentral¬
gewalt beschlossen und daraufhin den Erzherzog Johann von Österreich
zum Reichsverweser gewählt hatte, übertrug die Bundesversammlungam
12. Juli 1848 „namens der deutschen Regierungen" die Ausübung ihrer
verfassungsmäßigen Befugnisse und Verpflichtungenan die provisorische
Zentralgewaltund legte sie feierlich in die Hände des Reichsverwesers,
indem sie erklärte, daß sie „ihre bisherigeTätigkeit als beendet" ansehe.
Damit war die bisherige Bundesverfassungrechtlich aufgehoben und die
Vollendungdes Reformwerkesder provisorischenZentralgewalt und der
Nationalversammlungübertragen. Eine Verständigungmit den Einzel¬
regierungenwar rechtlich nicht mehr erforderlich, wohl aber durch die
Staatsklugheit geboten. Das Reformwerkscheiterte, weil die National¬
versammlung in Überschätzung ihrer Macht von einer solchen Verständigung
glaubte absehen zu können. Am 26. Nov. 1848 wurde der von der National¬
versammlung als Reichsgesetz angenommene Entwurf der Leipziger Wechsel¬
konferenz, die „AllgemeineDeutsche Wechselordnung" (S. 1000), imReichs-

1 Über Schwarzrotgold als Reichsfarbe vgl. Haupt, HistZ. 121 (1920) 175f.
Gritzner D. deutschen Reichsfarben 1920 (Festgabe Seeliger) lff.

Xa Verfasser des Entwurfs, dem zunächst keine weitere Folge gegeben wurde,
war Dahlmann. Vgl. Hübner Verfassungsentwurf der Siebzehner 1913 (in:
Vinogradoff Essays in Legal History 384ff.).

2 Bei den Wahlen beteiligten sich auch die Provinzen Ost- und Westpreußen
und ein Teil von Posen, deren Aufnahme in den Deutschen Bund durch Bundes¬
beschlüsse vom 11. und 22. April und 2. Mai erfolgt war.
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Gesetzblatt verkündigt; ebenso am 27. Dez. die als Teil der Keiehsverfassung
beschlossenen „Grundrechtedes deutschen Volkes" und am 12. April 1849
das Reichswahlgesetz. Die am 27. März 1849 beschlossene „Verfassung des
deutschen Reiches" erhielt die Unterschrift des Reichsverwesers nicht; sie
wurde ohne diese als „beschlossen und verkündigt" von der „deutschen
verfassunggebendenNationalversammlung"durch das Bureau derselben
unter dem 28. März 1849 im Reichsgesetzblatt bekannt gemacht.

Nach der „Verfassungdes deutschen Reiches" sollte das bisherige
Bundesgebiet einen konstitutionellenBundesstaat bilden, mit einem erb¬
lichen „Kaiser der Deutschen" und verantwortlichen Reichsministern, sowie
einem aus Staaten- und Volkshaus bestehenden Reichstag, das erstere zur
einen Hälfte aus Vertreternder Regierungen, zur anderen aus Abgeordneten
der Einzellandtage zusammengesetzt,das Volkshaus aus unmittelbaren,
geheimen Volkswahlen hervorgehend. Die am 28. März von der National¬
versammlung vollzogene Kaiserwahl fiel auf Friedrich Wilhelm IV. von
Preußen, der die Wahl am 28. April endgültig ablehnte, weil die National¬
versammlung die von ihm gestellte Bedingung der freien Zustimmung der
Einzelstaaten zu der Reichsverfassung verwarf. Es folgte die Abberufung
der preußischen Abgeordnetenzur Nationalversammlungvon seiten der
preußischen Regierung, deren Beispiel die meisten übrigen Regierungen
folgten. Damit war das Reformwerk der Jahre 1848—49 gescheitert. Die
konstituierende Nationalversammlung löste sich auf. Die ohnmächtigen Ver¬
suche des in Frankfurt verbliebenen, dann nach Stuttgart übergesiedelten
Restes der Versammlung (des „Rumpfparlamentes")zur Aufrichtungder
Volkssouveränität und der Republik bildeten eine bloße Episode. Die ehe¬
malige Bundesverfassung war seit dem 12. Juli 1848 aufgehoben und das
Gesetz über die provisorische Zentralgewaltvom 28. Juni 1848 bot in dem
nun eingetretenenFall keine Handhabe, um dem gesetzlich unauflösbaren
Bunde wieder eine verfassungsmäßige Organisation zu geben. Der Vertrags¬
weg war das einzige Auskunftsmittel,das sogleich von der preußischen
Regierung ergriffen wurde.

Das am 26. Mai 1849 von Preußen, Hannover und Sachsen abgeschlossene
Dreikönigsbündnis bezweckte, unbeschadetder Fortdauer des noch genauer
zu regelnden Bundesverhältnisses mit Österreich, die Errichtung eines die
übrigen deutschen Staaten umfassenden Bundesstaatesunter dem Namen
„Deutsches Reich". Der gleichzeitig vereinbarte Verfassungsentwurf schloß
sich auf das engste an den Frankfurter Entwurf an, verminderteaber das
Übergewicht des parlamentarischenSystems, trug der Selbständigkeitder
Einzelstaaten größere Rechnung, ersetzte den Titel „Kaiser der Deutschen"
durch „Reichsvorstand" und stellte dem letzteren, dessen Würde mit der
Krone Preußens verbunden wurde, für Akte der Gesetzgebung ein Fürsten-
koHegium zur Seite. Dem Dreikönigsbündnistraten sämtliche Bundes¬
regierungenbis auf Baiern, Würtemberg, Luxemburg, Liechtenstein, Hessen-
Homburg und Frankfurt bei, während Österreich gegen den Versuch eines
engeren Bundes überhauptVerwahrung einlegte. Nachdem Hannoverund
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Sachsen sich wieder von dem Bündnis losgesagt hatten, wurde der Ver¬
fassungsentwurf durch eine Zusatzakte dahin geändert, daß der Bund den
Namen „Deutsche Union" erhalten sollte. Der am 20. März 1849 zu Erfurt
eröffnete Reichstag nahm die Verfassung unverändert an. Aber die preußische
Kegierung hatte nicht die Kraft und bald auch nicht mehr den Willen dem
um sich greifenden Abfall der Verbündeten zu steuern. Die Deutsche Union
blieb ein totgeborenes Kind, die Erfurter Verfassung ist nie ins Leben getreten.
Ebensowenig hatte der von dem Vierkönigsbündnis aufgestellte Münchner
Gegenentwurf einen Erfolg.

Österreich und Preußen hatten sich nach der Auflösung der National¬
versammlung,da die von Preußen nicht mehr anerkannte provisorische
Zentralgewalt des Reichsverwesersnur noch ein schattenhaftes Dasein führte,
über eine gemeinsamzu übernehmendeprovisorische Bundesleitung ver¬
ständigt, aber noch bevor diese ins Leben trat, berief Östereich als Präsidial¬
macht auf den 10. Mai 1850 eine außerordentliche Bundesplenarversammlung
nach Frankfurt. Obwohl nur acht, später elf Regierungen, darunter die noch
mit Deutschlandim Krieg befindliche dänische, vertreten waren, erklärte
sich die Versammlung für beschlußfähig und verfügte, nachdem sie sich auch
als engerer Rat konstituiert hatte, sofort die Bundesexekution gegen das
schleswig-holsteinischeund das kurhessische Volk, die für ihr Festhalten an
Recht und Verfsasung vom Bunde gezüchtigt werden sollten. Nachdem
Preußen sich im Olmützer Vertrage (29. Nov. 1850) unterworfen hatte und
die zur Vereinbarung einer Bundesreform eröffneten Dresdner Konferenzen
ergebnislos gebliebenwaren, wurde die Bundesversammlung (Mai 1851)
wieder von sämtlichen deutschenRegierungen anerkannt. Der Bundestag
hatte in den Jahren der Prüfung nichts gelernt und nichts vergessen. Die
Reaktion im Bunde wie in den Einzelstaatennahm ihren Anfang. In den
Jahren der Bewegung hatten sämtliche Staaten, die noch keine Repräsen-
tatiwerfassung besaßen, eine solche erhalten; in anderen waren die bestehen¬
den Verfassungen zum Teil neugestaltet worden. Die Verfassungsgesetze
waren größtenteils im Wege der Vereinbarungzustande gekommen,der
geringere Teil beruhte auf einseitigem Regierungserlaß. Überall hatte ein
erfreulicher Fortschritt stattgefunden. Die Patrimonialgerichte waren
größtenteilsbeseitigt, die Gerichtsverfassungen überhaupt in einer den
neueren AnschauungenentsprechendenWeise reformiert, Strafrecht und
Prozeß in derselben Richtung umgestaltet,Religions-, Gewerbe-, Preß- und
Versammlungsfreiheitdurchgeführt, die verschiedeneBerechtigung der
Standesklassen aufgehoben, das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden
beseitigt- u. dgl. m. An Auswüchsen der Volksfreiheit und des parlamen¬
tarischen Systems fehlte es freilich nicht, und eine auf diese beschränkte
Revision würde sich den Dank der Nation erworben haben. Aber in Oster¬
reich, Holstein, Sachsen, Würtembergund beiden Meklenburg wurden die
neuen Verfassungen auf Bundesbeschluß wieder aufgehobenund die
früheren Zustände hergestellt. Am schroffsten waren die Verfassungsbrüche
in Hannover und Kurhessen, beide vom Bundestag gutgeheißen und unter
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seinen Schutz genommen.Das „monarchische Prinzip" der Wiener Ministe-
rialkonferenzenkam wieder zu Ehren und wurde seitens der Bundesversamm¬
lung benutzt, um die Einzelregierungen zu mehr oder minder gewaltsamen
Verfassungsrevisionen zu veranlassenoder darin zu bestärken 3.

Erst der Eintritt der Eegentschaft des Prinzen von Preußen (1858)
führte einen Umschlag herbei. Seit Preußen, von männlicher Hand regiert,
sich wieder in verfassungsmäßigen Bahnen bewegte und einem gemäßigten
Fortschritthuldigte,hatte die Beaktion auch in der Bundesversammlung
allen Boden verloren. Die Bundesreform trat wieder in den Vordergrund.
Ein von der sächsischenBegierung aufgestellter Entwurf hatte keine weiteren
Folgen. Ein anderer, 1862 von neun Mittelstaaten in einer Konferenz zu
Würzburg vereinbarterEntwurf, welcher der Bundesversammlung für ge¬
wisse Akte der Gesetzgebung eine aus Abgeordneten der Landesvertretungen
gebildete Delegierten Versammlungzur Seite stellen wollte, wurde vom Bundes¬
tag abgelehnt. Ein neues Projekt einer sehr verwickelten Bundesverfassung
wurde 1863 von Österreich einem auf seine Einladung in Frankfurt zusammen¬
getretenen Fürstentag vorgelegt, scheiterte aber am Widerspruch des Königs
von Preußen, der jede Beteiligung an den Verhandlungen ablehnte,wenn
nicht eine wahre Nationalvertretung auf Grund allgemeiner Wahlen und
die volle Gleichstellung beider Großmächtein betreff des Präsidiums in
Aussicht genommen würden; außerdem verlangte Preußen für jede der
beiden Großmächte ein Veto gegen alle nicht den unmittelbarenSchutz des
Bundesgebiets betreffendenBundeskriege.

Der Gegensatz der beiden Großmächte trat noch einmal in den Hinter¬
grund infolge des von beiden gemeinsam unternommenen deutschdänischen
Krieges 4 ; aber der den Krieg beendigende Wiener Friede (30. Okt. 1864),
in welchem Dänemark die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg
zur Verfügungder beiden Verbündeten abtrat, brachte neuen Zündstoff.
Zwar wurde die lauenburgische Frage durch den Gasteiner Vertrag (14. Aug.

3 Die einzige verdienstvolle Leistung der Bundesversammlung aus dieser
Zeit war ein auf Antrag Baierns gefaßter Bundesbeschluß (18. Dez. 1856), der die
Bundesstaaten zur Beschickung der Nürnberger Kommission behufs Ausarbeitung
eines Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches aufforderte.

4 In Dänemark hatte nach dem Tode Friedrichs VII (15. Nov. 1863) auf
Grund des Londoner Vertrages vom 8. Mai 1852 und des dänischen Thronfolge¬
gesetzes vom 31. Juli 1853 Christian IX den Thron bestiegen, während die Suk¬
zession in Schleswig-Holstein,wo die Stände die Änderung des Thronfolgegesetzes
nicht genehmigthatten, verfassungsmäßig dem Hause Augustenburg zustand. Da
aber das Haupt des letzteren, Herzog Christian, dem Londoner Vertrage zuge¬
stimmt hatte, so war damit nach lehnrechtlichen Grundsätzen für ihn und seine
Nachkommen das Sukzessionsrecht beseitigt (S. 446). Es war daher gerechtfertigt,
wenn Österreich und Preußen, zumal selbst durch den Londoner Vertrag gebunden,
Christian IX auch als Herzog von Schleswig-Holstein anerkannten und nur ver¬
langten, daß die seit dem 15. Jh. gewährleistete verfassungsmäßige Verbindung
beider Herzogtümer (S. 426) aufrechterhalten und die Einverleibung Schleswigs
in Dänemark rückgängig gemacht werde. Erst als dies verweigert wurde, schritten
sie zum Kriege.
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1865) endgültigbeigelegt, indem Österreich gegen eine Geldentschädigung
seine Ansprüche an Preußen abtrat; aber im übrigen kam es nur zu einem
bedenklichen Provisorium, da Preußen die alleinige Verwaltung in Schleswig,
Österreich die in Holstein übernahm,die Hoheitsrechte über beide aber bis
zu endgültiger Entscheidung über das Schicksal der Herzogtümer gemeinsam
blieben. NachdemÖsterreicheinseitig diese Entscheidungin die Hände
des Bundestagesgelegt und die holsteinischenStände einberufen hatte,
sah Preußen darin eine Kündigung des Gasteiner Vertrages und rückte zur
Wahrung seines Mitbesitzes wieder in Holstein ein. Österreich wich einer
Begegnung aus, beantragte aber bei der Bundesversammlung die Mobil¬
machung gegen Preußen. Das Bundesrecht bot dafür keine Handhabe,
nur die Einleitung eines Austragverfahrenswegen Besitzstörung (S. 992 f.)
"würde der Bundesverfassung entsprochen haben. Indem der österreichische
Antrag zum Bundesbeschluß (14. Juni 1866) erhoben wurde, machte sich
die Bundesversammlung eines Verfassungsbruches schuldig, der für Preußen
der Anlaß wurde, noch an demselben Tage seinen Austritt aus dem Bunde
zu erklären. Ihm folgten die meisten norddeutschenStaaten. Die aus¬
getretenen bisherigen Bundesglieder vereinigtensich zu einem Schutz- und
Trutzbündnis und zur Errichtung eines norddeutschenBundesstaates in
Anlehnung an die von Preußen kurz vor seinem Austritt in der Bundes¬
versammlung vorgelegten„Grundzügeeiner Bundesreform". Der Verlauf
des Krieges entschied zugunsten des neuen Bundesstaates. Im Nikols-
burger Präliminarvertrag(26. Juli) und dem Prager Frieden (23. Aug. 1866)
erkannte Österreich die Auflösung des Deutschen Bundes an, trat seine An¬
sprüche auf Schleswig-Holstein an Preußen ab und erklärte seine Ein¬
willigung zu der Errichtung eines Norddeutschen Bundes unter preußischer
Führung, sowie zu der Herstellung einer „nationalen Verbindung" desselben
mit den süddeutschenStaaten. Nachdemdie Verbündeten Österreichs in
Einzelverträgenebenfalls zugestimmthatten, war die Bahn für die Neu¬
gestaltung Deutschlands geebnet. Am 24. Aug. 1866 löste sich der Best
der zuletzt nach Augsburgübergesiedelten Bundesversammlung auf.

§ 90. Der NorddeutscheBund und die Errichtung des Deutschen Reiches.
Härtung VG. 162ff. Stimming VG. 73f. 84ff. — Äugst Bismarcks Stellung

zum parlamentarischen Wahlrecht 1917 (vgl. Windelband, Mitt. Hist. Lit. 1918).
Bergsträsser G. d. Reichsverfassung 1914; G. d. polft. Parteien 1921. Binding
Zum Werden u. Leben der Staaten 1920 (darin u. a.: Gründung d. Nordd. Bundes
95ff., Rechtl. Stellung d. Kaisers 251 ff., Kaiser u. Heer 275ff.). Brandenburg
Eintritt der südd. Staaten in den nordd. Bund 1910; Die Reichsgründung,2 Bde.
1916 (vgl. Bauer, MJÖG. 38, 690ff.); Briefe u. Aktenstücke zur G. d. Gründung
des Deutschen Reichs 1870/71, 1911 (Quellensamml. z. deutschen G.); Urkunden
u. Akten z. G. d. Reichsgründung 1916. Grosch Gründung d. nordd. Bundes u.
d. Deutschen Reichs, Arch. Off. R, 29 (1912). A. Hänel Stud. z. deutsch. Staatsr.,
2 Bde. 1873/80. Klöppel (S. 988) 74ff. Kuhlenbeck Otto v. BismarcksBeden
u. Anspr. zur d. Reichsverfassung 1901. Laband Staatsr. des Deutsch. Reichs 5
1 (1911); Geschieht!. Entwickl. d. Reichsverf. seit der Reichsgründung, Jb. d. öff.
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R 1 Iff. (1907); Deutsches Reichs Staatsrecht7 (hearb. Otto Mayer) 1919. Le
Fur'u. Posner (S. 980) 1, 117if. Mejer Einl. in das deutsche Staatsr. 2 1884.
G.Meyer Parlamentär. Wahlrecht 235—66. G. Meyer-Anschütz 7 (S. 980)
182ff. 216f. J. Neumann G. d. deutschen Reichsgründung (Hist. Stud. hgg.
Ebering 135) 1919. Rehm Deutschlands politische Parteien 1912. Reincke Der
alteEeichstagu. d. neue Bundesrat 1906. Salonion Die deutschen Parteiprogramme
1912. H. Schulze Staatsr. 1, 146—176 (1881). Sombart Sozialismus 7 1919.
v. Sybel Begründung d. Deutsch. Reiches 5—7. 1889—94. Thudichum Verf.-R.
d. Nordd. Bundes u. d. Deutschen Zollvereins 1870.

Durch Bündnisvertrag vom 19. bis 21. Aug. 1866 hatten sich achtzehn
norddeutsche Staaten, denen noch Hessen-Dannstadt(mit seinem nördlich
des Mains belegenen Gebietsteilen), Reuß ä. L., Sachsen-Meiningenund das
Königreich Sachsen in ihren mit Preußen abgeschlossenenFriedensverträgen
(3. und 16. Sept., 8. und 21. Okt.) beitraten, zu einem Schutz- und Trutz¬
bündnis unter preußischerFührung und weiter zu seiner Umwandlung in
ein verfassungsmäßigesBundesverhältnisauf Grundlage der preußischen
„Grundzüge einer Bundesreform"(10. Juni 1866) vereinigt. Der Entwurf
der Bundesverfassung sollte durch Bevollmächtigteder verbündeten Re¬
gierungen ausgearbeitet und dann einem auf Grund des Reichswahlgesetzes
von 1849 (S. 1004) zu wählenden Parlament„zurBeratung undVereinbarung"
vorgelegt werden. Soweit die Verfassung der einzelnen Staaten es erforderte,
wurde von diesen die ständische Genehmigung des abgeschlossenenBündnis¬
vertrages eingeholt. Die Wahl des konstituierendenReichstageserfolgte
am 12. Febr. 1867, teils auf Grund einzelstaatlicherAusführungsverord¬
nungen zum Reichswahlgesetz, teils (nach dem Vorgang Preußens) auf
Grund besonderer Landeswahlgesetze, in denen die landesgesetzliche Zu¬
stimmung zu dem vereinbartenVerfassungswerk vorbehaltenblieb 1. Eine
nach Berlin einberufene Konferenz von Bevollmächtigten der verbündeten
Regierungen hatte ihren auf Grund einer preußischen Vorlage ausgearbeiteten
Entwurf einer Bundesverfassung am 7. Febr. 1867 zum Abschluß gebracht
und die preußische Regierungmit der Vorlage und Vertretung bei dem
Reichstage beauftragt. Der am 24. Febr. eröffnete Reichstag erteilte bereits
am 16. April seine Zustimmung, und nachdem die von ihm beschlossenen
Abänderungen des Entwurfs die einmütigeGenehmigung der Regierungen
gefunden hatten, wurde dem Reichstag am 17. April 1867 durch König
Wilhelm im Namen der Verbündeten feierlich verkündet, daß die Regie¬
rungen die Bundesverfassung in dieser Gestalt nach Maßgabe der in den
einzelnen Ländern bestehenden Verfassungen zur gesetzlichen Geltung
bringen würden. Eine formelle Publikation von Bundes wegen erfolgte
nicht, da es dafür noch an den verfassungsmäßigen Organen fehlte. Dagegen
fand in sämtlichen Bundesstaaten, nachdem die Durchbrechungder ein¬
zelnen Landesverfassungen durch die Bundesverfassungüberall die er-

Da der Inhalt der Bundesverfassung von den Regierungen lediglich mit
em konstituierenden Reichstage zu vereinbaren war, so konnte sich jener Vor¬

behalt, wie namentlich Binding hervorhebt, nur auf die Rechtskraft der neuen
Verfassunggegenüber den Einzelverfassungen beziehen.



1010 Das neunzehnte Jahrhundert.

forderliche ständische Genehmigung erhalten hatte, eine landesgesetzliche
Verkündigung statt 2. Die Bundesverfassung trat am 1. Juli 1867 in Kraft.
Unter Gegenzeichnungdes am 14. Juli zum 'Bundeskanzler des Nord¬
deutschen Bundes' ernannten Grafen von Bismarck-Schönhausenverkündigte
König Wilhelm I durch Publikationvom 26. Juli, daß die in ihrem vollen
Wortlaut mitgeteilte Verfassung des „Norddeutschen Bundes" von den ver¬
bündeten Kegierungen „mit dem zu diesem Zwecke berufenen Reichstage
vereinbart" und im ganzen Umfang des Norddeutschen Bundesgebiets unter
dem 25. Juni verkündetworden und am 1. Juli in Kraft getreten sei, sowie
daß der König die ihm „durch die Verfassung des Norddeutschen Bundes
übertragenenRechte, Befugnisse und Pflichten" für sich und seine Nach¬
folger in der Krone Preußens übernehme 3.

Der Norddeutsche Bund umfaßte, außer dem durch Einverleibung
von Hannover, Kurhessen,Nassau, Frankfurt und Schleswig-Holstein und
kleinere baierische und hessische Abtretungen vergrößertenKönigreich
Preußen, die sämtlichen nördlich der Mainlinie belegenen deutschen Staaten4,
mit Ausnahme der holländischenProvinz Limburg und des souverän ge¬
wordenen Großherzogtums Luxemburg5. Der Norddeutsche Bund war ein
Bundesstaat; seine Regierung lag in den Händen des mit der Krone Preußen
verbundenen Bundespräsidiumsund des Bundesrates, der aus den Ver¬
tretern der Bundesregierungengebildet war. 6 Die Bundesgesetzgebung
wurde durch den Bundesrat und den aus allgemeinen, direkten Wahlen
mit geheimer Abstimmung hervorgehenden Reichstag ausgeübt; die Überein-

2 Über die rechtliche Bedeutung dieser Verkündigungen, die in der Zeit vom
21. bis 27. Juni (nicht, wie das Publikandum angibt, am 25. Juni) erfolgten, vgl.
n. 1. Für den Norddeutschen Bund selbst war die Bundesverfassung von vorn¬
herein Bundesgesetz, also gemeines Recht, nicht bloß übereinstimmendes Landes¬
recht der Einzelstaaten.

3 Nr. 1 des Bundesgesetzblattes.
4 Nämlich Königreich Sachsen, die Großherzogtümer Sachsen-Weimar,Olden¬

burg, Meklenburg-Schwerin und Strelitz, die Herzogtümer Braunschweig,Anhalt,
Sachsen-Meiningen, Altenburg und Koburg-Gotha, die Fürstentümer Sehwarzburg-
Rudolstadt und Sondershausen, Waldeck, beide Reuß, Schaumburg-Lippeund
Lippe (Detmold), die freien und Hansestädte Lübeck, Hamburg, Bremen und die
rechtsmainischen Teile des Großherzogtums Hessen, während Baiern auch mit
seinen nördlich des Maines gelegenen Gebietsteilen außerhalb des Bundes blieb.
Über das Verhältnis der Oberlausitz zu Österreich und der Stadt Wismar zu Schweden
(S. 988) vgl. Br. Schmidt Ansprüche auswärtiger Staaten auf gegenwärtiges
deutsches Reichsgebiet 1894.

5 Luxemburg wurde durch den Londoner Vertrag von 1867 unter der Garantie
der europäischen Großmächte für neutral erklärt, nachdem Preußen auf sein Be¬
satzungsrecht in der Bundesfestung Luxemburg verzichtet hatte. Meyer-An-
sehütz 7 202.

6 Das Stimmenverhältnis im Bundesrat wurde nach den Vorschriftenfür
das Plenum des ehemaligen Bundestages geregelt, indem Preußen unter Hinzu¬
rechnung der Stimmen von Hannover (4), Kurhessen (3), Holstein (3), Nassau (2)
und Frankfurt (1) auf 17 Stimmen kam; das Großherzogtum Hessen erhielt nur
eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmen belief sich auf 43. Vgl. § 87 n. 13.
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Stimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen war zu einem
Bundesgesetzerforderlichund ausreichend 7, nur bei Gesetzvorschlägen
über das Militärwesenund die Kriegsmarine sollte im Bundesrat die Stimme
des Präsidiums,also Preußens, den Ausschlag geben, wenn sie sich für Auf¬
rechterhaltungder bestehenden Einrichtungen aussprechenwürde. Die
Ausfertigung und Verkündigung der Bundesgesetze und die Überwachung
ihrer Ausführungstand dem Präsidium zu. Das Organ des Präsidiums war
der von diesem ernannte verantwortliche Bundeskanzler.

Der weitere Ausbau der Bundesverfassung erfolgte durch verschiedene
Bundessteuergesetze (Tabak-, Braumalz-, Branntweinsteuer1868, Wechsel¬
stempelsteuer 1869) und das Wahlgesetz vom 31. Mai 1869, das für die
Reiehstagswahlen an die Stelle des Reichswahlgesetzes von 1849 trat, so¬
dann durch die Errichtung des Bundesoberhandelsgerichtszu Leipzig
(12. Juni 1869) 8. Die Feststellungdes Verhältnisses zu den süddeutschen
Staaten war nach Art. 79 der Bundesverfassung besonderen, dem Reichs¬
tag zur Genehmigung vorzulegenden Verträgen vorbehalten,während ihr
Eintritt oder der Eintritt eines derselben in den Bund auf den Vorsehlag'
des Bundespräsidiums im Wege der Bundesgesetzgebung erfolgen sollte 9.
Gleichzeitigmit den zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten ab¬
geschlossenen Friedensverträgen(13., 17. und 22. Aug., 3. Sept. 1866)
war es zu der Abschließung von Schutz- und Trutzbündnissen mit gegen¬
seitiger Gebietsgewähr und der Einräumungdes Oberbefehls über die ge¬
samte süddeutsche Kriegsmacht an den König von Preußen für den Fall
eines Krieges gekommen. Die süddeutschen Staaten hatten sich daraufhin
gegenseitig zu einer der preußischen Wehrverfassung entsprechenden Heeres¬
organisation innerhalb ihrer Staaten verpflichtet und für die ehemaligen
Bundesfestungen (Ulm, Rastatt, Landau, Mainz) eine gemeinschaftliche
Festungskommission eingesetzt. Dazu kam der zunächst für die Dauer von
zehn Jahren abgeschlossene Zollvereinsvertrag vom 8. Juli 1867, der den
früher auf rein völkerrechtlicherGrundlage beruhenden deutschen Zoll¬
verein (S. 999) in bundesstaatlicher Richtung umgestaltete, indem der Reichs¬
tag des Norddeutschen Bundes durch den Hinzutritt süddeutscherAb-

7 Verfassungsänderungen bedurften im Bundesrat einer Zweidrittelmehrheit.
8 Dem Bundesoberhandelsgericht wurden später noch andere reichsgesetzlich

geregelte Gegenstände überwiesen. Zu erwähnen sind hier aus der Bundesgesetz¬
gebung die Aufhebung der Schuldhaft (29. Mai 1868) und die Gewährung der
Rechtshilfe (21. Juni 1869). Die 1866 noch in zehn norddeutschen Staaten er¬
haltene Thurn- und Taxissche Post wurde am 1. Jan. 1868 auf Grund eines Ab¬
lösungsvertragesvon der Bundespostverwaltung übernommen. Vgl. v. Sybel
Begründung d. D. Reiches 6, 32 ff.

9 In Art. 4 des Prager Friedens von 1866 hatte der Kaiser von Österreich
sich damit einverstanden erklärt, daß die südlich der Mainünie gelegenen deutschen
Staaten „in einen Verein zusammentreten, dessen nationale Verbindung mit dem
NorddeutschenBunde der näheren Verständigung zwischen beiden vorbehalten
bleibt und der eine internationale unabhängige Existenz haben wird". Da der
süddeutsche Bund nicht zustande kam, so war diese Abmachung gegenstandslos.
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geordnetenzum deutschen „Zohparlarnent",der Bundesrat durch Hinzu-
tritt der süddeutschen Regierungsvertreterzum „Bundesrat des Zoll¬
vereins" erweitert und der Krone Preußens das Präsidiumeingeräumt
wurde 10 .

Die Umbildung des Norddeutschen Bundes zum Deutschen Reiche
vollzog sich infolge des deutsch-französischen Krieges am 1. Januar 1871
durch den Eintritt der vier süddeutschenStaaten in den Bund kraft der
Versailler Verträge, die der Norddeutsche Bund am 15. Nov. 1870 mit Baden
und Hessen und am 23. Nov. mit Baiern abgeschlossen hatte, und des ent¬
sprechendenBerliner Vertrages vom 25. Nov. 1870 mit Würtemberg 10*.
Die verfassungsmäßige Genehmigung dieser Verträge (mit der durch diese
bedingten Abänderungder Bundesverfassung), erfolgte im Norddeutschen
Bund im Wege der Bundes-, in den süddeutschenStaaten im Wege der
Landesgesetzgebung, und zwar in Baiern erst am 21. Jan. 1871, in den
übrigen Staaten noch im Laufe des Jahres 1870 11 . Das Deutsche Reich
war demnach keine Neugründung, sondern in allen Rechten und Ver¬
bindlichkeitendie Fortsetzung des NorddeutschenBundes, dessen Gesetze
mit wenigen Ausnahmen den Charakter von Reichsgesetzen erhielten 12. Am
18. Jan. 1871 nahm König Wilhelm I auf den im Namen der deutschen
Bundesfürstenund freien Städte gestelltenAntrag des Königs von Baiern
für sich und seine Nachfolger in der Krone Preußen und dem Präsidium
des Deutschen Reiches den Titel 'Deutscher Kaiser' an. Die notwendig
gewordeneNeuredaktionder Verfassungdes Deutschen Reiches erfolgte
im Wege der Bundesgesetzgebung und wurde am 16. April 1871 verkündigt 13.

Durch Reichsgesetz vom 9. Juni 1871 wurde das durch den Frank¬
furter Frieden vom 10. Mai 1871 abgetretene Gebiet von Elsaß-Lothringen 1311
in den Reichsverbandaufgenommen, unter gleichzeitiger Organisation als
Reichsland und mit der Bestimmung,daß die Reichsverfassung dort mit
dem 1. Jan. 1873 in Kraft zu treten habe. Die durch Vertrag vom 1. Juli

10 Im Zollbundesrat erhielten, entsprechend dem Plenum der ehemaligen
Bundesversammlung, Würtemberg vier, Baden und Hessen je drei Stimmen; Baiern
wurde von vier auf sechs Stimmen erhöht. Die Verkündigung der Vereinsgesetze
sollte in den süddeutschen Staaten „in den daselbst geltenden Formen", also nicht
durch das Präsidium, erfolgen. Als preußischer Zollanschluß blieb auch das Groß¬
herzogtum Luxemburg innerhalb des Zollvereinsgebietes, ohne an der Zollvereins¬
verfassung aktiv teilzunehmen. Vgl. § 88 n. 18. Laband (S. 1008) 4 4, 393.

10a Vgl. E. Schneider Würtembergs Beitritt zum Deutschen Reiche 1870
(Würt. Vjh. 1920).

11 Vgl. Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870 S. 627-62. Reichs¬
gesetzblatt 1871 S. 9—26.

12 Art. 2 des baierischen Vertrages enthält ausdrücklich die Bestimmung:
„Die Verfassung des Deutschen Bundes ist die des bisherigen NorddeutschenBundes,
jedoch mit folgenden Abänderungen".

13 Vgl. Reichsgesetzblatt 1871 S. 63 ff.
i3a Vgl. Fischbach D. öffentl. Recht d. Reichslandes Els.-L. 1914 (OffentL

R. d. Gegenwart 26). Brück Verf.- u. Verw.-R. von Els.-L., 3 Bde. 1908f. Här¬
tung VG. 170. Binding Werden u. Leben d. Staaten 1920, 169ff.
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1890 von England abgetretene Insel Helgoland 13 " wurde dem Deutschen
Reiche, unter Überweisung an Preußen, durch Eeichsgesetz vom 15. Dez.
1890 einverleibt. Die seit 1884 erworbenen Schutzgebiete waren Nebenländer
unter der Schutzgewalt und Gesetzgebung des Deutschen Reiches, bildeten
aber keinen Bestandteildes Reichsgebietes14 im engeren Sinne.

Die überaus verworrenenZustände auf dem Gebiet der Gerichts¬
verfassung 15 wurden, mit Rechtskraft vom 1. Okt. 1879, durch das Ge¬
richtsverfassungsgesetzvom 27. Jan. 1877 neu geregelt 18. Eine gewisse
Einheitlichkeit bestand nur auf Grund der durch DBA. 12 gewährleisteten
drei Instanzen.Die Oberlandesgerichte (Appellationsgerichte, in Hannover
die großen Senate der Obergerichte) und die obersten Gerichtshöfe 17 waren
durchweg als Kollegialgerichte organisiert. Zum Teil waren auf Grund noch
bestehender Exemtionen die Oberlandesgerichtezugleich Gerichte erster
Instanz für gewisse privilegierte Klassen 18. Die Reichsgesetzgebung hat
diese Exemtionen aufgehobenund nur für die landesherrlichenFamilien
und die ihnen gleichgestellten nichtregierendenHäuser des unmittelbaren
hohen Adels (§ 86 n. 6) den privilegiertenGerichtsstandnach Maßgabe der
Hausgesetze, für die Standesherrendagegen nur in Strafsachendas Recht

i3b Vgl. v. Möller Rechtsgeschichte d. Insel Helgoland 1904. Meyer-
Anschütz' 213f. Gagen G. u. Bedeutung d. Helgol. Vertrages 1916.

" Vgl. die Schutzgebietsgesetze vom 17. April 1886, 19. März 1888 und 25. Juli
1900. Dazu die Gesetze über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 und
7. April 1900. Vgl. Meyer-Anschütz 7 209ff. Schnee Deutsches Kolonial¬
lexikon 1920. Köbner Deutsches Kolonialrecht (Holtzendorff Enzykl. 6 2. Bd.)
1904.

15 Vgl. Entwurf des Ger.-Verf.-Gesetzes, Drucksachen des Reichstages 2. Leg.-
Periode 2. Sess. 1874 Nr. 4. Fecht Gerichtsverfassungen der deutschen Staaten,
2Bde. 1868. L.Hauff Gerichtsverfassung der deutschen Staaten 1856. Sol-
brig Gedanke einer einheitlichen deutschen Gerichtsbarkeit im 19. Jh., Bresl.
Diss. 1919. Während in beiden Meklenburg und in beiden Lippe im wesentlichen
alles beim alten gebheben war, hatte sich in den übrigen deutschen Staaten die
Neuorganisation teils durch die französische Gesetzgebung, teils, nach 1848, im
Wege der eigenen Landesgesetzgebung vollzogen. Für Preußen, mit Ausschluß
des Gebiets des französischen Rechts (Appellationsgerichtshof Köln), vgL VO.
v. 2. Jan. 1849 nebst Ges. v. 26. April 1851; für Hohenzollern Ges. v. 30. April
1851; für Schleswig-Holstein,Kurhessen, Nassau VOO. v. 26. Juni 1867; für Han¬
nover Ger.-Verf.-Ges.v. 1850 und 1859; für Baiern Ger.-Org.-Gesetz v. 1848 und
Ger.-Verf.-Ges.v. 1861; für Würtemberg Ger.-Verf.-Ges. v. 1868; für Baden Ger.-
Verf.-Ges.v. 19. Mai 1864.

16 Gleichzeitig mit dem Ger.-Verf.-Ges. traten in Kraft die Zivilprozeßordnung
v. 30. Jan. 1877, die Strafprozeßordnung v. 1. Febr. 1877, die Konkursordnung v.
10. Febr. 1877 und die Rechtsanwaltsordnung v. 1. Juli 1878.

17 In Preußen bestanden früher zwei oberste Gerichtshöfe, das Obertribunal
und für das Gebiet des französischen Rechts der rheinische Revisions- und Kas¬
sationshof, der 1852 mit dem Obertribunal vereinigt wurde. Dasselbe geschah
1874 mit dem 1867 für die neuerworbenen Landesteile errichteten Oberappella¬
tionsgericht.

Ganz unberührt hatte sich der eximierte Gerichtsstand nur in Meklenburg
und beiden Lippe erhalten. Die übrigen deutschen Staaten hatten zum Teil Exem¬
tionen zugunsten der Standesherren, auf Grund der DBA. 14.
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der Austräge nach Maßgabeder Landesgesetze aufrechterhalten. Das in
einzelnen Staaten noch in Übung gebliebene Rechtsmittelder Aktenversen-
dung wurde aufgehoben. Als oberster Gerichtshof für das gesamte Eeich
wurde das Reichsgericht, mit dem Sitz zu Leipzig, das zugleich an die Stelle
des früheren Reichsoberhandelsgerichts trat, errichtet 19.

Sehr verschieden gestaltet waren die Gerichte erster Instanz für bürger¬
liche Sachen. Währendeinige Staaten an der alten Verfassung mit Einzel¬
richter und Gerichtsschreiber festhielten,andere in prinziploser Weise bald
Einzelrichter,bald Kollegialgerichte entscheidenließen, hatte sich in den
meisten deutschen Staaten eine Sonderung in der Art vollzogen, daß alle
geringeren Sachen durch Einzelrichter,die übrigen durch Kollegialgerichte
entschieden wurden. In Preußen geschah dies in der Weise, daß in den
einzelnen landrätlichenKreisen Kreisgerichte und in den größeren Städten
Stadtgerichtemit kollegialer Verfassung bestanden, die geringeren Sachen
aber einzelnen Kreisrichternals delegierten Richtern des Kollegiums, dem
sie angehörten,überwiesen wurden 20 . Eine Berufungan das delegierende
Kollegium gab es nicht. Im Gebiet des französischen Rechts, sowie in Baden,
Baiern, Oldenburg, Braunschweig und den 1866 von Preußen neu erworbenen
Landesteilenwar das Gericht des Einzelrichters (Amtsgericht, Friedens¬
gericht, in Baiern Land- und Stadtgericht) vom Kollegialgericht (Land¬
gericht, Bezirksgericht,Kreisgericht), das dem französischen Arrondisse-
mentsgerichtentsprach, vollständiggetrennt und das letztere zugleich zur
Berufungsinstanzfür die Entscheidungen des ersteren bestimmt. Das
Reichsgesetz hat diese an die karolingischeGerichtsordnung anklingende
Organisation auf seine Amts- und Landgerichte übertragen. An die Stelle der
früheren Handelsgerichte 21 sind bei den Landgerichten, soweit ein Bedürfnis
vorliegt, unter Beiziehung kaufmännischerHandelsrichtergebildete Kam¬
mern für Handelssachen getreten.

In Strafsachen erster Instanz hielten beide Meklenburg und beide Lippe
noch ganz an den alten Einrichtungenund dem Inquisitionsverfahrenfest.
In allen übrigen Staaten hatte man sich, der Einteilung der Delikte ent¬
sprechend, an die Dreiordnung der französischen Gerichtsordnung an¬
geschlossen. Demgemäß entschieden über Übertretungen die oben erwähnten
Einzelrichter, über Vergehendie Kollegialgerichte, über Verbrechenaber
Schwurgerichte. In einigen Staaten war man in der Zuziehung des Laien¬
elements noch weiter gegangen: für Übertretungen bestanden mehrfach
Schöffengerichte, in Würtemberg hatten in allen drei Ordnungen der Gerichte
und teilweise selbst in bürgerlichen Sachen Laienrichtermitzuwirken. Das
Reichsgesetz nahm die Schöffengerichte und die Schwurgerichte auf, beließ

19 Baiern hat bis auf weiteres von der bedingten Erlaubnis, für ein sachlich be¬
grenztes Gebiet einen eigenen obersten Landesgerichtshof zu halten, Gebrauch gemacht.

20 In manchen Städten, die kein Kreisgericht besaßen, hatten derartige
Delegierte (Kreisgerichtsdeputationen) einen ständigen Sitz.

21 Vgl. Silberschmidt Deutsche Sondergerichtsbarkeit in Handels- und
Gewerbesachen 1904 (Beilage z. Z. f. HR. 55).
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es dagegen in der zweiten Ordnung bei den kollegial zusammengesetzten
Strafkammern der Landgerichte.

Die Gerichtsverfassung des Reiches kennt nur staatliche Gerichte.
Die Patrimonialgerichte in Meklenburgund beiden Lippe wurden auf¬
gehoben, ebenso die standesherrlichenGerichte, soweit solche noch be¬
standen. Den in einigen Staaten noch anerkannten geistlichen Ehegerichten22
bischöflicher wie protestantischerKonsistorien wurde jeder Eingriff in das
bürgerliche Rechtsgebietentzogen. Als Sondergerichteblieben nur die
Militär-, Rheinschiffahrts- und Eibzollgerichte, die in einigen Staaten be¬
stehenden agrarischen und Gemeindegerichte, die Gewerbegerichte, Feld-,
Forst- und Polizeirügegerichte und die verschiedenen Verwaltungsgerichte
bestehen. Die Reform der Militärgerichtsverfassung und des Militär-Straf¬
verfahrens ist durch die Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dez. 1898 erfolgt.

Zweites Kapitel.

Die Beohtsquellen.

§ 91. Die Landesgesetzgebung.

Die Literatur zur Gesetzgebung des 19. Jh. ist in den Lehr- und Handbüchern
des geltendenRechts, namentlich des Landesprivatrechts, zu finden, auf die hier
verwiesen sein mag. Für die Verfassungsgesetze vgl. §§ 86—90. — v. Gierke
Priv.-R. 1, 22f. Hedemann Fortschritt« d. Zivilrechts im 19. Jh. 1, 1910. Hübner
Priv.-R. 3 36. Schreuer Priv.-R. 1921. Rehme G. d. Handelsrechts (in Ehren¬
bergs Handbuch) 191. Wieland Handelsrecht (in Bindings Handbuch 3, 1) 1921.
Schwartz (§ 66) 529ff. R. Schmidt Lehrb. d. d. Zivilproz. 82ff. Wach Handb.
d.Zivilproz. 1, 135ff. Liszt Lehrb. d. Strafr. 21 52ff.

In Preußen hatte Friedrich d. Gr. für die Kodifikation des gesamten
materiellen Rechts eine Gesetzkommission eingesetzt, deren Seele der Rat
Suarez war 1. Der Entwurf wurde 1784—88 veröffentlichtund der Kritik
übergeben. Die Publikation erfolgte durch Patent vom 20. März 1791
(Druck 1792) unter dem Titel „Allgemeines Gesetzbuch für die Preußischen
Staaten". Das Gesetzbuch wurde aber noch vor Eintritt der Rechtskraft
wieder zurückgezogen, um erst nach einer oberflächlichen Revision 1794

!2 Über das kirchliche Gerichtswesen vgl. Hinschius Kirchenrecht 6, 1
(1897), Kaas (S. 928) 2. Bd.; ebd. 145ff. über den Kulturkampf, mit reicher
Literatur.

1 Vgl. oben S. 977. Stölzel Carl Gottlieb Suarez 1885. Die Kommission
wurde zu einer ständigen Behörde, die dem König Auslegungs- und Ergänzungs¬
vorschlägezu machen hatte, da die Richter Dunkelheiten oder Lücken des Gesetz¬
buches nicht selbst auslegen oder ergänzen sollten.

R.Schr8der-v.Kttnßberg, Deutsche Bechtsgeischichte. 7. Aufl. 65
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unter dem Titel „Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten" von
neuem, und zwar für das ganze damalige Staatsgebietmit Ausschluß des
Fürstentums Neuenburg und Valengin, publiziert zu werden. Mit Rück¬
sicht auf die Gebietsveränderungen des RDHSchl.erfolgte 1803 eine aber¬
malige Publikation, bei der die inzwischen ergangenen Novellen als Anhangs¬
paragraphenan den entsprechendenStellen eingefügt wurden. Nach den
Befreiungskriegen wurde das ALR. auch in die neuerworbenen Gebiete
eingeführt; nur Neuvorpommernund Rügen sowie der rechtsrheinische
Teil des Regierungsbezirks Koblenz (Bezirk des JustizsenatsEhrenbreit-
stein) behielten gemeines, das gesamte Unke Rheinuferund ein Teil des
rechten Rheinufersder Rheinprovinzfranzösisches Recht. In den durch
die französischen Kriege von Preußen abgetrenntenGebieten der bairischen
Markgrafschaften Ansbach und Baireuth, des hannoverschen Ostfrieslands,
der niederen Grafschaft Lingen und des Eichfelds, sowie in einem Teil von
Sachsen-Weimar wurde das ALR. aufrechterhalten. Das ALR. zerfällt in
zwei Teile, die Teile in Titel, die Titel in Paragraphen. Die Hauptbestand¬
teile bilden das Privatrecht (Teil I und Teil II Tit. 1—6), Kirchenrecht
(Teil II Tit. 11) und Strafrecht (Teü II Tit. 20). Die Titel 7-10 des IL Teils
behandeln das Ständerecht: Bauernstand (Tit. 7), Bürgerstand (Tit. 8),
Adel (Tit. 9), Beamtenschaft(Tit. 10). Bei dem Bauernstand werden auch
die Dorfgemeinden, bei dem Bürgerstand die Städte (§§ 86—178), Zünfte
und Gewerbe (§§ 179-474), Handelsrecht(§§ 475-712, 1250-1388, 2452
bis 2464), Wechselrecht (§§ 713-1249), Seerecht (§§ 1389-1933,2359 bis
2451) und Versicherungsrecht (§§ 1934-2358) abgehandelt. Teü II Tit. 12
bis 19 enthält Bestimmungen aus dem Gebiet des Staats- und Verwaltungs¬
rechts, mit Einschluß der Regalien und des völlig bureaukratisch auf¬
gefaßten Vormundschaftsrechts (Tit. 18). Das ALR. trat an die Stelle der
sämtlichen Quellen des gemeinen Rechts und gemeinen Sachsenrechts und
nahm daher für sich nur subsidiäre Geltung in Anspruch hinter den Statuten
und Provinzialrechten, deren Kodifikation ebenfalls ins Auge gefaßt wurde 2;
dem Gewohnheitsrechtwurde subsidiäre Geltung hinter dem ALR. zu¬
gebilligt.

Im Gegensatz zu den preußischen ALR. beschränkten sich die übrigen
Kodifikationen auf das Privatrecht, nahmen aber für sich prinzipale Gel¬
tung in Anspruch und ließen das Gewohnheitsrecht nur da zu, wo im Gesetz
ausdrücklich darauf verwiesen wurde. In Österreich war das Josephinische
Gesetzbuch (S. 978) zunächst unvollendetes Stückwerk gebüeben. Erst
1811 konnte das „Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für das Kaisertum
Österreich"verkündigt werden 3. Es umfaßt in drei Teilen, die wieder in

2 Die das Familien- und Intestaterbrecht enthaltenden Titel 1-3 Teil II
wurden anfangs suspendiert, doch wurde diese Maßregel später nur noch in der
Mark Brandenburg, einigen pommerischen Kreisen und dem ehemaligenHerzogtum
Westfalen aufrechterhalten. ,

3 Vgl. Festschr. z. Jahrhundertfeier des Allg. BGB., 2 Bde. 1911. Bartsci
Die Reform d. österr. Priv.-R. 1908. Die Fortbildung erfolgte durch sog. Teilnovellen
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Hauptstücke zerfallen, 1502 durchgezählteParagraphen. Das System ist
ähnlich wie in den privatrechtlichen Teilen des ALR. Form und Ausdrucks¬
weise des österreichischenBGB. sind gefälliger, weil die Verfasser die An¬
weisung erhalten-hatten, sich auf die Prinzipien zu beschränkenund auf
keine Kasuistik einzulassen, während Friedrich d. Gr. womöglich für jeden
Fall eine besondere Bestimmung haben wollte. Die übergroße Kasuistik ist
der Hauptfehler des ALR., das im übrigen sich durch Klarheit der Aus-
dracksweise, gesunde Auffassung und Gründlichkeitvorteilhaft von allen
anderen Kodifikationenunterscheidet. Beide Gesetzbücher enthalten neben
dem unmittelbarübernommenen heimischen Recht, das immerhin gegenüber
dem römischen stark in den Hintergrund tritt, viel unbewußt Hinein¬
getragenes, indem die Redaktoren vielfach vom römischen Recht nur darum
abwichen, weil sie unter dem Einfluß der Naturrechtsschule 3 a etwas anderes
für ein Gebot der Vernunft oder der Natur der Sache hielten, während sie
sich tatsächlich in deutschen Rechtsanschauungenbewegten.

Mehr germanisches' Recht als das ALR. und das österreichische BGB.
enthält das 1804 als Code civil des Francais veröffentlichte, dann nach dem
Staatsstreich revidierte und 1807 als Code Napoleon von neuem publizierte
französischeZivilgesetzbuch, bei dessen Abfassung der in Nordfrankreich
herrschende, rein germanischedroit coutumiervielfach ausschlaggebend
wurde4. Weitere französische Kodifikationen waren der Code de proddure
eivik von 1806, Code de commerce von 1807, Code d'inslrudion criminelle
von 1808 und Code penal von 1810. In Baden wurde das französische
Zivilgesetzbuch, in amtlicher deutscher Bearbeitungund mit wesentlichen
Zusätzen, durch die Edikte vom 3. Febr. und 22. Dez. 1809 als Badisches
Landrecht, mit einem Anhang „Von den Handelsgesetzen"(Code de com¬
merce), publiziert. 4 " Die französischen Gesetzbücher erhielten in Deutsch¬
land während der napoleonischen Zeit eine weite Verbreitung. Infolge der
Restauration wurde ihr Geltungsgebiet in der aus unserer Tafel P7 ersicht¬
lichen "Weise eingeschränkt 4 b .

Im Lauf des 19. Jh. erhielten verschiedene schweizerische 40 Kantone

in den Jahren 1914—16. Das öst. BGB. gilt auch in Liechtenstein (v. In der Maur
Die Rezeption des öst. allg. BGB. in Liechtenstein, Festschrift 1, 753fl), in Sieben¬
bürgen, Kroatien und der ehemaligen Militärgrenze, -während es in Ungarn seit
1861 aufgehoben ist. Über neue Kodifikation in Ungarn vgl. Zehntbauer Ein¬
führung in die neuere Gesch. d. ungar. Priv.-R. 1916. HeymannUngar. Priv.-R. 1917.

3a Vgl. Stintzing u. Landsberg G. d. RW. 3, 1 S. 435ff. v. Gierke
Naturrecht u. deutsches Recht 1883; Gen.-R. 4 (1913) 276ff. 378f. 447ff.

4 Vgl. S. 874". Zöpfl Über d. germ. Element im O. Nap., ZDR. 5 (1841)
HOff. Le Code civil, Livre du Centenaire 1904. Rehme in Ehrenbergs Handb.
1. 230ff. Kan De rechtsgedachte van het codificatiewerk der Revolutie, Tijdschr.
v. Recbtsg. 2, 359 ff.

4a Vgl. Andreas Die Einführung des Code Napoleon in Baden, ZRG. 44,
182". über die Bemühungen Brauers um die deutsche Rechtssprache vgl. ebd.
206f. und Lenel (S. 927) 147f.

Vgl. E. Landsberg Verdrängung d. rhein. Fremdrechts 1914.
4c Stutz Die Schweiz in der deutschen Rechtsgeschichte 1920 S. 106ff.

65*
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eigene Privatrechtskodifikationen,unter denen das von Bluntschli ver¬
faßte privatrechtliche Gesetzbuch des Kantons Zürich (1853—1856) die
erste Stelle einnimmt. Von Bundes wegen wurde am 14. Febr. 1881 das
Bundesgesetzüber das Obligationenrechterlassen, später aber die Aus¬
arbeitung eines schweizerischen Zivilgesetzbuches4 "1 in Angriff genommen
dessen Ausarbeitung einer Kommission (HauptverfasserE. Huber) tiber¬
tragen wurde. Dieses ausgezeichneteGesetzbuchvom 10. Dez. 1907 ist
seit 1. Januar 1912 in Kraft.

Das BGB. für das Königreich Sachsen wurde 1863 erlassen. Die üi
Hessen-Darmstadt und Baiern verfaßten Entwürfe und die späteren
preußischen Kodifikationsarbeitenhaben keinen Erfolg gehabt 5. Über die
Frage einer allgemeinen Kodifikationfür Deutschland bestand eine Zeit¬
lang lebhafter Streit zwischen Savigny und Thibaut, den beiden Häuptern
der historischen und der philosophischen Rechtsschule 6. Durch den Zoll¬
verein kam die AllgemeineDeutsche Wechselordnung 7, durch den
Bundestag das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch 8 zustande. Die
in den letzten Jahren des Deutschen Bundes hervorgetretenen Bestrebungen
für ein allgemeines deutsches Obligationenrecht und eine allgemeine deutsche
Zivilprozeßordnunghaben vortrefflicheVorarbeiten zutage gefördert; zu

4d „Mit diesem Gesetzbuch feiert ihren Triumph die Treue, mit der die Schweizer
die von den Vätern überlieferte Eigenart bewahrt haben." Stutz S. 107.

5 Über Baiern vgl. Roth Bair. Zivilrecht l 2, 2ff.
6 Vgl. Siegel EG. 3 158ff. v. Savigny Vom Beruf unserer Zeit zur Gesetz¬

gebung 1814; Z. f. gesch. RW. 1, 373ff. E. v. Meier, ZRG. 43, 318. Achim
v. Arnim, ZRG. 26, 228ff. Thibaut Über die Notwendigkeit eines allgemeinen
bürgerl. R. für Deutschland 1814. Zöpfl, ZDR. 4, 91ff. Manigk Savigny und
der Modernismus im Recht 1914. Bekker Über den Streit der histor. u. philoa.
Rechtsschule, Heidelb. Rektoratsrede 1886. Biener Abb.. a. d. Gebiet der RG.
(1848) 3ff. Rudorff Savigny, ZRG. 2, lff. v. Bethmann-Hollweg Erinnerung
an Savigny, ebd. 6, 42ff. Übersicht über die 1879 gehaltenen Gedächtnisreden
auf Savigny bei Brinz, KrVjschr. 21, 473ff. 22, 161ff. Kantorowicz Was ist
uns Savigny? 1912. Vgl. Landsberg Deutsche Biographie 30, 425ff. Hingst
Proeve eener Geschiedenis der historische school 1859, Arnheim Diss. Unter den
Germanisten der historischen Reehtsschule sind vor allem zu erwähnen Karl Fried¬
rich Eiohhorn und Jakob Grimm; vgl. v. Schulte K. F. Eichhorn 1884. Frens-
dorff Das Wiedererstehen des deutschen Rechts, Zum 100jährigen Jubiläum von
K. F. Eichhorns Rechtsgeschichte, ZRG. 42 (1908) lff. Hübner J. Grimm u.
d. deutsche Recht 1895. Stintzing u. Landsberg G. d. d. RW. 3, 2 S. 186«.
253ff. 277ff. Vgl. v. Amira Grundriß3 3f. Über den Gegensatz der Germanisten
und Romanisten innerhalb der historischen Rechtsschule O. v. Gierke Die histor.
R.-Schule und die Germanisten, Berl. Rekt.-Rede 1903. Für die mit dem Beginn
des 20. Jh. einsetzende Rechtsentwicklung wird die Savignysche Frage erneut auf¬
geworfen von F. A. Müller-Eisert Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung
1914. Unter Bejahung der Frage weist er auf den problematischen Charakter des
Berufs der modernen Zeit für die Rechtsanwendung hin, der heute einen ähnlichen
Schulenstreit entfacht hat.

' Vgl. S. 1000. Rehme in Ehrenbergs Handb. 1, 238f. Goldschmidt Handb.
d. Handelsr. 2 1875, 64ff.

8 Vgl.S.I007 3. Rehme in Ehrenbergs Handb".1, 239ff. Wieland (S. 1015)24«.
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einer Gesetzgebungist es nicht gekommen, weil Preußen es ablehnte, sich
ohne eine Reform der Bundesverfassungauf eine gemeinsame Gesetz¬
gebung einzulassen.

Unter den Kodifikationen des Strafrechts im 19. Jh. ragten die beiden
baierischen Strafgesetzbücher von 1813 (verfaßt von Feuerbach) 9 und 1861,
das preußische von 1851, das österreichische10 von 1852/53 hervor. Unter
den Zivilprozeßordnungennehmen die von Baiern (1869) und Hannover
(1850) den ersten Rang ein. Während diese sich wesentlich an das franzö¬
sische Verfahren anschlössen, begnügte man sich in Preußen mit einer Ver¬
besserang der AGO. von 1793 durch die Verordnungen vom 1. Juni 1833
und 21. Juli 1846; die Gerichtsverfassung wurde durch Verordnungvom
2. Jan. 1849 völlig umgestaltet. Die Verordnung vom 3. Jan. 1849 (nebst
Gesetz vom 3. Mai 1852) brachte endlich auch für Preußen die Eeform des
durch die Kriminalordnung von 1805 noch ungenügend geordnetenStraf¬
prozesses, mit öffentlichem und mündlichen Verfahren und Geschworenen¬
gerichten, in Anlehnung an das seit der napoleonischen Zeit von den süd¬
deutschen Staaten angenommene französische Verfahren.

§ 92. Bundes- und Reichsgesetze von 1867 bis 1900.
Vgl. die Vorbemerkung bei § 91.

Das durch Art. 2 der Verfassungdes NorddeutschenBundes für die
Verkündigung der Bundesgesetze bestimmte „Bundesgesetzblattdes Nord¬
deutschen Bundes", eingeführt durch Präsidial Verordnungvom 26. Juli
1867 1, behielt auch nach der Aufnahme von Würtemberg, Baden und
Hessen zunächst noch die alte Bezeichnung bei und nahm erst, nachdem
der Beitritt Baierns die Zustimmung des baierischenLandtages erhalten
hatte, mit der am 27. Jan. 1871 ausgegebenen Nr. 4 den Titel „Bundes¬
gesetzblatt des Deutschen Bundes", nach eingetretenerGesetzeskraftder
Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 aber mit Nr. 19
den Titel „Reichsgesetzblatt" an.

Von den bedeutenderen Gesetzen des NorddeutschenBundes sind
außer den bereits S. 1011 genanntenhervorzuheben: das Gesetz vom 5. Juni

9 Vgl. Nagler Strafe 1 (1918) 380ff. Stintzing-Landsberg 3, 2, 112ff.
10 Ein Entwurf des österr. Strafgesetzbuchs (1803) war 1796 schon in West-

galizien eingeführt worden. Das StrGB. 1803 wurde für Deutsch-Österreich erlassen,
»ber 1848 auch in Krakau, 1850 in Siebenbürgen eingeführt. Seit 1812 galt es im
Fürstentum Liechtenstein.

1 Bundesgesetzblatt 1868 S. 24. Die Publikation neuer Gesetze in besonderen
Gesetz- oder Regierungsblättern hatte nach dem Vorbild des „Bulletin des lois"
der ersten französischenRepublik im Laufe der Zeit sämtliche deutsche Regierungen
angenommen. Die preußische Gesetzsammlung (so seit 1. Jan. 1907, vorher „Gesetz-
Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten") bestand seit 1806. Das
ALR. Einl. § 11 kannte nur die Publikation durch öffentlichen Anschlag und aus¬
zugsweise Bekanntmachung in den provinziellen Intelligenzblattern. Vgl. Hubrich
™tw. d. Gesetzespublikationenin Preußen 1918. Für Baden vgl. Lenel (S. 927) 26ff.
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1869 über die Einführungder deutschen Wechselordnung und des deutschen
Handelsgesetzbuches als Bundesgesetze, nebst den teils ergänzenden teils
abänderndenGesetzen: dem Genossenschaftsgesetz vom 4. Juli 1868 (dafür
später Gesetz vom 1. Mai 1889, Neufassung vom 20. Mai 1898) und dem
Gesetz über Aktien- und Aktienkommanditgesellschaften vom 11. Juni 1870
(dafür später Gesetz vom 18. Juli 1884, dann Handelsgesetzbuch vom 10. Mai
1897); ferner das Gesetz über das Postwesen vom 2. Nov. 1867 (dafür später
Gesetz vom 28. Okt. 1871), die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (später
nach mannigfachen Abänderungen, in neuen Kedaktionen vom 1. Juni 1883
und 26. Juli 1900 publiziert),das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, das Strafgesetzbuch vom 31. Mai 1870 (in neuer Redak¬
tion als Strafgesetzbuchfür das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 und
26. Febr. 1876) und das Militär-Strafgesetzbuchvom 20. Juni 1872. Das
Bundesgesetz über das Urheberrecht, vom 11. Juni 1870 2, erfuhr später
eine umfassende Ergänzung durch die Reichsgesetze vom 9., 10. und 11. Jan.
1876, die Patentgesetzevom 25. Mai 1877 und 7. April 1891, das Marken¬
schutzgesetz vom 30. Nov. 1874 und die Gesetze vom 1. Juni 1891 über
den Schutz von Gebrauchsmustern und vom 12. Mai 1894 über den Schutz
der Warenbezeichnungen.

Von den Gesetzen des DeutschenReiches sind die am 1. Oktober 1879
ins Leben getretenen Reichsjustizgesetze(Gerichtsverfassungsgesetzvom
27. Jan., Zivilprozeßordnungvom 30. Jan., Strafprozeßordnung vom
1. Febr., Konkursordnung vom 10. Febr. 1877), sowie die seit den achtziger
Jahren einsetzende soziale Gesetzgebung für die deutsche Rechtsgeschichte
von besonderer Bedeutung.

Im Gebiete des bürgerlichenRechts war die Bundes- und Reichs¬
gesetzgebung 4 ursprünglichauf Obligationenrecht,Handels- und Wechsel¬
recht und den Schutz des geistigen Eigentumsbeschränkt. Nachdem ihre
Zuständigkeit durch Reichsgesetz vom 20. Dez. 1873 auf das gesamte bürger¬
liche Recht ausgedehnt worden war, berief der Bundesrat eine Kommission
zur Ausarbeitungdes Entwurfs eines bürgerlichenGesetzbuches, nachdem
Plan und Methode der Arbeit bereits durch eine besondere Vorkommission
gutachtlich festgestellt waren. Die aus elf Juristen zusammengesetzte
Kommission trat 1874 in Berlin zusammen, aber erst 1888 konnte der von
ihr verfaßte Entwurf, nicht ohne in den weitestenKreisen durch seine un¬
volkstümliche Form und romanistischenInhalt vielfache Enttäuschungzu

2 Jetzt ersetzt durch die Gesetze vom 19. Juni 1901 über das Urheberrecht
an Werken der Literatur und der Tonkunst und über das Verlagsrecht, sowie dae
Gesetz vom 9. Jan. 1907, betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste
und der Photographie.

3 Hervorzuheben sind die Reiehsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911
und das Versicherungsgesetz für Angestellte vom 20. Dezember 1911, beide mit
zahlreichen späteren Änderungen.

* Wichtige Materien, die früher Landesrecht waren, nun reichsrechtlich ge¬
regelt sind, sind z. B. das Schecksvesen(Scheckgesetz 11. März 1908) und der Ver¬
sicherungsvertrag (Gesetz vom 30. Mai 1908).
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bereiten, 5 veröffentlicht werden. Eine neue, wesentlich vergrößerteKom¬
mission für die zweite Lesung vollendete ihre Arbeit in vier Jahren (1891—95).
Der von ihr ausgearbeiteteEntwurf zweiter Lesung konnte schon 1896,
nach einigen vom Bundesrat vorgenommenen Änderungen, dem Keichstag
vorgelegt werden und wurde von diesem mit nur geringen Änderungen ge¬
nehmigt. Die Vollziehung des bürgerlichenGesetzbuches (BGB.) erfolgte
am 18. Aug. 1896. Ergänzende Reichsgesetze waren die Grundbuchordnung
und das Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom
24. Aug. 1907. Die notwendig gewordene Eevision des ADHGB. gelangte
am 10. Mai 1897 durch die Publikation des neuen Handelsgesetzbuches
(HGB.) zum Abschluß, während das Gesetz über die freiwillige Gerichtsbar¬
keit und die revidiertenTexte des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivil¬
prozeß- und Konkursordnung unter dem 17. Mai 1898 veröffentlicht wurden6
und die Abfassung der erforderlichen Landesausführungsgesetze überall im
Lauf des Jahres 1899 erfolgt ist 7. Mit dem 1. Jan. 1900, an dem diese ge¬
samte neue Gesetzgebungin Kraft getreten ist, hat für das Privatrecht eine
neue Periode der deutschen Rechtsgeschichte begonnen 8 ; für das öffentliche
Recht mit dem Herbst 1918.

5 Vgl. 0. v. Gierke Der Entwurf eines bürgert. Gesetzb. u. d. deutsche Recht
1889. Anton Menger Das bürgerliche Recht u. die besitzlosen Volksklassen 1890
31904; vgl. jedoch hierüber Sohm in: Kultur d. Gegenwart 118, Systemat. Rechts¬
wissenschaft 2 1913, S. 74ff.; Sohm Über d. Entwurf eines BGB. f. d. deutsche
Reich in zweiter Lesung 1895.

• Die neuen Texte dieser drei Justizgesetze wurden durch Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 20. Mai 1898 veröffentlicht. Bedeutsame Änderungen
haben später das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung erfahren.
Im Verfolg der Haager Wechselrechtsbeschlüsse hat ferner auch das Deutsche
Reich den Entwurf einer Wechselordnung (letzte Fassung 3. Juni 1908) im Januar
1914 veröffentlicht,der aber infolge des Weltkrieges nicht Gesetz wurde.

' v. Becher Ausführungsgesetze zum BGB., 3 Bde. 1901. Das preußische
Berggesetzvom 24. Juni 1865 haben die meisten deutschen Staaten mit geringen
Änderungen als Landesgesetz angenommen, doch sind inzwischen überall erheb¬
liche Abänderungenzugunsten einer strengeren Regalität des Bergbaues und einer
Besserstellung der Arbeitnehmer erfolgt.

8 Vgl. Schröder Zum 1. Januar 1900, ZRG. 34 p. 5ff.
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